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Gesetzentwurf
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Entwurf eines Gesetzes zur Durchfiuhrung der Reform und
Erweiterung des Schutzes geografischer Angaben
(Geoschutzreformgesetz)

A. Problem und Ziel

Der Schutz geografischer Angaben, garantiert traditioneller Spezialitdten und fakultativer
Qualitatsangaben im Agrarbereich ist auf Unionsebene umfassend novelliert worden. Das
bestehende Recht der Europaischen Union zu Agrarerzeugnissen, Lebensmitteln, Wein
und Spirituosen (Agrarbereich) ist zu einem Grofdteil in die neue Verordnung
(EU) 2024/1143 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 Uber
geografische Angaben fur Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse und
Uber garantiert traditionelle Spezialitaten und fakultative Qualitatsangaben fir landwirt-
schaftliche Erzeugnisse sowie zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013,
(EU) 2019/787 und (EU) 2019/1753 und zur Aufhebung der Verordnung
(EU) Nr. 1151/2012 (ABI. L 2024/1143, 23.4.2024; 2024/90374, 25.6.2024) Uberfihrt und
dabei inhaltlich geandert worden. Unter anderem wurden die Regelungen zum Antrags-
verfahren zusammengefasst und vereinheitlicht, die Vorschriften ber Kontrollverfahren
und Erzeugervereinigungen Uberarbeitet sowie Bestimmungen zu Nachhaltigkeitsaspek-
ten und zur Verwendung von geschitzten Erzeugnissen als Zutat aufgenommen. Das
zugehdrige Recht der Europaischen Kommission ist im Januar 2025 daran angepasst
worden. Das entsprechende Bundesrecht, das aktuell im Marken-, Wein- und Lebensmit-
telspezialitatenrecht enthalten ist, bedarf einer Anpassung an das reformierte Unions-
recht.

DarUber hinaus wird durch die Verordnung (EU) 2023/2411 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 18. Oktober 2023 Uber den Schutz geografischer Angaben fur hand-
werkliche und industrielle Erzeugnisse und zur Anderung der Verordnungen
(EU) 2017/1001 (ABI. L, 2023/2411, 27.10.2023) und (EU) 2019/1753 (ABI. L, 2023/2411,
27.10.2023; ABI. L, 2024/1143, 23.4.2024) mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 erstmals
ein unionsweites Registrierungs- und Schutzsystem flr geografische Angaben im hand-
werklichen und industriellen Bereich eingefiihrt. Dadurch wird wie im Agrarbereich auch in
diesem Bereich der Schutz geistiger Eigentumsrechte gestarkt. Zugleich dient das neu
eingefihrte Schutzsystem der Verbraucherinformation, der Starkung von traditionellen
Betrieben sowie der Erhalt von Erzeugungs- und Vermarktungstraditionen.
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Durch ihren Beitritt zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens Uber den Schutz von
Ursprungsbezeichnungen hat sich die Europaische Union verpflichtet, international re-
gistrierte geografische Angaben unabhangig von der Art der Waren zu schutzen. Die Ver-
ordnungen (EU) 2024/1143 und (EU) 2023/2411 erfillen zusammen mit weiterem Unions-
recht diese Verpflichtung. Auch in dieser Hinsicht ist eine Anpassung des deutschen
Rechts erforderlich. Gleiches gilt flir den sich in Ausweitung befindlichen Schutz von Dritt-
staatserzeugnissen durch bi- und multilaterale Handelsabkommen der Europaischen Uni-
on.

Nach der Verordnung (EU) 2023/2411 wird beim Amt der Europaischen Union fir geisti-
ges Eigentum (EUIPO) ein Register der von dieser Verordnung erfassten Angaben ge-
fuhrt. Antrédge auf Eintragung und Lodschung sowie Anderungsantrége sind wie bereits
bislang im Agrarbereich auch im Bereich handwerklicher und industrieller Erzeugnisse
von den Behoérden der Mitgliedstaaten zu prifen. Zugleich haben Kontrollen im Hinblick
auf eingetragene Angaben im Wege einer Marktiberwachung stattzufinden. Verstélie
gegen den Schutz missen hinreichend sanktioniert werden.

Dieser Entwurf dient der Durchfihrung des angefuhrten Unionsrechts, insoweit die Durch-
fuhrung den Mitgliedstaaten obliegt und eine Regelung durch Bundesrecht erforderlich ist.
Er steht im Kontext der Erreichung der Ziele der Resolution der Generalversammlung der
Vereinten Nationen vom 25. September 2015 ,Transformation unserer Welt: die UN-
Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung® und tragt zur Sicherstellung nachhaltiger Kon-
sum- und Produktionsmuster gemaf dem Ziel 12 der Agenda 2030 der Vereinten Natio-
nen fur nachhaltige Entwicklung bei.

B. Losung

Zur Durchflihrung der Verordnung (EU) 2024/1143 wird ein neues Stammgesetz in Form
eines Agrargeoschutz-Durchfihrungsgesetzes geschaffen, auf dessen Grundlage das
erforderliche Verordnungsrecht ergehen kann. Dabei werden die in der Verordnung
(EU) 2024/1143 enthaltenen Spielrdume flir die Mitgliedstaaten bertcksichtigt. Das Le-
bensmittelspezialitdtengesetz und die einschlagigen Bestimmungen des Markengesetzes
(MarkenG) und des Weingesetzes gehen in dem neuen Stammgesetz auf. Die zur Durch-
fuhrung der Verordnung (EU) 2023/2411 auf Bundesebene erforderlichen Rechtsvor-
schriften treten im Markengesetz an der Stelle der bisherigen Regelungen zum Agrargeo-
schutz, wobei die bislang fir derartige Regelungen bewahrte Struktur des Markengeset-
zes beibehalten werden kann.

Dabei wird das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zur zustandigen Behorde fir
die nationale Prufungsphase im Bereich der Verordnung (EU) 2023/2411. Das DPMA
beteiligt im Rahmen der Prifung Ministerien, Kérperschaften, Verbande und Wirtschafts-
organisationen. Es werden ein nationales Einspruchsverfahren, ein offentlicher Zugang zu
Verfahrensinformationen und eine Beschwerdemdoglichkeit auch fir Dritte vorgesehen.
Antrage betreffend die internationale Registrierung nach der Genfer Akte werden eben-
falls beim DPMA eingereicht und vom DPMA an das EUIPO Ubermittelt. Im Agrarbereich
bleibt die Bundesanstalt fir Landwirtschaft und Erndhrung zustandige nationale Behdrde
fur die Antragsverfahren. Sie erhalt im Agrarbereich zusatzlich die Zustandigkeit fur die
bislang teilweise beim DPMA liegenden Antragsverfahren sowie fir die Verfahren nach
der Genfer Akte.

Wie schon im Agrarbereich werden zum effektiven Schutz eingetragener geografischer
Angaben im Bereich handwerklicher und industrieller Erzeugnisse Anspruchsgrundlagen
und Klagebefugnisse eingeflhrt. Die effektive Durchflihrung der Kontrollen — die wie im
Agrarbereich den Landern und der Zollverwaltung obliegt — soll durch eine Verordnungs-
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ermachtigung zugunsten der Landesregierungen und durch Befugnisregelungen sicher-
gestellt werden. Hierzu zahlen beispielsweise die Entnahme von Stichproben, die Anord-
nung der Entfernung von Kennzeichnungen und die Verarbeitung personenbezogener
Daten. Die Verletzung einer eingetragenen Angabe und das Inverkehrbringen von Er-
zeugnissen mit einer solchen Angabe ohne vorherige Kontrolle werden buRgeldbewehrt.
Zudem wird ein vergleichbarer Schutz fiir aufgrund internationaler Ubereinkiinfte ge-
schitzte geografische Angaben eingefihrt.

Die fir die beschriebene Lésung erforderlichen Regelungen werden in einem Gesetz zur
Durchfihrung der Reform und Erweiterung des Schutzes geografischer Angaben (Geo-
schutzreformgesetz) zusammengefasst.

C. Alternativen

Die Anpassung des deutschen Rechts an das neue Geoschutzrecht der Europaischen
Union ist alternativios. Im Agrarbereich kénnte zwar das bestehende Bundesrecht ohne
Zusammenfihrung und Harmonisierung gleichlaufender Regelungen angepasst werden,
sodass es bei der bestehenden Dreiteilung des Bundesrechts bliebe. Hierdurch wirden
jedoch in erheblichem Umfang Dreifachregelungen bestehen bleiben beziehungsweise
neu entstehen. Zudem musste als vierter Bereich ein neues Gesetz flir den Spirituosen-
bereich geschaffen werden. Fir den Bereich der handwerklichen und industriellen Er-
zeugnisse kommt ein Verzicht auf die Durchfihrungsregelungen betreffend die nationale
Phase (§ 130 des Markengesetzes) nach Artikel 19 der Verordnung (EU) 2023/2411 nicht
in Betracht, weil mit der Solingenverordnung vom 16. Dezember 1994 (BGBI. | S. 3833)
und der Glashiitteverordnung vom 22. Februar 2022 (BGBI. | S. 218) bereits ein spezifi-
scher nationaler Schutz besteht.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Aufgrund der Regelungen dieses Entwurfs, die die geografischen Angaben flir handwerk-
liche und industrielle Erzeugnisse betreffen, entstehen dem DPMA fur die Durchfihrung
der Registrierungsverfahren einschliellich des Betriebs der betroffenen IT-Systeme ab
dem Jahr 2026 jahrliche Personalkosten in Hohe von rund 160 000 Euro und Kosten fir
einen IT-Dienstleister in Héhe von 9 000 Euro. Fir die die Offentlichkeitsarbeit, die Ver-
einbarungen mit den Patentinformationszentren und die Informationstechnik betreffenden
Umstellungsarbeiten fallen im Jahr 2025 voraussichtlich einmalig Personalkosten von in
Hohe von 63 000 Euro sowie Kosten flr die Beauftragung eines IT-Dienstleisters in Héhe
von 34 500 Euro an.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln im Jahr 2025 wird finanziell und stellenma-
Rig mit den im laufenden Haushalt zur Verfligung stehenden Mitteln im Einzelplan 07 ge-
deckt. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln ab 2026 soll finanziell und stellen-
maRig im Einzelplan 07 ausgeglichen werden.

Zugleich kénnen die in diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben zu zusatzlichen Einnah-
men beim DPMA durch Gebihren in Héhe von rund 5 000 Euro jahrlich flhren.

Etwaige Mehrbedarfe der Bundesanstalt fir Landwirtschaft und Ernahrung werden perso-
nell und finanziell im Einzelplan 10 gegenfinanziert.

Ansonsten ergeben sich fur Bund, Lander und Gemeinden keine Haushaltsausgaben oh-
ne Erflllungsaufwand. Uber die den Landes- und Kommunalhaushalten voraussichtlich
entstehenden Kosten fur die Durchfiihrung der Kontrollen beziglich eingetragener geo-
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grafischer Angaben flr handwerkliche und industrielle Erzeugnisse liegen keine Informati-
onen vor.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Biirger

Fur Blrgerinnen und Burger fallt kein Erflllungsaufwand an.

E.2 Erfullungsaufwand fiur die Wirtschaft

Sowohl im Bereich der handwerklichen und industriellen Erzeugnisse als auch im Ag-
rargeoschutzbereich erhoht sich der Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft nur geringfugig.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Es entstehen geringfligige Burokratiekosten aus Informationspflichten.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Hinsichtlich des Bereichs der handwerklichen und industriellen Erzeugnisse fallt beim
DPMA jahrlicher Erfillungsaufwand von rund 140 000 Euro an. Der einmalige Erflllungs-
aufwand des DPMA belauft sich auf rund 110 000 Euro. Daneben entsteht geringfligiger
Erflllungsaufwand fur Stellungnahmen von Landesministerien und dem Bundesministeri-
um fur Wirtschaft und Energie sowie fur die Informationsarbeit der Patentinformationszen-
tren und fir die Kontrollen durch die zustandigen Landesbehdrden. Fur die Durchflihrung
von Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die Lander wird ein jahrlicher Erfillungsauf-
wand von rund 220 000 Euro prognostiziert. Fur die Bundesverwaltung entsteht im Agrar-
bereich kein zusatzlicher Erfillungsaufwand. Es werden lediglich bestehende Aufgaben
innerhalb der Bundesverwaltung verlagert.

Den Landern entsteht durch die Neueinfihrung eines 6ffentlichen Registers zu Erzeuger-
vereinigungen ein geringfugiger Mehraufwand.

Den kommunalen Haushalten entsteht kein Erflillungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Fur Erzeugnisse, die der Produktspezifikation einer eingetragenen geografischen Angabe
im handwerklichen und industriellen Bereich entsprechen, wird im Hinblick auf die garan-
tierte Qualitat voraussichtlich ein héherer Kaufpreis verlangt werden kénnen. Gleichzeitig
wird fir Erzeugnisse, die der Produktspezifikation nicht entsprechen, die Werbung mit der
geografischen Herkunft erschwert. Weitere Kosten kénnen den an einem Schutz interes-
sierten Erzeugern im Zusammenhang mit der Konzeption der geografischen Angaben
entstehen.

Durch die Regelungen im Agrarbereich erhdhen sich die bisherigen Kosten fur Unterneh-
men und Verbraucher nicht, da das bewahrte System fortgeflihrt wird. Auswirkungen auf
Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind
daher nicht zu erwarten.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 15. August 2025
Der Bundeskanzler

An die
Prasidentin des Bundesrates

Frau Ministerprasidentin
Anke Rehlinger

Sehr geehrte Frau Bundesratsprésidentin,

hiermit iibersende ich geméal Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes den
von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Durchfiihrung der Reform und Erweiterung
des Schutzes geografischer Angaben (Geoschutzreformgesetz)

mit Begriindung und Vorblatt.

Der Gesetzentwurf ist besonders eilbediirftig, da der Gesetzentwurf Durch-
fiihrungsbestimmungen zu EU-Verordnungen enthélt und ein zeitnahes Inkraft-
treten des Gesetzes ermoglicht werden soll, um ein Vertragsverletzungsverfahren
der Europdischen Kommission zu vermeiden.

Federfithrend sind das Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
und das Bundesministerium fiir Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat.

Mit freundlichen Griiflen
Friedrich Merz

Fristablauf: 26.09.25
besonders eilbediirftige Vorlage gemal3 Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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Entwurf eines Gesetzes zur Durchfiihrung der Reform und Erweiterung
des Schutzes geografischer Angaben
(Geoschutzreformgesetz)

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Gesetz zur Durchfiihrung des Unionsrechts auf dem Gebiet des
Agrargeoschutzes

(Agrargeoschutz-Durchfiihrungsgesetz — AgrarGeoSchDG)

Inhaltstbersicht

Teil 1

Allgemeine Bestimmungen

§1 Zweck; Anwendungsbereich
§2 Begriffsbestimmungen
§3 Zustandigkeiten; Verordnungsermachtigung

Teil 2

Regelungen im Bereich der Schutzbezeichnungen

Abschnitt 1
Erzeugervereinigungen und Zusammenschliusse von Erzeuger-

vereinigungen

§4 Konkretisierende und ergdnzende Bestimmungen zu antragstellenden und allgemeinen Erzeugervereinigungen; Ver-
ordnungsermachtigung

§5 Anerkannte Erzeugervereinigungen; Verordnungsermachtigung

§6 Anerkannte Erzeugervereinigungen in einzelnen Landern; Verordnungsermachtigung

§7 Zusammenschlisse von Erzeugervereinigungen; Verordnungsermachtigung

§8 Einzelerzeuger und Behorden an Stelle von Erzeugervereinigungen; Unterstiitzung durch 6ffentliche Stellen; Ver-
ordnungsermachtigung

§9 Offentliches Register; Verordnungserméachtigung

Abschnitt 2
Eintragung von Schutzbezeichnungen, Anderung von Pro-
duktspezifikationen und Lédschung von Schutzbezeichnungen

§ 10 Eréffnung der nationalen Phase des Eintragungsverfahrens; Verordnungserméachtigung

§ 11 Priifung des Eintragungsantrags in der nationalen Phase; Verordnungsermachtigung
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§12 Abschluss der nationalen Phase des Eintragungsverfahrens; Verordnungsermachtigung

§13 Nationale Phase des Antrags auf Anderung einer Produktspezifikation; Verordnungserméchtigung
§ 14 Standardanderung einer Produktspezifikation; Verordnungsermachtigung

§ 15 Léschung einer Schutzbezeichnung; Verordnungsermachtigung

§ 16 Einspruch und Mitteilung von Bemerkungen bezliglich Antradgen aus anderen Mitgliedstaaten sowie Drittstaaten;
mitgliedstaateniibergreifender Antrag oder Einspruch; Verordnungsermachtigung

Abschnitt 3
Vorgaben im Zusammenhang mit Schutzbezeichnungen
§17 Verbot der Zuwiderhandlung gegen Schutzvorschriften
§18 Weitere Schutzvorschriften; Verordnungsermachtigung
Abschnitt 4
Amtliche Kontrollen

§19 Allgemeine Bestimmungen; Verordnungsermachtigung
§ 20 Amtliche Herstellungskontrolle; Verordnungsermachtigung
§21 Bundlerkontrolle; Verordnungsermachtigung
§ 22 Amtliche Marktkontrolle; Verordnungserméachtigung
§23 Zollamtliche Uberwachung; Verordnungserméchtigung
§24 Mitgliedstaateniibergreifende Kontrolle

Teil 3

Regelungen im Bereich der fakultativen Qualitatsangaben

§ 25 Erlass von Durchfliihrungsbestimmungen; Verordnungsermachtigung
§ 26 Verbot der Zuwiderhandlung gegen Schutzvorschriften
§ 27 Amtliche Kontrolle; Verordnungsermachtigung

Teil 4
Uberwachung und Durchsetzung; Ubermittlung und Veréffent-
lichung von Daten; Berichtspflichten; Amtshilfe; Datenverar-

beitung; Verhaltnis zu anderweitigem Produktrecht; Gebih-
ren und Auslagen

§28 Behdrdliche Anordnungen und MaRnahmen zur Uberwachung und Durchsetzung; Verordnungserméchtigung
§29 Privatrechtliche Anspriiche bei VerstoRen
§ 30 Ubermittlung und Veréffentlichung von Daten
§ 31 Mitteilungen zur Erflllung von Berichtspflichten; Verordnungserméachtigung
§ 32 Amtshilfe zwischen den Mitgliedstaaten und gegenuber Drittstaaten

§ 33 Abruf, Verarbeitung und Léschung von Daten
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§ 34 Verhéltnis des Agrargeoschutzrechts zu anderweitigem Produktrecht

§ 35 Gebuhren und Auslagen; Verordnungsermachtigung

Teil 5

Genfer Akte; vergleichbare Schutzbezeichnungen

§ 36 Verfahren im Rahmen der Genfer Akte; Verordnungserméachtigung

§ 37 Auf vergleichbare Schutzbezeichnungen anwendbare Bestimmungen; Verordnungserméachtigung

Teil 6

Verfahren vor Gericht

§ 38 Kennzeichenstreitsachen

§ 39 Beiziehung eines Patentanwalts

Teil 7

BuBgeld- und Einziehungsvorschriften

§40 BuRgeldvorschriften

§ 41 Einziehung

Teil 8

Schlussbestimmungen

§42 Ubertragung der Verordnungserméchtigung durch die Landesregierung
§43 Geandertes Unionsrecht; Rechtsverordnungen in besonderen Fallen; Verordnungsermachtigung
§ 44 Ausschluss abweichenden Landesrechts

§45  Ubergangsbestimmungen

Teil 1

Allgemeine Bestimmungen

§1
Zweck; Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient der Durchfihrung des Unionsrechts auf den Gebieten des
Agrargeoschutzes und des Schutzes der fakultativen Qualitatsangaben.

(2) Der Agrargeoschutz erstreckt sich auf die folgenden Schutzbezeichnungen:

1. geschltzte Ursprungsbezeichnungen fur Erzeugnisse des Agrarbereichs und des
Weinbereichs, im Folgenden g.U.;
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geschutzte geografische Angaben fir Erzeugnisse des Agrarbereichs und des Wein-
bereichs, im Folgenden g.g.A,;

geografische Angaben fir Erzeugnisse des Spirituosenbereichs;

garantiert traditionelle Spezialitaten fur Erzeugnisse des g.t.S.-Bereichs, im Folgenden
g.t.S.

(3) Im Sinne dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-

verordnungen umfasst das Unionsrecht auf dem Gebiet des Agrargeoschutzes:

1.

2.

die Verordnung (EU) 2024/1143;

soweit die jeweiligen Bestimmungen ausschlieRlich oder auch den Agrargeoschutz be-
treffen:

a) die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013;

b) die Verordnung (EU) 2019/787;

c) die Verordnung (EU) Nr. 251/2014;

d) die Verordnung (EU) 2019/1753;

e) die Verordnung (EU) 2017/625;

f) die Verordnung (EU) Nr. 608/2013;

g) die Beschlisse des Rates der Europaischen Union uber die Unterzeichnung von
Ubereinkinften zwischen der Europaischen Union und Drittstaaten oder sonstigen
Volkerrechtssubjekten einschliellich der betreffenden Ubereinkinfte und auf die

Ubereinkiinfte gestutzten Rechtsakte;

die auf Bestimmungen in den Rechtsakten nach den Nummern 1 und 2 gestitzten
Rechtsakte der Europaischen Kommission.

(4) Die fakultativen Qualitdtsangaben erstrecken sich auf solche im Sinne des Arti-

kels 80 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143.

3.

(5) Auf Schutzbezeichnungen, die
mit in Absatz 2 genannten Schutzbezeichnungen vergleichbar sind,

auf der Grundlage volkerrechtlicher Ubereinkiinfte im Sinne des Absatzes 3 Nummer 2
Buchstabe g in der Europaischen Union einen Schutzstatus besitzen und

nicht in das Unionsregister der geografischen Angaben aufgenommen sind,

(vergleichbare Schutzbezeichnungen) ist dieses Gesetz nur anzuwenden, soweit es die
Anwendung ausdrucklich anordnet.

(6) Dieses Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-

gen gelten vorbehaltlich

1.

abweichender Bestimmungen des Unionsrechts und
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besonderer Bestimmungen, die auf dem Gebiet des Agrargeoschutzes im Weingesetz
oder im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch oder in auf das Weingesetz oder das
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch gestiitzten Rechtsverordnungen enthalten
sind, insbesondere weinrechtlicher Bestimmungen zu traditionellen Begriffen im Sinne
des Artikels 112 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) FuUr dieses Gesetz gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
Agrargeoschutzrecht:
a) das Unionsrecht auf dem Gebiet des Agrargeoschutzes,
b) dieses Gesetz,
c) die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie
d) Bestimmungen anderer Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere mit Gel-

tung flr den Wein- oder Spirituosenbereich, soweit die Bestimmungen ausschliel-

lich oder auch den Agrargeoschutz betreffen;

Agrarbereich: der Bereich der von Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung
(EU) 2024/1143 erfassten landwirtschaftlichen Erzeugnisse;

Weinbereich: der Bereich der von Artikel 92 Absatz1 der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 erfassten Weinbauerzeugnisse;

Spirituosenbereich: der Bereich der von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2019/787 er-
fassten Spirituosen;

g.t.S.-Bereich: der Bereich der von Artikel 51 Unterabsatz 2 und 3 der Verordnung
(EU) 2024/1143 erfassten landwirtschaftlichen Erzeugnisse, einschliellich Lebensmit-
tel;

Erzeugnisbereiche: die in den Nummern 2 bis 5 genannten Bereiche;

Erzeugnis: ein Erzeugnis im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 oder des Artikels 51 Unter-
absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143;

Erzeugervereinigung:

a) eine antragstellende Erzeugervereinigung,
b) eine allgemeine Erzeugervereinigung oder
c) eine anerkannte Erzeugervereinigung;

antragstellende Erzeugervereinigung: eine Vereinigung im Sinne des Artikels 9 Ab-
satz 1 Satz 2 oder des Artikels 56 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143;

allgemeine Erzeugervereinigung: eine Vereinigung im Sinne des Artikels 32 Absatz 1
Unterabsatz 1 oder des Artikels 55 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

anerkannte Erzeugervereinigung: eine im Sinne des Artikels 33 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1143 anerkannte Vereinigung;

Zusammenschluss von Erzeugervereinigungen: ein Zusammenschluss im Sinne des
Artikels 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143;

Erzeuger: ein Wirtschaftsbeteiligter im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe e der
Verordnung (EU) 2024/1143 oder ein Marktteilnehmer im Sinne des Artikels 116a Ab-
satz 3 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, der vorbehaltlich ab-
weichender Bestimmungen in einer Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Absatz 2 Nummer 1 die gemal der Produktspezifikation fur die Endherstel-
lung des jeweiligen Erzeugnisses mafgebliche Tatigkeit auslibt, wobei die alleinige
Herstellung von flir das Erzeugnis bendtigten Rohstoffen, Ausgangsstoffen, Zutaten
oder Zwischenerzeugnissen sowie die alleinige Verpackung oder Lagerung des Er-
zeugnisses und anderweitige alleinige Aktivitaten nach der Herstellung des Erzeugnis-
ses ausgenommen sind;

Satzung: die Satzung oder ein vergleichbarer Rechtsakt einer Erzeugervereinigung, in
der oder in dem insbesondere die Ziele der Erzeugervereinigung sowie die Rechte und
Pflichten ihrer Mitglieder geregelt sind;

Unionszeichen: die Zeichen nach Artikel 37 Absatz 2 oder Artikel 70 Absatz 1 Satz 1
der Verordnung (EU) 2024/1143, auch in Verbindung mit Rechtsakten der Europai-
schen Kommission, in denen technische Merkmale und sonstige Konkretisierungen zu
den Unionszeichen festgelegt werden, und in Verbindung mit Artikel 120 Absatz 1
Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013;

amtliche Herstellungskontrolle: eine Kontrolle der Einhaltung der Produktspezifikation
vor dem Inverkehrbringen nach Artikel 38 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a oder
Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1143 oder Artikel 116a Ab-
satz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013;

Herstellungskontrolistelle: eine Behdrde, beauftragte Stelle oder natirliche Person
nach Artikel 39 Absatz 3 oder Artikel 72 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1143 oder
Artikel 116a Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013;

amtliche Marktkontrolle: eine Kontrolle nach Artikel 38 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buch-
stabe b oder Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1143;

Bundesministerium: das Bundesministerium fur Landwirtschaft, Erndhrung und Hei-
mat;

Markenamt: das Deutsche Patent- und Markenamt;

Bundesanstalt: die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernéhrung;

Bundesamt: das Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit;
Zollbehdrden: die fur die Anwendung zollrechtlicher Vorschriften zustandigen Dienst-
stellen der Zollverwaltung nach § 17 Absatz 2 des Zollverwaltungsgesetzes und sons-

tige zur Anwendung bestimmter zollrechtlicher Vorschriften ermachtigte Behdrden.

(2) Im Ubrigen gelten die im Unionsrecht auf dem Gebiet des Agrargeoschutzes ent-

haltenen Begriffsbestimmungen. Enthalt das betreffende Unionsrecht fir denselben Begriff
verschiedene Begriffsbestimmungen, gelten fir die Zwecke dieses Gesetzes und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen die Begriffsbestimmungen der
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Verordnung (EU) 2024/1143 und der auf sie gestitzten Rechtsakte der Europaischen Kom-
mission.

§3
Zustandigkeiten; Verordnungsermachtigung

(1) Die Durchfuhrung der von Teil 2 Abschnitt 2 dieses Gesetzes erfassten Verfahren
obliegt der Bundesanstalt.

(2) Die Durchfiihrung der zollamtlichen Uberwachung des Agrargeoschutzrechts ob-
liegt den Zollbehorden.

(3) Im Ubrigen obliegt die Durchfilhrung des Agrargeoschutzrechts und des Rechts
uber fakultative Qualitdtsangaben den nach Landesrecht zustandigen Stellen (zustandige
Landesstellen), soweit in diesem Gesetz oder in aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen nichts Abweichendes bestimmt ist.

(4) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates abweichend von Absatz 1 andere Stellen der Bundesverwaltung als
zustandige Stellen fur die Wahrnehmung der betreffenden Aufgaben zu bestimmen. Liegt
die andere Stelle nicht im Verantwortungsbereich des Bundesministeriums, bedarf die
Rechtsverordnung nach Satz 1 des Einvernehmens des betreffenden Bundesministeriums.

Teil 2

Regelungen im Bereich der Schutzbezeichnungen

Abschnitt 1

Erzeugervereinigungen und Zusammenschliisse von
Erzeugervereinigungen

§4

Konkretisierende und erganzende Bestimmungen zu antragstellenden und allge-
meinen Erzeugervereinigungen; Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, das Unionsrecht konkretisierende und erganzende Bestim-
mungen zu antragstellenden und allgemeinen Erzeugervereinigungen zu treffen, soweit
dies zur Durchflihrung des Agrargeoschutzrechts, insbesondere des Artikels 9 Absatz 1,
des Artikels 32 Absatz 1 bis 4 sowie der Artikel 55 und 56 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143, erforderlich ist.

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann insbesondere Folgendes geregelt
werden:
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der Begriff des Erzeugers abweichend von § 2 Absatz 1 Nummer 13, um der Funkti-
onsfahigkeit von Erzeugervereinigungen oder den Besonderheiten eines bestimmten
Erzeugnisbereichs Rechnung zu tragen;

die Beschrankung der Mitgliedschaft auf bestimmte Kategorien von Erzeugern, wobei
die Beschrankung der Art des Erzeugnisses, das Gegenstand der Erzeugervereinigung
ist, Rechnung tragen muss;

das Recht bestimmter Personengruppen auf Mitgliedschaft;

Vorgaben fur die Verfasstheit der Erzeugervereinigungen, insbesondere in Bezug auf
die demokratische Verfasstheit sowie

a) die Rechtsform,

b) die Einzelheiten Uber die Bestimmungen des Hauptsitzes,

c) die Organisation,

d) die Satzung,

e) die Funktionsweise,

f) die Mitgliedschaft, insbesondere deren Erwerb und Verlust, die mit ihr verbunde-
nen Rechte und Pflichten, die Vertretung von Mitgliedern und die Nichteinhaltung

von Mitgliedschaftspflichten sowie

g) die finanziellen und sonstigen Beitrdge zur Funktionsfahigkeit der Erzeugerverei-
nigung und zur Erflllung ihrer Aufgaben;

die Mdglichkeit fur Wirtschaftsbeteiligte, Vertreter von Wirtschaftszweigen und Akteu-
ren nach Artikel 157 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 sowie sonstige Personen mit
einem besonderen Interesse an der Erzeugervereinigung, Mitglied einer Erzeugerver-
einigung zu sein,

das Verfahren der Ubermittlung von Nachhaltigkeitsberichten im Sinne des Artikels 8
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 an die Europaische Kommission.

(3) Die Bestimmungen nach Absatz 1 kdnnen jeweils alle antragstellenden oder allge-

meinen Erzeugervereinigungen oder nur solche eines bestimmten Erzeugnisbereichs oder
eines Teils eines bestimmten Erzeugnisbereichs betreffen.

§5
Anerkannte Erzeugervereinigungen; Verordnungsermachtigung

(1) Soweit Artikel 33 der Verordnung (EU) 2024/1143 ein System der Anerkennung

von Erzeugervereinigungen ermdglicht, wird das Bundesministerium erméachtigt, durch
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1.

ein solches Anerkennungssystem flr alle oder einzelne Erzeugnisbereiche oder fir ei-
nen Teil eines Erzeugnisbereichs vorzusehen sowie

das Unionsrecht konkretisierende oder erganzende Bestimmungen zur Durchflhrung
eines Anerkennungssystems zu treffen, wobei nach Erzeugnisbereichen oder Teilen
von Erzeugnisbereichen unterschieden werden kann.
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(2) Eine Regelung nach Absatz 1 setzt voraus, dass das Anerkennungssystem

fur die Funktionsfahigkeit des Agrargeoschutzes, insbesondere die Durchfuhrung von
Antrags-, Anderungs- und Léschungsverfahren sowie die privatrechtliche Durchset-
zung des Schutzes, erforderlich oder zweckmaRig ist oder

2. im Interesse des betreffenden Erzeugnisbereichs oder Teils eines Erzeugnisbereichs
liegt.
(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nummer 2 muss Folgendes geregelt
werden:
1. die mogliche Rechtsform der Erzeugervereinigung;
2. die Erflullung einer der folgenden Bedingungen:

a) ein Mindestanteil von mehr als 50 Prozent der Erzeuger des Erzeugnisses sind
Mitglieder der Erzeugervereinigung oder

b) ein bestimmter Mindestanteil von Erzeugern des Erzeugnisses sind Mitglieder der
Erzeugervereinigung und diese Mitglieder erzeugen eine Mindestmenge bezie-
hungsweise einen Mindestwert von mehr als 50 Prozent der vermarktbaren Erzeu-

gung.

(4) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nummer 2 kann zudem insbesondere

Folgendes geregelt werden:

1.

die Anerkennung nur einer einzigen Erzeugervereinigung fir eine bestimmte Schutz-
bezeichnung;

die ausschlieRliche Ausiibung von Aufgaben einer allgemeinen Erzeugervereinigung
fur eine bestimmte Schutzbezeichnung durch eine anerkannte Erzeugervereinigung;

die Anerkennungsvoraussetzungen, insbesondere

a) in Erganzung von Bestimmungen, die nach § 4 Absatz 1, auch in Verbindung mit
§ 4 Absatz 2 oder 3, getroffen worden sind, oder in Abweichung von diesen Be-
stimmungen,

b) eine Mindestmitgliederzahl und

c) eine Mindestmenge oder einen Mindestwert vermarktbarer Erzeugnisse oder eine
Kombination beider Vorgaben;

das Anerkennungsverfahren einschlief3lich der 6rtlichen Zustandigkeit;

die im Anerkennungsverfahren von den Erzeugervereinigungen zu erfillenden Nach-
weispflichten;

die Geltungsdauer der Anerkennung;
die Pflicht anerkannter Erzeugervereinigungen zur Mitteilung und zum Nachweis sie
betreffender tatsachlicher oder rechtlicher Anderungen, insbesondere jeder Anderung

eines Sachverhaltes, die sich nach der Anerkennung ergibt und mafgeblich ist fir

a) die Erflllung der Anerkennungsvoraussetzungen,
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b) die ortliche Zustandigkeit fur die Anerkennung oder
c) die im Unionsrecht vorgesehenen Unterrichtungen;

8. die Verlangerung, das Ruhen und die Aufhebung der Anerkennung sowie der Verzicht
auf die Anerkennung;

9. die Aufgaben anerkannter Erzeugervereinigungen sowie die damit verbundenen
Rechte und Pflichten;

10. der Schutz der Anerkennung vor einer missbrauchlichen Nutzung;

11. die durch die zustédndigen Landesstellen auf elektronischem Wege an die zustandigen
Stellen des Bundes vorzunehmende Ubermittlung derjenigen Informationen, die fiir die
Erflllung der unionsrechtlichen Berichtspflichten im Zusammenhang mit dem Anerken-
nungssystem erforderlich sind, insbesondere Name und Anschrift der anerkannten Er-
zeugervereinigung sowie relevante Anderungen, die tibermittelte Informationen betref-
fen;

12. die Fortgeltung der Anerkennung von Erzeugervereinigungen im Falle der Anderung
von Anerkennungsvoraussetzungen einschlieRlich entsprechender Ubergangsbestim-
mungen, wobei die Vorgaben des Absatzes 2 entsprechend gelten;

13. die im Falle der Anderung von Anerkennungsvoraussetzungen von den Erzeugerver-
einigungen zu erfillenden Mitteilungspflichten;

14. besondere Bestimmungen zu Erzeugervereinigungen, die lander- oder mitgliedstaa-
tentbergreifend tatig sind.

(5) Eine Erzeugervereinigung darf sich erst ab dem Zeitpunkt ihrer Anerkennung und
nur wahrend des Zeitraums der Anerkennung als anerkannte Erzeugervereinigung bezeich-
nen.

§6

Anerkannte Erzeugervereinigungen in einzelnen Landern; Verordnungsermachti-
gung

(1) In einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 1 kann die Ermachtigung des § 5 Ab-
satz 1 in Bezug auf alle Erzeugnisbereiche oder einzelne Erzeugnisbereiche oder einen
Teil eines Erzeugnisbereichs auf die Landesregierungen Ubertragen werden. Satz 1 gilt
nicht fir § 5 Absatz 4 Nummer 10. Sieht ein Land ein Anerkennungssystem vor, ist es nur
auf Erzeugervereinigungen anzuwenden, die eine Schutzbezeichnung betreuen, deren ge-
ografisches Gebiet sich ganz oder teilweise in dem betreffenden Land befindet, und die
ihren Hauptsitz in dem betreffenden Land nehmen. Erstreckt sich ein geografisches Gebiet
auf mehr als ein Land, bedarf die Anerkennung einer Erzeugervereinigung der Zustimmung
aller anderen betroffenen Lander. Die Zustimmung darf nur aus Sachgriinden verweigert
werden.

(2) Bestent fur einen Erzeugnisbereich oder den Teil eines Erzeugnisbereichs ein An-
erkennungssystem eines Landes und tritt anschlieRend ein diesbezigliches Anerken-
nungssystem durch Bundesrecht in Kraft,

1. durfen keine neuen Anerkennungen auf der Grundlage des Landesrechts ausgespro-
chen werden und
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2. gelten bestehende Anerkennungen als Anerkennungen nach Bundesrecht.

(3) Sofern eine nach Landesrecht anerkannte Erzeugervereinigung nicht alle bundes-
rechtlichen Voraussetzungen fir eine Anerkennung erflllt, hat sie sich innerhalb von zwei
Jahren nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung des Bundes an die bundesrechtlichen Vor-
gaben anzupassen. Anderenfalls erldschen die entsprechenden Anerkennungen mit Ablauf
des zweiten Jahres. Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, unter Berlicksichtigung der Verwaltungserforder-
nisse der Lander und der Interessen der betroffenen Erzeugervereinigungen Ubergangs-
bestimmungen, auch unter Abweichung von den Satzen 1 und 2, zu treffen.

(4) Um besonderen regionalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, kann in einer
Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 die Ermachtigung nach § 5 Absatz 1 Num-
mer 2 in Bezug auf Vorgaben gemal} § 5 Absatz 4 Nummer 3 Buchstabe b und c auf die
Landesregierungen hinsichtlich einzelner Erzeugnisbereiche oder Teile eines Erzeugnisbe-
reichs Ubertragen werden. Landesrechtliche Vorgaben gehen bundesrechtlichen Bestim-
mungen vor und gelten nur fir Erzeugervereinigungen, die eine Schutzbezeichnung be-
treuen, deren geografisches Gebiet sich ausschliefdlich in dem betreffenden Land befindet.
Werden anschlie®end die Vorgaben durch Bundesrecht geregelt, gilt Absatz 3 entspre-
chend.

§7
Zusammenschliisse von Erzeugervereinigungen; Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, das Unionsrecht erganzende oder konkretisierende Bestimmun-
gen Uber Zusammenschllsse von Erzeugervereinigungen zu treffen, soweit dies zur Wahr-
nehmung von Aufgaben eines Zusammenschlusses von Erzeugervereinigungen, insbeson-
dere der in Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 genannten Aufgaben, er-
forderlich oder zweckmaRig ist. In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 kénnen insbeson-
dere Vorgaben nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 und 5 geregelt werden.

§8

Einzelerzeuger und Behorden an Stelle von Erzeugervereinigungen;
Unterstiitzung durch offentliche Stellen; Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, das Unionsrecht konkretisierende und erganzende Bestim-
mungen zur Geltung von Einzelerzeugern als Erzeugervereinigung zu treffen, soweit dies
zur Durchfuhrung des Agrargeoschutzrechts, insbesondere des Artikels 9 Absatz 3, des
Artikels 33 Absatz 1 Satz4 und des Artikels 56 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU)
2024/1143, erforderlich oder zweckmaRig ist. In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 kén-
nen insbesondere geregelt werden:

1. das Antragsverfahren zur Benennung als Einzelerzeuger;
2. die von den Antragstellern zu erfillenden Nachweis- und Mitteilungspflichten.

Ein Einzelerzeuger, der nicht als Erzeugervereinigung gilt, darf sich nicht als Erzeugerver-
einigung bezeichnen.
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(2) Soweit eine Behorde mit den Aufgaben einer Erzeugervereinigung betraut werden
darf, obliegt die Entscheidung tber die Betrauung und die Benennung entsprechender Lan-
desbehérden den Landern. Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverord-
nung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Unionsrecht konkretisierende und
erganzende Bestimmungen zur Betrauung, insbesondere im Sinne des Artikels 9 Absatz 2
oder des Artikels 32 Absatz 6 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 zu treffen, soweit dies
zur Durchfihrung des Agrargeoschutzrechts erforderlich oder zweckmafig ist. In einer
Rechtsverordnung nach Satz 2 kann die Ermachtigung des Satzes 2 in Bezug auf einzelne
Erzeugnisbereiche oder auf einen Teil eines Erzeugnisbereichs auf die Landesregierungen
Ubertragen werden. Landesrechtliche Regelungen nach Satz 3 gehen vorhandenen bun-
desrechtlichen Bestimmungen vor.

(3) Fur Falle, in denen sich das geografische Gebiet von Schutzbezeichnungen auf
das gesamte Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, kann in einer
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2 die Entscheidung Uber die Betrauung abweichend
von Absatz 2 Satz 1 dem Bundesministerium (ibertragen werden. Erfolgt eine Ubertragung
nach Satz 1, benennt das Bundesministerium eine Behdrde des Bundes. Soweit die be-
nannte Behorde nicht im Verantwortungsbereich des Bundesministeriums liegt, bedarf die
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2 des Einvernehmens des betreffenden Bundesmi-
nisteriums. War vor der Benennung der Behorde des Bundes die Behdrde eines Landes
benannt, erlischt die Betrauung dieser Behérde. Fir die Falle des Satzes 4 kénnen in einer
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2 Ubergangsbestimmungen getroffen werden.

(4) Erzeugervereinigungen dirfen bei der Vorbereitung von Antragen und in sonstiger
Weise von offentlichen Stellen unterstitzt werden. Das Bundesministerium wird ermachtigt,
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Art und Weise der Unter-
stitzung zu regeln, soweit dies flr die Durchfiihrung des Agrargeoschutzrechts, insbeson-
dere im Sinne des Artikels 32 Absatz 5, erforderlich oder zweckmaRig ist. Soweit fur die
Unterstutzung o6ffentliche Stellen der Lander zustandig sind, bedarf die Rechtsverordnung
nach Satz 2 der Zustimmung des Bundesrates. Im Falle einer Zustandigkeit der Lander im
Sinne des Satzes 3 kann in einer Rechtsverordnung nach Satz 2, die der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, die Ermachtigung des Satzes 2 auf die Landesregierungen Ubertragen
werden. Landesrechtliche Regelungen nach Satz 4 gehen vorhandenen bundesrechtlichen
Bestimmungen vor.

§9
Offentliches Register; Verordnungsermichtigung

(1) Jede zustandige Landesstelle hat fur ihren Zustandigkeitsbereich ein offentliches
Register zu fuhren. Es enthalt folgende Eintrage zu Erzeugervereinigungen, Zusammen-
schlissen von Erzeugervereinigungen, Einzelerzeugern sowie betrauten Behérden (Einge-
tragene):

1. anerkannte Erzeugervereinigungen;

2. Einzelerzeuger im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 1, soweit die Voraussetzungen fur die
Geltung des Einzelerzeugers als Erzeugervereinigung nach der Eintragung der Schutz-
bezeichnung gegeben sind;

3. nach § 8 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2024/1143 betraute Behdrden, soweit die Betrauung nach der Eintragung der Schutz-
bezeichnung fortbesteht;
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4. nach § 8 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 32 Absatz 6 der Verordnung (EU)
2024/1143 betraute Behorden;

5. sofern die Eintragung in das Register beantragt wird,
a) allgemeine Erzeugervereinigungen und
b) Zusammenschlisse von Erzeugervereinigungen.

(2) Das Register tragt die Bezeichnung ,,Agrargeoschutz-Vereinigungenregister und
die zugehdrige Kurzbezeichnung ,AgrarGeoSchVerReg“, jeweils nebst einem auf das je-
weilige Land verweisenden Zusatz.

(3) Zu jedem Eintrag sind folgende Angaben aufzunehmen:
1. Name des Eingetragenen;
2. Rechtsform des Eingetragenen;
3. Artdes Eingetragenen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2;
4. Datum der Eintragung in das Register;

5. Anschrift einschlieBlich telefonischer und elektronischer Kontaktdaten des Eingetrage-
nen;

6. der Erzeugnisbereich und alle Schutzbezeichnungen, die dem Eintrag zugeordnet sind;
7. die Angaben nach Absatz 4;
8. weitere Daten im Sinne des Absatzes 7 Satz 2 Nummer 4.

(4) Entfallt eine der Voraussetzungen flr eine Eintragung nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 5 oder wird von einem nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 Eingetragenen die Léschung
aus dem Register beantragt, ist das Datum des Entfalles oder der Bewilligung der Léschung
in das Register einzutragen. Zum Ablauf des dritten auf das dem Datum folgenden Kalen-
derjahres ist der Eintrag zu dem betreffenden Eingetragenen zu l6schen. Ruht die Aner-
kennung einer Erzeugervereinigung, sind das Datum des Ruhens und, sofern kein Entfall
der Anerkennung erfolgt, das Datum der Aufhebung des Ruhens einzutragen.

(5) Auskinfte aus dem Register kbnnen auch im Wege des automatisierten Abrufs
uber das Internet erteilt werden. Beim automatisierten Abruf Gber das Internet sind dem
jeweiligen Stand der Technik entsprechende MalRnahmen zur Sicherstellung von Daten-
schutz und Datensicherheit zu treffen.

(6) Das Register kann unter Wahrung der Anforderungen an den Datenschutz und die
Datensicherheit technisch mit dem Agrarorganisationenregister nach § 8 Absatz 1 des Ag-
rarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetzes verbunden werden. Eine Ubermittlung von
Daten zwischen den Registern ist nicht zulassig.

(7) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, in Bezug auf die Absatze 1 bis 6 abweichende oder ergan-
zende Regelungen zu Inhalt und Fuhrung des Registers zu treffen. In einer Rechtsverord-
nung nach Satz 1 kann insbesondere Folgendes geregelt werden:

1. die Ubertragung der Zustandigkeit fir die Registerfiihrung auf die Bundesanstalt, so-
weit dies zur besseren Nutzbarkeit des Registers erforderlich ist;



Drucksache 373/25 -14 -

2. die erforderlichen Ubergangsbestimmungen im Falle der Nummer 1;

3. Verfahren und Form der Beantragung der Registrierung nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 5 und der Léschung nach Absatz 4 Satz 1;

4. die in den Verfahren nach Nummer 3 zu erflillenden Nachweis- und Mitteilungspflichten
sowie die Nachweis- und Mitteilungspflichten von Eingetragenen;

5. die Aufnahme weiterer den zustandigen Landesstellen vorliegenden Daten in das Re-
gister, soweit

a) die Daten nicht personenbezogen sind und
b) an der Veréffentlichung der Daten ein dffentliches Interesse besteht.

(8) Macht das Bundesministerium von der Ermachtigung nach Absatz 7 Satz 2 Num-
mer 1 Gebrauch, haben die zustandigen Landesstellen der Bundesanstalt die erforderli-
chen Registerdaten zu Ubermitteln. In einer Rechtsverordnung nach Absatz 7 Satz 1 kann
das Verfahren zur Ubermittlung der Registerdaten einschlieRlich der Zeitpunkte, zu denen
die Ubermittlung erfolgt, naher geregelt werden. Die Bundesanstalt ist befugt, die ihr nach
Satz 1 Ubermittelten Daten zur FUhrung des Registers nach § 9 Absatz 1 in Verbindung
mit Absatz 7 Satz 2 Nummer 1 zu erheben, zu speichern und zu verwenden.

(9) Soweit offentliche Stellen den in Absatz 1 Satz 2 genannten Personenkreis tber
tatsachliche oder rechtliche Entwicklungen im Bereich des Agrargeoschutzes in allgemei-
ner Weise informieren, diirfen sie dabei den informierten Personenkreis auf in das Register
Eingetragene beschranken.

Abschnitt 2
Eintragung von Schutzbezeichnungen, Anderung von

Produktspezifikationen und Loschung von Schutzbe-
zeichnungen

§ 10

Eroffnung der nationalen Phase des Eintragungsverfahrens; Verordnungsermachti-
gung
(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die Eroffnung der nationalen Phase des Eintragungsverfahrens ge-
maf der Verordnung (EU) 2024/1143 nach den Abséatzen 2 und 3 zu regeln.

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 sind die mit dem Antragsverfahren ver-
bundenen Fristen und Nachweispflichten zu bestimmen.

(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann ferner geregelt werden:
1. Anforderungen an Inhalt und Form des Antrags;

2. die Veréffentlichung eines Formblatts fur den Antrag im Bundesanzeiger und die Ver-
pflichtung zur Nutzung dieses Formblatts;
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die Nutzung digitaler Systeme und Anwendungen, die von der Europaischen Union zur
Verfugung gestellt werden;

das Recht auf Akteneinsicht;

die Konkretisierung der KN-Nummer flr das betroffene Erzeugnis.

§ 11

Prifung des Eintragungsantrags in der nationalen Phase; Verordnungsermachti-

gung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates die Einzelheiten Uber die Prifung des Eintragungsantrags in der
nationalen Phase zu regeln, soweit dies flr die ordnungsgemafRe Durchfiihrung des Ag-
rargeoschutzrechts, insbesondere des Artikels 10 Absatz 3 bis 7 und des Artikels 56 Ab-
satz 3 und 4 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich ist.

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist das Einspruchsverfahren einschliel3-

lich der damit verbundenen Fristen, Unterrichtungen sowie der Veroffentlichung von mit
dem Antrag verbundenen Unterlagen und Hinweisen zu bestimmen.

den:

1.

(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann ferner insbesondere geregelt wer-
die Erorterung des Antrags mit der antragstellenden Person einschliel3lich notwendiger
oder zweckmafiger Anderungen des Antrags oder der Antragsunterlagen;

das Recht auf Akteneinsicht;

die Verdffentlichung eines Formblatts fir den Einspruch im Bundesanzeiger und die
Verpflichtung zur Nutzung dieses Formblatts;

die Zulassigkeitsvoraussetzungen flr einen Einspruch im Hinblick auf die Einspruchs-
grunde, insbesondere

a) die entsprechende Anwendung von Einspruchsgriinden, die im Unionsrecht fir
Einspriiche auf Unionsebene gegen Antrage auf Eintragung geregelt sind, und

b) der Einspruchsgrund, dass die Einhaltung einer Anforderung, die die Produktspe-
zifikation enthalten soll, einem Wirtschaftsbeteiligten unmdéglich oder unzumutbar
ist;

ein Konsultationsverfahren zwischen antragstellender und einspruchsfihrender Per-
son;

Fachausschusse, die bei der Prifung beraten, insbesondere

a) die Bildung, Einberufung und Organisation eines oder mehrerer Fachausschuisse,
die sich auf einzelne Erzeugnisbereiche oder einen Teil eines Erzeugnisbereichs
beziehen konnen,

b) Anforderungen an die Geschéaftsordnung der Fachausschusse,

c) Kiriterien fur die Heranziehung der Fachausschisse und
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d) der Personenkreis, der in den Fachausschissen vertreten sein kann und insbe-
sondere folgende Stellen umfassen darf:

aa) Stellen der Bundesverwaltung und der Landesverwaltungen;

bb) sonstige o6ffentliche Korperschaften und anderweitige Einrichtungen des 6f-
fentlichen Rechts;

cc) Verbande und Organisationen der Wirtschaft;
dd) wissenschaftliche Einrichtungen;

7. die Einholung von Stellungnahmen, insbesondere bei den in Nummer 6 Buchstabe d
genannten Stellen.

§ 12

Abschluss der nationalen Phase des Eintragungsverfahrens;
Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die Einzelheiten Uber den Abschluss der nationalen Phase des Ein-
tragungsverfahrens zu regeln, soweit dies flr die Durchfihrung des Agrargeoschutzrechts,
insbesondere im Sinne des Artikels 10 Absatz 6 und 7, der Artikel 11, 16 und 56 Absatz 3
Satz 4 und Absatz 4 sowie des Artikels 60 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich ist.

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist Folgendes zu bestimmen:

1. die Form der Entscheidung Uber die eingereichten Antrage;

2. die Veroffentlichung der Entscheidung im Sinne der Nummer 1 sowie der Produktspe-
zifikationen im Bundesanzeiger;

3. die Bekanntgabe von Entscheidungen an antragstellende und einspruchsfiihrende Per-
sonen;

4. die Unterrichtung antragstellender Personen Uber die Bestandskraft der Entscheidung;

5. die Ubermittlung von Antragen einschlieRlich der Begleitunterlagen sowie anderer er-
forderlicher Informationen an die Europaische Union;

6. Unterrichtungen der Europaischen Union im Zusammenhang mit deutschen Verwal-
tungs- und Gerichtsverfahren, die der Eintragung einer Schutzbezeichnung entgegen-
stehen kdénnen, sowie die geeigneten FolgemalRnahmen, wenn eine Entscheidung im
Sinne der Nummer 1 ganz oder teilweise fur unguiltig erklart wird.

(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann ferner geregelt werden:

1. Vorgaben zu Art und Umfang der Berlcksichtigung

a) des Vortrags aus zuldssigen Einsprichen und

b) von Erkenntnissen aus der Anhdérung von Fachausschussen oder eingegangenen
Stellungnahmen;
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2. die Veroffentlichung von mit der Entscheidung verbundenen Unterlagen und Informati-
onen, insbesondere von Antragsdnderungen und Einzigen Dokumenten, im Bundes-
anzeiger;

3. der Ausschluss eines Vorverfahrens;

4. die Mdglichkeit der Zurickweisung von Rechtsbehelfen, soweit sie auf Grinde gestitzt
werden, die die den Rechtsbehelf fihrende Person in einem Einspruchsverfahren hatte
geltend machen kénnen;

5. das Verfahren im Falle einer Aufforderung der Europaischen Union, zusatzliche Infor-
mationen zu Ubermitteln oder den Antrag zu &dndern, und im Falle einer Zurtckverwei-
sung des Antrags durch die Europaische Union in die nationale Phase, insbesondere
die Wiedererdéffnung des Antragsverfahrens in der nationalen Phase;

6. die Voraussetzungen und das Verfahren fiir die Gewéhrung eines Ubergangszeitraums
in Bezug auf die Einhaltung der Produktspezifikation einschlie3lich dessen Verlange-
rung;

7. erganzende Bestimmungen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren fur die Ge-
wahrung eines Ubergangsweisen nationalen Schutzes wahrend der nationalen Phase
und der Unionsphase.

(4) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die Einzelheiten des Verfahrens im Falle eines Einspruchs auf Uni-
onsebene gegen den Eintragungsantrag zu regeln, soweit dies zur Durchflihrung des Ag-
rargeoschutzrechts, insbesondere des Artikels 17 Absatz 4 bis 7 und des Artikels 61 Ab-
satz 4 bis 7 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich ist. Insbesondere kénnen in einer
Rechtsverordnung nach Satz 1 die Durchfiihrung des Konsultationsverfahrens, das Verfah-
ren der Anderung des Eintragungsantrages sowie die Verdffentlichung des geédnderten Ein-
tragungsantrages und ein darauf bezogenes Einspruchsverfahren geregelt werden.

§13

Nationale Phase des Antrags auf Anderung einer Produktspezifikation; Verord-
nungsermachtigung

Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates die Einzelheiten Uber Antrage auf eine Unionsanderung der Produktspe-
zifikation einer g.U., einer g.g.A. oder einer geografischen Angaben fur Erzeugnisse des
Spirituosenbereichs sowie Antrage auf Genehmigung einer Anderung der Produktspezifi-
kation einer g.t.S. zu regeln, jeweils soweit dies fur die Durchfuhrung des Agrargeoschutz-
rechts, insbesondere der Artikel 24 und 66 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich ist.
Fur eine Rechtsverordnung nach Satz 1 gelten folgende Vorschriften entsprechend:

1. § 10 Absatz 2,
2. §10 Absatz 3,
3. § 11 Absatz 2 und 3 sowie

4. §12 Absatz 2 und 3.
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§ 14
Standardanderung einer Produktspezifikation; Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates die Einzelheiten Uber die Genehmigung der Standardanderung einer Pro-
duktspezifikation einschlieRlich der voriibergehenden Anderung einer Produktspezifikation
zu regeln, soweit dies fur die Durchfihrung des Agrargeoschutzrechts, insbesondere des
Artikels 24 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich ist. Fir eine Rechtsverordnung
nach Satz 1 gelten folgende Vorschriften mit der Mal3gabe entsprechend, dass eine ab-
schlielende Genehmigung auf nationaler Ebene erfolgt:

1. §10 Absatz 2,
2. §10 Absatz 3,
3. § 11 Absatz 2 und 3 sowie

4. §12 Absatz 2 und 3.

§ 15
Léschung einer Schutzbezeichnung; Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die Einzelheiten im Zusammenhang mit einem Antrag auf Léschung
der Eintragung einer Schutzbezeichnung zu regeln, soweit dies flr die Durchflihrung des
Agrargeoschutzrechts, insbesondere der Artikel 25 und 67 der Verordnung (EU)
2024/1143, erforderlich ist. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann insbesondere ein
Anhérungsverfahren im Falle von Konsultationsverfahren der Europaischen Union geregelt
werden.

(2) Fur eine Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 gelten folgende Vorschriften ent-
sprechend:

1. § 10 Absatz 2,
2. §10 Absatz 3,
3. § 11 Absatz 2 und 3 sowie

4. §12 Absatz 2 und 3.

§ 16

Einspruch und Mitteilung von Bemerkungen beziiglich Antrdagen aus anderen Mit-
gliedstaaten sowie Drittstaaten; mitgliedstaateniibergreifender Antrag oder Ein-
spruch; Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates das Unionsrecht konkretisierende oder erganzende Bestimmungen
Uber Einspriche und Mitteilungen von Bemerkungen bezlglich Antragen aus anderen Mit-
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gliedstaaten oder aus Drittstaaten zu treffen, soweit dies fir die Durchfihrung des Ag-
rargeoschutzrechts, insbesondere des Artikels 17 Absatz 1, des Artikels 18 Absatz 1 und
des Artikels 61 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich ist.

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann insbesondere Folgendes bestimmt

werden:

1.

das Einspruchsverfahren auf nationaler Ebene, insbesondere
a) Form- und Fristvorgaben fiir die Einlegung des Einspruchs,

b) die Erdrterung eingelegter Einspriiche mit der einspruchsfiihrenden Person und
die Anregung von Anpassungen des Einspruchs,

c) die Einholung von Stellungnahmen bei den in § 11 Absatz 3 Nummer 6 Buch-
stabe d genannten Stellen und die Befassung eines nach § 11 Absatz 3 Nummer 6
eingerichteten Fachausschusses,

d) die Verfahrensvorgaben bezlglich der Entscheidung tber den Einspruch;

Verfahrensvorgaben zur Behandlung von durch Landes- oder Bundesstellen vorge-
brachte Anregungen, die die Einlegung von Einspriichen betreffen;

die Beteiligung an einem Konsultationsverfahren zwischen antragstellender und ein-
spruchsfihrender Person;

das Verfahren bezlglich Anregungen, eine Mitteilung von Bemerkungen abzugeben,
und die Bestimmung des Kreises derjenigen, die eine solche Anregung abgeben dir-
fen.

(3) In Rechtsverordnungen nach den §§ 10 bis 16 Absatz 1 kann auch der Fall eines

Antrags oder Einspruchs, der ein die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland iberschrei-
tendes geografisches Gebiet betrifft, geregelt werden.

Abschnitt 3

Vorgaben im Zusammenhang mit Schutzbezeichnungen

§ 17
Verbot der Zuwiderhandlung gegen Schutzvorschriften
Niemand darf

eine Handlung vornehmen, die gegen eine Bestimmung zum Schutz einer Schutzbe-
zeichnung, insbesondere gegen Artikel 20 Absatz 5, gegen Artikel 26 Absatz 1, auch
in Verbindung mit Absatz 2, 4 oder 7, gegen Artikel 37 Absatz 1, 3, 5, 7, 8 oder 10,
gegen Artikel 68 Absatz 1, 2 oder 3 oder gegen Artikel 70 Absatz 1 oder 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1143 verstolRt, oder

ein Erzeugnis oder sonstiges Produkt in den Verkehr bringen, dessen Kennzeichnung
dem Agrargeoschutzrecht widerspricht.
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§18
Weitere Schutzvorschriften; Verordnungsermachtigung

(1) Wer in Ubereinstimmung mit dem Unionsrecht in der Kennzeichnung eines Er-
zeugnisses, das die Anforderungen einer Produktspezifikation erfillt, nicht die betreffende
Schutzbezeichnung verwendet, hat bei der Vermarktung des Erzeugnisses anzugeben,
dass eine Herstellungskontrolle die Einhaltung der Produktspezifikation ergeben hat. Die
Angabe hat so zu erfolgen, dass auf der jeweils nachsten Vermarktungsstufe, insbesondere
im Rahmen einer Marktkontrolle, der Nachweis Uber die erfolgte Herstellungskontrolle ge-
fuhrt werden kann. Zum Nachweis kann insbesondere die Konformitatsbescheinigung nach
§ 20 Absatz 8 dienen. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht fir die Vermarktung gegeniber dem
Endverbraucher.

(2) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, weitere Einzelheiten zum Schutz von Schutzbezeichnungen
zu regeln, soweit dies fur die Durchflihrung des Agrargeoschutzrechts erforderlich ist. In
der Rechtsverordnung nach Satz 1 kdnnen insbesondere Konkretisierungen zu Absatz 1
sowie Vorschriften Uber die Pflicht zur Verwendung der Kennzeichnung von vorverpackten
oder nicht vorverpackten Erzeugnissen und uUber die Berechtigung zum Verwenden von
Schutzbezeichnungen erlassen werden.

Abschnitt 4

Amtliche Kontrollen

§ 19
Allgemeine Bestimmungen; Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, das Unionsrecht konkretisierende oder ergédnzende Bestim-
mungen hinsichtlich der amtlichen Kontrollen im Sinne des Artikels 38 Absatz 2 und des
Artikels 72 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 sowie des Artikels 116a Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 zu treffen, soweit dies zur Durchfiihrung des Agrargeo-
schutzrechts erforderlich ist. Dies schliet den Bereich des Internets ein. Insbesondere kon-
nen Regelungen zu Art, Umfang und Haufigkeit der Kontrollen sowie zur Auswahl der zu
Kontrollierenden getroffen werden. Satz 1 gilt vorbehaltlich der in den §§ 20 bis 24 enthal-
tenen besonderen Erméachtigungen.

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann insbesondere bestimmt werden,
dass das Bundesministerium, das Bundesamt oder die Bundesanstalt fiir alle oder einzelne
Erzeugnisbereiche

1. nach Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und d der Verordnung (EU)
2017/625 die Europaische Kommission informiert,

2. nach Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/625 die betreffenden
Informationen veréffentlicht und

3. unbeschadet der grundgesetzlichen Vorschriften Uber die Aufgaben und Befugnisse
des Bundes und der Lander zentrale Behdrde im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EU) 2017/625, auch in Verbindung mit Artikel 116a Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, fir einen oder mehrere Erzeugnisbereiche ist.
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(3) Macht das Bundesministerium von der Ermachtigung nach Absatz 1 in Verbindung
mit Absatz 2 Gebrauch, Gbermitteln die Lander fir ihr Hoheitsgebiet der zustéandigen Stelle
des Bundes die jeweils erforderlichen Informationen und teilen im Falle des Absatzes 2
Nummer 1 in angemessenen zeitlichen Abstanden Anderungen mit, die sich auf Informati-
onen nach Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a und d der Verordnung (EU)
2017/625 beziehen. In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 kdnnen Art und Weise
der Ubermittlung, insbesondere Zeitpunkte und Datenformate, festgelegt werden.

§ 20
Amtliche Herstellungskontrolle; Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, die Einzelheiten tber die Vornahme, Entgegennahme und
Verarbeitung vorgeschriebener Mitteilungen im Zusammenhang mit der amtlichen Herstel-
lungskontrolle gegenuber den Herstellungskontrollstellen zu regeln, soweit dies fur die
Durchfiihrung des Agrargeoschutzrechts erforderlich ist.

(2) Insbesondere kdnnen in einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 Verfahren, Inhalt,
Form, Frist und 6rtliche Zustandigkeit bezuglich Mitteilungen von Wirtschaftsbeteiligten, die
an Tatigkeiten teilnehmen mdchten, die unter die Produktspezifikation einer Schutzbezeich-
nung fallen, einschliel3lich der Angaben, um welche Schutzbezeichnung es sich handelt
und ob es sich um einen Erzeuger oder sonstigen Wirtschaftsbeteiligten handelt, sowie der
Verfahrensweise bei Anderungen der mitgeteilten Angaben bestimmt werden.

(3) Wird eine Tatigkeit nach Absatz 2 nicht im Ursprungsland des Erzeugnisses, das
unter die Schutzbezeichnung fallt, vorgenommen, hat die Ubermittlung der Mitteilung so
rechtzeitig zu erfolgen, dass die Tatigkeit kontrolliert werden kann, bevor das Erzeugnis
erstmals in den Verkehr gebracht wird.

(4) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, die Einzelheiten Uber die Erstellung, Flhrung, Aktualisie-
rung und Verdffentlichung von Listen, die das Agrargeoschutzrecht im Zusammenhang mit
der Herstellungskontrolle vorsieht, sowie Uber die Erhebung, Speicherung, Verwendung
und Ubermittlung der fiir die jeweilige Liste erforderlichen Informationen einschlieRlich per-
sonenbezogener Daten zu regeln, soweit dies fur die Durchfuhrung des Agrargeoschutz-
rechts erforderlich ist. Die Listen dirfen insbesondere Eintrage zu den Wirtschaftsbeteilig-
ten im Sinne des Absatzes 2 sowie zu den Herstellungskontrollstellen enthalten.

(5) In einer Rechtsverordnung nach Absatz4 Satz 1 kann auch das Bundesamt
oder die Bundesanstalt fur die Erstellung, Fihrung, Aktualisierung und Veréffentlichung der
Liste der Herstellungskontrollstellen fur zustandig bestimmt werden. In diesem Fall Uber-
mitteln die Lander fur ihr Hoheitsgebiet der fur zustandig bestimmten Stelle des Bundes die
jeweils erforderlichen Informationen einschliellich personenbezogener Daten und teilen in
angemessenen zeitlichen Abstédnden Anderungen mit. In der Rechtsverordnung nach
Satz 1 kénnen die Einzelheiten der Ubermittlung, insbesondere Zeitpunkte und Datenfor-
mate, geregelt werden.

(6) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates ergdnzende Bestimmungen zur Akkreditierung im Sinne des Arti-
kels 41 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 und zum Verfahren der Akkreditierung zu
erlassen, soweit dies flr die Durchfihrung des Agrargeoschutzrechts erforderlich und mit
dem allgemeinen Akkreditierungsrecht der Europaischen Union vereinbar ist. Insbesondere
kann Folgendes geregelt werden:
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1. die Uberleitung von Akkreditierungen in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU)
2024/1143;

2. die Moglichkeit, einen Akkreditierungsbescheid mit Befristungen, Auflagen und Wider-
rufsvorbehalten zu versehen;

3. Anforderungen an den Verzicht auf die Anhdrung im Rahmen Uberraschender Kontrol-
len.

(7) Die Landesregierungen werden ermachtigt, in einer Rechtsverordnung Folgendes
zu regeln:

1. die ganze oder teilweise Ubertragung der amtlichen Herstellungskontrolle auf nicht-
staatliche Stellen oder natlrliche Personen im Wege der Beleihung;

2. die Mitwirkung oder anderweitige Beteiligung von nichtstaatlichen Stellen oder naturli-
chen Personen an der Durchfiihrung von amtlichen Herstellungskontrollen;

3. die Voraussetzungen fiir eine Ubertragung nach Nummer 1 und fiir eine Beteiligung
nach Nummer 2;

4. die im Fall einer Ubertragung nach Nummer 1 und einer Beteiligung nach Nummer 2

a) von den nichtstaatlichen Stellen und naturlichen Personen zu erfullenden Antrags-
und Mitteilungspflichten sowie

b) erforderlichen Verfahrens- und Uberwachungsbestimmungen.

(8) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, zur Durchfihrung des Artikels 45 Absatz 1 und des Arti-
kels 77 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 festzulegen, ob die Feststellung der Ein-
haltung der Produktspezifikation (Konformitatsbescheinigung) entweder in Form der Aus-
stellung einer physischen oder digitalen Bescheinigung, jeweils auch als beglaubigte Kopie,
oder in Form der Aufnahme in eine Liste, in der der betreffende Wirtschaftsbeteiligte ent-
halten ist, erfolgt. Bei der Festlegung kann nach Erzeugnisbereichen unterschieden wer-
den. In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 kann ferner Folgendes geregelt werden:

1. konkretisierende oder erganzende Einzelheiten zur Konformitatsbescheinigung, insbe-
sondere auch die Pflicht zur Vernichtung einer Bescheinigung oder eines Listenauszu-
ges im Falle der fehlenden Einhaltung der Produktspezifikation;

2. die Veroffentlichung der in der Konformitatsbescheinigung enthaltenen Angaben und
die Verbindung dieser Veroffentlichung mit den verdffentlichten Listen im Sinne des
Absatzes 4 Satz 1, wobei die Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten
einzuhalten sind.

(9) Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung anstelle der
Form, die auf der Grundlage des Absatzes 8 Satz 1 und 2 festgelegt worden ist, die nach
Absatz 8 Satz 1 und 2 alternativ festlegbare Form vorzusehen. Landesrechtliche Regelun-
gen nach Satz 1 gehen vorhandenen bundesrechtlichen Regelungen vor und gelten nur fur
die in die Zustandigkeit des betreffenden Landes fallenden Wirtschaftsbeteiligten.
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§ 21
Bundlerkontrolle; Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, eine Blndlerkontrolle im Sinne des Absatzes 2 vorzusehen,
um im Falle einer Klein- oder Kleinsterzeugung zur Verringerung der mit der amtlichen Her-
stellungskontrolle verbundenen Kosten fur die Wirtschaftsbeteiligten oder Herstellungskon-
trollstellen beizutragen.

(2) Eine Bundlerkontrolle liegt vor, wenn die amtlichen Herstellungskontrollen die Ei-
genkontrollsysteme von Wirtschaftsbeteiligten einbeziehen. Die Durchfuhrung des Eigen-
kontrollsystems obliegt dabei als Biindler einem von den Wirtschaftsbeteiligten gebildeten
Zusammenschluss oder einer mit der Durchfliihrung von den Wirtschaftsbeteiligten beauf-
tragten Person. Die Bundlerkontrolle bezieht sich stets auf eine bestimmte Produktspezifi-
kation.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann insbesondere Folgendes geregelt
werden:

1. Anforderungen an die Organisation und Durchfiihrung des Eigenkontrollsystems;

2. auf Anforderungen nach Nummer 1 bezogene Nachweispflichten des Blindlers gegen-
Uber den Herstellungskontrollistellen;

3. Einzelheiten der Einbeziehung des Eigenkontrollsystems in die amtliche Herstellungs-
kontrolle;

4. das Erfordernis der Zulassung einer Bundlerkontrolle durch die Herstellungskontroll-
stelle sowie die Voraussetzungen der Zulassung einschliel3lich des ganzen oder teil-
weisen Entzugs oder Ruhens der Zulassung im Falle eines Verstolies gegen die An-
forderungen einer ordnungsgemafen Bundlerkontrolle.

§ 22
Amtliche Marktkontrolle; Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, die Art und Weise der amtlichen Marktkontrolle, einschlief3lich ih-
rer Haufigkeit, zu regeln, soweit dies fir die Durchfliihrung des Agrargeoschutzrechts, ins-
besondere der Artikel 42 und 43 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich ist.

§ 23
Zollamtliche Uberwachung; Verordnungsermichtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates und im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen Bestim-
mungen zu erlassen, die die Prifung der Einhaltung des Agrargeoschutzrechts im Rahmen
der zollamtlichen Uberwachung betreffen. Dabei kénnen insbesondere die Voraussetzun-
gen und das Verfahren flr die Kontrolle von dem Agrargeoschutz unterfallenden Erzeug-
nissen, die innerhalb der Europaischen Union verbracht oder in diese eingeflihrt oder aus
dieser ausgefihrt werden, geregelt werden.
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(2) Fur den Bereich des Agrargeoschutzes sind auf Antrage nach der Verordnung
(EU) Nr. 608/2013 und auf Beschlagnahmen im Zusammenhang mit der Verbringung sowie
der Einfuhr und der Ausfuhr die §§ 150 und 151 des Markengesetzes anzuwenden.

§ 24
Mitgliedstaateniibergreifende Kontrolle
Erstreckt sich das geografische Gebiet einer g.U., einer g.g.A. oder einer geografischen
Angabe flr Erzeugnisse des Spirituosenbereichs auf das Gebiet eines oder mehrerer an-

derer Mitgliedstaaten, kann in Rechtsverordnungen nach den §§ 19 bis 23 auch die Art und
Weise einer mitgliedstaatenubergreifenden Kontrolle geregelt werden.

Teil 3

Regelungen im Bereich der fakultativen Qualitats-
angaben

§ 25
Erlass von Durchfiihrungsbestimmungen; Verordnungsermachtigung

Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates konkretisierende oder erganzende Bestimmungen zu erlassen, die zur
Durchfihrung des Unionsrechts zu fakultativen Qualitdtsangaben, insbesondere des Arti-
kels 83 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 82 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143, erforderlich sind.

§ 26
Verbot der Zuwiderhandlung gegen Schutzvorschriften

Niemand darf

1. eine Handlung vornehmen, die gegen eine Bestimmung zum Schutz einer fakultativen
Qualitatsangabe, insbesondere gegen Artikel 83 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143, verstoldt,

2. ein Erzeugnis oder sonstiges Produkt in Verkehr bringen, dessen Kennzeichnung Arti-
kel 82 Absatz 1 Satz 3 oder Artikel 83 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 wider-
spricht,

3. eine fakultative Qualitdtsangabe widerrechtlich nutzen oder nachahmen oder

4. eine Praktik anwenden, die geeignet ist, Unternehmen oder Endverbraucher in Bezug
auf eine fakultative Qualitdtsangabe in die Irre zu fihren.
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§ 27
Amtliche Kontrolle; Verordnungsermachtigung

(1) Die nach Artikel 83 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 erforderlichen Kon-
trollen erfolgen als Bestandteil der amtlichen Kontrolle derjenigen Lebensmittel, die mit ei-
ner fakultativen Qualitatsangabe gekennzeichnet sind. Die Kontrollvorschriften fur diese Le-
bensmittel finden auf fakultative Qualitatsangaben entsprechende Anwendung.

(2) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, Vorschriften zu Verfahren und Haufigkeit der Kontrollen
nach Absatz 1 Satz 1 zu erlassen, soweit die Vorschriften nach Absatz 1 Satz 2 nicht aus-
reichend sind, um die Einhaltung der Bestimmungen zu fakultativen Qualitdtsangaben zu
kontrollieren.

Teil 4

Uberwachung und Durchsetzung; Ubermittlung und
Verdffentlichung von Daten; Berichtspflichten;
Amtshilfe; Datenverarbeitung; Verhaltnis zu an-

derweitigem Produktrecht; Gebuhren und Auslagen

§ 28

Behérdliche Anordnungen und MaRnahmen zur Uberwachung und Durchsetzung;
Verordnungsermachtigung

(1) Behordliche Anordnungen und Malnahmen zur Uberwachung und Durchsetzung
des Agrargeoschutzrechts werden auf der Grundlage der jeweils einschlagigen Bestimmun-
gen des Agrargeoschutzrechts getroffen.

(2) Soweit ein Erzeugnis nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU)
2017/625 oder des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches fallt, finden die dort enthal-
tenen Befugnisse fir behdrdliche Anordnungen und MaRnahmen zur Uberwachung und
Durchsetzung des Agrargeoschutzrechts im Bereich des Teils 2 Abschnitt 4, insbesondere
Artikel 137 Absatz 2 und 3 und Artikel 138 der Verordnung (EU) 2017/625 sowie § 39 Ab-
satz 2, 4, 7 und 7a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs, hinsichtlich dieses Er-
zeugnisses entsprechende Anwendung. Satz 1 gilt vorbehaltlich spezieller Regelungen fir
Erzeugnisse im Weinrecht.

(3) Vorbehaltlich der Absatze 1 und 2 kénnen die zustandigen Stellen Anordnungen
und MaBnahmen zur Uberwachung und Durchsetzung des Agrargeoschutzrechts treffen,
die darauf gerichtet sind, das Vorliegen eines VerstoRes gegen das Agrargeoschutzrecht
festzustellen, einen festgestellten Versto? zu beseitigen und einen kunftigen Verstol3 zu
verhlten. Darunter fallt insbesondere auch Folgendes:

1. eine nach Artikel 42 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 erforderliche Sperrung
des Zugangs zu einem Domainnamen und

2. ein nach Artikel 43 Absatz 2 oder Artikel 75 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143
erforderliches Vorgehen gegen einen rechtswidrigen Inhalt.
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(4) Behordliche Anordnungen und Malinahmen nach Absatz 3 kdnnen von den zu-
standigen Stellen auch zur Uberwachung und Durchsetzung des Agrargeoschutzrechts im
Bereich des Teils 2 Abschnitt 1 und 2 getroffen werden.

(5) Auf die Uberwachung und Durchsetzung der Bestimmungen zu fakultativen Qua-
litatsangaben finden diejenigen Befugnisse fur behodrdliche Anordnungen und MaRnahmen
Anwendung, die fur dasjenige Lebensmittel gelten, das mit einer fakultativen Qualitatsan-
gabe gekennzeichnet ist.

(6) Soweit nach den Absatzen 1 bis 5 die gemall dem Agrargeoschutzrecht oder den
Bestimmungen zu fakultativen Qualitatsangaben erforderliche behérdliche Uberwachung
und Durchsetzung nicht gewahrleistet ist, wird das Bundesministerium ermachtigt, durch
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die notwendigen ergan-
zenden Vorschriften zu erlassen. Dabei kann Folgendes geregelt werden:

1. die Befugnis zu spezifischen Anordnungen und MaBnahmen zur Uberwachung oder
Durchsetzung, soweit diese Befugnis zwingend notwendig ist, um die unionsrechtlich
gebotene Einhaltung des Agrargeoschutzrechts sicherzustellen;

2. der Erwerb von Erzeugnissen, ohne sich als Uberwachungsbehérde zu erkennen zu
geben;

3. Mitteilungs-, Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Auskunfts- und sonstige Unterstut-
zungspflichten;

4. die Verpflichtung zur Duldung des Betretens und der Besichtigung von Geschaftsrau-
men, Betriebsstatten und Transportmitteln, auch an 6ffentlichen Orten wie insbeson-
dere Markten, Platzen und o6ffentlichen Straflten, wahrend der Ublichen Geschafts- und
Betriebszeiten, bei Gefahr im Verzug auch durch Angehdrige der Polizei;

5. Vornahme von Stichproben gegen Empfangsbescheinigung;
6. Einsichtnahme, Prifung und Vervielfaltigung von Geschaftsunterlagen.

(7) Bei einem Erwerb nach Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 unterrichtet die Kontrollbe-
hoérde den Verkaufer nach Erhalt der Ware hiertber. Sie kann vom Verkaufer die Erstattung
des Kaufpreises sowie die Versandkosten verlangen, sofern dadurch nicht eine unbillige
Harte eintreten wirde. Im Falle von Stichproben nach Absatz 6 Satz 2 Nummer 5 ist im
Einzelfall eine Entschadigung bis zur Hohe des Verkaufspreises zu leisten, sofern anderen-
falls eine unbillige Harte eintreten wirde.

§ 29
Privatrechtliche Anspriiche bei Verstoen

(1) Auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung kann in Anspruch
genommen werden, wer im geschaftlichen Verkehr eine Handlung vornimmt, die gegen
eine der folgenden Bestimmungen verstoft:

1. Artikel 26 Absatz 1, auch in Verbindung mit den Absatzen 2 und 4, Artikel 27 Absatz 1
und 2, Artikel 37 Absatz 1, 3, 5 und 7 bis 10, Artikel 45 Absatz 3, Artikel 68 Absatz 1
und 2, auch in Verbindung mit Artikel 68 Absatz 3, Artikel 70 Absatz 1 und 2 oder Arti-
kel 83 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143;

2. Artikel 103 oder 106a Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013;
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3. eine Bestimmung in Rechtsakten der Europaischen Kommission, die eine in den Num-
mern 1 oder 2 genannte Bestimmung konkretisiert, erganzt oder durchfihrt;

4. eine sonstige Bestimmung des Agrargeoschutzrechts, die den Schutz des geschaftli-
chen Verkehrs bezweckt.

Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig
droht.

(2) Die Anspriiche nach Absatz 1 stehen folgenden Personen, Personenvereinigun-
gen und Behorden zu, soweit ihre Interessen durch die Handlung beeintrachtigt werden
oder eine solche Beeintrachtigung erstmalig droht:

1. allgemeinen und anerkannten Erzeugervereinigungen;
2. Zusammenschlissen von Erzeugervereinigungen;

3. Einzelerzeugern nach § 8 Absatz 1 Satz 1;

4. nach § 8 Absatz 2 Satz 1 betrauten Behorden;

5. anerkannten Erzeugerorganisationen, anerkannten Vereinigungen von Erzeugerorga-
nisationen und anerkannten Branchenverbanden im Sinne der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013, wenn ihre Zielsetzung auch den Schutz gegen einen Verstol im Sinne
des Absatzes 1 Satz 1 umfasst;

6. Erzeugern eines Erzeugnisses, das unter eine Schutzbezeichnung oder eine fakulta-
tive Qualitatsangabe fallt.

(3) Wer eine Zuwiderhandlung im Sinne von Absatz 1 Satz 1 vorsatzlich oder fahrlas-
sig begeht, ist demjenigen, der die Schutzbezeichnung berechtigt nutzt, zum Ersatz des
diesem durch die Zuwiderhandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemes-
sung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn berlcksichtigt werden, der durch die
Verletzung des Rechts erzielt wurde. Anspruchsberechtigte nach Absatz 2 Nummer 1 und
5 konnen die Anspriche nach den Satzen 1 und 2 mit Zustimmung der nach Absatz 2
Nummer 6 berechtigten Erzeuger in deren Namen geltend machen.

(4) §14 Absatz 7, § 14a Absatz 2 und die §§ 18 bis 19d des Markengesetzes gelten
entsprechend.

(5) Auf die Verjahrung der Anspriche nach den Absatzen 1 bis 4 finden die Vorschrif-
ten des Abschnitts 5 des Buches 1 des Birgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwen-
dung. Hat die verpflichtete Person durch die Verletzung auf Kosten der berechtigten Person
etwas erlangt, findet § 852 des Burgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

(6) Anspriche nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bleiben unbe-
ruhrt.

§ 30
Ubermittlung und Veréffentlichung von Daten

(1) Die zustandigen Stellen kdnnen Daten einschlieBlich personenbezogener Daten,
die sie im Rahmen der Durchfihrung des Agrargeoschutzrechts erhoben haben, den fol-
genden Stellen Ubermitteln, soweit dies zur Durchfliihrung des Agrargeoschutzrechts erfor-
derlich ist:
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1. den zustandigen 6ffentlichen Stellen der Lander,

2. den zustandigen offentlichen Stellen des Bundes,

3. den zustandigen offentlichen Stellen in anderen Mitgliedstaaten,
4. den zustandigen Organen der Europaischen Union und

5. den zustandigen offentlichen Stellen in Drittstaaten nach Maligabe des Kapitels V der
Verordnung (EU) 2016/679.

Die in Satz 1 genannten Stellen sind jeweils befugt, die ihnen nach Satz 1 Ubermittelten
Daten zu dem in Satz 1 genannten Zweck zu verarbeiten.

(2) Die zustandigen Stellen durfen, soweit dies zur Durchfihrung des Agrargeoschutz-
rechts erforderlich ist, im Zusammenhang mit rechtswidrigen Online-Inhalten im Sinne des
Artikels 43 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 Daten einschlie3lich personenbezo-
gener Daten von der Bundesnetzagentur in ihrer Funktion als Koordinierungsstelle fur digi-
tale Dienste im Sinne des § 14 des Digitale-Dienste-Gesetzes verarbeiten. Die Bundesnetz-
agentur Ubermittelt die nach Satz 1 erforderlichen Daten an die zustandigen Stellen.

(3) Zur Durchsetzung und Uberwachung der Verordnung (EU) 2022/2065 in Bezug
auf rechtswidrige Online-Inhalte im Sinne des Artikels 43 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143 Ubermitteln die zustandigen Stellen im Rahmen ihrer Befugnisse rechtswidrige
Online-Inhalte einschliellich personenbezogener Daten an die Bundesnetzagentur, soweit
diese in ihrer Funktion als Koordinierungsstelle fur digitale Dienste im Sinne des § 14 des
Digitale-Dienste-Gesetzes tatig wird. Die Bundesnetzagentur darf die ihr nach Satz 1 tber-
mittelten Daten im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Befugnisse zu den genannten Zwe-
cken erheben und weiterverarbeiten.

(4) Nichtpersonenbezogene Daten dirfen durch die zustandigen Stellen zu statisti-
schen oder wissenschaftlichen Zwecken veroffentlicht werden. Dabei sind die Anforderun-
gen des Schutzes von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen sowie eines funktionierenden
Wettbewerbs einzuhalten.

§ 31
Mitteilungen zur Erfiillung von Berichtspflichten; Verordnungsermachtigung

(1) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, zu bestimmen, dass die zustandigen Landesstellen zur Er-
fullung von Berichtspflichten, die nach dem Agrargeoschutzrecht gegentber der Europai-
schen Union bestehen, die erforderlichen Daten der Bundesanstalt, dem Bundesamt, dem
Markenamt oder anderen Stellen der Bundesverwaltung Gbermitteln. Dabei kénnen einheit-
liche Datenformate und Ubermittlungszeitpunkte festgelegt werden.

(2) Soweit zur Erfullung der Berichtspflichten nach Absatz 1 Mitteilungen der Wirt-
schaftsbeteiligten erforderlich sind, wird das Bundesministerium ermachtigt, durch Rechts-
verordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Folgendes zu regeln:

1. den Adressaten der Mitteilungspflicht;
2. Inhalt, Form und Zeitpunkt der Mitteilung;

3. das Verfahren der Mitteilung.
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§ 32
Amtshilfe zwischen den Mitgliedstaaten und gegenitiber Drittstaaten

(1) Im Rahmen der Amtshilfe, die nach dem Agrargeoschutzrecht den zustandigen
Stellen in anderen Mitgliedstaaten und in Drittstaaten zu leisten ist, Gbermitteln die zustan-
digen Stellen die erforderlichen Informationen und Unterlagen, fihren geeignete Untersu-
chungen oder andere angemessene MalRnahmen durch und beteiligen sich an Untersu-
chungen, die in anderen Mitgliedstaaten oder in Drittstaaten eingeleitet wurden. Die Durch-
fuhrung der in Satz 1 genannten Amtshilfehandlungen erfolgt auf der Grundlage derjenigen
Bestimmungen, die dieses Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen fiir amtliche Kontrollen sowie fiir MaRnahmen zur Uberwachung und Durch-
setzung vorsehen.

(2) Die zustandigen Stellen kdbnnen den zustandigen Stellen in anderen Mitgliedstaa-
ten und in Drittstaaten personenbezogene Daten ibermitteln, soweit dies im Rahmen der
in Absatz 1 genannten Amtshilfe fir die Durchfihrung des Agrargeoschutzrechts im jewei-
ligen Mitgliedstaat oder Drittstaat erforderlich ist. Dies schliet die Ubermittlung personen-
bezogener Daten zwischen innerstaatlichen Stellen ein, soweit diese an der Vornahme der
Amtshilfe beteiligt und zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugt sind. Die
nach Satz 1 zustandigen Stellen teilen bei der Ubermittiung der Daten den zusténdigen
Stellen des anderen Mitgliedstaates oder des Drittstaates den Zweck der Datentubermittlung
und den vorgesehenen Loschungszeitpunkt mit.

§ 33
Abruf, Verarbeitung und Léschung von Daten

(1) Sieht eine Vorschrift des Agrargeoschutzrechts vor, dass eine behordliche Mittei-
lung zu machen ist oder gemacht werden kann, so kann diese Mitteilung auch dadurch
erfolgen, dass dem Empfanger der Mitteilung die Mdglichkeit eines digitalen Abrufs eréffnet
wird.

(2) In Erganzung zu Artikel 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 durfen auch personen-
bezogene Daten, die im Rahmen des Teils 2 Abschnitt 1 dieses Gesetzes erhoben werden,
durch die fur die Durchfiihrung der in Absatz 1 genannten Vorschriften zustandigen Stellen
verarbeitet werden, soweit dies fir die Durchfihrung dieser Vorschriften erforderlich ist.

(3) Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Herstellungs- und Marktkontrolle
sowie der zollamtlichen Uberwachung erhoben wurden, sind spatestens funf Jahre nach
Ablauf des Jahres, in dem sie erhoben wurden, zu l6schen. Soweit die Daten flir Zwecke
des Agrargeoschutzrechts weiter bendétigt werden, kann die Frist um weitere flnf Jahre ver-
langert werden. Die Daten sind unverzuglich zu I6schen, wenn ihre Verarbeitung unzulassig
ist, sie zur Erflllung einer rechtlichen Verpflichtung geldéscht werden muassen, ihre Kenntnis
fur Zwecke des Agrargeoschutzrechts nicht mehr erforderlich oder die Aufbewahrungsfrist
abgelaufen ist.

(4) Jede offentliche Stelle kann den fur die Kontrolle des Agrargeoschutzrechts zu-
standigen Stellen von Amts wegen Hinweise auf Handlungen, die gegen das Agrargeo-
schutzrecht verstoRen, mitteilen und die zugehdrigen personenbezogenen Daten Ubermit-
teln.

(5) Die fir die Kontrolle des Agrargeoschutzrechts zustandigen Stellen dirfen perso-
nenbezogene Daten den fur die Einleitung und Durchfliihrung von Bufigeldverfahren nach
§ 40 zustandigen Stellen Gbermitteln.
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(6) Die nach den Absatzen 4 und 5 Ubermittelten Daten durfen von den zustandigen
Stellen im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Befugnisse zu den in den Absatzen 4 und 5
jeweils genannten Zwecken verarbeitet werden.

§ 34
Verhaltnis des Agrargeoschutzrechts zu anderweitigem Produktrecht

(1) Soweit das Agrargeoschutzrecht keine besonderen Regelungen enthalt, bleibt fir
Erzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes geltendes anderweitiges Produktrecht, insbeson-
dere Bestimmungen uber die Herstellung, die Zusammensetzung, die Kennzeichnung, das
Verbot irrefuhrender Informationen, die Kontrolle sowie die Durchsetzung, unberuhrt.

(2) Weicht eine Produktspezifikation, die Bestandteil eines Antrags ist, der im Zusam-
menhang mit einer Schutzbezeichnung bei der Bundesanstalt gestellt wird, von deutschem
anderweitigen zwingenden Produktrecht ab, darf eine positive Entscheidung Uber den An-
trag nur ergehen, nachdem die Produktspezifikation mit dem anderweitigen deutschen Pro-
duktrecht in Einklang gebracht worden ist.

§ 35
Gebiuhren und Auslagen; Verordnungsermachtigung

(1) Soweit es das Unionsrecht gestattet, konnen fir amtliche Tatigkeiten der zustan-
digen Landesstellen im Bereich des Agrargeoschutzes Gebihren und Auslagen erhoben
werden, um die Kosten fiir die Tatigkeiten ganz oder teilweise abzudecken. Dies betrifft
insbesondere Antrage im Bereich des Teils 2 Abschnitt 1 sowie Kontrollen im Bereich des
Teils 2 Abschnitt 4. Die kostenpflichtigen Tatbestande sowie die konkrete Hohe der Geblih-
ren und Auslagen werden durch Landesrecht bestimmt.

(2) Gebuhren und Auslagen von Stellen des Bundes im Bereich des Agrargeoschut-
zes richten sich nach dem Bundesgebuhrengesetz.

(3) Durch Besondere Gebuhrenverordnung des Bundesministeriums nach § 22 Ab-
satz 4 des Bundesgebuhrengesetzes kann flr den Bereich der Bundesverwaltung der Zeit-

punkt des Entstehens und der Erhebung der Gebuhr abweichend von den Vorschriften des
Bundesgebuhrengesetzes geregelt werden.

Teil 5

Genfer Akte; vergleichbare Schutzbezeichnungen

§ 36
Verfahren im Rahmen der Genfer Akte; Verordnungserméchtigung

(1) Im Rahmen der Verordnung (EU) 2019/1753 ist die Bundesanstalt, sofern ein Er-
zeugnis im Sinne dieses Gesetzes betroffen ist, zustandig fir:

1. Antrage auf Eintragungsersuchen nach Artikel 2 Absatz 2, auch in Verbindung mit Ab-
satz 2a;
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2. Lo6schungsantrage nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b;

3. Einspriche nach Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1;

4. Rlcknahmeantrage nach Artikel 7 Absatz 5 Unterabsatz 1 Satz 1 Variante 2;
5. Unguiltigerklarungen nach Artikel 9 Absatz 1 Variante 2.

(2) Die Zustandigkeit nach Absatz 1 umfasst auch Verfahren betreffend die Regel 15
(Anderungen) und die Regel 16 (Schutzverzicht) der Gemeinsamen Ausfiihrungsordnung
vom 2. Oktober 2018 zum Lissabonner Abkommen lGber den Schutz der Ursprungsbezeich-
nungen und ihre internationale Registrierung und zur Genfer Akte des Lissabonner Abkom-
mens uUber Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben.

(3) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die Einzelheiten der Verfahren nach den Absatzen 1 und 2 zu re-
geln, insbesondere die Einholung von Stellungnahmen bei den in § 11 Absatz 3 Nummer 6
Buchstabe d genannten Stellen und die Befassung eines nach § 11 Absatz 3 Nummer 6
eingerichteten Fachausschusses.

§ 37

Auf vergleichbare Schutzbezeichnungen anwendbare Bestimmungen; Verord-
nungsermachtigung

(1) Auf vergleichbare Schutzbezeichnungen sind die Bestimmungen der §§ 2 und 3
Absatz 2 bis 4, des Teils 2 Abschnitt 3, der §§ 19, 22, 23, 28 Absatz 1 bis 3, 6 und 7 sowie
der §§ 29 bis 33 und 35 entsprechend anzuwenden. Soweit nach der jeweils zu Grunde
liegenden internationalen Ubereinkunft nicht bestimmt ist, gegen welche Handlungen sich
der Schutz der vergleichbaren Schutzbezeichnung richtet, ist Artikel 26 Absatz 1 bis 4 der
Verordnung (EU) 2024/1143 entsprechend anzuwenden.

(2) Rechtsverordnungen nach § 10 und den §§ 13 bis 15 kénnen hinsichtlich der dort
genannten Gegenstande auch fir vergleichbare Schutzbezeichnungen erlassen werden.

(3) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, Abweichungen oder Erganzungen zu den in Absatz 1 ge-

nannten Bestimmungen zu regeln, soweit dies im Hinblick auf die Besonderheiten ver-
gleichbarer Schutzbezeichnungen erforderlich oder zweckmaRig ist.

Teil 6

Verfahren vor Gericht

§ 38
Kennzeichenstreitsachen

Alle Klagen, durch die ein Anspruch aus § 29 dieses Gesetzes geltend gemacht wird,
gelten als Verfahren in Kennzeichenstreitsachen im Sinne des Teils 8 des Markengesetzes.
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§ 39
Beiziehung eines Patentanwalts

(1) In Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, die Schutzrechte betreffen, die sich aus
Schutzbezeichnungen im Sinne des § 1 Absatz 2 oder 5 ableiten, kdnnen sich die Beteilig-
ten durch einen Patentanwalt vertreten lassen. Einem Beteiligten, dem Prozesskostenhilfe
bewilligt worden ist, kann in Verfahren nach Satz 1 auch ein Patentanwalt beigeordnet wer-
den.

(2) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts nach Absatz 1 ent-

stehen, sind die Geblhren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergitungsgesetzes und aul3er-
dem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Teil 7

Bullgeld- und Einziehungsvorschriften

§ 40
BuRgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. einer Rechtsverordnung nach

a) § 5 Absatz 4 Nummer 5, 7 oder 13, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1
Satz 1,

b) § 8 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, § 9 Absatz 7 Satz 2 Nummer 4,

c) § 10 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 13 Satz 2 Nummer 1, § 14 Satz 2 Nummer
1 oder § 15 Absatz 2 Nummer 1, jeweils auch in Verbindung mit § 37 Absatz 2,

d) § 18 Absatz 2 Satz 2 oder § 21 Absatz 3 Nummer 1 oder

e) § 21 Absatz 3 Nummer 2, § 28 Absatz 6 Satz 2 Nummer 3 bis 6 oder § 31 Absatz
2

oder einer vollziehbaren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverordnung flr einen bestimmten Tatbestand auf diese
BuRgeldvorschrift verweist,

2. entgegen § 5 Absatz 5 sich als anerkannte Erzeugervereinigung bezeichnet,

3. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 3 sich als Erzeugervereinigung bezeichnet,

4. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Angabe nicht, nicht
richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht oder

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1, auch in Verbin-
dung mit § 37 Absatz 1 Satz 1, zuwiderhandelt.



-33- Drucksache 373/25

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen Artikel 116a Ab-

satz 3 Unterabsatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in der Fassung vom
11. April 2024 eine Mitteilung nicht oder nicht vor Aufnahme einer dort genannten Tatigkeit
macht.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/1143 in der Fas-

sung vom 11. April 2024 versto3t, indem er vorsatzlich oder fahrlassig im geschaftlichen
Verkehr

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

als Erzeuger oder Wirtschaftsbeteiligter entgegen Artikel 20 Absatz 5 eine Angabe
nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,

entgegen Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a, auch in Verbindung mit Artikel 26 Absatz 2
oder 4, eine geografische Angabe fir ein dort genanntes Erzeugnis verwendet,

entgegen Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b, auch in Verbindung mit Artikel 26 Absatz 2
oder 4, oder entgegen Artikel 68 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 68 Absatz 3,
sich eine geografische Angabe oder eine garantiert traditionelle Spezialitat aneignet
oder sie nachahmt,

entgegen Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe ¢, auch in Verbindung mit Artikel 26 Absatz 2
oder 4, eine dort genannte Angabe macht oder ein Behaltnis fir ein Erzeugnis verwen-
det,

entgegen Artikel 35 Absatz 1 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Angabe als
Recht anerkannt wird,

entgegen Artikel 37 Absatz 1 Satz 1 eine Angabe, eine Abklirzung oder ein Zeichen
verwendet,

entgegen Artikel 37 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 ein Er-
zeugnis oder eine Spirituose vermarktet,

als Erzeuger oder Wirtschaftsbeteiligter entgegen Artikel 37 Absatz 5 Unterabsatz 1
Satz 1, auch in Verbindung mit Unterabsatz 2, eine Bezeichnung nicht richtig vornimmt,

als Wirtschaftsbeteiligter entgegen Artikel 37 Absatz 10 zweiter Halbsatz ein Zeichen
nicht oder nicht vollstandig verwendet,

entgegen Artikel 39 Absatz 1 Satz 1 oder Artikel 72 Absatz 4 Unterabsatz 1 eine Un-
terrichtung nicht, nicht richtig oder nicht vor Aufnahme einer dort genannten Tatigkeit
vornimmt,

entgegen Artikel 39 Absatz 2 oder Artikel 72 Absatz 5 nicht sicherstellt, dass ein Er-
zeugnis mit einer dort genannten Angabe oder Produktspezifikation tbereinstimmt,

entgegen Artikel 39 Absatz 5 Satz 2 der zustéandigen Behdrde eine Wirtschaftstatigkeit
nicht oder nicht vor Aufnahme dieser zur Kenntnis bringt,

entgegen Artikel 45 Absatz 3 oder Artikel 77 Absatz 3 eine dort genannte Bescheini-
gung oder Liste anzeigt, verwendet oder zeigt,

entgegen Artikel 70 Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3 eine Angabe, eine Abklrzung oder
ein Zeichen verwendet,

entgegen Artikel 70 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 ein Erzeugnis vermarktet
oder
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16. entgegen Artikel 83 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 82 Absatz 1 Satz 3 eine dort
genannte fakultative Qualitadtsangabe verwendet.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig eine Angabe, eine Abkir-
zung oder ein Zeichen nach Artikel 37 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 in
der Fassung vom 11. April 2024 verwendet, wenn die Verwendung geeignet ist, den Ver-
braucher irrezufuhren.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig einer unmittelbar gelten-
den Vorschrift in Rechtsakten der Europaischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich einer
Regelung entspricht, zu der die in Absatz 1 Nummer 1

1. Buchstabe a, b, c oder e oder
2. Buchstabe d

genannten Vorschriften ermachtigen, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 7 fir ei-
nen bestimmten Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist.

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 und des
Absatzes 3 Nummer 2, 3, 4, 6, 7 oder 15 mit einer GeldbulR3e bis zu flinfzigtausend Euro, in
den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe d, Nummer 3 und 5, des Absatzes 3 Num-
mer 5, 8, 9, 13, 14 und 16, des Absatzes 4 und des Absatzes 5 Nummer 2 mit einer Geld-
buf3e bis zu dreilBigtausend Euro und in den Ubrigen Fallen mit einer Geldbule bis zu zehn-
tausend Euro geahndet werden.

(7) Das Bundesministerium wird ermachtigt, soweit dies zur Durchsetzung der Rechts-
akte der Europaischen Union erforderlich ist, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung

des Bundesrates die Tatbestande zu bezeichnen, die als Ordnungswidrigkeit nach Absatz
5 geahndet werden kdnnen.

§ 41
Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 40 Absatz 1 oder 3 bis 5 begangen worden, so
kénnen

1. Gegenstande, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, oder

2. Gegenstande, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder be-
stimmt gewesen sind,

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.
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Teil 8

Schlussbestimmungen

§ 42
Ubertragung der Verordnungserméachtigung durch die Landesregierung

Soweit in diesem Gesetz die Landesregierungen zum Erlass von Rechtsverordnungen
ermachtigt werden oder eine Erméachtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen durch
eine aufgrund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung auf die Landesregierungen
weiter Ubertragen wird, kénnen die Landesregierungen die jeweilige Ermachtigung durch
Rechtsverordnung auf oberste Landesbehorden sowie im Falle des § 20 Absatz 7 auf an-
dere Landesbehoérden Ubertragen.

§ 43

Geandertes Unionsrecht; Rechtsverordnungen in besonderen Fallen; Verordnungs-
ermachtigung

(1) Wird eine in einer Vorschrift dieses Gesetzes oder in einer aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnung des Bundes (innerstaatliche Vorschrift) genannte Vor-
schrift eines unmittelbar geltenden Rechtsakts der Europaischen Union aufgehoben oder
fur nicht mehr anwendbar erklart, werden Ordnungswidrigkeiten nach § 40, die bis zum
Zeitpunkt der Aufthebung oder der Nichtanwendung begangen worden sind, abweichend
von § 4 Absatz 3 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten nach den zum Zeitpunkt der Tat
geltenden Bestimmungen geahndet.

(2) Das Bundesministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates

1. den Verweis in einer innerstaatlichen Vorschrift des Agrargeoschutzrechts auf eine
Vorschrift in einem Rechtsakt

a) der Europaischen Union zu &ndern, soweit es zur Anpassung an eine Anderung
dieser Vorschrift erforderlich ist, oder

b) der Europaischen Union, die durch eine inhaltsgleiche Vorschrift der Europaischen
Union ersetzt worden ist, durch den Verweis auf die ersetzende Vorschrift anzu-
passen,

2. eine innerstaatliche Vorschrift des Agrargeoschutzrechts zu streichen oder in ihrem
Wortlaut einem verbleibenden Anwendungsbereich anzupassen, soweit sie durch den
Erlass entsprechenden unmittelbar anwendbaren Unionsrechts unanwendbar gewor-
den ist, oder

3. den Wortlaut in einer innerstaatlichen Vorschrift des Agrargeoschutzrechts an eine Be-
richtigung des Unionsrechts anzupassen.

(3) Rechtsverordnungen des Bundes nach diesem Gesetz dirfen auch ohne Zustim-
mung des Bundesrates erlassen werden, wenn

1. ihrunverzugliches Inkrafttreten zur Durchfihrung des Unionsrechts erforderlich ist und
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2. ihre Geltungsdauer auf einen bestimmten Zeitraum von héchstens sechs Monaten be-
grenzt wird.

(4) Soweit es zur besseren Lesbarkeit erforderlich ist, wird das Bundesministerium
ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates in aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen des Bundes die Inhaltsibersicht, die Ein-
zelvorschriften, deren Untergliederungen und die Anlagen mit neuen Ordnungszeichen zu
versehen und die Ubrigen Gliederungseinheiten entsprechend anzupassen. Inhaltliche An-
derungen durfen dabei nicht vorgenommen werden.

§ 44
Ausschluss abweichenden Landesrechts

Von den bundesrechtlichen Regelungen des Verwaltungsverfahrens, die auf der
Grundlage des Teils 2 Abschnitt 1 und 4 sowie der §§ 25, 27, 28, 31 und 37 getroffen wur-
den, kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden, soweit nicht in diesem Gesetz eine
Abweichung ausdricklich vorgesehen ist.

§ 45
Ubergangsbestimmungen

(1) Das Markengesetz, die Markenverordnung, das Weingesetz und das Lebensmit-
telspezialitdtengesetz in ihrer bis zum 27. Juni 2024 jeweils geltenden Fassung sind weiter
anzuwenden, soweit nach den in Artikel 90 der Verordnung (EU) 2024/1143 enthaltenen
Ubergangsbestimmungen die folgenden Vorschriften weiterhin Anwendung finden:

1. Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 in der Fassung vom 2. Dezem-
ber 2021;

2. durch die Verordnung (EU) 2024/1143 aufgehobene oder geanderte Vorschriften der
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013.

(2) § 3 Absatz 1 ist erst ab dem 1. Dezember 2025 anzuwenden. Fur Verfahren, die
sich auf vor dem 1. Dezember 2025 beim Markenamt anhangige Antrage oder Einspriiche
beziehen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 oder der
Verordnung (EU) 2024/1143 fallen, verbleibt es abweichend von Satz 1 bei der Zustandig-
keit des Markenamts. Im Falle von Einspruchsverfahren findet Satz 2 auch auf Verfahren
Anwendung, die auf Antrage zurlickgehen, die vor dem 1. Dezember 2025 im Amtsblatt der
Europaischen Union veréffentlicht wurden. Die verbleibende Zustandigkeit des Markenamts
schlief3t die Rechtsmittelverfahren nach § 133 des Markengesetzes in der bis zum ... [Ein-
setzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung, die
beim Bundespatentgericht oder Bundesgerichthof anhangig sind oder werden, ein, soweit
sich die Rechtsmittelverfahren auf Antrags- oder Einspruchsverfahren beziehen, die nach
Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, beim Markenamt verbleiben.

(3) Fur Verfahren, die sich auf Antrage und Einspriche im Sinne des Teils 2 Ab-
schnitt 2 beziehen, die vor dem 1. Dezember 2025 beim Markenamt oder bei der Bundes-
anstalt anhangig sind, finden anstelle der Bestimmungen fur solche Verfahren, die dieses
Gesetz und aufgrund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen enthalten, die ein-
schlagigen Bestimmungen des Markengesetzes, des Patentkostengesetzes, des Weinge-
setzes, des Lebensmittelspezialititengesetzes und der auf diese Gesetze gestltzten
Rechtsverordnungen in ihrer bis zum ... [Einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens
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dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung Anwendung, bis das jeweilige Verfahren ab-
geschlossen ist. Eingeschlossen sind Verfahren im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 bis 4.

(4) § 36 Absatz 1 und 2 ist erst ab dem 1. Dezember 2025 anzuwenden. Fir in § 36
Absatz 1 und 2 genannte Verfahren, die vor dem 1. Dezember 2025 begonnen haben, ver-
bleibt es abweichend von Satz 1 bei der Zustandigkeit des Bundesministeriums der Justiz
und fir Verbraucherschutz. Im Falle von Einspruchsverfahren findet Satz 2 auch auf Ver-
fahren Anwendung, die auf internationale Eintragungen zurtickgehen, die vor dem 1. De-
zember 2025 im Amtsblatt der Europaischen Union verdéffentlicht wurden. Die verbleibende
Zustandigkeit des Bundesministeriums der Justiz und flr Verbraucherschutz schlief3t
Rechtsmittelverfahren ein, die sich auf in Satz 1 oder 2 genannte Verfahren beziehen.

(5) Falls bis zum 1. Dezember 2025 keine Rechtsverordnung, die auf eine in Teil 2
Abschnitt 2 enthaltene Verordnungsermachtigung gestutzt ist, in Kraft getreten ist, sind bis
zum Inkrafttreten einer solchen Rechtsverordnung Antrage und Einspriiche im Sinne des
Teils 2 Abschnitt 2, die ab dem 1. Dezember 2025 bei der Bundesanstalt anhangig werden,
von der Bundesanstalt nicht nach den Bestimmungen dieses Gesetzes, sondern nach den
folgenden Bestimmungen in ihrer bis zum ... [Einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes] jeweils geltenden Fassung zu bearbeiten:

1. im Agrarbereich: die einschlagigen Bestimmungen des Markengesetzes, der Mar-
kenverordnung und des Patentkostengesetzes;

2. im Weinbereich: die einschlagigen Bestimmungen des Weingesetzes und der Wein-
verordnung;

3. im g.t.S.-Bereich: die einschlagigen Bestimmungen des Lebensmittelspezialitatenge-
setzes und der Lebensmittelspezialitdtenverordnung;

4. im Spirituosenbereich: in entsprechender Anwendung die einschlagigen Bestimmun-
gen des Markengesetzes, der Markenverordnung und des Patentkostengesetzes.

Im Agrarbereich treten an die Stelle der einschlagigen Bestimmungen der DPMA-Verord-
nung in ihrer bis zum ... [Einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses Gesetzes]
jeweils geltenden Fassung die entsprechenden Bestimmungen des Weingesetzes und der
Weinverordnung in ihrer bis zum ... [Einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses
Gesetzes] jeweils geltenden Fassung. Auf Verfahren im Sinne des § 36 Absatz 1 und 2 ist
im Agrar-, Wein- und Spirituosenbereich Satz 1 Nummer 1 entsprechend anzuwenden.

(6) Bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung, die auf die Verordnungsermachti-
gung des § 4 Absatz 2 Nummer 1 gestitzt ist, findet § 2 Absatz 1 Nummer 13 im Weinbe-
reich keine Anwendung.

(7) Bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung, die auf die Verordnungserméachti-
gung des § 28 Absatz 6 gestitzt ist, finden auf MalRnahmen der Uberwachung und Durch-
setzung im Sinne des § 28 Absatz 6 Satz 2 Nummern 2 bis 6 die § 134 Absatz 2 bis 6 des
Markengesetzes sowie § 4 Absatz 2 bis 5 des Lebensmittelspezialititengesetzes in ihrer
bis zum ... [Einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses Gesetzes] jeweils gel-
tenden Fassung Anwendung. Im Spirituosenbereich ist bis zu dem in Satz 1 genannten
Zeitpunkt § 134 Absatz 2 bis 6 des Markengesetzes entsprechend anwendbar.

(8) Die auf der Grundlage des § 22g Absatz 1 Satz 1 WeinG in seiner bis zum ... [Ein-
setzen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses Gesetzes] geltenden Fassung beste-
henden Anerkennungssysteme der Lander im Weinbereich gelten als Anerkennungssys-
teme im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 2. Fir diese Anerkennungssysteme gilt die Ermach-
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tigung des § 5 Absatz 1 als im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 Gbertragen. Die unionsrecht-
lichen Vorgaben fur Anerkennungssysteme von Erzeugervereinigungen werden hierdurch
nicht beruhrt.

(9) §9 Absatz 1 bis 5 und 8 Satz 1 sowie Absatz 9 ist erst ab dem 1. Januar 2027
anzuwenden.

Artikel 2

Anderung des Weingesetzes

Das Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011
(BGBI. 1 S.66), das zuletzt durch Artikel4 des Gesetzes vom 8. Dezember 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 405) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltsibersicht wird wie folgt gedndert:

a) Die Angabe zu § 22c wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§22¢ (weggefallen)".
b) Die Angabe zu den §§ 22e bis 22g wird gestrichen.
2. In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,zweiten“ durch die Angabe ,flinften“ ersetzt.
3. § 22a wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe ,(1)“ gestrichen.
b) Absatz 2 wird gestrichen.
4. § 22b wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Die Nummern 1 und 1a werden gestrichen.
bb) Die Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.
b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1. einer Lage, einem Bereich oder einer kleineren geografischen Einheit, die
oder der nach Absatz 1 Nummer 1 eingetragen ist, oder”.

bb) Nummer 2 wird gestrichen.
cc) Nummer 3 wird zu Nummer 2.
5. Die §§ 22c und 22e bis 22g werden gestrichen.

6. § 23 wird wie folgt gedndert:
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a) In Absatz 3 wird die Angabe ,§ 22c Absatz 1 durch die Angabe ,Artikel 10 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143" ersetzt.

b) Absatz 5 wird gestrichen.
7. §49 Satz 1 Nummer 3a wird gestrichen.
8. § 50 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 wird die folgende Nummer 6a eingefugt:
,0a. entgegen § 22b Absatz 2 eine geografische Bezeichnung benutzt,”.

b) In Absatz 3 wird nach der Angabe ,des Absatzes 2 die Angabe ,Satz 1 Num-
mer 6a und“ eingeflgt.

9. § 56 Absatz 16 und 19 wird gestrichen.

Artikel 3

Anderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987
(BGBI. 1 S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 7. Novem-
ber 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 351) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 374 Absatz 1 Nummer 8 wird die Angabe ,,§143a Abs. 1 und § 144 Abs. 1 und 2"
durch die Angabe ,und § 144 Absatz 1“ersetzt.

2. In § 395 Absatz 1 Nummer 6 wird die Angabe ,8§§ 143 bis 144“ durch die Angabe
.88 143 und 144 ersetzt.

Artikel 4

Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung

Die Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Marz 1991 (BGBI. | S. 686), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Okto-
ber 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 328) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
§ 67 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geandert:
1. In Nummer 7 wird die Angabe ,haftet.” durch die Angabe ,haftet,” ersetzt.

2. Nach Nummer 7 wird die folgende Nummer 8 eingefiigt:

,8. Patentanwalte in den in § 39 Absatz 1 Satz 1 des Agrargeoschutz-Durchfiihrungs-
gesetzes genannten Angelegenheiten.”
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Das

Artikel 5

Anderung des Markengesetzes

Markengesetz vom  25. Oktober 1994 (BGBI.1S. 3082; 19951 S. 156;

1996 1 S. 682), das zuletzt durch Artikel1 der Verordnung vom 24. Juni 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 215) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

Die

a)

f)

g)

Inhaltstbersicht wird wie folgt gedndert:

Die Angabe zu Teil 2 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

sreil 2
Voraussetzungen; Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschaftlichen Bezeich-

nungen; weitere Zeichen; Ubertragung und Lizenz".
Nach der Angabe zu § 6 wird die folgende Angabe eingefligt:

LAbschnitt 1a
Wappen, Flaggen, Hoheitszeichen, amtliche Prif- und Gewahrzeichen, Kennzeichen, Siegel und

Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen

§ 6a Verbot des Gebrauchs”.

Die Angabe zu den §§ 99 und 100 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
»8 99 Geografische Herkunftsangaben als Kollektivmarken

§ 100 Benutzung*.

Die Angabe zu Teil 7 Abschnitt 2 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

~Abschnitt 2
Schutz von geografischen Angaben gemaR der Verordnung (EU) 2023/2411*.

Vor der Angabe zu § 130 wird die folgende Angabe eingeflgt:
.8 129a Geltungsbereich®.
Die Angabe zu den §§ 131 und 132 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,8 131  Unionsphase

§ 132  Antrag auf Anderung der Produktspezifikation, Léschungsverfahren

§ 132a Internationale Registrierung".
Die Angabe zu § 134 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 134 Kontrolle

§ 134a Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Kontrollen

§ 134b Amtshilfe fir Behoérden anderer Mitgliedstaaten®.

Die Angabe zu Teil 7 Abschnitt 3 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
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LAbschnitt 3
Schutz von geografischen Angaben fir handwerkliche und industrielle Erzeugnisse auf der Grund-
lage internationaler Ubereinkiinfte®.
i) Die Angabe zu den §§ 137, 138 und 139 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 137 Schutzumfang, Kontrolle und Durchsetzung

Abschnitt 4

Erméachtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen

§ 138 Sonstige Vorschriften fir das Verfahren bei Antrdgen und Einspriichen nach der Verordnung (EU)
2023/2411

§ 139  Durchfilhrungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2023/2411; Verordnungsermachtigung®.

j) Die Angabe zu den §§ 143a und 144 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 144 Strafbare Verletzung der Unionsmarke®.

k) Nach der Angabe zu § 145 wird die folgende Angabe eingeflgt:

.8 145a Beseitigung von Kennzeichnungen und Vernichtung von Gegenstanden im BuRRgeldverfahren®.

Die Uberschrift des Teils 2 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,reil 2

Voraussetzungen; Inhalt und Schranken des Schut__zes von Marken und
geschaftlichen Bezeichnungen; weitere Zeichen; Ubertragung und Li-
zenz".

In § 4 Nummer 3 wird die Angabe ,Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums (Pariser Verbandsubereinkunft)“ durch die Angabe ,Pariser Ver-
bandslbereinkunft vom 20. Marz 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der
Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 (BGBI. 1970 Il S. 293, 391), die durch Be-
schluss vom 2. Oktober 1979 (BGBI. 1984 I S. 799) geandert worden ist (Pariser Ver-
bandsubereinkunft),” ersetzt.

Nach § 6 wird der folgende Abschnitt 1a eingeflgt:
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10.

11.

LAbschnitt 1 a

Wappen, Flaggen, Hoheitszeichen, amtliche Prif- und Gewahrzeichen, Kennzeichen,
Siegel und Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen

§ 6a
Verbot des Gebrauchs

Es ist verboten, im geschaftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren oder
Dienstleistungen widerrechtlich in identischer oder nachgeahmter Form folgende Zei-
chen nach Artikel 6" Absatz 1 Buchstabe a und b der Pariser Verbandslbereinkunft
zu benutzen:

1. ein Wappen, eine Flagge oder ein anderes staatliches Hoheitszeichen,
2. ein amtliches Priif- oder Gewahrzeichen,

3. ein Kennzeichen, ein Siegel oder eine Bezeichnung einer internationalen zwi-
schenstaatlichen Organisation.”

§ 14 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,mit einer Marke* durch die Angabe
,mit der Marke"“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Nummer 7 wird die Angabe ,des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 Uber irrefGhrende und vergleichende Werbung
(ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 21)“ gestrichen.

In § 14a Absatz 2 wird die Angabe ,Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen
Eigentums durch die Zollbehérden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1383/2003 des Rates (ABI. L 181 vom 29.6.2013, S. 15)“ durch die Angabe ,Verord-
nung (EU) Nr. 608/2013 in der Fassung vom 12. Juni 2013 ersetzt.

§ 22 Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,2. weil die Eintragung der Marke mit alterem Zeitrang an dem fur den Zeitrang der
Eintragung der Marke mit jingerem Zeitrang maf3geblichen Tag wegen Verfalls
oder wegen absoluter Schutzhindernisse hatte fur verfallen oder fur nichtig erklart
und geldscht werden kdnnen (§ 51 Absatz 4),“

In § 26 Absatz 5 wird die Angabe ,des Ablaufs der Widerspruchsfrist“ durch die Angabe
.des Tages, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke moglich war,“ ersetzt.

In § 42 Absatz 3 wird die Angabe ,demselben Inhaber gehéren® durch die Angabe ,der-
selben Person als Inhaber oder Berechtigtem nach Absatz 1 zustehen® ersetzt.

In § 51 Absatz 1 Satz 2 wird nach der Angabe ,Inhabers“ die Angabe ,oder Berechtig-
ten® eingefugt.

§ 53 Absatz 6 wird wie folgt geandert:

a) Satz 2 wird gestrichen.
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b) Der neue Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,War gegen die Eintragung der Marke mit alterem Zeitrang am Anmelde- oder Pri-
oritatstag der Marke mit jiingerem Zeitrang bereits seit mindestens fiinf Jahren kein
Widerspruch mehr maoglich, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgeg-
ners ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit alterem Zeitrang an
diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hatte fur verfallen erklart und geloscht wer-
den koénnen.*

§ 55 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird die Angabe ,gestellt wurde® durch die Angabe
»=anhangig ist* ersetzt.

b) In Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe ,nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb® durch die Angabe ,aus der geografischen Herkunftsan-
gabe“ ersetzt.

c) Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~WVar gegen die Eintragung der Marke mit alterem Zeitrang am Anmelde- oder Pri-
oritatstag der Marke mit jingerem Zeitrang bereits seit mindestens flnf Jahren kein
Widerspruch mehr méglich, so hat der Klager auf Einrede des Beklagten ferner
nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit alterem Zeitrang an diesem Tag
nicht nach § 49 Absatz 1 hatte fir verfallen erklart und geléscht werden kénnen.*

In § 62 Absatz 4 Nummer 2 wird die Angabe ,Verordnung (EU) 679/2016 des Europa-
ischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz naturlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils
geltenden Fassung® durch die Angabe “Verordnung (EU) 2016/679“ ersetzt.

§ 99 wird durch den folgenden § 99 ersetzt:

»§ 99
Geografische Herkunftsangaben als Kollektivmarken

(1) Abweichend von § 8 Absatz 2 Nummer 2 kénnen Kollektivmarken ausschlief3-
lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geogra-
fischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen kdonnen.

(2) Die Eintragung einer geografischen Herkunftsangabe als Kollektivmarke ge-
wahrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, solche Angaben im
geschéaftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anstandigen Gepflo-
genheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Insbesondere kann eine solche Kol-
lektivmarke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung be-
rechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.”

§ 100 wird wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

,§ 100
Benutzung®.
b) Absatz 1 wird gestrichen.
c) In Absatz 2 wird die Angabe ,(2)* gestrichen.
§ 107 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von
Marken nach dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen Uber die in-
ternationale Registrierung von Marken (BGBI. 1995 11 S. 1016, 1017), das durch die
vom Madrider Verband in der Sitzung vom 24. September bis 3. Oktober 2007 be-
schlossene Anderung (BGBI. 2008 Il S. 822) gedndert worden ist (Protokoll zum Mad-
rider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Deutschen Patent- und Marken-
amts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im
Protokoll zum Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.*

In § 114 Absatz 2 wird die Angabe ,Heftes des" gestrichen.

In § 119 Absatz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (ber die Unionsmarke (ABI. L 154 vom
16.6.2017, S. 1)“ gestrichen.

§ 120 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,Unionsmarkenverordnung“ durch die Angabe
Lverordnung (EU) 2017/1001“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,auch schon® gestrichen.

In § 121 Absatz 1 und 2, § 122 Absatz 1, § 124 Satz 1 und § 125a Satz 1 wird jeweils
die Angabe ,Unionsmarkenverordnung“ durch die Angabe ,Verordnung (EU)
2017/1001“ ersetzt.

§ 127 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 4 wird die Angabe ,Die vorstehenden Absatze“ durch die Angabe ,Die
Absatze 1 bis 3 ersetzt.

b) Nach Absatz 4 werden die folgenden Absatze 5 und 6 eingefugt:

,(5) Die Absatze 2 und 3 finden keine Anwendung auf geografische Herkunfts-
angaben

1. flr Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse, einschlie3lich Le-
bensmitteln, nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 und

2. fir handwerkliche und industrielle Erzeugnisse nach Artikel 1 Buchstabe a der
Verordnung (EU) 2023/2411.

(6) Absatz 5 Nummer 1 findet keine Anwendung auf geografische Angaben,
fur die ein Antrag auf Eintragung nach Artikel 14 Absatz 1 bis 3 der Verordnung
(EU) 2024/1143 bei der Europaischen Kommission eingereicht wurde, solange
Uber diesen Antrag noch nicht entschieden oder das Eintragungsverfahren noch
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nicht auf andere Weise beendet wurde. Absatz 5 Nummer 2 findet keine Anwen-
dung auf geografische Angaben, fir die ein Antrag auf Eintragung nach Artikel 22
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 beim Amt der Europaischen Union fir
geistiges Eigentum eingereicht wurde, solange Uber diesen Antrag noch nicht ent-
schieden oder das Eintragungsverfahren noch nicht auf andere Weise beendet
wurde.”

22. Die Uberschrift des Teils 7 Abschnitt 2 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

LAbschnitt 2

Schutz von geografischen Angaben gemal der Verordnung (EU) 2023/2411°“.

23. Vor § 130 wird der folgende § 129a eingefigt:

.8 129a
Geltungsbereich

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten flr geografische Angaben gemaR der

Verordnung (EU) 2023/2411.¢

24. § 130 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Zustandige Behorde fir die Prifung von Antragen auf Eintragung einer
geografischen Angabe und Entscheidungen in der nationalen Phase im Sinne von
Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 ist das Deutsche Patent- und Marken-
amt. Fur die Einreichung von Antragen gilt § 32 Absatz 1 entsprechend.”

Absatz 3 wird durch die folgenden Absatze 3 und 3a ersetzt:
»(3) Bei der Prifung des Antrags auf Eintragung einer geografischen Angabe
nach Artikel 14 der Verordnung (EU) 2023/2411 holt das Deutsche Patent- und

Markenamt die Stellungnahmen folgender Behérden und Einrichtungen ein:

1. des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie sowie sonstiger zustandi-
ger Bundesministerien,

2. der zustandigen Fachministerien der betroffenen Lander,

3. der zustandigen Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern,

4. der zustandigen Institutionen und Verbande von Sprachgemeinschaften, so-
fern der Antrag eine geografische Angabe in einer Regional- oder Minderhei-
tensprache im Sinne der Europaischen Charta der Regional- oder Minderhei-

tensprachen betrifft, sowie

5. sonstiger 6ffentliche Kdérperschaften, Verbande und Wirtschaftsorganisatio-
nen des betroffenen Industriebereichs oder Handwerks.

Hierzu kann das Deutsche Patent- und Markenamt diesen Ministerien, Korper-
schaften, Verbanden und Organisationen den Antrag tbermitteln.
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f)

(3a) Die ablehnende Entscheidung nach Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 ergeht durch Beschluss.*

In Absatz 4 wird Satz 1 durch den folgenden Satz ersetzt:

LErfullt der Antrag die in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 ge-

nannten Anforderungen, veroffentlicht das Deutsche Patent- und Markenamt den

Antrag.”

Absatz 5 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
»~Entspricht der Antrag unter Berucksichtigung des Ergebnisses des Ein-
spruchsverfahrens und etwaiger Anderungen am Antrag den Anforderungen
der Verordnung (EU) 2023/2411 und den zu ihrer Durchflihrung erlassenen
Vorschriften, stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dies durch Be-
schluss fest und reicht den Antrag beim Amt der Europaischen Union fir geis-
tiges Eigentum ein.”

bb) Die Satze 3 und 4 werden gestrichen.

Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:

,(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt macht fiir jedes Eintragungsver-
fahren auf seiner Internetseite Folgendes zuganglich:

1. den als geografische Angabe zu schitzenden Namen,
2. das Datum des Antragseingangs,

3. die nach der Verordnung (EU) 2023/2411 zu verdffentlichenden Antrage, Be-
schlusse und Anderungen,

4. die Einspruchsfrist,

5. das Datum einer Ubermittlung des Antrags an das Amt der Europaischen
Union fur geistiges Eigentum sowie die Nummer, unter der die geografische
Angabe im Unionsregister veréffentlicht werden soll,

6. das Datum einer Unterrichtung des Amts der Europaischen Union fur Geisti-
ges Eigentum Uber die Anfechtung einer Entscheidung nach Absatz 5 und
Uber die Rechtskraft der Erklarung der Ungdltigkeit einer solchen Entschei-
dung und

7. Termine 6ffentlicher Verhandlungen nach § 67 Absatz 2.

Absatz 7 wird gestrichen.

25. Die §§ 131 bis 135 werden durch die folgenden §§ 131 bis 135 ersetzt:
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.§ 131
Unionsphase

(1) Fordert das Amt der Europaischen Union fir geistiges Eigentum zusatzliche
Informationen gemaf Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2023/2411, kann das
Deutsche Patent- und Markenamt den Antragsteller auffordern, entsprechende Infor-
mationen zu Ubermitteln. Das Deutsche Patent- und Markenamt leitet diese unverzig-
lich an das Amt der Europaischen Union fiir geistiges Eigentum weiter.

(2) Auf Ersuchen nach Artikel 23 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2023/2411 for-
dert das Deutsche Patent- und Markenamt den Antragsteller unter Bestimmung einer
angemessenen Frist zur Vervollstandigung oder Berichtigung seines Antrags auf und
Ubermittelt die Vervollstandigung oder Berichtigung unverziglich an das Amt der Euro-
paischen Union fur geistiges Eigentum.

(3) Sofern die Produktspezifikation in der Unionsphase des Eintragungsverfah-
rens geandert worden ist, veroffentlicht das Deutsche Patent- und Markenamt die der
Eintragung zugrunde liegende Fassung der Produktspezifikation und macht sie auf sei-
ner Internetseite zuganglich.

§ 132
Antrag auf Anderung der Produktspezifikation; Léschungsverfahren

(1) FUr Antrage auf Genehmigung von Unionsanderungen im Sinne des Arti-
kels 31 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2023/2411 gelten die §§ 130
und 131 entsprechend.

(2) FUr Antrage auf Genehmigung von Standardanderungen im Sinne des Arti-
kels 31 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2411, einschlieBlich voriber-
gehender Standardanderungen nach Artikel 31 Absatz6 der Verordnung
(EU) 2023/2411, gelten die Artikel 14 bis 17 der Verordnung (EU) 2023/2411 und § 130
entsprechend mit der MalRgabe, dass das Deutsche Patent- und Markenamt den An-
trag nicht beim Amt der Europaischen Union fur geistiges Eigentum einreicht.

(3) Fur Antrage auf Léschung der Eintragung einer geschuitzten geografischen
Angabe nach Artikel 32 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 gelten die §§ 130
und 131 entsprechend.

(4) In den Verfahren nach dieser Vorschrift gibt das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt demjenigen Antragsteller im Sinne des Artikels 37 Absatz 2 Buchstabe c der
Verordnung (EU) 2023/2411 Gelegenheit zur Stellungnahme, in dessen Namen die je-
weils betroffene geografische Angabe eingetragen wurde. Beschlusse stellt das Deut-
sche Patent- und Markenamt dem Antragsteller zu.

§ 132a
Internationale Registrierung
Fir Antrage nach Artikel 2 Absatz 2 und fur Antréage nach Artikel 3 Absatz 1 Buch-

stabe b der Verordnung (EU) 2019/1753 ist das Deutsche Patent- und Markenamt zu-
standig.
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§ 133
Rechtsmittel

(1) Gegen Entscheidungen, die das Deutsche Patent- und Markenamt nach den
Vorschriften dieses Abschnitts trifft, findet die Beschwerde zum Bundespatentgericht
und die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof statt. Gegen eine Entscheidung
nach § 130 Absatz 5 Satz 1 steht die Beschwerde denjenigen Personen zu, die gegen
den Antrag fristgerecht Einspruch eingelegt haben oder die durch den stattgebenden
Beschluss aufgrund von Anderungen, die ihnen erst mit der Veroffentlichung nach Ar-
tikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 bekannt geworden sind, in ihrem le-
gitimen Interesse betroffen sind. Im Ubrigen sind die Vorschriften dieses Gesetzes (iber
das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht (§§ 66 bis 82) und Uber das
Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof (§§ 83 bis 90) entsprechend
anzuwenden. Personen, denen der Beschluss nicht zugestellt wurde, haben die Be-
schwerde innerhalb von zwei Monaten nach Veréffentlichung des Beschlusses einzu-
legen.

(2) Das Deutsche Patent- und Markenamt kann Beschwerden, die Anderungen
betreffen, die dem Beschwerdeflihrer erst mit der Veroéffentlichung nach Artikel 16 Ab-
satz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 bekannt geworden sind, als rechtzeitig einge-
legte Einspriiche behandeln und erneut nach Artikel 15 Absatz 2 und 3 der Verordnung
(EU) 2023/2411 und nach § 130 Absatz 5 verfahren. Wird gegen den in dem Verfahren
nach Satz 1 ergehenden Beschluss erneut Beschwerde eingelegt, ist nicht erneut nach
Satz 1 zu verfahren.

§ 134
Kontrolle

(1) Die Kontrolle nach Artikel 49 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 obliegt
den nach Landesrecht zustandigen Stellen (Kontrollbehdrden).

(2) Soweit es fir die Kontrollen nach Absatz 1 erforderlich ist, kbnnen die Kon-
trollbehérden bei Betrieben, die mit einer geografischen Angabe bezeichnete hand-
werkliche oder industrielle Erzeugnisse in Verkehr bringen oder herstellen oder inner-
gemeinschaftlich verbringen, einfihren oder ausfuhren, wahrend der Geschafts- oder
Betriebszeit

1. Geschéaftsraume und Grundsticke, Verkaufseinrichtungen und Transportmittel be-
treten und dort Besichtigungen vornehmen,

2. Stichproben gegen Empfangsbescheinigung entnehmen,

3. Erzeugnisse erwerben, ohne dass sie sich als Kontrollbehérde zu erkennen geben,
4. Geschéaftsunterlagen einsehen und prifen,

5. Auskunft verlangen.

Die Befugnisse erstrecken sich auch auf handwerkliche oder industrielle Erzeugnisse,

die an offentlichen Orten, insbesondere auf Markten, Platzen, Stralen oder im elektro-
nischen Handel, in den Verkehr gebracht werden.
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(3) In den Fallen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind die handwerkli-
chen und industriellen Erzeugnisse nach erfolgter Priifung an die Betriebe zuriickzu-
geben. Fir Stichproben nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ist im Einzelfall eine Entscha-
digung bis zur Hohe des Verkaufspreises zu leisten, sofern andernfalls eine unbillige
Harte eintreten wirde. Im Fall eines Erwerbs nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 unter-
richtet die Kontrollbehérde den Verkaufer nach Erhalt der Ware hiertiber. Sie kann vom
Verkaufer die Erstattung des Kaufpreises sowie die Versandkosten verlangen, sofern
dadurch nicht eine unbillige Harte eintreten wirde.

(4) Inhaber und Leiter der Betriebe sind verpflichtet,

1. das Betreten der Geschaftsraume und Grundstlicke, Verkaufseinrichtungen und
Transportmittel sowie die dort vorzunehmenden Besichtigungen zu gestatten,

2. die zu besichtigenden handwerklichen und industriellen Erzeugnisse selbst oder
durch andere so darzulegen, dass die Besichtigung ordnungsgemaf vorgenom-
men werden kann,

3. selbst oder durch andere die erforderliche Hilfe bei Besichtigungen zu leisten,
4. die Entnahme von Stichproben zuzulassen,

5. die geschaftlichen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen, die Prifung der Unterla-
gen zuzulassen und

6. auf Verlangen Ausklnfte zu erteilen.

(5) Erfolgt die Kontrolle bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr, so gelten die
Absatze 2, 3 und 4 entsprechend auch fur denjenigen, der die handwerklichen oder in-
dustriellen Erzeugnisse fur den Betriebsinhaber innergemeinschaftlich verbringt, ein-
fuhrt oder ausfuhrt.

(6) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1
Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehérigen der Gefahr straf-
rechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz Gber Ordnungswidrig-
keiten aussetzen wurde.

(7) Als AbhilfemaRnahmen im Sinne des Artikels 51 Absatz 6, des Artikels 52 Ab-
satz 4 oder des Artikels 54 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 kénnen
die Kontrollbehorden insbesondere

1. die zur Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung erforderlichen Mal3nah-
men anordnen,

2. das Inverkehrbringen oder Handeln eines widerrechtlich gekennzeichneten Er-
zeugnisses oder Werbematerials, auch vorlaufig, verbieten oder beschranken,

3. widerrechtlich gekennzeichnete Erzeugnisse, auch vorlaufig, sicherstellen.
(8) Fur Amtshandlungen, die fir Kontrollen nach Absatz 1 vorzunehmen sind,

werden kostendeckende Gebuhren und Auslagen erhoben. Die kostenpflichtigen Tat-
bestande werden durch das Landesrecht bestimmt.



Drucksache 373/25 -50 -

§ 134a
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Kontrollen

(1) Die Kontrollbehérden dirfen Daten einschlieBlich personenbezogener Daten
verarbeiten, soweit dies flr die Durchflihrung der Kontrollen nach § 134 Absatz 1 er-
forderlich ist. Dazu durfen die Kontrollbehérden Daten einschlie3lich personenbezoge-
ner Daten erheben

1. von Betrieben nach § 134 Absatz 2,
2. von Erzeugern,

3. im Zusammenhang mit rechtswidrigen Online-Inhalten im Sinne des Artikels 60 der
Verordnung (EU) 2023/2411 von der Bundesnetzagentur in ihrer Funktion als Ko-
ordinierungsstelle fir digitale Dienste im Sinne des § 14 des Digitale-Dienste-Ge-
setzes, soweit Artikel 84 der Verordnung (EU) 2022/2065 dem nicht entgegen-
steht, und

4. im Rahmen der gegenseitigen Amtshilfe und Zusammenarbeit nach Artikel 62 der
Verordnung (EU) 2023/2411 von den in Artikel 62 Absatz 3 der Verordnung
(EU) 2023/2411 genannten Behorden und Stellen.

Die in Satz 2 genannten inlandischen Behorden und Stellen Gbermitteln die nach
Satz 1 erforderlichen Daten an die Kontrollbehérden. Jede 6ffentliche Stelle kann den
Kontrollbehérden von Amts wegen Hinweise auf Handlungen, gegen die eingetragene
geografische Angaben nach Titel lll der Verordnung (EU) 2023/2411 geschitzt sind,
mitteilen und dazugehdrige personenbezogene Daten Ubermitteln.

(2) Die Kontrollbehérden l6schen die in Absatz 1 genannten Daten drei Jahre
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

(3) Die Kontrollbehérden tbermitteln personenbezogene Daten

1. an die nach Landesrecht zustandige Stellen fir die Einleitung und Durchfiihrung
von Buligeldverfahren nach § 145 Absatz 2, 3 und 4,

2. an die Behorden und Stellen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4

a) zur Abwehr von VerstdRen gegen die Verordnung (EU) 2023/2411 im Rahmen
ihrer Befugnisse sowie

b) im Rahmen der nach Artikel 62 der Verordnung (EU) 2023/2411 vorgesehe-
nen gegenseitigen Amtshilfe und Zusammenarbeit und

3. im Rahmen ihrer Befugnisse an die Bundesnetzagentur in ihrer Funktion als Koor-
dinierungsstelle fur digitale Dienste im Sinne des § 14 des Digitale-Dienste-Geset-
zes fur die Durchsetzung und Uberwachung der Verordnung (EU) 2022/2065 in
Bezug auf rechtswidrige Online-Inhalte im Sinne des Artikels 60 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411.

Die Behorden und Stellen diurfen die ihnen nach Satz 1 Nummer 2 und Nummer 3
ubermittelten Daten im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Befugnisse zu den jeweils
genannten Zwecken erheben und weiterverarbeiten.
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§ 134b
Amtshilfe fir Behdrden anderer Mitgliedstaaten

(1) Im Rahmen der den zustandigen Behdérden anderer Mitgliedstaaten nach Ar-
tikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 zu leis-
tenden Unterstutzung und Kooperation stellen die Kontrollbehdrden die erforderlichen
Informationen und Unterlagen bereit, filhren geeignete Untersuchungen oder andere
angemessene MalRnahmen durch und beteiligen sich an Untersuchungen, die in ande-
ren Mitgliedstaaten der Europaischen Union eingeleitet wurden.

(2) Die Kontrollbehdrden kénnen an die zustandigen Behdrden anderer Mitglied-
staaten personenbezogene Daten Gbermitteln, soweit dies der Durchfiihrung der Kon-
trollen im jeweiligen Mitgliedstaat dient und im Rahmen der Unterstlitzung und Koope-
ration gemaly Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz1 und Absatz3 der Verordnung
(EU) 2023/2411 erforderlich ist. Die Kontrollbehoérden teilen den Behérden der anderen
Mitgliedstaaten im Sinne des Satzes 1 den Zweck der Datentbermittiung und den vor-
gesehenen Léschungszeitpunkt mit.

§ 135
Anspruche wegen Verletzung

(1) Wer im geschéftlichen Verkehr widerrechtlich Handlungen vornimmt, die ge-
gen Artikel 40 der Verordnung (EU) 2023/2411 verstolRen, kann bei Wiederholungsge-
fahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch
dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmals droht. Die Anspriiche nach Satz 1 stehen
zZu

1. der Erzeugervereinigung, in deren Namen die geschutzte geografische Angabe in
das Unionsregister nach Artikel 37 der Verordnung (EU) 2023/2411 eingetragen
wurde oder in deren Tatigkeitsbereich der Schutz dieser Angabe fallt,

2. Erzeugern, denen ein Nutzungsrecht an der geografischen Angabe im Sinne des
Artikels 47 der Verordnung (EU) 2023/2411 zusteht,

3. den nach der Handwerksordnung errichteten Organisationen,
4. den Industrie- und Handelskammern.
§ 14a Absatz 2 und die §§ 18 bis 19a und 19c gelten entsprechend.

(2) § 128 Absatz 2 und 3 gilt fir Zuwiderhandlungen gegen Artikel 40 der Verord-
nung (EU) 2023/2411 entsprechend. Die berechtigte Erzeugervereinigung nach Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 1, in deren Namen die geografische Angabe eingetragen ist,
kann die Anspriche nach Satz 1 mit Zustimmung der berechtigten Erzeuger in deren

Namen geltend machen.

(3) Anspriche nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bleiben un-
berihrt.”

26. Die Uberschrift des Teils 7 Abschnitt 3 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
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LAbschnitt 3

Schutz von geografischen Angaben fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse
auf der Grundlage internationaler Ubereinkiinfte®.

27. § 137 wird durch den folgenden § 137 ersetzt:

,§ 137
Schutzumfang, Kontrolle und Durchsetzung

Die §§ 134 bis 136 und 139 sind auf geografische Angaben fir handwerkliche und
industrielle Erzeugnisse, die auf der Grundlage von internationalen Ubereinkiinften im
Sinne des § 8 Absatz 2 Nummer 9 in der Europaischen Union einen Schutzstatus be-
sitzen, entsprechend anzuwenden. Soweit nach der jeweils zu Grunde liegenden inter-
nationalen Ubereinkunft nicht bestimmt ist, gegen welche Handlungen sich der Schutz
der geografischen Angabe richtet, sind die Artikel 40 und 41 der Verordnung (EU)
2023/2411 entsprechend anzuwenden.*

28. Vor § 138 wird die folgende Uberschrift eingefiigt:

LAbschnitt 4

Ermachtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen®.

29. § 138 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,§ 138

Sonstige Vorschriften fur das Verfahren bei Antragen und Einspriichen nach der
Verordnung (EU) 2023/2411; Verordnungsermachtigung®.

b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Das Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz wird er-
machtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die ge-
nauen Verfahrensmodalitdten des Antrags-, des Einspruchs-, des Anderungs- und
des Loschungsverfahrens einschliellich der Behandlung von Antragen auf inter-
nationale Registrierung und des Tragens der damit verbundenen Gebihren
(§§ 130 bis 132a) festzulegen.”

30. § 139 wird durch den folgenden § 139 ersetzt:
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,§ 139

Durchflhrungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2023/2411; Verordnungsermach-
tigung

(1) Das Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz wird erméachtigt,
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates weitere Einzelheiten des Schut-
zes folgender geografischer Angaben zu regeln:

1. geografischer Angaben nach der Verordnung (EU) 2023/2411, soweit sich das Er-
fordernis hierfiir aus der Verordnung (EU) 2023/2411 oder den zu ihrer Durchflh-
rung erlassenen Vorschriften des Rates oder der Europaischen Kommission
ergibt,

2. geografischer Angaben, die auf der Grundlage internationaler Ubereinkiinfte ge-
schutzt sind.

In Rechtsverordnungen nach Satz 1 kdnnen insbesondere Vorschriften tber
1. die Kennzeichnung der handwerklichen oder industriellen Erzeugnisse,
2. die Berechtigung zum Verwenden der geschutzten Bezeichnungen oder

3. die Voraussetzungen und das Verfahren bei der Kontrolle im Sinne des Arti-
kels 49 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 beim innergemeinschaftlichen
Verbringen oder bei der Einfuhr oder Ausfuhr

erlassen werden. Rechtsverordnungen nach Satz 1 kénnen auch erlassen werden,
wenn die Mitgliedstaaten nach den dort genannten unionsrechtlichen Vorschriften be-
fugt sind, ergdnzende Vorschriften zu erlassen.

(2) Die Landesregierungen werden erméachtigt, durch Rechtsverordnung

1. die Durchfihrung der nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung
(EU) 2023/2411 erforderlichen Uberpriifung nach MaRgabe des Artikels 52 der
Verordnung (EU) 2023/2411 anstelle des Artikels 51 der Verordnung
(EU) 2023/2411 vorzusehen,

2. nach Malgabe des Artikels 45 Absatz 1 Unterabsatz2 der Verordnung
(EU) 2023/2411 vorzusehen, dass und gegebenenfalls welche 6ffentlichen Stellen
und anderen Interessentrager in die Tatigkeit von Erzeugergemeinschaften einge-
bunden werden, und

3. die Ubertragung der Kontrollaufgaben auf eine oder mehrere Produktzertifizie-
rungsstellen oder natlrliche Personen nach Artikel 55 der Verordnung (EU)
2023/2411 sowie die Voraussetzungen und das Verfahren der Zulassung dieser
Produktzertifizierungsstellen oder naturlichen Personen zu regeln.

Sie sind befugt, die Ermachtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung ganz oder teil-
weise auf andere Behdrden zu Ubertragen. Sie teilen dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt aktuelle Namen und Kontaktdaten der Kontrollbehérden nach § 134 Absatz 1
und der Produktzertifizierungsstellen und natlrlichen Personen nach Artikel 55 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 mit.”
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31. § 143a wird zu § 144 und in Absatz 1 Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Unions-
markenverordnung® durch die Angabe ,Verordnung (EU) 2017/1001 in der Fassung
vom 11. April 2024 ersetzt.

32.

33.

Der bisherige § 144 wird gestrichen.

§ 145 wird durch die folgenden §§ 145 und 145a ersetzt:

,§ 145
Bufigeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer
entgegen § 6a ein Zeichen benutzt,

entgegen § 127 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 127 Absatz 4 Nummer 1, eine
geografische Herkunftsangabe, einen Namen, eine Angabe oder ein Zeichen be-
nutzt,

entgegen § 127 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 127 Absatz 4, eine geografi-
sche Herkunftsangabe, einen Namen, eine Angabe oder ein Zeichen benutzt oder

entgegen § 127 Absatz 3, auch in Verbindung mit § 127 Absatz 4 Nummer 2, eine
geografische Herkunftsangabe, einen Namen, eine Angabe oder ein Zeichen be-
nutzt, um den Ruf oder die Unterscheidungskraft einer geografischen Herkunfts-
angabe auszunutzen oder zu beeintrachtigen.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

entgegen § 134 Absatz 4, auch in Verbindung mit § 134 Absatz 5, ein Betreten o-
der eine Besichtigung nicht gestattet, ein Erzeugnis nicht richtig darlegt, die Ent-
nahme einer Stichprobe oder die Prifung einer geschéaftlichen Unterlage nicht zu-
Iasst, eine geschéftliche Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder eine
Auskunft nicht oder nicht rechtzeitig erteilt oder

einer Rechtsverordnung nach § 139 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder einer vollziehbaren Anordnung auf-
grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverord-
nung fur einen bestimmten Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2023/2411 in der

Fassung vom 18. Oktober 2023 verstof3t, indem er im geschéftlichen Verkehr

1.

entgegen Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a, auch in Verbindung mit Artikel 40 Ab-
satz 3 oder 4, eine geografische Angabe flir ein dort genanntes Erzeugnis verwen-
det,

entgegen Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b, auch in Verbindung mit Artikel 40 Ab-
satz 3 oder 4, sich einen als geografische Angabe geschiitzten Namen aneignet
oder ihn nachahmt oder

entgegen Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe c, auch in Verbindung mit Artikel 40 Ab-
satz 3 oder 4, eine dort genannte Angabe macht oder ein Erzeugnis verpackt.
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(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen Arti-
kel 51 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 in der Fassung vom 18. Okto-
ber 2023 eine Eigenerklarung nicht oder nicht rechtzeitig einreicht.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des
Absatzes 1 Nummer 2, 3 und 4und des Absatzes 3 mit einer Geldbul3e bis zu flnfzig-
tausend Euro, in den Fallen der Absatze 2 und 4 mit einer Geldbul3e bis zu zehntau-
send Euro und in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbul3e bis zu flnf-
tausend Euro geahndet werden.

(6) Verwaltungsbehdrde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes
Uber Ordnungswidrigkeiten ist in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 das Bundesamt
fur Justiz.

§ 145a

Beseitigung von Kennzeichnungen und Vernichtung von Gegenstanden im Bul3geld-
verfahren

In den Fallen des § 145 Absatz 1 und 3 bestimmt die Verwaltungsbehdrde, dass
die widerrechtliche Kennzeichnung der Gegenstande beseitigt wird oder, wenn dies
nicht méglich ist, die Gegenstande vernichtet werden.*

In § 146 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die
Zollbehérden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABI.
L 181 vom 29.6.2013, S. 15), in ihrer jeweils geltenden Fassung“ gestrichen.

In § 151 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,oder nach Rechtsvorschriften der Europai-
schen Union“ durch die Angabe ,, nach Rec.htsvorschriften der Europaischen Union
oder auf der Grundlage einer internationalen Ubereinkunft* ersetzt.

§ 158 Absatz 11 wird durch den folgenden Absatz 11 ersetzt:

,(11)Wurden die Europaische Kommission und das Amt der Europaischen Union
fur geistiges Eigentum nach Artikel 70 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 Uber
eine geografische Angabe unterrichtet, so ist § 127 Absatz 6 mit der MalRgabe anzu-
wenden, dass die Unterrichtung der Einreichung eines Antrags auf Eintragung gleich-
steht.”

§ 160 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Wird eine in einer Vorschrift dieses Gesetzes oder in einer aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung (innerstaatliche Vorschrift) genannte
Vorschrift eines unmittelbar geltenden Rechtsakts der Europaischen Union aufge-
hoben oder flr nicht mehr anwendbar erklart, so werden Straftaten nach § 144 und
Ordnungswidrigkeiten nach § 145 Absatz 2, 3 und 4, die bis zum Zeitpunkt der
Aufhebung oder der Nichtanwendung begangen worden sind, abweichend von § 2
Absatz 3 des Strafgesetzbuches und von § 4 Absatz 3 des Gesetzes Uber Ord-
nungswidrigkeiten nach den zum Zeitpunkt der Tat geltenden Bestimmungen ge-
ahndet.”

b) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.
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Artikel 6

Anderung der Solingenverordnung

Die Solingenverordnung vom 16. Dezember 1994 (BGBI. | S. 3833) wird wie folgt ge-
andert:

§ 4 wird durch den folgenden § 4 ersetzt:

” § 4
Aulderkrafttreten

Diese Verordnung tritt an dem Tag aufer Kraft, an dem das Amt der Europaischen
Union fir geistiges Eigentum auf der Grundlage eines gemaR Artikel 70 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 gestellten Antrags die hiernach geschitzte Angabe in das Uni-
onsregister nach der Verordnung (EU) 2023/2411 eintragt oder Uber den Antrag anderwei-
tig abschliefiend entscheidet. Das Bundesministerium der Justiz und fir Verbraucherschutz
gibt den Tag des Aulerkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt.*

Artikel 7

Anderung der Markenverordnung

Die Markenverordnung vom 11. Mai 2004 (BGBI. | S. 872), die zuletzt durch Artikel 4
der Verordnung vom 24. Juni 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 215) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1. In der Inhaltsiibersicht wird die Angabe zu Teil 6 Abschnitt 2 durch die folgende An-
gabe ersetzt:

LAbschnitt 2

Zwischenstaatliches Einspruchsverfahren®.

2. § 48 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,,(§ 130 Abs. 4 des Mar-
kengesetzes)“ durch die Angabe ,(§ 130 Absatz 4 des Markengesetzes in der vor
dem ... [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 15 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung)“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,§ 130 Abs. 4 des Markengesetzes“ durch die Angabe
»8 130 Absatz 4 des Markengesetzes in der vor dem ... [einsetzen: Datum des Ta-
ges des Inkrafttretens nach Artikel 15 dieses Gesetzes] geltenden Fassung® er-
setzt.

3. In §49 Absatz 1 wird die Angabe ,§ 130 Abs. 4 des Markengesetzes” durch die An-
gabe ,§ 130 Absatz 4 des Markengesetzes in der vor dem ... [einsetzen: Datum des
Tages des Inkrafttretens nach Artikel 15 dieses Gesetzes] geltenden Fassung® ersetzt.
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4. Die Uberschrift des Teils 6 Abschnitt 2 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

LAbschnitt 2

Zwischenstaatliches Einspruchsverfahren®.

5. In §50 Absatz 1 wird die Angabe ,§ 131 des Markengesetzes“ durch die Angabe
».8 131 des Markengesetzes in der vor dem ... [einsetzen: Datum des Tages des In-
krafttretens nach Artikel 15 dieses Gesetzes] geltenden Fassung® ersetzt.

6. § 57a wird gestrichen.

Artikel 8

Anderung der Glashiitteverordnung

Die Glashutteverordnung vom 22. Februar 2022 (BGBI. | S. 218) wird wie folgt gean-
dert:

§ 6 wird durch den folgenden § 6 ersetzt:

” § 6
Aullerkrafttreten

Diese Verordnung tritt an dem Tag auler Kraft, an dem das Amt der Europaischen
Union fur geistiges Eigentum auf der Grundlage eines gemaR Artikel 70 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 gestellten Antrags die hiernach geschitzte Angabe in das Uni-
onsregister nach der Verordnung (EU) 2023/2411 eintragt oder tber den Antrag anderwei-
tig abschlielRend entscheidet. Das Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz
gibt den Tag des Aulerkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt.*

Artikel 9

Anderung der DPMA-Verordnung

Die DPMA-Verordnung vom 1. April 2004 (BGBI. | S. 514), die zuletzt durch Artikel 7
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3490) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

In § 1 Absatz 2 wird die Angabe ,in § 65 Abs. 1 Nr. 2 bis 13 sowie § 138 Abs. 1 des Mar-
kengesetzes® durch die Angabe ,in § 65 Absatz 1 Nummer 2 bis 13 des Markengesetzes
sowie in § 138 Absatz 1 des Markengesetzes in der vor dem ...[einsetzen: Datum des Ta-
ges des Inkrafttretens nach Artikel 15 dieses Gesetzes] geltenden Fassung” ersetzt.
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Artikel 10

Anderung der Verordnung liber den elektronischen Rechtsver-
kehr beim Deutschen Patent- und Markenamt

Die Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und
Markenamt vom 1. November 2013 (BGBI | S. 3906), die zuletzt durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 7. Februar 2022 (BGBI. | S. 171) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

Nach § 2 wird der folgende § 2a eingefligt:

»g 2a

Elektronische Kommunikation Gber das Amt der Europaischen Union fur geistiges Eigen-
tum

In Verfahren nach dem Markengesetz, die den Schutz geografischer Angaben fir
handwerkliche und industrielle Erzeugnisse betreffen, kdnnen elektronische Dokumente
Uber das Portal des Amtes der Europaischen Union fir geistiges Eigentum beim Deutschen
Patent- und Markenamt signaturfrei eingereicht werden. Die weiteren Anforderungen dieser
Verordnung an die Form der Einreichung finden fur die elektronische Kommunikation Gber
dieses Portal keine Anwendung.”

Artikel 11

Anderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3656), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. August 2021 (BGBI. | S. 4074) geandert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

Die Anlage (Gebuhrenverzeichnis) wird wie folgt geandert:

1. Nummer 336 200 wird gestrichen.

2. In Nummer 336 250 wird in der Spalte Gebuhrentatbestand die Angabe ,Spezifikation
(§ 132 Abs. 1 MarkenG)“ durch die Angabe ,Produktspezifikation (§ 132 Abs. 1 und 2

MarkenG)* ersetzt.

3. In Nummer 336 300 wird in der Spalte Gebuhrentatbestand die Angabe ,(§ 132 Abs. 2
MarkenG)“ durch die Angabe ,(§ 132 Abs. 3 MarkenG)* ersetzt.

4. Teil A Abschnitt VI wird gestrichen.
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Artikel 12

Anderung der Patentanwaltsordnung

Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBI. | S. 557), die zuletzt durch
Artikel 27 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

§ 3 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a)

c)

In Nummer 1 wird nach der Angabe ,Kennzeichens” die Angabe ,, eines Agrargeo-
schutzes im Sinne des § 1 Absatz 2 oder 5 des Agrargeoschutz-Durchfihrungs-
gesetzes*” eingefigt

Nach Nummer 3 wird die folgende Nummer 4 eingefligt:

»4. in Angelegenheiten des Agrargeoschutzes, die Schutzbezeichnungen im
Sinne des § 1 Absatz 2 oder 5 des Agrargeoschutz-Durchfiihrungsgesetzes
betreffen, andere vor der Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung zu
vertreten;”.

Die bisherige Nummer 4 wird zu Nummer 5.

§ 4 wird wie folgt geandert:

a)

In Absatz 1 wird nach der Angabe ,Designgesetz die Angabe ,, im Agrargeo-
schutzecht in Bezug auf Schutzbezeichnungen im Sinne des Agrargeoschutz-
Durchfihrungsgesetzes” eingefligt und die Angabe ,sowie in Rechtsbeschwerde-
verfahren gegen Beschlisse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts®
gestrichen.

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
»(3) Soweit eine Vertretung durch Rechtsanwalte nicht geboten ist, ist der Pa-

tentanwalt in den Fallen der Absatze 1 und 2 als Bevollmachtigter vertretungsbe-
fugt. § 67 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberthrt.*

§ 43 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Nach Nummer 1 wird die folgende Nummer 2 eingefugt:

»2. in Verfahren vor dem Verwaltungsgericht die Vertretung von Beteiligten Gber-
nehmen, wenn er ihnen nach § 39 Absatz 1 Satz 2 des Agrargeoschutz-
Durchfihrungsgesetzes beigeordnet worden ist;".

Die bisherige Nummer 2 wird zu Nummer 3.
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Artikel 13

Anderung des Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998
(BGBI. | S. 3322), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 7. November 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 351 geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 127 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe k wird die Angabe ,, 143a“ gestrichen.

Artikel 14

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Justiz und fir Verbraucherschutz kann den Text des Mar-
kengesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bundes-
gesetzblatt bekanntmachen.

Artikel 15

AuBerkrafttreten

Das Lebensmittelspezialitatengesetz vom 29. Oktober 1993 (BGBI. | S. 1814), das zu-
letzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. Juni 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 255) geandert
worden ist, tritt am Tag nach der Verkiindung dieses Gesetzes auller Kraft.

Artikel 16

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

EU-Rechtsakte:

1. Richtlinie 2006/114/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 uber irre-
fuhrende und vergleichende Werbung (ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 21)

2. Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012
Uber Qualitatsregelungen fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABI. L 343 vom 14.12.2012, S. 1; L 137
vom 24.5.2017, S. 40; L 322 vom 18.12.2018, S. 85), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/2117
vom 2. Dezember 2021 (ABI. L 435 vom 6.12.2021, S. 262; L 192 vom 31.7.2023, S. 34) gedndert worden
ist

3. Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durch-
setzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1383/2003 des Rates (ABI. L 181 vom 29.6.2013, S. 15)
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Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
Uber eine gemeinsame Marktorganisation fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Ver-
ordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. Nr. 1234/2007 (ABI. L
347 vom 20.12.2013, S. 671; L 189 vom 27.6.2014, S. 261; L 130 vom 19.5.2016, S. 18; L 34 vom
9.2.2017, S. 41; L 106 vom 6.4.2020, S. 12), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/1143 vom 11.
April 2024 (ABI. L 2024/1143, 23.4.2024; 2024/90374, 25.6.2024) geandert worden ist

Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 Gber
die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnis-
sen sowie den Schutz geografischer Angaben fiir aromatisiere Weinerzeugnisse und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates (ABI. L 84 vom 20.3.2014, S. 14; L 105 vom 8.4.2014, S. 12),
die durch die Verordnung (EU) 2021/2117 vom 2. Dezember 2021 (ABI. L 435 vom 6.12.2021, S. 262; L
192 vom 31.7.2023, S. 34) gedndert worden ist

Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz
natlrlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung); (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L
314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 04.3.2021, S. 35)

Verordnung (EU) 2017/625 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Marz 2017 tber amtli-
che Kontrollen und andere amtliche Tatigkeiten zur Gewahrleistung der Anwendung des Lebens- und Fut-
termittelrechts und der Vorschriften Uber Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflan-
zenschutzmittel, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr.
1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU)
2016/2031 des Europaischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr.
1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und
2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004
des Europaischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates
(Verordnung Uber amtliche Kontrollen) (ABI. L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; L 48
vom 21.2.2018, S. 44; L 322 vom 18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73), die zuletzt durch die
Verordnung (EU) 2024/3115 vom 27. November 2024 (ABI. L, 2024/3115, 16.12.2024) geandert worden
ist

Verordnung (EU) 2017/1001 vom 14. Juni 2017 Uber die Unionsmarke (ABI. L 154 vom 16.6.2017, S. 1),
die durch die Verordnung (EU) 2023/2411 vom 18. Oktober 2023 (ABI. L, 2023/2411, 23.10.2024) gean-
dert worden ist

Verordnung (EU) 2019/787 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 Uber die
Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen, die Verwendung
der Bezeichnungen von Spirituosen bei der Aufmachung und Kennzeichnung von anderen Lebensmitteln,
den Schutz geografischer Angaben fiir Spirituosen und die Verwendung von Ethylalkohol und Destillaten
landwirtschaftlichen Ursprungs in alkoholischen Getranken sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 110/2008 (ABI. L 130 vom 17.5.2019, S. 1, L 316l vom 6.12.2019, S. 3; L 178 vom 20.5.2021, S. 4),
die =zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/1143 vom 11. April 2024 (ABI. L, 2024/1143,
23.4.2024; 2024/90374, 25.6.2024) geandert worden ist

Verordnung (EU) 2019/1753 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 Uber die
MafRnahmen der Union nach ihrem Beitritt zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens iber Ursprungs-
bezeichnungen und geografische Angaben (ABI. L 271 vom 24.10.2019, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2024/1143 vom 11. April 2024 (ABI. L, 2024/1143, 23.4.2024; 2024/90374, 25.6.2024) ge-
andert worden ist

Verordnung (EU) 2022/2065 des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 Gber
einen Binnenmarkt fiir digitale Dienste und zur Anderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz Uiber digitale
Dienste) (ABI. L 277 vom 27.10.2022, S. 1; L 310 vom 1.12.2022, S. 17)

Verordnung (EU) 2023/2411 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 Gber
den Schutz geografischer Angaben fiir handwerkliche und industrielle Erzeugnisse und zur Anderung der
Verordnungen (EU) 2017/1001 und (EU) 2019/1753 (ABI. L, 2023/2411, 27.10.2023)

Verordnung (EU) 2024/1143 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 Uber geo-
grafische Angaben fiir Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse und Uber garantiert traditio-
nelle Spezialitaten und fakultative Qualitatsangaben fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie zur Ande-
rung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 und (EU) 2019/1753 und zur Aufhebung der
Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 (ABI. L, 2024/1143, 23.4.2024; 2024/90374, 25.6.2024)
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

Der Entwurf enthalt die notwendigen Anpassungen des Bundesrechts zur Durchfliihrung der
Verordnung (EU) 2024/1143 und fuhrt die bislang im Marken-, Wein- und Lebensmittelspe-
zialitdtenrecht enthaltenen Regelungen in einem neuen Gesetz zur Durchfiihrung des Uni-
onsrechts auf dem Gebiet des Agrargeoschutzes zusammen. Ferner enthalt der Entwurf
die notwendigen Anpassungen des Markengesetzes (MarkenG) zur Durchfihrung der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 Uber den Schutz geografischer Angaben flir handwerkliche und
industrielle Erzeugnisse sowie einzelne klarstellende Anderungen im Markenbereich. Er
steht im Kontext der Erreichung der Ziele der Resolution der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen vom 25. September 2015 ,Transformation unserer Welt: die UN-
Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung® und tragt zur Sicherstellung nachhaltiger Kon-
sum- und Produktionsmuster gemanR dem Ziel 12 der Agenda 2030 der Vereinten Nationen
fur nachhaltige Entwicklung bei.

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Schutz geografischer Angaben, garantiert traditioneller Spezialitaten und fakultativer
Qualitadtsangaben im Agrarbereich ist auf Unionsebene umfassend novelliert worden. Das
bestehende Recht der Europaischen Union (EU) zum Agrargeoschutz aus den Verordnun-
gen (EU) Nr. 1151/2012 (Agrarerzeugnisse und Lebensmittel), (EU) Nr. 1308/2013 (Wein)
und (EU) 2019/787 (Spirituosen) ist zum Grofdteil in die neue Verordnung (EU) 2024/1143
Uberflhrt und dabei inhaltlich geandert worden. Unter anderem wurden die Regelungen
zum Antragsverfahren zusammengefasst und vereinheitlicht, die Vorschriften tiber Kontroll-
verfahren und Erzeugervereinigungen Uberarbeitet sowie Bestimmungen zu Nachhaltig-
keitsaspekten und zur Verwendung von geschutzten Erzeugnissen als Zutat aufgenom-
men. Das zugehorige Recht der Europaischen Kommission ist im Januar 2025 daran an-
gepasst worden.

Zur Durchflhrung der Verordnung (EU) 2024/1143 wird ein neues Stammgesetz in Form
eines Gesetzes zur Durchfihrung des Unionsrechts auf dem Gebiet des Agrargeoschutzes
(Agrargeoschutz-Durchfliihrungsgesetz — AgrarGeoSchDG) geschaffen, auf dessen Grund-
lage das erforderliche Verordnungsrecht ergehen kann. Dabei werden die in der Verord-
nung (EU) 2024/1143 enthaltenen Spielrdume fur die Mitgliedstaaten berlcksichtigt.

Mit der Verordnung (EU) 2023/2411 wird ab dem 1. Dezember 2025 erstmals ein europa-
weites Registrierungs- und Schutzsystem flr geografische Angaben flr handwerkliche und
industrielle Erzeugnisse eingeflihrt. Die Verordnung erganzt das System zum Schutz von
geografischen Angaben fir Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Ferner
werden die notwendigen Anderungen insbesondere des MarkenG eingefiihrt, um auf nati-
onaler Ebene das durch die Verordnung (EU) 2023/2411 erstmals etablierte System zum
Schutz geografischer Angaben fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse auszuge-
stalten und die erforderlichen Rechtsgrundlagen fur ein Tatigwerden der innerstaatlichen
Behorden zu schaffen.

Durch die Verordnungen (EU) 2023/2411 und (EU) 2024/1143 werden die Verpflichtungen
der EU aus der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens erfillt, die Mitgliedstaaten zum
Schutz von geografischen Herkunftsangaben aus dem landwirtschaftlichen sowie dem
nichtlandwirtschaftlichen Bereich verpflichtet. Das Lissabonner System erméglicht eine in-
ternationale Registrierung geografischer Angaben fir Waren unabhangig von ihrer Art und
damit auch fur andere Waren als Agrarerzeugnisse, Lebensmittel, Wein und Spirituosen.
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Das bei der Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPQO) geflihrte Register enthielt zum
Stand 8. Juli 2025 insgesamt 1 117 Eintragungen, davon 147 fir Waren in der Kategorie
»,Non-Food“. Die Bundesrepublik Deutschland hat das Lissabonner Abkommen nicht unter-
zeichnet. Allerdings ist die EU am 2. Oktober 2019 der Genfer Akte beigetreten.”

Mit der Verordnung (EU) 2023/2411 sollen den Verbraucherinnen und Verbrauchern Infor-
mationen Uber die Echtheit von Erzeugnissen mit geschutzten geografischen Angaben
Ubermittelt werden. Aufierdem soll die Wettbewerbsfahigkeit traditioneller Handwerks- und
Industriebetriebe gestarkt werden, bei denen es sich regelmafRig um kleine und mittlere
Unternehmen handelt. Ein effizienterer Schutz des geistigen Eigentums soll dabei die tra-
ditionellen Handwerksberufe rentabler und attraktiver machen. Zudem sollen Erzeugungs-
und Vermarktungstraditionen aufrechterhalten und aufgewertet werden. AuRerdem wird mit
positiven Auswirkungen auf Beschaftigung, Entwicklung und Tourismus in landlichen Regi-
onen und Erleichterungen beim Zugang zu Drittmarkten mittels Handelsabkommen gerech-
net.

Das Amt der Europaischen Union flr geistiges Eigentum (EUIPO) wird ein Register der
geografischen Angaben flr handwerkliche und industrielle Erzeugnisse flihren. Antrage auf
Eintragung solcher Angaben in das Register sollen von Erzeugergemeinschaften gestellt
werden. Die Antrége sollen von Behorden der Mitgliedstaaten in einer nationalen Phase
gepruft werden. Dabei sollen Dritte mit Sitz im jeweiligen Mitgliedstaat Einspruch einreichen
und ihre Rechte geltend machen konnen. Den Anforderungen der Verordnung
(EU) 2023/2411 entsprechende Antrage Ubermitteln die nationalen Behérden an das
EUIPO, das diese in einer Unionsphase Uberprift. Dabei fihrt das EUIPO ein zwischen-
staatliches Einspruchsverfahren zur Beteiligung von Dritten mit Sitz auRerhalb des Mitglied-
staats der nationalen Phase durch. Sind die Anforderungen der Verordnung
(EU) 2023/2411 hiernach weiterhin erflllt, trédgt das EUIPO die geografische Angabe in das
Unionsregister ein. Entsprechend wird auch bei Antrdgen auf Léschung einer Eintragung
und Antréagen auf Genehmigung bedeutender Anderungen der Produktspezifikation verfah-
ren.

Uberdies werden eingetragene geografische Angaben weitreichend gegen verletzende
Handlungen geschitzt. Hierzu gehoéren beispielsweise die Verwendung fur vergleichbare
Erzeugnisse, Ausbeutung oder Verwasserung ihres Ansehens, Aneignung, Nachahmung
und Anspielung. Spater angemeldete Marken, die die geografische Angabe verletzen wir-
den, darfen nicht eingetragen und mussen geléscht werden. Die Moglichkeit, rechtliche
Schritte zum Schutz der geografischen Angabe zu ergreifen, spricht Artikel 45 Absatz 2
Satz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2411 den Erzeugergemeinschaften zu; den
Erzeugern selbst steht — soweit sie die Produktspezifikation einhalten — unmittelbar aus der
Verordnung (Artikel 47 Absatz 1) ein Nutzungsrecht zu. In diesem Fall dirfen die Erzeuger
auch die Bezeichnung ,geschutzte geografische Angabe“ und das hierfir vorgesehene Uni-
onszeichen verwenden.

Nach Artikel 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 sollen deren Bestimmungen insbesondere

— die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Erzeuger — auch im Hinblick auf die gesell-
schaftliche Nachfrage nach nachhaltigen Erzeugnissen — regeln,

— das Eintragungsverfahren einfach und effizient ausgestalten und dabei geistige Eigen-
tumsrechte angemessen berucksichtigen,

— einen Beitrag zu einem fairen Wettbewerb leisten,

D) Beschluss (EU)2019/1754 des Rates vom 7. Oktober 2019 Uber den Beitritt der Européaischen Union
zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens uber Ursprungsbezeichnungen und geografische An-
gaben (ABI. L 271 vom 24.10.2019, S. 12).



Drucksache 373/25 -64 -

Verbrauchern die Echtheit von entsprechend gekennzeichneten Erzeugnissen garan-
tieren und zuverlassige Informationen hierfur bieten und

wirksame Kontrollen und Rechtsdurchsetzung — auch im Hinblick auf die Vermarktung
der Erzeugnisse — sicherstellen.

Die einschlagigen Regelungen der Verordnung (EU) 2023/2411 entfalten in den Mitglied-
staaten ab dem 1. Dezember 2025 unmittelbare Wirkung. Fur deren effektive Durchfuhrung
bedarf es der folgenden bundesrechtlichen Bestimmungen:

Far die nationale Phase und fur Antrage in Bezug auf die internationale Registrierung
bereits eingetragener geografischer Angaben missen die Mitgliedstaaten jeweils eine
zustandige Behorde festlegen und benennen (vergleiche Artikel 12 und Artikel 64 Ab-
satz 2 und 3).

Die Mitgliedstaaten sollen die genauen Verfahrensmodalitadten der nationalen Phase
festlegen, flr ein effizientes, vorhersehbares und ziigiges Verwaltungsverfahren sor-
gen und Informationen Uber dieses Verfahren offentlich zuganglich machen (Erwa-
gungsgrund 21 und Artikel 17).

Die Mitgliedstaaten mussen ein nationales Einspruchsverfahren fur Dritte mit berech-
tigtem Interesse mit einer Mindesteinspruchsfrist von zwei Monaten ab Verdffentli-
chung des Antrags vorsehen und die Einzelheiten dieses Verfahrens festlegen (Arti-
kel 15 Absatz 1).

Personen mit einem legitimen Interesse missen gegen die abschlieRende Entschei-
dung in der nationalen Phase Beschwerde einlegen konnen (Artikel 16 Absatz 3).

Die Mitgliedstaaten mussen ferner daflir sorgen, dass in der Unionsphase den Ersu-
chen des EUIPO nach Information, Vervollstandigung und Berichtigung der Antrage
entsprochen wird (Artikel 23 Absatz 4 und 6).

Die Mitgliedstaaten missen wirksame, verhaltnismaRige und abschreckende Sanktio-
nen bei VerstdRen gegen die Verordnung (EU) 2023/2411 einfiihren und fir einen ef-
fektiven Schutz geografischer Angaben gegen Verletzungshandlungen und diesem
Schutz widersprechende jlingere Marken sorgen (Artikel 61 und Artikel 40 ff.).

Fir eine effektive Durchfuhrung von Kontrollen in Bezug auf mit geografischen Anga-
ben gekennzeichnete Erzeugnisse mussen die Mitgliedstaaten die zustandigen Behor-
den festlegen und benennen. Ferner mussen sie festlegen, ob sie als Alternative zu
einem Verfahren der Uberprifung von Eigenerklarungen die Durchfiihrung einer Kon-
trolle vor dem Inverkehrbringen von Erzeugnissen vorsehen (Artikel 49 ff.).

SchlieBlich muss der bestehende nationale Schutz geografischer Angaben fir hand-
werkliche und industrielle Erzeugnisse mit Wirkung zum 2. Dezember 2026 enden (Ar-
tikel 70).

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Einfuhrung eines Gesetzes zur Durchfiihrung des Unionsrechts auf dem Gebiet
des Agrargeoschutzes

Dieser Entwurf fuhrt das bislang verstreut geregelte deutsche Recht zum Agrargeoschutz-
recht der Europadischen Union (EU) zusammen und gestaltet dabei insbesondere die
Schnittstellen zu den unionalen Rechtsakten in koharenter Weise. Der Entwurf ist als ein
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Mantelgesetz ausgestaltet, dessen Artikel 1 das Gesetz zur Durchfihrung des Unions-
rechts auf dem Gebiet des Agrargeoschutzes (Agrargeoschutz-Durchflihrungsgesetz — Ag-
rarGeoSchDG)  beinhaltet. Die  weiteren den  Agrarbereich  betreffenden
Artikel 1,2 ,4,11, 14 und 15 sehen erforderliche Folgeadnderungen in vier deutschen
Rechtsakten vor.

Um auf das sich oftmals dndernde Unionsrecht flexibel reagieren zu kénnen, enthalt das
AgrarGeoSchDG in groRerem Umfang Ermachtigungen zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen durch das Bundesministerium fur Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat (BMLEH) so-
wie zu einem kleinen Teil durch die Landesregierungen. Betont sei, dass im Durchschnitt
jahrlich bis zu 100 unionale Rechtsakte zum Agrargeoschutz verdffentlicht werden. Das
Rechtsgebiet erlebt daher einen stetigen Zuwachs an Regelungen. Das Agrargeoschutz-
recht ist dabei von dem kurzlich durch die Verordnung (EU) 2023/2411 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 Uiber den Schutz geografischer Angaben
fir handwerkliche und industrielle Erzeugnisse und zur Anderung der Verordnungen (EU)
2017/1001 und (EU) 2019/1753 erstmals auf Unionsebene geschaffenen Geoschutz fir
handwerkliche und industrielle Erzeugnisse abzugrenzen. Soweit es sachlich gerechtfertigt
ist, wird das konsolidierte deutsche Durchflihnrungsrecht zum Agrargeoschutz parallel zum
neuen deutschen Durchfihrungsrecht bezlglich des Geoschutzes bei handwerklichen und
industriellen Erzeugnissen ausgestaltet.

Die mit einer Schutzbezeichnung im Agrarbereich versehenen Erzeugnisse sind regelma-
Rig Lebensmittel. Dadurch finden auf sie das allgemeine Lebensmittelrecht der EU und der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung, was zu einem komplexen Zusammenspiel zwi-
schen Agrargeoschutzrecht und allgemeinem Lebensmittelrecht flihrt. Diese Komplexitat
wird noch durch die besonderen Gegebenheiten im Wein- und Spirituosenbereich verstarkt.
So bleiben neben der Verordnung (EU) 2024/1143 eine Reihe agrargeoschutzrechtlicher
Bestimmungen in der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 (Weinbereich) und der Verordnung
(EU) 2019/787 (Spirituosenbereich) bestehen.

Im Rahmen des AgrarGeoSchDG sind insbesondere folgende Verordnungen in ihren aktu-
ell geltenden Fassungen zu bericksichtigen:

— die Verordnung (EU) 2024/1143 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
11. April 2024 Uber geografische Angaben der Europaischen Union fir Wein, Spirituo-
sen und landwirtschaftliche Erzeugnisse und Uber garantiert traditionelle Spezialitaten
und fakultative Qualitatsangaben fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie zur Ande-
rung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 und (EU) 2019/1753 und
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 (ABI. L 2024/1143, 23.4.2024, ABI.
L 2024/90374, 25.6.2024);

— die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 Uber eine gemeinsame Marktorganisation fur landwirtschaftliche
Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.922/72, (EWG)
Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABI. L 347 vom
20.12.2013, S. 671; L 189 vom 27.6.2014, S. 261; L 130 vom 19.5.2016, S. 18; L 34
vom 9.2.2017, S. 41; L 106 vom 6.4.2020, S. 12);

— die Verordnung (EU) 2019/787 vom 17. April 2019 des Europaischen Parlaments und
des Rates uber die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeich-
nung von Spirituosen, die Verwendung der Bezeichnungen von Spirituosen bei der
Aufmachung und Kennzeichnung von anderen Lebensmitteln, den Schutz geografi-
scher Angaben flr Spirituosen und die Verwendung von Ethylalkohol und Destillaten
landwirtschaftlichen Ursprungs in alkoholischen Getréanken sowie zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 110/2008 (ABI. L 130 vom 17.5.2019, S. 1);
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— die Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 Uber die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Eti-
kettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen und zur Aufthebung der Verordnung
(EWG) Nr. 1601/91 des Rates (ABI. L 84 vom 20.3.2014, S. 14);

— die Verordnung (EU) 2019/1753 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2019 Uber die MaRnahmen der Union nach ihrem Beitritt zur Genfer Akte
des Lissabonner Abkommens Uber Ursprungsbezeichnungen und geografische Anga-
ben (ABI. L 271 vom 24.10.2019, S. 1);

— die Verordnung (EU) 2017/625 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
15. Marz 2017 Gber amtliche Kontrollen und andere amtliche Tatigkeiten zur Gewahr-
leistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften tber
Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur An-
derung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009,
(EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU)
2016/2031 des Europaischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG)
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europaischen
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses
92/438/EWG des Rates (Verordnung Uber amtliche Kontrollen) (ABI. L 95 vom
7.4.2017, S. 1);

— die Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehor-
den und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABI. L 181
vom 29.6.2013, S. 15).

Hinzu kommt das volkerrechtliche Agrargeoschutzrecht, das die Mitgliedschaft der EU im
System der Genfer Akte und die Existenz zahlreicher bilateraler Ubereinkiinfte zwischen
der EU und Drittstaaten, die auch das Agrargeoschutzrecht abdecken, mit sich bringt. So
ist der Schutz kulturell bedeutsamen geistigen Eigentums international inzwischen von her-
vorgehobener Bedeutung. Die Genfer Akte wird in der EU durch die Verordnung (EU)
2019/1753 durchgefuhrt. Mit dem Beitritt der EU ist jeder Mitgliedstaat zur Achtung der im
internationalen Register eingetragenen Erzeugnisse der Vertragsstaaten verpflichtet. Hie-
raus ergibt sich eine im AgrarGeoSchDG mit zu beachtende Schnittstelle zwischen der Ver-
ordnung (EU) 2024/1143 und der Verordnung (EU) 2019/1753.

Das deutsche Agrargeoschutzrecht findet sich im Wesentlichen derzeit in folgenden Geset-
zen und Rechtsverordnungen auf Bundesebene:

— Gesetz Uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober
1994 (BGBI. 1 S. 3082; 19951 S. 156; 1996 | S. 682);

— Verordnung zur Ausfihrung des Markengesetzes vom 11. Mai 2004 (BGBI. | S. 872);

— Verordnung uber das Deutsche Patent- und Markenamt vom 1. April 2004 (BGBI. |
S. 514);

— Gesetz Uber die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespa-
tentgerichts vom 13. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3656);

— Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBI. | S. 557);
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— Verordnung uber die Wahrnehmung einzelner den Prufungsstellen, der Gebrauchs-
musterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts obliegender Ge-
schafte vom 14. Dezember 1994 (BGBI. | S. 3812);

— Weingesetz vom 18. Januar 2011 (BGBI. | S. 66);
—  Weinverordnung vom 21. April 2009 (BGBI. | S. 827);
— Weinrechtliche Straf- und Buldgeldverordnung vom 20. Februar 2014 (BGBI. | S. 143);

—  Gesetz zur Durchfiihrung der Rechtsakte der Europaischen Union Uber Qualitatsrege-
lungen betreffend garantiert traditionelle Spezialitaten und fakultative Qualitatsanga-
ben vom 29. Oktober 1993 (BGBI. | S. 1814);

— Verordnung zur Durchfiihrung des Lebensmittelspezialitatengesetzes vom 21. Dezem-
ber 1993 (BGBI. | S. 2428).

Aufgrund des unerwartet kurzen Zeitraums zwischen Verkindung (23. April 2024) und In-
krafttreten der Verordnung (EU) 2024/1143 (13. Mai 2024) von nur zwanzig Tagen mussten
die Verweise im bestehenden deutschen Agrargeoschutzdurchfiihrungsrecht aulRerst zligig
von der zuvor geltenden Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 auf die Verordnung (EU)
2024/1143 umgestellt werden, damit das bestehende Recht auch auf die Verordnung (EU)
2024/1143 angewandt werden konnte. Ansonsten waren Rechtsunsicherheiten fur Verwal-
tung und Wirtschaftsbeteiligte sowie Sanktionsliicken entstanden. Hierzu wurde der Weg
einer zweistufigen sogenannten Vorschaltgesetzgebung beschritten. In einer ersten Stufe
sind durch das Zweite Gesetz zur Anderung des Umweltstatistikgesetzes, zur Anpassung
bestimmter Vorschriften Uber den Schutz geografischer Herkunftsangaben im Landwirt-
schaftsbereich und zur Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI.
2024 1 Nr. 153 vom 15.5.2024) Verordnungsermachtigungen in das formalgesetzliche Ag-
rargeoschutzdurchfiihrungsrecht aufgenommen worden, um im Wege der Rechtsverord-
nung die betreffenden Verweise kurzfristig anpassen zu kénnen.

Nachdem dieses Gesetz am 15. Mai 2024 in Kraft getreten war, erging gestitzt auf die
eingeflgten Verordnungsermachtigungen die Verordnung zur Anpassung von Verweisen
an Unionsrecht in Vorschriften Uber den Schutz geografischer Angaben im Agrarbereich
vom 24. Juni 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 215 vom 27.6.2024). Diese am 27. Juni 2024 in Kraft
getretene Verordnung hat insgesamt 59 Verweise in zehn deutschen Gesetzen und Rechts-
verordnungen zum Agrargeoschutz angepasst und zugleich erforderliche Ubergangsrege-
lungen geschaffen. Bislang sind der Bundesregierung keine Schwierigkeiten bei der An-
wendung der Vorschaltgesetzgebung in Bezug auf die Durchflihrung der Verordnung (EU)
2024/1143 bekannt geworden.

Im Anschluss an die Vorschaltgesetzgebung soll mit dem vorliegenden Entwurf das deut-
sche Agrargeoschutzrecht konsolidiert und zugleich materiell an das neue EU-Agrargeo-
schutzrecht angepasst werden. Auch hier erfolgt wiederum eine zweigestufte Vorgehens-
weise. Zunachst sollen die formalgesetzlichen Grundlagen reformiert werden, indem das
AgrarGeoSchDG die agrargeoschutzrechtlichen Bestimmungen des MarkenG, des Le-
bensmittelspezialitdtengesetzes (LSpG) und weitgehend des Weingesetzes (WeinG) in in-
tegrierter Form zusammenfasst. Zu diesem Zweck wird zum einen das LSpG vollstéandig in
das AgrarGeoSchDG inhaltlich Gberfuhrt und kann daher aufgehoben werden. Zum ande-
ren werden die agrargeoschutzrechtlichen Regelungen des MarkenG insgesamt und die
agrargeoschutzrechtlichen Vorschriften des WeinG gréRtenteils in das AgrarGeoSchDG
ubernommen. Ein gewisser Rest verbleibt wegen des engen Zusammenhangs mit anderen
weinrechtlichen Materien im WeinG. Zugleich deckt das AgrarGeoSchDG den Spirituosen-
bereich ab, der bislang in der Bundesrepublik Deutschland kein agrargeoschutzbezogenes
Durchfuhrungsrecht kennt. Das in der letzten Legislaturperiode geplante gesonderte Spiri-
tuosendurchfihrungsgesetz zum Agrargeoschutz wird daher nicht weiterverfolgt.



Drucksache 373/25 - 68 -

In einer zweiten Stufe sollen die Verordnungsermachtigungen des AgrarGeoSchDG zum
Erlass einer Verordnung zur Durchflihrung des Unionsrechts auf dem Gebiet des Agrargeo-
schutzes (Agrargeoschutz-Durchfihrungsverordnung — AgrarGeoSchDV) genutzt werden.
Mit dieser geplanten AgrarGeoSchDV, die in eine Mantelverordnung zur Vornahme erfor-
derlicher Folgeadnderungen eingebettet sein soll, kann das bestehende deutsche Verord-
nungsrecht im Bereich des Agrargeoschutzes zusammengefasst, konsolidiert und an das
neue EU-Agrargeoschutzrecht angepasst werden, soweit dies nicht bereits durch das vor-
liegende Mantelgesetz geschieht.

Das AgrarGeoSchDG setzt sich aus acht Teilen zusammen. Teil 1 enthalt allgemeine Be-
stimmungen. Teil 2 besteht aus vier Abschnitten und bildet das Herzstlick des Gesetzes.
Abschnitt 1 regelt die Erzeugervereinigungen, Abschnitt 2 Antrags-, Anderungs- und L6-
schungsverfahren in Bezug auf Schutzbezeichnungen, Abschnitt 3 den Schutz der Schutz-
bezeichnungen und Abschnitt 4 die amtlichen Kontrollen. Teil 3 betrifft fakultative Qualitats-
angaben. Teil 4 befasst sich mit der Uberwachung der Einhaltung des Agrargeoschutz-
rechts. Zudem regelt Teil 4 Beteiligungs- und Meldepflichten und weitere fir die Durchfih-
rung der Teile 2 und 3 wichtige Bestimmungen wie etwa den Umgang mit personenbezo-
genen Daten, das Verhaltnis zu anderweitigem Produktrecht und die Moglichkeit der Ver-
waltung, Gebuhren zu erheben. Teil 5 widmet sich der Genfer Akte und Teil 6 gerichtsver-
fahrensbezogenen Aspekten. Teil 7 enthdlt zum Schutz der Einhaltung des Agrargeo-
schutzrechts und der fakultativen Qualitatsangaben notwendige Ordnungswidrigkeitentat-
bestande und ermachtigt zur Schaffung weiterer Ordnungswidrigkeitentatbestande in einer
Rechtsverordnung. Teil 8 fasst die Schlussbestimmungen zusammen und sieht insbeson-
dere eine fiir das gesamte Agrargeoschutzrecht zentrale Ubergangsbestimmung zu ver-
schiedenen Ubergangskonstellationen vor, die teils bestehende Ubergangsvorschriften
fortfUhrt.

Das AgrarGeoSchDG nimmt im Hinblick auf seine flexible Regelungsweise strukturelle An-
leihen insbesondere an der Systematik des Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Geset-
zes (AgrarOLkG) und der Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Verordnung (AgrarOLkV).
Fr den Bereich der Erzeugervereinigungen nimmt es zudem inhaltliche Anleihen am unio-
nalen und deutschen Agrarorganisationenrecht. Generell fihrt es zugleich seit langerem
bewahrte Bestimmungen des deutschen Agrargeoschutzrechts weiter. Durch die Umwand-
lung bestehender Straftatbestédnde in Ordnungswidrigkeiten leistet das AgrarGeoSchDG
einen Beitrag zur Entkriminalisierung. Es lasst sich dabei von dem Gedanken leiten, dass
anders als vielfach im Lebensmittelrecht keine Gesundheitsgefahren auf dem Spiel stehen.
Die vorgesehenen Ordnungswidrigkeitenregelungen stellen eine effektive Sanktionierung
von Fehlverhalten in den verschiedenen Bereichen des Agrargeoschutzrechts sicher. Ne-
ben den Ordnungswidrigkeiten sind zugleich verwaltungsrechtliche ZwangsmafRnahmen
maoglich.

Insgesamt schafft das AgrarGeoSchDG die erforderlichen bundesgesetzlichen Bestimmun-
gen, um die Verordnung (EU) 2024/1143 effektiv und im Einklang mit ihren in den Erwa-
gungsgrunden niedergelegten Zielen durchzufihren. Ein wichtiges Ziel des unionalen Ge-
setzgebers ist dabei ein einheitlicher Regelungsrahmen fir Erzeuger und Verbraucher. Ent-
sprechend der Erwagungsgrinde 7 und 9 der Verordnung (EU) 2024/1143 soll durch das
Agrargeoschutzrecht Transparenz hinsichtlich der Rickverfolgbarkeit hochwertiger und tra-
ditioneller Erzeugnisse hergestellt werden. Jeder, der ein Agrargeoschutzerzeugnis erwirbt,
soll darauf vertrauen dirfen, dass die Voraussetzungen der entsprechenden Produktspezi-
fikation eingehalten wurden und das Erzeugnis zutreffend gekennzeichnet ist. Zudem wird
ein vereinfachtes standardisiertes Antragsverfahren geschaffen, um eine effiziente Eintra-
gung von Schutzbezeichnungen unter Berucksichtigung eines angemessenen Schutzes
der Rechte des geistigen Eigentums zu gewahrleisten.

Erzeugervereinigungen spielen nach Erwagungsgrund 42 der Verordnung (EU) 2024/1143
dabei eine wesentliche Rolle. Das AgrarGeoSchDG ermachtigt den Bund, das Unionsrecht
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konkretisierende und erganzende Bestimmungen zu antragstellenden und allgemeinen Er-
zeugervereinigungen zu treffen sowie ein Anerkennungssystem fur anerkannte Erzeuger-
vereinigungen einzurichten. Auf diese Weise werden die Voraussetzungen geschaffen,
auch in der Bundesrepublik Deutschland die Erzeugervereinigungen schlagkraftiger aufzu-
stellen und die in der Verordnung (EU) 2024/1143 daflrr bereitgestellten Instrumente zu
nutzen. Die Bestimmung nur einer einzigen Behérde fiir die Antrags-, Anderungs- und Lé-
schungsverfahren kann zugleich zum Burokratieabbau beitragen. Deswegen blindelt das
AgrarGeoSchDG die bislang auf das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), die Bun-
desanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE), das Bundesministerium der Justiz und
fur Verbraucherschutz (BMJV) und das BMLEH aufgeteilten Antragsverfahren bei der BLE.

Neben der Zustandigkeitsbestimmung und einer flexibel gestalteten Erzeugerdefinition ent-
halt das AgrarGeoSchDG als bedeutsame materielle Regelung noch die Einrichtung eines
offentlichen Registers. In diesem Register sind alle anerkannten Erzeugervereinigungen mit
wenigen Kerndaten zu verzeichnen, um dem Charakter einer staatlichen Anerkennung
Rechnung zu tragen. Zudem ermdglicht das Register den Erzeugern und Wirtschaftsbetei-
ligten sowie generell jedem an Agrargeoschutzerzeugnissen Interessierten, sich Uber die
vorhandenen Erzeugervereinigungen einen Uberblick zu verschaffen. Dadurch kénnen bei-
spielsweise Wirtschaftskontakte erleichtert werden. Schliellich tragt das Register auch zur
erforderlichen Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Kontrollstellen in der Bundesre-
publik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten sowie den Organen der EU bei.

Die besondere Rolle der Lander im Zusammenhang mit den regelmaRig auf eine bestimmte
Region bezogenen geschutzten Erzeugnissen findet im AgrarGeoSchDG weitreichende
Berucksichtigung. Insbesondere kénnen die Lander schon bestehende Strukturen weitge-
hend fortfihren. Die punktuell moglichen Subdelegationen von Rechtsverordnungsermach-
tigungen, die auf regionale Besonderheiten abstellen, dienen ebenfalls diesem Zweck. Um-
gekehrt werden bestimmte bundesrechtliche Verfahrensregelungen im Hinblick auf Landes-
recht anderungsfest ausgestaltet, um die Einheitlichkeit der Durchfiihrung des Agrargeo-
schutzrechts in der Bundesrepublik Deutschland zu erméglichen.

2. Anderung des Markengesetzes

Ferner werden fur eine effektive Durchfuhrung der Verordnung (EU) 2023/2411 in der Bun-
desrepublik Deutschland — im Einklang mit ihren Zielen und Erwagungsgrinden — die er-
forderlichen bundesgesetzlichen Bestimmungen geschaffen. Soweit die Regelungen der
Verordnung (EU) 2023/2411 von den Landern als eigene Angelegenheiten auszufuhren
sind, erfolgt dies nur insoweit, als die bundeseinheitliche Regelung einen Mehrwert gegen-
uber einer Einrichtung von Behérden und Regelung des Verwaltungsverfahrens durch die
Lander bietet.

Die bundesgesetzlichen Regelungen dieses Entwurfs, die die Durchfihrung des Schutzes
geografischer Angaben fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse nach der Verord-
nung (EU) 2023/2411 vornehmen, werden in das MarkenG eingefugt, wo sich bisher die
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fir Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel betreffenden Regelungen zur Durchfuihrung der Verordnung (EU) 2024/1143 befin-
den. Die einzufuhrenden Regelungen zur Durchfuhrung der Verordnung (EU) 2023/2411
werden an deren Stelle in Teil 7 Abschnitt 2, § 130 ff. MarkenG treten. Hierdurch wird dem
in den Erwagungsgrinden 7 und 8 der Verordnung (EU) 2023/2411 betonten Charakter der
geografischen Angaben als geistige Eigentumsrechte Rechnung getragen. Weil die Verord-
nung (EU) 2023/2411 und die Verordnungen fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel we-
sentliche Parallelen aufweisen, entspricht die Struktur der neuen Regelungen weitestge-
hend der Struktur der bisherigen.

Durch die Einfigung in das MarkenG werden die geografischen Angaben flr handwerkliche
und industrielle Erzeugnisse in den Geltungsbereich der spezifischen Rechtsstrukturen des
Schutzes von Kennzeichenrechten einbezogen. Das betrifft in erster Linie die behordlichen
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und gerichtlichen Zustandigkeiten: Fir die Durchfiinrung des Registrierungs-, Anderungs-
und Léschungsverfahrens auf nationaler Ebene wird das DPMA zustéandig sein. Daneben
wird das Verfahren der Beschwerde zum Bundespatentgericht (BPatG) und der Rechtsbe-
schwerde zum Bundesgerichtshof vorgesehen. Die Priifung von Antragen im Zusammen-
hang mit der Registrierung von geografischen Angaben fur handwerkliche und industrielle
Erzeugnisse wird dadurch von der besonderen Expertise profitieren, die sich DPMA und
BPatG durch die Prifung von Antragen mit anderen Schutzrechten erarbeitet haben.

Ferner gelten die Regelungen zur AusschlieBung und Ablehnung der Priferinnen und Pri-
fer (§ 57), zur Sachverhaltsermittiung von Amts wegen, Beweisaufnahme und Anhdérung
(§ 59 und 60), tber die Zustellung und Ausfertigung von Beschlissen und Rechtsmittelbe-
lehrungen (§ 61) und das Rechtsmittelverfahren (§ 66 ff.), sowie auch die allgemeinen Vor-
schriften Uber Vernichtungsanspriiche (§ 18), Urteilsbekanntmachung (§ 19¢) und die Ver-
jahrung von Anspriichen aus Kennzeichenverletzungen (§ 20) auch fir geografische Anga-
ben fir handwerkliche und industrielle Erzeugnisse.

Der Entwurf tragt dartber hinaus den besonderen Anforderungen der Verordnung
(EU) 2023/2411 Rechnung:

— Im Interesse eines vorhersehbaren Verwaltungsverfahrens holt das DPMA Stellung-
nahmen der fir Industrie und Handwerk zustandigen Ministerien, Kammern und sons-
tigen offentlichen Kérperschaften, Verbande und Wirtschaftsorganisationen ein.

— Fir Eintragungs-, Anderungs- und L&schungsverfahren wird ein nationales Ein-
spruchsverfahren nach den Vorgaben des Artikels 15 der Verordnung (EU) 2023/2411
vorgesehen.

— Anders als nach den bisherigen Verordnungen zu Agrarerzeugnissen und Lebensmit-
teln werden zwischenstaatliche Einspriche nicht mehr bei den Mitgliedstaaten einge-
reicht, sondern direkt beim EUIPO. Daher wird von einer Regelung zum zwischenstaat-
lichen Einspruchsverfahren abgesehen. Stattdessen wird vorgesehen, dass das DPMA
den Informations-, Vervollstandigungs- und Berichtigungsersuchen des EUIPO in der
Unionsphase entspricht und die Antragstellerin oder den Antragsteller hieran beteiligt.

— Bei der Ausgestaltung der zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen und Klagemaoglichkei-
ten wird berlcksichtigt, dass die Erzeugergemeinschaft, in deren Namen die jeweilige
geografische Angabe eingetragen ist, nach Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 flr das Ergreifen rechtlicher Schritte zum Schutz der geogra-
fischen Angabe zustandig ist.

— Darlber hinaus werden in Bezug auf geschutzte geografische Angaben, wie bereits
nach der bisherigen Regelung flr geografische Angaben flir Lebensmittel und Agrar-
produkte, behoérdliche Kontrollen durchgefuhrt. Insoweit bleibt es bei der Zustandigkeit
der Lander. Den Landesregierungen soll mit einer Verordnungsermachtigung die Re-
gelung des Verfahrens erleichtert werden.

— Die effektive Durchflihrung der Kontrollen soll durch einen Katalog von Kontrollbefug-
nissen fur die Kontrollstellen der Lander gewahrleistet werden. Diese sollen Erzeug-
nisse auf Ubereinstimmung mit den Produktspezifikationen (berpriifen und die Ver-
wendung geschitzter geografischer Angaben auf dem Markt Gberwachen kénnen. Da-
bei wird mit Blick auf die fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel geltende bisherige
Regelung berlcksichtigt, dass insbesondere handwerkliche Erzeugnisse regelmaRig
in geringerer Stlckzahl gefertigt werden und Einzelstlicke bereits ohne Verwendung
einer geografischen Angabe von hohem Wert sein kénnen.

— Ferner miussen die Kontrollbehérden nach Artikel 54 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung
(EU) 2023/2411 die Verwendung von Namen, die den Schutz geografischer Angaben
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verletzen, verhindern oder unterbinden kénnen. Fir den Bereich der handwerklichen
und industriellen Erzeugnisse werden entsprechende Befugnisse geschaffen, sowie fur
eine Datenubermittlung an Polizei-, Ordnungs- und Zollbehérden zu Zwecken der Ab-
wehr solcher Verletzungen.

Fiar eine effektive Sanktionierung von VerstoRen nach Artikel 61 der Verordnung
(EU) 2023/2411 werden vorsatzliche Verletzungen des Schutzes geografischer Anga-
ben bulRgeldbewehrt. Die Beschrankung auf die hinreichend bestimmten? Begehungs-
alternativen des Artikels 40 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 entspricht der
bisherigen Regelung.

Fir die Amtshilfe nach Artikel 62 der Verordnung (EU) 2023/2411 werden die erforder-
lichen Befugnisse der Kontrollstellen flir den Datenaustausch mit anderen nationalen
Behorden im Zusammenhang mit Schutzverletzungen, aber auch fir den Datenaus-
tausch mit Behérden anderer Mitgliedstaaten vorgesehen.

Es werden fiur die Durchflihrung der nationalen Phase Geblihren vorgesehen. Die Er-
hebung von Geblhren oder Entgelten im Zusammenhang mit den Kontrollen fallt in die
Zustandigkeit der Lander.

Der spezifische nationale Schutz geografischer Angaben fir handwerkliche und indust-
rielle Erzeugnisse im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2023/2411 (sogenann-
ter qualifizierter geografischer Angaben) wird beendet. In diesem Bereich werden qua-
lifizierte geografische Angaben im Interesse eines unionsweit einheitlichen Schutzes
der Rechte des geistigen Eigentums nur noch nach der Verordnung (EU) 2023/2411
und nicht mehr kraft Benutzung geschitzt. Um den nach der Verordnung
(EU) 2023/2411 vorgesehenen voribergehenden nationalen Schutz wahrend des Ein-
tragungsverfahrens auf Unionsebene zu ermdglichen, sind die Vorschriften Gber den
nationalen Schutz fir die betroffenen geografischen Angaben ausnahmsweise weiter
anwendbar. Die bisherigen Rechtsverordnungen des BMJV zum Schutz einzelner ge-
ografischer Herkunftsangaben behalten wahrend der Uberfihrung der hiernach ge-
schutzten geografischen Angaben in das Unionsregister ihre Gultigkeit und treten so-
dann aulder Kraft; die Verordnungsermachtigung entfallt. Der nationale Schutz geogra-
fischer Angaben gegen irrefihrende, gebietsfremde Verwendung (§ 127 Absatz 1 Mar-
kenG und die §§ 3 und 5 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb) bleibt bestehen, soweit die Irrefiihrung nicht auf
Vorstellungen Uber die Qualitat der Waren beruht. Damit entspricht die Einschrankung
des nationalen Schutzes geografischer Angaben fir handwerkliche und industrielle Er-
zeugnisse derjenigen im Bereich der Agrarerzeugnisse: Letztere bislang durch die
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vorgenommene Einschrankung wird nun-
mehr ausdrucklich klargestellt.

Im Zusammenhang mit der Durchfihrung des Schutzes geografischer Angaben fir hand-
werkliche und industrielle Erzeugnisse nach der Verordnung (EU) 2023/2411 adressieren
die Regelungen dieses Entwurfs einige offene Fragen der bisherigen Regelungen:

Es wird die Zustandigkeit des DPMA fur Antrage im Zusammenhang mit der internati-
onalen Registrierung von geschitzten geografischen Angaben als Annex zur Zustan-
digkeit fUr die nationale Phase geschaffen. Zudem wird die entsprechende Anwendung
der flr den Schutz nach der Verordnung (EU) 2023/2411 geltenden Vorschriften im
Bereich der handwerklichen und industriellen Erzeugnisse fir geografische Angaben
vorgesehen, die auf der Grundlage von internationalen Ubereinkiinften, beispielsweise
von Freihandelsabkommen, geschitzt werden.

?)

Vergleiche hierzu Regierungsentwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten
des geistigen Eigentums, Bundestagsdrucksache 16/5048, S. 46.
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— Die Beschwerdefrist gegen Entscheidungen in der nationalen Phase wird entsprechend
der allgemeinen Regelung (§ 66 Absatz 2 MarkenG) durch die Zustellung des Be-
schlusses in Gang gesetzt. Fir diejenigen Personen, denen der Beschluss nicht zuge-
stellt wird und die aus einem legitimen Interesse Beschwerde einlegen, bestand dies-
bezuglich keine Regelung. Die fur diese Personen kunftig maRgebliche Beschwerde-
frist orientiert sich an der Einspruchsfrist nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 2 der Verord-
nung (EU) 2023/2411 von zwei Monaten ab Verdoffentlichung.

— Beschwerden von Personen mit legitimem Interesse, die keine Einspruchsfuhrer sind,
beziehen sich regelmaRig auf Anderungen des Antrags, die sich erst wahrend des Ein-
spruchsverfahrens ergeben haben. Solche Personen kénnen ihre Einwande nach der
bisherigen Regelung nur im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG vortragen; sie sind
der Prufung des DPMA entzogen. Fur solche Falle soll dem DPMA ermdglicht werden,
im Wege der Abhilfe solche Beschwerden einmalig als Einspriiche zu behandeln und
erneut zu entscheiden.

— Antrage auf Genehmigung von Anderungen oder der Léschung von Eintragungen kon-
nen auch von anderen Personen als denjenigen, in deren Namen eine geografische
Angabe in das Unionsregister eingetragen ist, gestellt werden. Vor einem entsprechen-
den Eingriff in die Rechte dieser Person ist ihr rechtliches Gehdr durch Gelegenheit zur
Stellungnahme zu gewahren und Beschlisse sind ihr zuzustellen.

1. Exekutiver FuBRabdruck

Im August 2024 hat ein zweifacher Meinungsaustausch mit dem Deutschen Weinbauver-
band e. V. zu einigen fur das Gesetzvorhaben relevanten Einzelfragen stattgefunden. Im
Bereich des Agrargeoschutzes haben von den im Rahmen des Anhoérungsverfahrens ein-
gegangenen Stellungnahmen die Stellungnahme der Gesellschaft flir gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht sowie die gemeinsame Stellungnahme des Verbandes deutscher
Sektkellereien und des Bundesverbandes Wein und Spirituosen International e.V. zu klei-
neren Anpassungen des Entwurfs geflhrt.

Ferner haben zu diesem Entwurf der Frasche Radj/Friesenrat Sektion Nord, das Nordfrisk
Institut und der Minderheitenrat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volks-
gruppen in der Bundesrepublik Deutschland (Danen, Sorben, Friesen und Roma) als Inte-
ressenvertretung der anerkannten Minderheiten der Friesen, Danen, Sorben und Roma
beigetragen: Die Forderung, deren Institutionen und Verbande in Eintragungs-, Anderungs-
und Léschungsverfahren nach der Verordnung (EU) 2023/2411 zu beteiligen, wurde durch
die Aufnahme von § 130 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 MarkenG (Artikel 3 Nummer 19) be-
ricksichtigt. Ferner sind die Stellungnahmen der Gesellschaft flir gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht, des Markenverbandes, des Industrieverbands Schneid- und
Haushaltswaren, des Bundesverbandes der Deutschen SuRwarenindustrie, der Bergischen
Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid dahingehend bertcksich-
tigt worden, dass weiterhin ein einfacher nationaler Schutz geografischer Angaben moglich
ist und sich die Einschrankung der §§ 127 bis 129 MarkenG nach § 127 Absatz 5 MarkenG
nur auf qualifizierte geografische Angaben bezieht. SchlieRlich wurde auf Anregung des
Markenverbandes die Buligeldhohe fir die Tatbestdnde in § 145 Absatz 1, Num-
mer 2 und 3 und Absatz 3 von 20 000 Euro auf 50 000 Euro erhéht, um zu bertcksichtigen,
dass es sich bei diesen bislang um Straftatbestdande handelte, die mit dieser Reform zu
Buligeldtatbestdnden umgewandelt werden.

Im Ubrigen haben keine weiteren Interessenvertretungen sowie beauftragte Dritte wesent-
lich zum Inhalt des Entwurfs beigetragen.
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v. Alternativen

Alternativ zu der dargestellten Vorgehensweise konnte eine Anpassung des bestehenden
Bundesrechts zum Agrargeoschutz ohne Zusammenfihrung und Harmonisierung gleich-
laufender Regelungen erfolgen. Es wiirde mithin bei der bestehenden Dreiteilung des Bun-
desrechts bleiben. Zudem musste als vierter Bereich ein neues Gesetz fir den Spirituosen-
bereich geschaffen werden. Dies wurde jedoch dem Ansatz im neuen EU-Agrargeoschutz-
recht und dem damit vor allem verbundenen Ziel, die Antragsverfahren und die Durchflih-
rung insgesamt effektiver zu gestalten, widersprechen.

Nach Artikel 19 der Verordnung (EU) 2023/2411 konnen die Mitgliedstaaten eine Aus-
nahme von der Durchflihrung der nationalen Phase in den Verfahren beziglich der Regist-
rierung von geografischen Angaben fir handwerkliche und industrielle Erzeugnisse bean-
tragen. Daflr muss der betreffende Mitgliedstaat belegen, dass er Uber keinen spezifischen
nationalen Schutz geografischer Angaben verfligt, und dass das lokale Interesse am Schutz
solcher Angaben gering ist. Einen derartigen Antrag der Bundesrepublik Deutschland
musste die Europaischen Kommission ablehnen. Es gibt mit der Solingenverordnung vom
16. Dezember 1994 (BGBI. | S. 3833) und der Glashutteverordnung vom 22. Februar 2022
(BGBI. I, S. 218) bereits einen spezifischen nationalen Schutz geografischer Angaben. Dar-
uber hinaus geht die Europaische Kommission auf der Grundlage einer Schatzung davon
aus, dass 30 der innerhalb von zehn Jahren unionsweit zu erwartenden 300 Antrage auf
Eintragung aus der Bundesrepublik Deutschland kommen werden.

Sonstige Alternativen gibt es nicht.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9
(gewerblicher Rechtsschutz), Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 (Strafrecht, gerichtliches Ver-
fahren, Rechtsanwaltschaft), Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 (Recht der Wirtschaft) in Ver-
bindung mit Artikel 72 Absatz 2, Artikel 74 Absatz 1 Nummer 17 (Férderung der landwirt-
schaftlichen Erzeugung) sowie Artikel 74 Absatz 1 Nummer 20 (Recht der Lebensmittel,
Recht der Genussmittel) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes. Im Hin-
blick auf Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes ist anzufiihren, dass das Unionsrecht nur
einen gewissen mitgliedstaatlichen Regelungsspielraum vorsieht und im Ubrigen das deut-
sche Durchflihrungsrecht weitgehend vorzeichnet. Schutzbezeichnungen im Rahmen des
unionalen Geoschutzes gelten in der EU einheitlich und erfordern daher auch einheitliche
Antrags- und Schutzmechanismen in der Bundesrepublik Deutschland. Die aus der Bun-
desrepublik Deutschland stammenden Schutzbezeichnungen sind zugleich einheitlich in
der gesamten Bundesrepublik anzuwenden. Mithin erfordert die Wahrung der Rechts- und
Wirtschaftseinheit eine bundesrechtliche Regelung.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europadischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen Vertragen,
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

Artikel 1, 2 und 7 des Entwurfs dienen im Hinblick auf den Agrargeoschutz insbesondere
der Durchfuhrung der Verordnung (EU) 2024/1143 und der auf ihrer Grundlage erlassenen
Rechtsakte der EU. Wiederholungen der Regelungen der Verordnung (EU) 2024/1143 wur-
den vermieden. Um den auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2024/1143 zu erlassenden
delegierten Verordnungen und Durchfliihrungsverordnungen der Europaischen Kommission
Rechnung zu tragen, sind entsprechende Ermachtigungen des BMLEH zum Erlass von
Rechtsverordnungen vorgesehen. Zugleich wird die Durchfiihrung des Unionsrechts zur
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Genfer Akte sowie zu sonstigen vélkerrechtlichen Ubereinkiinften der EU und folglich die
Durchfuhrung volkerrechtlicher Vertrage geregelt.

Die Regelungen in den Artikel 3, 4, 5, 6 und 119 dieses Entwurfs dienen der Durchflihrung
des Schutzes geografischer Angaben flr handwerkliche und industrielle Erzeugnisse nach
den Regelungen der Verordnung (EU) 2023/2411. Wiederholungen der Regelungen dieser
Verordnung wurden vermieden. Um den auf der Grundlage der Verordnung
(EU) 2023/2411 zu erlassenden Delegierten Verordnungen und Durchfiihrungsverordnun-
gen der Europaischen Kommission Rechnung zu tragen, werden entsprechende Ermachti-
gungen des BMJV zum Erlass von Rechtsverordnungen vorgesehen.

Die Regelungen Uber die Berticksichtigung geografischer Angaben in den markenrechtli-
chen Registrierungsverfahren (Eintragungsverfahren, Widerspruchsverfahren, Nichtigkeits-
verfahren) und die klarstellenden Anderungen im Markenbereich berticksichtigen die Um-
setzung der Markenrechts-Richtlinie (EU) 2015/2436%.

VIl. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Das deutsche Recht zum Schutz geografischer Angaben, garantiert traditioneller Speziali-
taten (g.t.S.) und fakultativer Qualitatsangaben wird dem Unionsrecht folgend durch diesen
Entwurf vereinheitlicht. Auf diese Weise erfolgt eine Rechtsvereinfachung, die zugleich eine
koharente Rechtsauslegung fordert. Die Standardisierung der Verfahren und die Bundelung
der Zustandigkeit fur die Antragstellung stellen eine Verwaltungsvereinfachung fir die Wirt-
schafts- und Verwaltungsseite dar.

Der Schutz einzelner geografischer Herkunftsangaben fur handwerkliche und industrielle
Erzeugnisse war hingegen bislang ausschlie3lich im Wege einzelner Rechtsverordnungen
des BMJV auf der Grundlage von § 137 MarkenG mdglich. Kinftig bedarf es solcher
Rechtsverordnungen nicht mehr. An die Stelle des Verfahrens zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen tritt das in den Artikeln 12 bis 17 der Verordnung (EU) 2023/2411 und den
§§ 130 ff. MarkenG vorgesehene Verfahren beim DPMA, sodass die dort bereits existieren-
den Strukturen und Expertise im Zusammenhang mit der Prifung und Registrierung von
Schutzrechten genutzt werden. Durch die Standardisierung des Verfahrens wird die Antrag-
stellung vereinfacht. An die Stelle der einzelnen Rechtsverordnungen tritt ein einheitliches
Unionsregister, in dem die jeweiligen Produktspezifikationen hinterlegt sind. Die bereits be-
stehenden Rechtsverordnungen (Solingenverordnung, Glashutteverordnung) werden nach
Uberfiihrung in das Unionsregister aufgehoben.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der
Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient.

Indem der Entwurf die erforderlichen nationalen Durchfiihrungsbestimmungen fur die Ver-
ordnung (EU) 2024/1143 einfuhrt, leistet er einen Beitrag zur Verwirklichung des Nachhal-
tigkeitsziels 12 ,Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen®. Dieses Nach-
haltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielvorgabe 12.b, Instrumente zur Beobachtung der Aus-
wirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der Arbeitsplatze schafft und die lokale Kultur
und lokale Produkte fordert, zu entwickeln und anzuwenden. Von der Anpassung des deut-
schen Agrargeoschutzrechts an die EU-Agrargeoschutzreform ist eine Tourismusférderung

3) Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken.
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zu erwarten, da ein Uberregionales, gegebenenfalls sogar unionsweites Angebot von mit
eingetragenen geografischen Angaben und dem g.t.S.-Zeichen gekennzeichneten Agrar-
zeugnissen und Lebensmitteln zur Bekanntheit der jeweils benannten Region beitragt.

Mit Blick auf die Anforderungen fir die Eintragung von geografischen Angaben bewirkt der
Schutz geografischer Angaben, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eine besondere
Qualitat, ein hohes Ansehen oder eine geschatzte Eigenschaft eines Erzeugnisses auf den
geografischen Ursprung des Produktes zurlickfihren kénnen. Dies wird nicht nur das An-
sehen der benannten Region als potenzielles Reiseziel férdern, sondern im Hinblick auf
Mehreinnahmen der Erzeugerinnen und Erzeuger in Zusammenhang mit der Verwendung
der eingetragenen geografischen Angabe auch die wirtschaftliche Situation dieser Erzeuger
verbessern.

Hervorzuheben sind auch die neu in das Agrargeoschutzrecht aufgenommenen Nachhal-
tigkeitsaspekte. Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1143 gestattet, dass die Erzeuger im
Rahmen des Agrargeoschutzsystems Nachhaltigkeitsvereinbarungen treffen und in die je-
weilige Produktspezifikation aufnehmen kdnnen. Auf diese Weise werden langfristig die
Okologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit sowie der Nachhaltigkeitsstandard
im Tierschutz gestarkt. Dies betont ebenfalls Erwagungsgrund 3 der Verordnung
2024/1143, indem er erlautert, dass geografische Angaben mafligeblich zur Nachhaltigkeit
— gleichfalls im Bereich der Kreislaufwirtschaft — beitragen. Geografische Angaben gehoéren
demgemal zum Kulturerbe der EU und bilden ein Instrument zur Verwirklichung der Ziele
des Europaischen Grinen Deals.

Die Einfuhrung der fur die die Verordnung (EU) 2023/2411 erforderlichen nationalen Durch-
fuhrungsbestimmungen leistet einen Beitrag zur Erreichung von Ziel 16 der Agenda 2030
fur nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, welches in seiner Zielvorgabe 16.6
verlangt, leistungsfahige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen
Ebenen aufzubauen. Der Entwurf fordert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er das
Verfahren zum Schutz geografischer Herkunftsangaben durch das einheitliche Unionsre-
gister standardisiert und vereinfacht.

Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele leistet der Ent-
wurf, indem er traditionelle Handwerks- und Industriebetriebe starkt, gleichzeitig einen Bei-
trag zur Verwirklichung des Nachhaltigkeitsziels 12 ,Nachhaltige Konsum- und Produkti-
onsmuster sicherstellen®. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielvorgabe 12.b,
Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der Ar-
beitsplatze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fordert, auf die nachhaltige
Entwicklung zu entwickeln und anzuwenden. Von den mit diesem Entwurf einzufihrenden
Regelungen ist eine Tourismusférderung dahingehend zu erwarten, dass ein Uberregiona-
les, gegebenenfalls sogar unionsweites Angebot von mit eingetragenen geografischen An-
gaben gekennzeichneten handwerklichen und industriellen Erzeugnissen zur Bekanntheit
der benannten Region beitragen kann. Mit Blick auf die Anforderungen fir die Eintragung
von geografischen Angaben nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
(EU) 2023/2411 schafft der Schutz geografischer Angaben die Voraussetzungen dafir,
dass Verbraucherinnen und Verbraucher eine besondere Qualitat, ein hohes Ansehen oder
eine geschatzte Eigenschaft eines handwerklichen oder industriellen Erzeugnisses auf den
geografischen Ursprung des Produktes zurickfuhren kdnnen. Dies kann nicht nur das An-
sehen der benannten Region als potenzielles Reiseziel férdern, sondern im Hinblick auf
potenzielle Mehreinnahmen der Erzeugerinnen und Erzeuger in Zusammenhang mit der
Verwendung der eingetragenen geografischen Angabe auch die wirtschaftliche Situation
der traditionellen Handwerks- und Industriebetriebe verbessern. Nach Erwagungsgrund 7
der Verordnung (EU) 2023/2411 kann ein effizienter Schutz geistigen Eigentums potenziell
zu hoherer Rentabilitat und Attraktivitat der traditionellen Handwerksberufe beitragen; es
soll gewahrleistet werden, dass Erzeugungs- und Vermarktungstraditionen aufrechterhal-
ten und aufgewertet werden.
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Ferner bietet der mit diesem Entwurf einzufihrende Schutz geografischer Angaben den
Verbraucherinnen und Verbrauchern durch die entsprechende Kennzeichnung der hand-
werklichen und industriellen Erzeugnisse einen Hinweis auf die regionale Herkunft und da-
mit gegebenenfalls auch eine Gewahr flir kurze Produktions- und Lieferwege. Dabei handelt
es sich um einschlagige Informationen und ein Bewusstsein fur nachhaltige Entwicklung im
Sinne der Zielvorgabe 12.8.

Damit berlcksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen fur nachhal-
tige Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der fur die Erfullung von Ziel und
Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Der Entwurf folgt damit den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie

— ,(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei al-
len Entscheidungen anwenden®,

— ,(4.) Nachhaltiges Wirtschaften starken*

— und durch Férderung regional gleichwertiger Lebensverhaltnisse: ,(5.) Sozialen Zu-
sammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern®.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Fur die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung ergeben sich im Zusammenhang
mit der Durchfiihrung der Eintragungs-, Anderungs- und Léschungsverfahren in Bezug auf
geografische Angaben fir Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse voraus-
sichtlich keine Anderungen bei den Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand. Soweit
gegebenenfalls Bedarf durch die Ubernahme von Verfahren aus anderen Bundesstellen
entsteht, wird dieser stellenmaflig und finanziell im Einzelplan 10 ausgeglichen.

Fir das DPMA ist im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Eintragungs-, Anderungs-
und Léschungsverfahren in Bezug auf geografische Angaben fur handwerkliche und indust-
rielle Erzeugnisse voraussichtlich insgesamt eine Planstelle im hdheren Dienst mit der Wer-
tigkeit A 15 ab dem Jahr 2026 erforderlich. Dadurch entstehen jahrliche Personalkosten in
Hohe von rund 126 000 Euro. Der Betrieb der betroffenen IT-Systeme wird dariber hinaus
jahrlich schatzungsweise 0,2 Planstellen der Wertigkeit A 15 und 0,1 Planstellen der Wer-
tigkeit A 12 (zusammen ca. 34 000 Euro Personalmittel) erfordern. Sachmittel fur externe
Dienstleistungen fur diesen Bereich werden jahrlich im Wert von 9 000 Euro anfallen.

Fir die die Offentlichkeitsarbeit, die Vereinbarungen mit den Patentinformationszentren und
die Informationstechnik betreffenden Umstellungsarbeiten fallen beim DPMA im Jahr 2025
voraussichtlich einmalig Personalkosten fur eine halbe Planstelle A 15 von 63 000 Euro so-
wie Sachkosten fur die Beauftragung eines IT-Dienstleisters in Hohe von 34 500 Euro an.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln im Jahr 2025 wird finanziell und stellenmaRig
mit den im laufenden Haushalt zur Verfigung stehenden Mitteln im Einzelplan 07 gedeckt.
Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln ab 2026 soll finanziell und stellenmafig im
Einzelplan 07 ausgeglichen werden. Zugleich kdnnen die in diesem Gesetz vorgesehen
Aufgaben zu zuséatzlichen Einnahmen beim DPMA durch Gebuhren in Hoéhe von rund 5 000
Euro jahrlich flhren.

Den Landes- und Kommunalhaushalten entstehen im Agrargeoschutzbereich keine zusatz-
lichen Haushaltsausgaben. Zu den Ausgaben fir die effektive Durchflihrung der Kontrollen
einschliellich der Wahrnehmung der entsprechenden Malinahmenbefugnisse beziglich
handwerklicher und industrieller Erzeugnisse liegen keine Informationen vor.
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4. Erfiillungsaufwand

4.1 Erfiillungsaufwand fiir die Burgerinnen und Birger nach Vorgaben

Burgerinnen und Burger werden von der Moglichkeit zur Registrierung geografischer Anga-
ben voraussichtlich keinen Gebrauch machen, sodass fur diese kein Erfullungsaufwand
entsteht.

4.2 Erfillungsaufwand fiir die Wirtschaft nach Vorgaben

Im Folgenden wird die Schatzung des Erfullungsaufwands der Wirtschaft fir die einzelnen
Vorgaben dargestellt.

Fiir den Agrargeoschutzbereich

Im Agrargeoschutzbereich werden die unionsrechtlich zwingenden Antragsverfahren fort-
gefuhrt. Soweit das Unionsrecht Ausgestaltungspielraum vorsieht, soll dartber aufgrund
der weitgehend rechtstechnischen Natur erst auf Rechtsverordnungsebene entschieden
werden. Dies betrifft insbesondere die Fortfihrung des bestehenden Anerkennungssys-
tems fur Erzeugervereinigungen im Weinbereich und die Ausweitung des Anerkennungs-
systems auf weitere Erzeugnisbereiche.

Durch die Einflihrung eines unionsrechtlich moglichen o6ffentlichen Registers zu Erzeuger-
vereinigungen entsteht fur die Wirtschaft ein geringfugiger Erfullungsmehraufwand. Die
meisten Erzeugervereinigungen werden von Amts wegen eingetragen. Der Antrag auf Ein-
tragung fur die verbleibenden eintragungsfahigen Personen ist fur die Wirtschaft freiwillig.
Die Einzelheiten des Antragsverfahrens werden erst auf Rechtsverordnungsebene geregelt
und sollen einfach gehalten sein. Angesichts der voraussichtlich geringen Anzahl an Antra-
gen und des fir die Rechtsverordnung noch zu konzipierenden Antragsverfahrens lasst
sich hier keine genaue Prognose zum Aufwand vornehmen. Insgesamt ergibt sich durch
das AgrarGeoSchDG gegeniber dem jetzigen Rechtszustand voraussichtlich kein nen-
nenswerter zusatzlicher Erfillungsaufwand fur die Wirtschaft. Sollten sich durch die Rechts-
verordnungen auf der Grundlage dieses Stammgesetzes Erflllungsaufwande ergeben, so
werden diese in den jeweiligen Regelungsentwirfen gesondert ermittelt und dargestellt.

Fiir den Bereich der handwerklichen und industriellen Erzeugnisse

Jahrlicher Einmaliger
Jahrlicher | Erfullungs- Einmaliger Enllues:
Aufwand .aufwand Aufwand _aufwand
Artikel Regelungs- | Jahrliche | pro Fall (in ('”bSt“.“de” Einma- | pro Fall (in ('”bSt“.”de”
Ifd. entwurf; Norm Fallzahl Minuten hj:les'_ lige Fall- Minuten hl?rfles-
Nr. (§8); Bezeichnung | und Ein- bezie- weisegTsd zahl und bezie- weisegTsd
der Vorgabe heit hungs- E ’ Einheit hungs- ’
weise urq) oc}ifr weise Eurq) oc]lfr
~gering-fu- ,gering-fi-
Euro) gig" (Be- Euro) gig" (Be-
grundung) grundung)
4.2.1 | Artikel 5 Nummer geringflgig
24 Buchstabe a); (geringe
§ 130 Absatz 1 Fallzahl)
Satz 1 des Mar-
kengesetzes in der
Entwurfsfassung
(MarkenG-E); Ein-
tragungsantrage
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Jahrlicher Einmaliger
A Erfillungs- . . Erfullungs-
Jahrlicher aufwand Einmaliger aufwand
Aufwand . Aufwand .
. I - (in Stunden - " (in Stunden
Artikel Regelungs- | Jahrliche | pro Fall (in bezie- Einma- pro Fall (in bezie-
Ifd. entwurf; Norm Fallzahl Minuten hungs- lige Fall- Minuten hunas-
Nr. (§8); Bezeichnung | und Ein- bezie- ung zahl und bezie- ung
- weise Tsd. N weise Tsd.
der Vorgabe heit hungs- Einheit hungs-
; Euro) oder : Euro) oder
weise gering-fi- weise gering-fu-
Euro) gig* (Be- Euro) gig" (Be-
grindung) griindung)
Id-ip:
20061016185427
16
4.2.2 | Artikel 5 Nummer geringfigig
24 Buchstabe b) (geringe
Nummer 3.; § 130 Fallzahl)
Absatz 3 Mar-
kenG-E; Stellung-
nahmen Kammern
und Verbande
4.2.3 | Artikel 5 Nummer geringfiigig
24 Buchstabe c); (geringe
§ 130 Absatz 4 Fallzahl)
MarkenG-E; Ein-
spriiche
4.2.4 | Artikel 5 Nummer geringfugig
25; § 132 Absatz 1 (geringe
MarkenG-E; Ande- Fallzahl)
rungs- und
Léschantrage
4.2.5 | Artikel 5 Nummer geringfiigig
25; (geringe
§ 134 Absatz 2 Fallzahl)
und 3 MarkenG-
E; Mitwirkung bei
Kontrollen
Summe Zeitaufwand (in geringfii-
Stunden) gig
Summe Sachaufwand (in geringfii-
Tsd. Euro) gig

Fir die Wirtschaft entsteht geringfligiger Erfullungsaufwand fiir Antrage auf Eintragung, An-
derung und Léschung von geschitzten geografischen Angaben sowie flir diesbezigliche
Einspriiche. Soweit Kammern und Verbande um Stellungnahmen gebeten werden, fallt
auch hierfur geringfugiger Erfullungsaufwand an. Gleiches gilt fir die Mitwirkung der hand-
werklichen und industriellen Betriebe bei Kontrollen.

Es entstehen geringfiigige Blrokratiekosten aus Informationspflichten.

4.3 Erfilllungsaufwand der Verwaltung nach Vorgaben

Im Folgenden wird die Schatzung des Erfullungsaufwands der Verwaltung fur die einzelnen
Vorgaben dargestellt.
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Fiir den Agrargeoschutzbereich

Bund

Der bisherige Erflllungsaufwand des AgrarGeoSchDG fir die Bundesverwaltung wird
grundsatzlich gleichbleiben, da hinsichtlich der bestehenden Antragsverfahren keine we-
sentlichen Anderungen eintreten. Die Uberfiihrung der bisherigen Teilzustandigkeit des
DPMA auf die BLE fuhrt zu keiner Erhéhung des Erflllungsaufwandes. Gleiches gilt fir die
Uberfiihrung der bislang vom BMLEH wahrgenommenen Verfahren im Spirituosenbereich
auf die BLE. In beiden Fallen wird lediglich bei prinzipiell gleichbleibendem Erfullungsauf-
wand eine Zustandigkeit innerhalb der Bundesverwaltung verlagert. Dies trifft auch auf die
Konzentration der bislang auf verschiedene Bundesstellen verstreuten Verfahren im Be-
reich der Genfer Akte bei der BLE zu. Im Gegenteil ist mit gewissen Synergieeffekten durch
die Zusammenfuhrung der Zustandigkeiten zu rechnen, die sich allerdings nicht genauer
konkretisieren lassen, sondern sich erst mit der Zeit einstellen werden.

Nur informatorisch ist anzuflihren, dass auf Basis der bisherigen Verfahrenszahlen mit un-
gefahr 15 Verfahren jahrlich zu rechnen ist, die die BLE von anderen Bundesstellen tber-
nehmen wird. Nach dem bisher zu Grunde liegenden Lohnsatz von 71,10 Euro ergeben
sich bei einem erfahrungsgemaf durchschnittlichen Zeitaufwand von 83 Stunden je Ver-
fahren Personalkosten in Hohe von ungeféahr 131 000 Euro. Dies entspricht in etwa den
Kosten einer Stelle des hdheren Dienstes. Die anfallenden Sachkosten in Hohe von 5 Euro
pro Fall sind zu vernachlassigen. Etwaige Mehrbedarfe der BLE werden personell und fi-
nanziell im Einzelplan 10 gegenfinanziert.

Lander und Gemeinden

§ 9 AgrarGeoSchDG sieht die Fuhrung eines oOffentlichen Registers durch die Lander vor,
in dem Erzeugervereinigungen und deren Zusammenschllisse, Einzelerzeuger sowie be-
traute Behdrden mit sieben Kerndaten verzeichnet werden. Diese Kerndaten liegen den
Landern im Rahmen des Anerkennungsverfahrens einschlieRlich der zugehdrigen Kontrol-
len und Mitteilungspflichten vor und sind daher nicht gesondert zu erheben. Nur in geringem
Umfang kénnen sich weitere Personen auf Antrag eintragen lassen. Die Einzelheiten dieses
Antragsverfahrens werden jedoch erst auf Rechtsverordnungsebene geregelt. Zusammen
mit den Landern soll dann der Verwaltungsaufwand erfasst und in Bezug auf die Rechts-
verordnung dargelegt werden.

Zusatzlicher Erfullungsaufwand entsteht fur die Verdéffentlichung der Daten (im Regelfall im
Wege einer Internetseite) und deren anschlieRender Aktualisierung. Hierflr fallen geringfu-
gige Personal- und Sachkosten in den Landern an, sofern nicht — wie geplant — durch eine
Rechtsverordnung die Registerfihrung auf die BLE Ubertragen wird. In letzterem Fall wir-
den geringe Personal- und Sachkosten beim Bund entstehen, die insgesamt nicht mehr als
5 000 Euro jahrlich betragen durften. Diese setzen sich aus den Kosten fir die Einrichtung
und Pflege der Registerdatenbank zusammen. AuRerdem wirden den Landern geringfu-
gige Kosten aus Anlass der Ubermittlung der Daten an die BLE entstehen. Sollte keine
Ubertragung der Aufgabe auf die BLE erfolgen, wird auf Ladnderebene von Kosten in Héhe
von maximal 50 000 Euro ausgegangen. So existieren nicht in allen Landern eintragungs-
fahige Personen.

Im Rahmen der Kontrolle des Agrargeoschutzrechts missen die Lander gemaf der Ver-
ordnung (EU) 2024/1143 eine Liste der Wirtschaftsbeteiligten fihren und veroffentlichen
sowie Konformitatsbescheinigungen ausstellen. Die entsprechenden Kosten werden durch
das unmittelbar geltende Unionsrecht ausgeldst. Auf Rechtsverordnungsebene soll eine
kostengunstige Ausgestaltung zusammen mit den Landern gewahlt werden. Entsprechend
kann erst im Zusammenhang mit der kommenden Rechtsverordnung auf die fur die Lander
entstehenden Kosten eingegangen werden.
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Fir die kommunalen Haushalte entsteht kein Erfullungsaufwand.

Fiir den Bereich der handwerklichen und industriellen Erzeugnisse

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
. pro Fall Jahrlicher pro Fall Einmaliger
g'tmﬁzlsiﬁi_ o (Minuten * | Erfillungs- . (Minuten * | Erfullungs-
wurf: Norm Jahrliche Lohnkos- aufwand Einma- Lohnkos- aufwand
Ifd. & B Bund/ | Fallzahl ten pro (in Tsd. lige Fall- ten pro (in Tsd.
Nr. (§.§)’ e Land und Ein- Stunde Euro) oder | zahl und Stunde Euro) oder
zeichnung - ; S S . e
der Vor- heit (Hlerar- ,,g.eftlngfu- Einheit (Hlerar- ,,g'ef‘lngfu-
abe chieebene) gig (Be- chieebene) gig (Be-
9 + Sach- grindung) + Sachkos- | griindung)
kosten in tenin
Euro) Euro)
Artikel 5| Bund | 2-4, ver- | Insgesamt 142 1, einma- | 66 160 Mi- | 111
Nummern schiede- | 121 680 liger Um- | nuten; da-
24 f; ne Ar- | Minuten; stel- von 0,7
§§ 130 bis beits- davon 1.2 lungs- Stellen hD
133 Mar- schritte Stellen hD aufwand (67,60
kenG-E; (67,60 Euro pro
Aufgaben Euro  pro Stunde)
des DPMA Stunde) und 0,04
bei der An- und 0,1 Stellen gD
431 tragsbear- Stellen gD (40,40
e beitung so- (40,40 Euro pro
wie bei der Euro pro Stunde) +
Umstellung Stunde) + 35 000
der IT-Sys- 9000 Euro Euro (IT-
teme  fir (IT-Dienst- Dienstleis-
Veroffentli- leister) ter)
chungen
und Offent-
lichkeitsar-
beit
Artikel 5 | Bund geringfigig
Nummer (geringer
24; §130 Aufwand
Absatz 1 pro Fall)
Satz 2 Mar-
kenG-E;
432 Bereitstel-
lung von In-
formatio-
nen durch
die Pa-
tentinfor-
mations-
zentren
Artikel 5 | Land geringfugig
Nummer 24 (geringe
Buchstabe Fallzahl)
b); §130
Absatz 3
433 MarkenG-E
Stellung-
nahmen der
Landesmi-
nisterien
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Ifd.
Nr.

Artikel Re-
gelungsent-
wurf; Norm
(88); Be-
zeichnung
der Vor-
gabe

Bund/
Land

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebene)
+ Sach-
kosten in
Euro)

Jahrlicher
Erflllungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
griindung)

Einma-
lige Fall-
zahl und
Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebene)
+ Sachkos-
tenin
Euro)

Einmaliger
Erfullungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
griindung)

434

Artikel 5
Nummer 24
Buchstabe
b); §130
Absatz 3
MarkenG-E
Stellung-

nahme vom
Bundesmi-
nisterium

fir Wirt-
schaft und
Energie

Bund

geringfugig
(geringe
Fallzahl)

435

Artikel 5
Nummer
25; §134
MarkenG-
E; Markt-
Uberwa-

chung

Land

geringfugig
(geringer
Aufwand
pro Fall)

4.3.6

Artikel 5
Nummer
30; §145
MarkenG-
E; Ord-
nungswid-
rigkeitsver-
fahren

Land

50

4 320 Euro
(6 000 Mi-
nuten *
43,20 Euro
pro
Stunde;
gD)

216

Summe (in
Tsd. Euro)

362

111

davon Bund

142

111

davon Land
(inklusive
Gemein-
den)

220

Fur das DPMA fallt jahrlicher Erflllungsaufwand von 142 000 Euro (gerundet 140 000 Euro)
fur mit der Antragsbearbeitung zusammenhangende Aufgaben an. Aufgrund der zu erwar-
tenden geringen Fallzahl und unterschiedlich zeitintensiver Arbeitsschritte im Zusammen-
hang mit der Priifung von Antrdgen auf Eintragung, Léschung oder Anderung ist dieser
nicht auf die Bearbeitungszeit einzelner Falle aufzuteilen. Der einmalige Erfillungsaufwand
des DPMA fur die Umstellung der IT-Systeme und die Systeme fur Verdffentlichungen so-
wie die Anpassung der Vereinbarungen mit den Patentinformationszentren bezuglich der
dortigen Offentlichkeitsarbeit belauft sich auf 111 000 Euro, gerundet 110 000 Euro. Dane-
ben entsteht geringfligiger Erfullungsaufwand fir Stellungnahmen von Landesministerien
und dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie sowie fir die Informationsarbeit der
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Patentinformationszentren und fir Kontrollen durch die zustandigen Landesbehdrden. Fir
die Durchfihrung von Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die Lander wird ein jahrlicher
Erfullungsaufwand von rund 220 000 Euro prognostiziert.

5. Weitere Kosten

Durch die Regelungen im Agrargeoschutzbereich erhéhen sich die Kosten flr Unternehmen
und Verbraucher nicht. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere
auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Das mit diesem Entwurf — in Durchfuhrung der Verordnung (EU) 2023/2411 — einzufuh-
rende Registrierungssystem fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse ermdglicht tra-
ditionellen Handwerks- und Industriebetrieben die Vermarktung regionaler Handwerks- und
Industrieerzeugnisse unter Verwendung einer geografischen Angabe, der Bezeichnung
.geschutzte geografische Angabe®, und dem auch fir den Agrarbereich maf3geblichen Uni-
onszeichen verwenden. Die genannten Betriebe werden hierdurch, im Hinblick auf die
durch die Angabe garantierte Qualitat, hdhere Kaufpreise erzielen kdnnen. Im Agrarbereich
konnte teilweise das Zweieinhalbfache des Kaufpreises gegeniber nicht entsprechend ge-
schitzten Erzeugnissen erzielt werden.

Gleichzeitig bleibt die Verwendung eingetragener geografischer Angaben und der genann-
ten Merkmale denjenigen Betrieben vorbehalten, deren Erzeugnisse die Produktspezifika-
tionen einhalten. Dadurch entstehen Wettbewerbsnachteile flr Betriebe, die ihre Erzeug-
nisse nur mit unverhaltnismalig hohen Umstellungskosten an die im Register hinterlegte
Produktspezifikation anpassen kénnten oder aus anderen Griinden an der Einhaltung der
Produktspezifikation gehindert sind. Wegen des weitreichenden Schutzes der geografi-
schen Angaben nach Artikel 40 der Verordnung (EU) 2023/2411 — sogar gegen Anspielun-
gen — wird es diesen Unternehmen erschwert, mit der geografischen Herkunft ihrer Pro-
dukte zu werben. Es ist daher damit zu rechnen, dass solche Betriebe fir ihre Erzeugnisse
geringere Kaufpreise erzielen kénnen.

Diesen Nachteilen wird dadurch vorgebeugt, dass in den Eintragungs- und Anderungsver-
fahren maéglichst viele Handwerks- und Industriebetriebe Uber die Kammern, Verbande und
Wirtschaftsorganisationen nach § 130 Absatz 3 MarkenG Stellung nehmen und ihre Erzeu-
gungs- und Vermarktungsmethoden in die festzulegende Produktspezifikation einbringen
kénnen. Bei der Verwaltung eingetragener geografischer Angaben durch die Erzeugerge-
meinschaften kann den Interessen von nicht an der Erzeugergemeinschaft beteiligten Be-
trieben dadurch Rechnung getragen werden, dass die Landesregierungen die Einbindung
von offentlichen Stellen und Interessentragern in die Tatigkeit der Erzeugergemeinschaften
nach § 139 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 MarkenG vorsehen. Auch ein umfassendes Infor-
mationsangebot durch die Patentinformationszentren kann dazu beitragen, dass die an der
Herstellung und Vermarktung von traditionellen Handwerks- und Industrieerzeugnissen be-
teiligten kleinen und mittleren Unternehmen ihre Interessen in den Registrierungsverfahren
und gegeniber den Erzeugergemeinschaften geltend machen kénnen.

Weitere Kosten kénnen bei den Erzeugern bei der Vorbereitung von Antragen auf Schutz
einer geografischen Angabe fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse entstehen.
Diese mussen sich unter Umstanden zu einer Erzeugergemeinschaft zusammenschliel3en
und den jeweiligen Antrag einschlieRlich Produktspezifikation konzipieren. Hierbei werden
sie mdglicherweise kostenpflichtige Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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6. Weitere Gesetzesfolgen

Die Verordnung (EU) 2024/1143 und die Regelungen dieses Entwurfs zur Durchflihrung
des Unionsrechts verbessern durch die Einfihrung eines einheitlichen Registers die Mog-
lichkeit der Verwendung der entsprechenden Unionszeichen. Zudem férdern die Regelun-
gen gleichwertige Lebensverhaltnisse im landlichen Raum, indem insbesondere fur Erzeu-
ger, die regional agieren, eine Mdglichkeit zur Erzielung héherer Kaufpreise fur ihre Pro-
dukte geschaffen wird.

Die Verordnung (EU) 2023/2411 und die Regelungen dieses Entwurfs zu ihrer Durchfuh-
rung verbessern durch die Einfuhrung des Registers der geografischen Angaben fur hand-
werkliche und industrielle Erzeugnisse und die Mdglichkeit der Verwendung der entspre-
chenden Unionszeichen (Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411) die Informa-
tion der Verbraucher uber die regionale Herkunft von Handwerks- und Industrieerzeugnis-
sen. Zudem foérdern die Regelungen gleichwertige Lebensverhaltnisse im landlichen Raum,
indem fur kleine und mittlere Handwerks- und Industriebetriebe, die regional agieren, eine
Méglichkeit zur Erzielung héherer Kaufpreise fur inre Produkte geschaffen wird.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Der Entwurf dient der Durchfihrung der unbefristet geltenden Verordnungen
(EU) 2023/2411 und (EU) 2024/1143, sodass die Regelungen dieses Entwurfs aufgrund
der unbefristeten Geltung der Verordnungen fir eine unbestimmte Zeit erforderlich sind.
Daher ist eine Befristung nicht vorgesehen.

Das Unionsrecht wird von Unionsseite evaluiert. BMLEH und BMJV werden zusammen mit
den Landern die Durchfiihrung des neuen Rechts begleiten und dabei gewonnene Erfah-
rungen mit der Europaischen Kommission teilen sowie fir eventuelle Optimierungen des
deutschen Rechts nutzen. In Bezug auf die Ubrigen Artikel dieses Entwurfs ist eine Evalu-
ierung nicht vorgesehen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Durchfiihrung des Unionsrechts auf dem Gebiet des
Agrargeoschutzes)

Zu Teil 1 (Allgemeine Bestimmungen)

Teil 1 (§§ 1 bis 3) regelt Zweck und Anwendungsbereich (§ 1), Begriffsbestimmungen (§ 2)
und Zustandigkeitsregelungen (§ 3).

Zu § 1 (Zweck; Anwendungsbereich)

Absatz 1 bestimmt als Gesetzeszweck zum einen die das AgrarGeoSchDG hauptsachlich
ausmachende Durchflihrung des Unionsrechts auf dem Gebiet des Agrargeoschutzes. Zum
anderen dient das AgrarGeoSchDG der Durchfiihrung der fakultativen Qualitatsangaben,
die bislang nur sehr geringe Bedeutung entfalten. Im Folgenden trennt das Ag-
rarGeoSchDG zwischen diesen beiden Bereichen weitgehend.

Absatz 2 listet in den Nummern 1 bis 4 die in der Verordnung (EU) 2024/1143 geregelten
Schutzarten als wesentlichen Kern des Agrargeoschutzrechts auf und bestimmt zur weite-
ren einheitlichen Verwendung im AgrarGeoSchDG fiur sie als Obergriff den Terminus
»Schutzbezeichnungen®. Zugleich wird fur die jeweilige Schutzbezeichnung eine Abkirzung
angegeben, um im weiteren Regelungstext die einzelne Schutzbezeichnung kurzgefasst in
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Bezug nehmen zu kdnnen. Die Abklrzungen richten sich dabei nach den Abkirzungen im
Unionsrecht. Fir die ,geschitzte Ursprungsbezeichnung® wird bezlglich Erzeugnissen des
Agrar- und Weinbereichs die Abklrzung ,g.U.% fur die ,geschitzte geografische Angabe*“
bezlglich Erzeugnissen des Agrar- und Weinbereichs die Abkirzung ,g.g.A.“ und fir ,ga-
rantiert traditionelle Spezialitdten® die Abkirzung ,g.t.S.“ verwendet. Nur fur die ,geografi-
sche Angabe“ hinsichtlich Erzeugnissen des Spirituosenbereichs kennt die Verordnung
(EU) 2024/1143 keine Abklrzung, sodass es bei der Langbezeichnung bleibt.

Absatz 3 listet das Unionsrecht im Bereich des Agrargeoschutzes auf. Dadurch wird dem
Rechtsanwender zu Beginn des AgrarGeoSchDG ein Uberblick (iber das von ihm zu be-
achtende und flr das Verstandnis des AgrarGeoSchDG wesentliche Unionsrecht gegeben.
An der Spitze steht die in Nummer 1 genannte Verordnung (EU) 2024/1143. Es folgen in
Nummer 2 Buchstabe a bis f sechs weitere bedeutsame Verordnungen, die entweder nur
(Verordnung (EU) 2019/1753) oder neben anderen Regelungsbereichen auch (Verordnun-
gen (EU) Nr. 1308/2013, (EU) 2019/787, (EU) Nr. 251/2014, (EU) 2017/625 und (EU)
Nr. 608/2013) das Agrargeoschutzrecht betreffen. Hinzu kommen gemaf Buchstabe g die
Beschliisse des Rates der EU (iber die Unterzeichnung vélkerrechtlicher Ubereinkiinfte zwi-
schen der EU und Drittstaaten oder sonstigen Volkerrechtssubjekten. Hierzu gehoren
gleichfalls die von den Beschliissen betroffenen Ubereinkiinfte und die auf diese Uberein-
kinfte gestltzten Rechtsakte (etwa die Rechtsakte, die die Vertragsorganisation der Genfer
Akte beschlief3t). Nummer 3 erganzt die Rechtsakte der Europaischen Kommission, die auf
der Grundlage der in den Nummern 1 und 2 genannten Unionsrechtsakte ergehen. Dazu
zahlen beispielsweise alle Durchfihrungsverordnungen zur Eintragung von Schutzbezeich-
nungen im Agrargeoschutzbereich.

Entsprechend der Systematik des Absatzes 2 bestimmt Absatz 4, auf welche fakultativen
Qualitadtsangaben das AgrarGeoSchDG Anwendung findet. Absatz 5 erweitert den Anwen-
dungsbereich des AgrarGeoSchDG auf Schutzbezeichnungen, die gemal Buchstabe a mit
denen in Absatz 2 aufgezahlten Schutzbezeichnungen vergleichbar sind. Zudem miuissen
nach Buchstabe b die Bezeichnungen in der EU einen Schutzstatus auf der Grundlage vél-
kerrechtlicher Ubereinkiinfte der EU besitzen und dirfen nach Buchstabe ¢ nicht in das
Unionsregister der Schutzbezeichnungen aufgenommen worden sein. Hintergrund dieser
Regelung ist, dass die EU inzwischen in einer grolkeren Anzahl bilateraler und multilateraler
Ubereinkiinfte einen gegenseitigen Schutz im Bereich des Agrargeoschutzes vereinbart
hat, die betreffenden Schutzbezeichnungen der Drittstaaten jedoch in zahlreichen Fallen
bislang noch nicht in das Unionsregister eingetragen sind. § 37 regelt auf Absatz 5 aufbau-
end eine weitgehende Anwendbarkeit der einschldgigen Bestimmungen des Ag-
rarGeoSchDG auf solche Schutzbezeichnungen, um der mitgliedstaatlichen Verpflichtung
zum Schutz dieser Bezeichnungen nachzukommen.

Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts ergibt sich aus diesem selbst. Da die Rechts-
anwender im Agrargeoschutzbereich ein umfangreiches, haufigen Anderungen unterworfe-
nes Unionsrecht neben den nationalen Regelungen anzuwenden haben, hebt Absatz 6
Nummer 1 den Anwendungsvorrang fir eine rechtssichere Anwendung des Gesetzes aus-
drucklich hervor. Indem die Vorschrift den Anwendungsbereich des Gesetzes von vornhe-
rein insoweit beschrankt, als dass es nur vorbehaltlich abweichender Bestimmungen des
Unionsrechts gilt, wird zugleich ein Uber den Grundsatz des unionsrechtlichen Anwen-
dungsvorrangs aufzulésender Kollisionsfall vermieden und dieser Fall ausdriicklich vom
AgrarGeoSchDG adressiert. Dadurch, dass das AgrarGeoSchDG seine Anwendbarkeit
beim Vorliegen vorrangig anzuwendenden Unionsrechts selbst zuricknimmt, wird vor dem
Hintergrund des unmittelbar geltenden Anwendungsvorrangs des Unionsrechts auch der
nur blof3e Anschein einer dem Unionsrecht widersprechenden gesetzlichen Regelung ver-
mieden. Im Agrargeoschutzrecht ist dies besonders bedeutsam, dass es sich um eine sehr
rasch sich andernde unionsrechtliche Materie handelt.

Nummer 2 regelt den Vorrang agrargeoschutzrechtlicher Sonderbestimmungen aus dem
Weinbereich und dem Bereich des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und
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hebt diesbezlglich besonders die Regelungen zu traditionellen Begriffen im Weinbereich
hervor. So werden die agrargeoschutzbezogenen Regelungen, die die Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 weiterhin zum Weinbereich enthalt, nur zum Teil vom AgrarGeoSchDG er-
fasst. Soweit ein enger Kontext zu anderen weinrechtlichen Instrumenten besteht, erscheint
es sachgerecht, die betreffenden Bestimmungen ausschlie3lich im Weinrecht zu belassen.
Mithin kann und wird es den Agrargeoschutz betreffende Sonderbestimmungen aus dem
Weinbereich — im Falle von Verordnungsrecht nicht immer nur auf das WeinG, sondern
gelegentlich auch auf das LFGB gestitzt — geben, die dem AgrarGeoSchDG und der ge-
planten AgrarGeoSchDV vorgehen.

Zu Absatz 3
Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

Die Verordnung (EU) 2024/1143 enthalt zwar in ihrem Artikel 2 eine Reihe von Begriffsbe-
stimmungen. Dort werden jedoch nicht alle zur Durchfihrung der Verordnung (EU)
2024/1143 in der Bundesrepublik Deutschland notwendigen Begriffe definiert. Den Mitglied-
staaten kommt in dieser Hinsicht ein Gestaltungsspielraum zu. Absatz 1 nimmt daher wei-
tere 23 Begriffsbestimmungen flr den Bereich des deutschen Agrargeoschutzrechts vor,
die fur das AgrarGeoSchDG und damit auch fir das zugehorige Verordnungsrecht gelten.

Nummer 1 bestimmt, was unter dem Begriff ,Agrargeoschutzrecht” verstanden wird. Er
dient vor allem der Abgrenzung zu demjenigen Recht, das den Geoschutz im Bereich hand-
werklicher und industrieller Erzeugnisse und folglich einem Bereich aul3erhalb des Agrar-
bereichs erfasst. Zugleich wird ein fir das AgrarGeoSchDG leichter handbarer Oberbegriff
geschaffen, durch den vermieden wird, die entsprechenden Rechtsakte jeweils aufzahlen
oder umschreiben zu missen.

Zum Agrargeoschutzrecht in diesem Sinne gehdren gemall Buchstabe a das in § 1 Ab-
satz 3 angefilhrte Unionsrecht auf dem Gebiet des Agrargeoschutzes, gemaf den Buch-
staben b und ¢ das AgrarGeoSchDG und das zugehdrige Verordnungsrecht sowie geman
Buchstabe d Vorschriften in sonstigen deutschen Gesetzen und Rechtsverordnungen, so-
weit sie den Agrargeoschutz betreffen. Zu letzterem zahlen einerseits Bestimmungen, die
nur auf den Agrargeoschutz abstellen. Erwahnt seien etwa Vorschriften des Bundesgeblh-
renrechts, die die Erhebung von Gebihren im Bereich von agrargeoschutzbezogenen An-
tragsverfahren betreffen. Andererseits existieren in groRem Umfang Bestimmungen, die all-
gemeinen formuliert sind und dabei den Agrargeoschutz miterfassen. Hervorzugeben sind
insbesondere Vorschriften des allgemeinen Lebensmittelrechts wie etwa das allgemeine
lebensmittelrechtliche Irrefihrungsverbot, das auch auf die Kennzeichnung von Agrargeo-
schutzerzeugnissen Anwendung findet.

Nummer 2 ordnet dem Unionsrecht folgend die Unterkategorien der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse, der Lebensmittel sowie der Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur fur den
Bereich der geografischen Angaben dem Oberbegriff des Agrarbereichs zu. Dies dient der
besseren Ubersichtlichkeit und Bestimmtheit bei der Anwendung des Agrargeoschutzrechts
durch Behoérden und Wirtschaftsbeteiligte. Die Nummern 3 und 4 enthalten entsprechende
Begriffsbestimmungen fir den Wein- und den Spirituosenbereich. Nummer 5 geht ebenso
fur den g.t.S.-Bereich vor. Zugleich wird dadurch der Unterschied der geografischen Anga-
ben zu den g.t.S. betont. Nummer 6 fasst die Begriffe der Nummern 2 bis 5 unter dem
Oberbegriff der Erzeugnisbereiche zusammen, um einen einfachen Begriff zur Verfugung
zu stellen, soweit das Agrargeoschutzrecht auf alle vier Bereiche abstellt. Durch Nummer 7
wird erreicht, dass der zentrale Begriff des Erzeugnisses sowohl den Bereich der geografi-
schen Angaben wie denjenigen der g.t.S. erfasst.

Nummer 8 greift den mit der Verordnung (EU) 2024/1143 neu eingefiihrten zentralen Begriff
der Erzeugervereinigung auf. Bislang sprachen die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 und die
Verordnung (EU) 2019/787 von der ,Vereinigung“ sowie die Verordnung (EU)
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Nr. 1308/2013 von der ,interessierten Gruppe von Erzeugern®. Da die Verordnung (EU)
2024/1143 den insofern vereinheitlichten Begriff der Erzeugervereinigung in drei unter-
schiedlichen Kontexten mit aufeinander aufbauenden Inhalten verwendet, fuhrt Nummer 8
einen Obergriff ein, der genutzt werden kann, wenn alle drei Arten von Erzeugervereinigun-
gen gemeint sind. Der Begriff ist dabei von dem Begriff ,Vereinigung von Erzeugerorgani-
sationen" gemal Artikel 156 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
abzugrenzen. Wahrend ,Erzeugervereinigung" im Agrargeoschutzbereich unionsrechtlich
vorgegeben den Zusammenschluss von Erzeugern nur fir die Zwecke des Agrargeoschut-
zes meint, beinhalten ,Vereinigung von Erzeugerorganisationen" und dementsprechend der
in § 1 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a AgrarOLKG enthaltene Komplementarbegriff ,Ver-
einigung® den Zusammenschluss anerkannter Erzeugerorganisationen im Sinne des Arti-
kels 152 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013.

Die Nummern 9 bis 11 nehmen die drei unterschiedlichen Begriffsbestimmungen flr Erzeu-
gervereinigung in Bezug. Die antragstellende Erzeugervereinigung nach Nummer 9 ist die
hierarchisch niedrigste und im Zeitablauf erste Form der Erzeugervereinigung. Sie unter-
liegt gemal dem Unionsrecht den geringsten Anforderungen. Die Fortentwicklung von der
antragstellenden Erzeugervereinigung zur nachsten Stufe der Erzeugervereinigung voll-
zieht Nummer 10 nach. Das Unionsrecht bezeichnet diese nachste Stufe nur als Erzeuger-
vereinigung, was im Rahmen des Agrargeoschutzrechts zu Verwechslungen fihren kann.
Daher nimmt Nummer 10 eine Konkretisierung durch die Beifligung des Wortes ,allge-
meine“ vor. Diese allgemeine Erzeugervereinigung verfigt gemal dem Unionsrecht Uber
weitergehende Rechte als die antragstellende Erzeugervereinigung. Auf der allgemeinen
Erzeugervereinigung baut wiederum die anerkannte Erzeugervereinigung nach Nummer 11
auf. Sie ist die Erzeugervereinigung mit den weitgehendsten Rechten, die daher auch einer
staatlichen Anerkennung bedarf. Im g.t.S.-Bereich existiert sie nach dem Unionsrecht nicht.
Insgesamt herrscht zwischen den drei Arten der Erzeugervereinigungen eine klare Hierar-
chie, die die Nummern 8 bis 11 zum Ausdruck bringen. Nummer 12 fiigt die Begriffsbestim-
mung ,Zusammenschluss von Erzeugervereinigungen® entsprechend den Vorgaben der
Verordnung (EU) 2024/1143 hinzu. Antragstellende Erzeugervereinigungen sind wohl nicht
befugt, sich in solchen Zusammenschlissen zu organisieren.

Nummer 13 definiert den Erzeuger als weitere zentrale Begrifflichkeit des Agrargeoschutz-
rechts. Auf Unionsebene konnte fur die Verordnung (EU) 2024/1143 kein Einvernehmen
Uber die Definition erzielt werden. Die konkrete Ausgestaltung wurde daher im Rahmen der
unionsrechtlichen Vorgaben den Mitgliedstaaten Uberlassen. Um Rechtsunsicherheiten
vorzubeugen, nutzt Nummer 13 diesen Spielraum. MaRgeblicher Malstab fir die Definition
ist die Begriffsbestimmung des Wirtschaftsbeteiligten in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e der
Verordnung (EU) 2024/1143. Da danach als Wirtschaftsbeteiligter jeder angesehen wird,
der eine von der Produktspezifikation erfasste Tatigkeit ausubt, muss der Begriff des Er-
zeugers einen Ausschnitt aus diesem Personenkreis bilden. Dies wird auch durch Artikel 37
Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 bestatigt, der Erzeuger und Wirt-
schaftsbeteiligte als Alternativen nennt und den Wirtschaftsbeteiligten noch einmal speziel-
ler definiert. Von diesem unionsrechtlichen Hintergrund ausgehend bestimmt Nummer 13
den Erzeuger dahingehend, dass er den flr die Endherstellung des geschitzten Erzeug-
nisses mafgeblichen Schritt vornehmen muss. Die blofe Herstellung von Rohstoffen, Aus-
gangsstoffen, Zutaten und Zwischenerzeugnissen ist mithin ausgenommen. Des Weiteren
verleiht eine Aktivitat nach der Herstellung des Erzeugnisses wie beispielsweise die Verpa-
ckung oder Lagerung fur sich genommen ebenfalls keine Erzeugereigenschaft. Auf diese
Weise wird der Erzeuger auf die eigentliche Herstellung des geschutzten Erzeugnisses be-
schrankt. Sofern der Erzeuger einzelne Aspekte der Herstellung durch von ihm beauftragte
Dienstleister vornehmen lasst, werden die Dienstleister regelmafig nicht zu selbstandigen
Erzeugern. Vielmehr sind dem Erzeuger die Tatigkeiten des Dienstleisters zuzurechnen.

Zu beachten ist dabei, dass es auf das jeweils geschiitzte Erzeugnis ankommt. Eine Zutat
fur ein geschitztes Erzeugnis, die selbst ein geschitztes Erzeugnis darstellt, ist mithin ei-
genstandig zu betrachten. Besonders ist auch darauf hinzuweisen, dass § 4 Absatz 1 in
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Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 die Mdglichkeit gibt, mittels einer Rechtsverordnung
von dem Erzeugerbegriff abzuweichen. So kdnnen es beispielsweise die konkreten Gege-
benheiten in einem Erzeugnisbereich als zweckmafig erscheinen lassen, die Hersteller ei-
nes bestimmten Ausgangsrohstoffes gleichfalls als Erzeuger anzusehen. Als denkbare
Falle sind etwa zu erwahnen, dass der Ausgangsrohstoff eingehend von der Produktspezi-
fikation geregelt ist oder der Kreis der Hersteller sehr Gberschaubar bleibt.

Der Markteilnehmer im Sinne des Artikels 116a Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 1308/2013 wird ergéanzend erwahnt, um auf diese Weise klarzustellen, dass
er mit dem des Wirtschaftsteilnehmers identisch ist. So wurde der Begriff ,operator®, der in
der englischen Sprachfassung beider Verordnungen enthalten ist, in den deutschen
Sprachfassungen unterschiedlich Ubersetzt. Nicht identisch ist die Definition der Num-
mer 13 mit der Verwendung des Erzeugerbegriffs im Agrarorganisationenrecht und im UTP-
Recht. Im Agrarorganisationenrecht meint er vorrangig den Agrarurerzeuger, wie sich ins-
besondere aus § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AgrarOLKkV ergibt. Das UTP-Recht wiede-
rum stellt gemanl § 2 Absatz 1 Nummer 7 AgrarOLKkG maligeblich auf den Lieferanten ab
und umfasst damit sowohl den Agrarurerzeuger wie den Verarbeiter.

Nummer 14 stellt mit der Satzung einen Oberbegriff flir samtliche Grundlagendokumente
einer Erzeugervereinigung zur Verflgung. Insofern folgt er dem bewahrten § 4 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b AgrarOLKG. Auf diese Weise werden samtliche Rechtsformen, die
fur Erzeugervereinigungen jeweils gestattet sind, erfasst. Nummer 15 fasst unter dem Be-
griff des Unionszeichens alle im Agrargeoschutzrecht geregelten Schutzzeichen zusam-
men. Da die zentralen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2024/1143 zu den amtlichen
Kontrollen der Herstellungsprozesse keinen pragnanten Oberbegriff kennen, fihrt Num-
mer 16 den der amtlichen Herstellungskontrolle ein. In diesen Kontext gehdrt auch die in
Nummer 17 definierte Herstellungskontrollstelle. Das Pendent zur amtlichen Herstellungs-
kontrolle bildet die amtliche Marktkontrolle im Sinne der Nummer 18. Die Nummern 19 bis
22 sehen die Ublichen Kurzbezeichnungen fir vier Stellen des Bundes vor. Nummer 23
definiert die Zollbehérden unter Rickgriff auf das Zollverwaltungsgesetz.

Absatz 2 regelt in Satz 1, dass die im Agrargeoschutzrecht der EU enthaltenen Begriffsbe-
stimmungen auch fir das AgrarGeoSchDG gelten. Satz 2 ordnet an, dass im Falle der Kol-
lision einer in der Verordnung (EU) 2024/1143 enthaltenen Begriffsbestimmung mit einer
Begriffsbestimmung in anderweitigem Unionsrecht die Begriffsbestimmung der Verordnung
(EU) 2024/1143 Vorrang hat. Konkreter Anlass hierfir ist, dass der Begriff ,operator” in
Artikel 3 Nummer 29 der Verordnung (EU) 2017/625, der Uber Artikel 1 Absatz 2 Buch-
stabe j der Verordnung (EU) 2017/625 auch im Agrargeoschutzbereich Anwendung findet,
viel weitgreifender als in der Verordnung (EU) 2024/1143 definiert ist.

Zu § 3 (Zustandigkeiten; Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 weist der BLE die Zustandigkeit fur alle Verfahren, die von Teil 2 Abschnitt 2 er-
fasst sind, zu. Dadurch erfolgt eine Bindelung der gesamten Zustandigkeiten bezilglich der
Antrédge auf Eintragung einer Schutzbezeichnung, der Antrage auf Anderung der Pro-
duktspezifikation, der Antrage auf Loschung einer Schutzbezeichnung, der Einspruchsver-
fahren und der Mitteilungen von Bemerkungen bei der BLE. Auf diese Weise wird die bis-
herige Aufteilung der Zustandigkeiten im Bereich des Agrargeoschutzes auf das DPMA, die
BLE und das BMLEH beseitigt. Fur die Verfahren nach der Genfer Akte enthalt § 37 Ab-
satz 1 eine korrespondierende Zustandigkeit fir die BLE. Zu Absatz 1 sind die Ubergangs-
bestimmungen des § 45 Absatz 2 bis 4 zu beachten.

Absatz 2 erklart wie bisher bezuglich der Au3enkontrolle des Agrargeoschutzrechts die
Zollbehérden fiir zustandig. Nach Absatz 3 sind im Ubrigen ebenfalls wie bislang die Lander
zustandig. Dies gilt vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im deutschen Agrargeo-
schutzrecht, wie sie etwa § 9 Absatz 7 Satz 2 Nummer 1, § 19 Absatz 2 und § 20 Absatz 5
Satz 1 durch eine Rechtsverordnung ermdglichen sowie § 37 Absatz 1 unmittelbar enthait.
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Nicht berthrt wird von Absatz 3 die sich aus der auswartigen Gewalt des Bundes erge-
bende Bundeszustandigkeit bezlglich der Verhandlungen und des Abschlusses volker-
rechtlicher Ubereinkiinfte im Bereich des Agrargeoschutzes sowie die Vertretung des Bun-
des in entsprechenden internationalen Organisationen wie etwa der WIPO.

Absatz 4 ermoglicht in Satz 1, im Rechtsverordnungswege die Durchfihrungszustandigkeit
nach Absatz 1 auf andere Bundesbehorden zu Ubertragen. Um Artikel 65 des Grundgeset-
zes Rechnung zu tragen, setzt Satz 2 fest, dass die Rechtsverordnung eines Einverneh-
mens des betreffenden Bundesministeriums bedarf.

Zu Teil 2 (Regelungen im Bereich der Schutzbezeichnungen)

Teil 2 (§§ 4 bis 24) regelt einen wesentlichen Teil der Durchfiihrung der Verordnung (EU)
2024/1143. Abschnitt 1 (§§ 4 bis 9) enthalt Bestimmungen zu Erzeugervereinigungen und
deren Zusammenschlissen. Mit der Eintragung von Schutzbezeichnungen, der Anderung
von Produktspezifikationen und der Léschung von Schutzbezeichnungen befasst sich Ab-
schnitt 2 (§§ 10 bis 16). In Abschnitt 3 (§§ 17 und 18) finden sich Vorgaben fiir die Verwen-
dung von Schutzbezeichnungen. Abschnitt 4 (§§ 19 bis 24) sieht Bestimmungen zu amtli-
chen Kontrollen beztglich Schutzbezeichnungen vor.

Zu Abschnitt 1 (Erzeugervereinigungen und Zusammenschliisse von
Erzeugervereinigungen)

Mit Abschnitt 1 werden die Erzeugervereinigungen an den Beginn gestellt, da das Bestehen
einer Erzeugervereinigung regelmafig Voraussetzung flr die Verfahrensregelungen des
Abschnitts 2 ist. Auch an anderen spateren Stellen des AgrarGeoSchDG wird auf Erzeu-
gervereinigungen Bezug genommen. Neben den drei Arten der Erzeugervereinigungen, die
§ 2 Absatz 1 Nummer 9 bis 11 naher bestimmt, tritt der von § 2 Absatz 1 Nummer 12 er-
fasste Zusammenschluss von Erzeugervereinigungen. Entsprechend werden aufeinander
aufbauend die antragstellenden und allgemeinen Erzeugervereinigungen (§ 4), die aner-
kannten Erzeugervereinigungen (§§ 5 und 6) sowie die Zusammenschlusse von Erzeuger-
vereinigungen (§ 7) geregelt. Dartiber hinaus ermdglichen Artikel 9 Absatz 3, Artikel 33 Ab-
satz 1 Satz 4 und Artikel 56 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 die Geltung von Ein-
zelerzeugern als Erzeugervereinigung, Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 32 Absatz 6 Satz 1
der Verordnung (EU) 2024/1143 die Betrauung einer Behoérde mit den Aufgaben einer Er-
zeugervereinigung sowie insbesondere Artikel 32 Absatz5 der Verordnung (EU)
2024/1143 die amtliche Unterstlitzung von Erzeugervereinigungen (§ 8). Zudem normiert
Abschnitt 1 das nach Unionsrecht mdgliche &ffentliches Register (§ 9).

Zu § 4 (Konkretisierende und erganzende Bestimmungen zu antragstellenden und
allgemeinen Erzeugervereinigungen; Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 ermachtigt das BMLEH, das Unionsrecht konkretisierende oder ergédnzende Best-
immungen zu antragstellenden und allgemeinen Erzeugervereinigungen zu treffen. Im Un-
terschied zum Bereich der anerkannten Erzeugervereinigungen, bei denen vom Mitglied-
staat zu entscheiden ist, ob ein Anerkennungssystem eingefuhrt wird, steht bei antragstel-
lenden und allgemeinen Erzeugervereinigungen bereits gemaf dem Unionsrecht fest, dass
solche Erzeugervereinigungen gebildet werden kdénnen. Die Regelungen zu allgemeinen
Erzeugervereinigungen gelten gemal Artikel 33 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143 grundséatzlich auch fur anerkannte Erzeugervereinigungen.

Absatz 2 hebt einige bedeutsame Inhalte hervor. Nummer 1 |asst zu, von der in § 2 Ab-
satz 1 Nummer 13 enthaltenen Grunddefinition des Erzeugers abzuweichen. Diese Mog-
lichkeit ist fur die effektive Durchfliihrung des Agrargeoschutzrechts bedeutsam, da so an-
gemessen auf die besonderen Bedirfnisse der einzelnen Erzeugnisbereiche reagiert wer-
den kann. In welchem Umfang eine Abweichung mdglich ist, richtet sich nach dem jeweili-
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gen unionsrechtlichen Kontext. Nummer 2 greift die Option des Artikels 32 Absatz 1 Unter-
absatz 3 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 auf, die Mitgliedschaft in einer allgemeinen
Erzeugervereinigung und damit auch in einer anerkannten Erzeugervereinigung auf be-
stimmte Kategorien von Erzeugern zu beschranken. Nummer 3 knlpft an Artikel 32 Ab-
satz 1 Unterabsatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 an.

Nummer 4 Buchstabe a bis g macht von der Regelungserméchtigung des Artikels 32 Ab-
satz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 Gebrauch. Sie ist vor dem Hintergrund entstanden,
dass zahlreichere Mitgliedstaaten bereits Uber nahere Regelungen zu Erzeugervereinigun-
gen verfugen. Es soll ermdglicht werden, dass die Mitgliedstaaten einen Entscheidungs-
spielraum darlber haben, wie sie das Instrument der Erzeugervereinigung optimal auf die
bei ihnen vorhandenen Gegebenheiten ausrichten. Buchstabe a gestattet, die Rechtsform,
Uber die eine Erzeugervereinigung verfigen muss, naher zu regeln. Die unionsrechtliche
Vorgabe ,ungeachtet ihrer Rechtsform* (Artikel 9 Absatz 1 Satz 1, Artikel 32 Absatz 1 Un-
terabsatz 1, Artikel 55 Absatz 1 Satz 1 und Artikel 56 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143) wird dahingehend verstanden, dass es zwar keine Einengung auf eine be-
stimmte Rechtsform geben darf, jedoch aus Griinden der Rechtssicherheit verlangt werden
kann, dass irgendeine Rechtsform gewahlt werden muss. Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 1
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1143 erfordert zwingend eine Regelung zur
Rechtsform, wobei auch hier keine Verengung nur auf eine konkrete Rechtsform erforder-
lich ist.

Buchstabe b ermdglicht, Vorgaben zum Hauptsitz vorzuschreiben, um einen klaren An-
knupfungspunkt fir behoérdliche Zustandigkeiten zu gewinnen. Nach Artikel 32 Absatz 3 der
Verordnung (EU) 2024/1143 steht es dem Mitgliedstaat offen, Regelungen in Bezug auf die
Organisation der allgemeinen Erzeugervereinigung zu treffen. Von dieser Option macht
Buchstabe ¢ Gebrauch.

Artikel 32 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 aufgreifend spricht Buchstabe d von
einer Satzung. Vorgegeben werden kann insbesondere, dass die Satzung die von der Er-
zeugervereinigung verfolgten Ziele und alle fir ihre Funktionalitdt erforderlichen Bestim-
mungen zu enthalten hat. Zu letzteren zahlen vor allem die Rechte und Pflichten der ein-
zelnen Mitglieder. Die Satzung ist regelmafig das Kernelement, anhand dessen gepruft
werden kann, ob eine Erzeugervereinigung vorliegt. Der Begriff entspricht nicht dem deut-
schen Begriff der Satzung, sondern meint generell das jeweilige Grindungsstatut der Er-
zeugervereinigung ungeachtet ihrer Rechtsform.

Buchstabe e gestattet Regelungen zur Funktionsweise einer Erzeugervereinigung und geht
auf Artikel 32 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 zurlick. Buchstabe f nutzt insofern
die Regelungsoption des Artikels 32 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 in Bezug auf
die ,Art der Mitgliedschaft* und zahlt zu diesem Zweck wesentliche Aspekte, die mit der
Mitgliedschaft verbunden sind, auf. Ein bedeutsames Anliegen der Verordnung (EU)
2024/1143 ist dabei eine transparente und demokratische Ausgestaltung von Erzeugerver-
einigungen, wie sich insbesondere aus Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 2 Buch-
stabe b und c der Verordnung (EU) 2024/1143 ergibt. Die Vertretung der Mitglieder umfasst
unter anderem den Aspekt, ob sich Mitglieder in einer Erzeugervereinigung durch zum Bei-
spiel einen Fachverband vertreten lassen dirfen. Wichtig ist dabei, dass das Handeln des
Fachverbandes im Rahmen der Vertretung ausschlieflich auf die Willensbildung der ver-
tretenen Mitglieder zuriickgeht und folglich nicht von Dritten mitbestimmt wird.

Buchstabe g schafft ausgehend von Artikel 32 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143
die Mdglichkeit, die Erhebung von finanziellen oder sonstigen Beitragen — letzteres meint
vor allem sachliche oder personelle Ressourcen — durch die Erzeugervereinigung anzuord-
nen. So ist eine Erzeugervereinigung in der Regel ohne eine ausreichend finanzielle Grund-
lage nicht funktionsfahig. Nummer 5 baut auf den Regelungserméachtigungen der Artikel 32
Absatz 2 Satz 1 und Artikel 55 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 auf. Vor
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allem die Frage der Mitgliedschaft von Wirtschaftsbeteiligten im Sinne des Artikels 2 Ab-
satz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2024/1143 stellt eine wichtige Weichenstellung
fur Erzeugervereinigungen dar. Daneben erfasst Nummer 5 auch alle anderen Personen
mit einem besonderen Interesse an einer Erzeugvereinigung. Hierunter kénnen etwa ehe-
malige Erzeuger fallen, die der Erzeugervereinigung als Erzeuger angehdrt haben und sich
nun im Ruhestand befinden, jedoch weiterhin im Rahmen der Erzeugervereinigung aktiv
sein wollen, um zum Beispiel ihr Erfahrungswissen zu teilen. Nummer 6 gibt die Mdglichkeit,
dass in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2024/1143 nicht geregelte Verfahren der Ubermitt-
lung von Nachhaltigkeitsberichten einer Erzeugervereinigung an die Europaische Kommis-
sion zu normieren. Insbesondere kann vorgesehen werden, dass dies Uber den Bund er-
folgt.

Absatz 3 ermdglicht es, durch die Begrenzung einzelner Regelungen auf bestimmte Arten
von Erzeugervereinigungen oder bestimmte Erzeugnisbereiche zielgerichtet auf sich erge-
bende Besonderheiten einzugehen. Hiermit korrespondiert vor allem Artikel 32 Absatz 1
Unterabsatz 3 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143, der von ,bestimmten Kategorien von
Erzeugnissen® spricht.

Zu § 5 (Anerkannte Erzeugervereinigungen; Verordnungsermachtigung)

Die Bestimmungen Uber anerkannte Erzeugervereinigungen sind nach Erwdgungsgrund 42
und der systematischen Einordnung der Bestimmungen Uber geografische Angaben vor
den Bestimmungen Uber g.t.S. nur auf den Bereich der geografischen Angaben anzuwen-
den. Absatz 1 Nummer 1 und 2 enthalt die erforderlichen Verordnungsermachtigungen fur
das BMLEH, um ein Anerkennungssystem gemal der Regelungsermachtigung des Arti-
kels 33 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 in der Bundesrepublik Deutschland an-
zuwenden sowie die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren zu
regeln. Auf diese Weise macht Nummer 2 von der Regelungsmdglichkeit des Artikels 33
Absatz 2 bis 4 und 7 der Verordnung (EU) 2024/1143 Gebrauch. Bedeutsam ist, dass nach
Erzeugnisbereichen beziehungsweise Teilen von Erzeugnisbereichen getrennt vorgegan-
gen werden darf.

Absatz 2 Nummer 1 und 2 enthalt den Maf3stab fur die Entscheidung uber die Einfuhrung
eines Anerkennungssystems. Die Absatze 3 und 4 konkretisieren ausgehend von Artikel 33
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 die Ausgestaltung des Anerkennungssystems.
Dabei betrifft Absatz 3 diejenigen Punkte, die gemal Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 1 der
Verordnung (EU) 2024/1143 von den Mitgliedstaaten geregelt werden missen. Nummer 1
befasst sich mit der Frage der Rechtsform der Erzeugervereinigungen. Nummer 2 widmet
sich den Mindestvorgaben fur die Anzahl der Erzeuger und dem Mindestwert bezuglich
vermarktbarer Erzeugnisse. Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer i und ii
der Verordnung (EU) 2024/1143 gibt insofern ein Auswahlermessen.

Absatz 4 normiert fur die Mitgliedstaaten fakultativen Elemente des Anerkennungssystems,
die sowohl verfahrens- wie materiellrechtliche Punkte betreffen, wobei die Aufzahlung nicht
abschlief3end ist. Nummer 1 lasst die Anerkennung nur einer einzigen Erzeugervereinigung
fur eine bestimmte Schutzbezeichnung zu, um unter anderem Konflikte bei der Geltendma-
chung ausschlieBlicher Rechte einer anerkannten Erzeugervereinigung nach Artikel 33 Ab-
satz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 durch unterschiedliche anerkannte Erzeugerverei-
nigungen zu unterbinden. Gleichzeitig werden hierdurch den allgemeinen Erzeugervereini-
gungen Anreize gesetzt, eine Anerkennung anzustreben. Diejenigen Mitgliedstaaten, in de-
nen schon seit langem Anerkennungssysteme bestehen, haben mit einer derartigen Kon-
zentrationswirkung gute Erfahrungen gemacht.

Nummer 2 bezieht sich auf Artikel 33 Absatz 3 und 4 der Verordnung (EU) 2024/1143.
Diese Bestimmungen befassen sich mit dem Aspekt, in welchem Umfang anerkannte Er-
zeugervereinigungen die in Artikel 32 der Verordnung (EU) 2024/1143 genannten Aufga-
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ben exklusiv austben duirfen. In einem solchen Fall kénnen allgemeine Erzeugervereini-
gungen die betreffenden Aufgaben nicht mehr wahrnehmen. Fiir Anderungsantrége ordnet
dies bereits Artikel 24 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 unmittelbar an.
Nicht beriihrt werden dirfen geman Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU)
2024/1143 Rechte einzelner Erzeuger und MaRnahmen zum Schutz ihrer Interessen — das
heil’t im Wesentlichen ihrer wirtschaftlichen Interessen — zu ergreifen. Dies betrifft vor allem
Abwehrmalinahmen gegen die Verletzung einer Schutzbezeichnung. Soweit Artikel 33 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 bestimmte Vorgaben fiur eine Regelung nach Num-
mer 2 aufstellt, sind diese zu beachten.

Artikel 33 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1143 erméglicht es dem Mitgliedstaat, tber die Kriterien, die fir eine allge-
meine Erzeugervereinigung gelten, hinaus weitere Kriterien vorzusehen, die eine aner-
kannte Erzeugervereinigung erflllen muss. Diese vom Unionsrecht vorgesehene Option
wird von Nummer 3 Buchstabe a aufgegriffen. Die Regelung der Nummer 3 Buchstabe b
und c orientiert sich vor allem an § 4 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢ AgrarOLKkG. Im Un-
terschied zu Absatz 3 Nummer 2 geht es hier nicht um einen Anteil an einer Gesamtzahl
oder Gesamtmenge, sondern um eine absolute Zahl oder Menge. Existieren zum Bespiel
nur sechs Erzeuger eines Erzeugnisses mit einer Schutzbezeichnung, so wirden im Falle
der Regelung eines Mindestanteils von 50 Prozent der Erzeuger drei Erzeuger ausreichen.
Wirde jedoch zusatzlich eine Mindestanzahl von fiinf Erzeugern festgelegt, ware die Erfll-
lung des Mindestanteils fir eine Anerkennung nicht ausreichend.

Die Ausgestaltung des Anerkennungsverfahrens einschlieB3lich der drtlichen Zustandigkeit
und die fur das Anerkennungsverfahren erforderlichen Nachweispflichten werden durch
Nummer 4 und 5 ermdéglicht. Nach Nummer 6 kann die Geltungsdauer der Anerkennung
begrenzt werden, falls der Bedarf fiir eine regelmaRige Uberpriifung und anschlieBende
Erneuerung der Anerkennungen gesehen wird. Nummer 7 Buchstabe a bis ¢ versetzt die
Anerkennungsbehdrden in die Lage, anhand von Mitteilungen der Erzeugervereinigungen
die Voraussetzungen der Anerkennung und der eigenen Zustandigkeit zu Uberprifen. Zu-
dem kann das Unionsrecht im Zusammenhang mit dem Anerkennungssystem Mitteilungen
von Erzeugervereinigungen vorsehen.

Daran anknupfend normiert Nummer 8 die Mdglichkeit der Verlangerung, des Ruhens und
der Aufhebung der Anerkennung sowie den Verzicht auf die Anerkennung. Das Ruhen und
die Aufhebung der Anerkennung werden explizit in Artikel 33 Absatz 2 Unterabsatz 3 der
Verordnung (EU) 2024/1143 angesprochen. Nummer 9 baut auf den verschiedenen Be-
zugspunkten des Artikels 33 der Verordnung (EU) 2024/1143, insbesondere den dortigen
Absatzen 3 und 4, zu den Rechten und Pflichten von anerkannten Erzeugervereinigungen
auf. Da den anerkannten Erzeugervereinigungen ausschlieRliche Rechte — hervorgehoben
seien diesbezuglich Artikel 24 Absatz 2 Satz 2, Artikel 25 Absatz 2 Satz 2, Artikel 27 Ab-
satz 2 und 3 sowie Artikel 33 Absatz 3 und 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 — zukommen,
schafft Nummer 10 die Mdglichkeit, den Schutz der Anerkennung vor einer missbrauchli-
chen Nutzung zu regeln. Beispielsweise kann unterbunden werden, dass anerkannte Er-
zeugervereinigungen Tatigkeiten oder Erzeugnisse als von einer Anerkennung umfasst be-
zeichnen, obwohl sich die konkrete Anerkennung nicht darauf bezieht. Auch im Rahmen
der Ubergangsregelung des Artikels 33 Absatz 7 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung
(EU) 2024/1143 kann dies eine Rolle spielen. Nummer 11 behandelt insbesondere die Er-
fullung der mitgliedstaatlichen Pflicht des Artikels 33 Absatz 8 der Verordnung (EU)
2024/1143.

Nummer 12 betrifft primar die nach bisherigem Recht anerkannten Erzeugervereinigungen
und nutzt insofern die Regelungsermachtigung des Artikels 33 Absatz 7 Unterabsatz 1
und 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143. Diese unionsrechtlichen Ubergangsbestim-
mungen sollen den nach dem vorherigen System anerkannten Erzeugervereinigungen aus-
reichend Zeit zur Umstellung auf die teilweise neuen Anerkennungsvoraussetzungen ge-
ben. Dadurch dient die Regelung zugleich der Wahrung des Vertrauensschutzes. Da die
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Nutzung der unionsrechtlichen Ubergangsbestimmungen nicht zwingend eine gesetzliche
Regelung erfordert, kénnen die Lander die Uberleitung auch durch individuelle Entschei-
dungen regeln, zumal nach § 45 Absatz 7 Satz 1 und 2 die Regelungsbefugnis fir die Gber-
leitbaren anerkannten Erzeugervereinigungen weiterhingehend bei ihnen liegt. Nummer 12
ist aufgrund seiner allgemeinen Formulierung ebenfalls auf zukiinftige Ubergangskonstel-
lationen anwendbar. Damit die zustandige Behdrde Kenntnis tiber etwaige Anderungen der
Anerkennungsvoraussetzungen nach Nummer 12 erlangen kann, ermoglicht Nummer 13
die Regelung von Mitteilungspflichten von Erzeugervereinigungen bei Anderungen der An-
erkennungsvoraussetzungen. Nummer 14 setzt die notwendige Grundlage zur Umsetzung
des Artikels 33 Absatz 6 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143.

Aufgrund der hervorgehobenen Stellung einer anerkannten Erzeugervereinigung und dem
Auftreten im Namen aller Erzeuger eines bestimmten Erzeugnisbereichs oder Teil eines
bestimmten Erzeugnisbereichs soll diese Stellung vor Missbrauch vor allem im Rechtsver-
kehr geschiitzt werden. Dementsprechend verbietet Absatz 5 einer Erzeugervereinigung,
die nicht anerkannt ist, sich als anerkannte Erzeugervereinigung zu bezeichnen. Um den
Schutz effektiv gewahrleisten zu kdnnen, ist nach § 40 Absatz 1 Nummer 4 der Verstol3
gegen das Verbot bulRgeldbewehrt. Ihr Vorbild findet die Bestimmung in § 4 Absatz 4 Satz 1
in Verbindung mit § 55 Absatz 1 Nummer 1 AgrarOLkG.

Zu § 6 (Anerkannte Erzeugervereinigungen in einzelnen Landern;
Verordnungsermachtigung)

Derzeit obliegt es auf der Grundlage des § 22g Absatz 1 WeinG den Landern, fir das je-
weilige Land ein Anerkennungssystem im Weinbereich anzufuhren. Mehrere Lander haben
von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht, sodass unterschiedlich ausgestaltete Anerken-
nungssysteme entstanden sind. Es bedarf nun einer Diskussion und Entscheidung, ob
diese dezentrale Entscheidung und Ausgestaltung fortgesetzt wird oder an die Stelle der
Landeranerkennungssysteme ein prinzipiell einheitliches bundesrechtliches System treten
soll und wie mit den anderen Erzeugnisbereichen zu verfahren ist.

Absatz 1 Satz 1 erdffnet einen entsprechenden Gestaltungsspielraum. Dabei gilt der Leit-
gedanke, dass keine parallelen Anerkennungssysteme fur dieselben Bereiche auf Bundes-
und Landesebene existieren sollen. Satz 2 nimmt eine Verordnungsermachtigung aus, die
ausschlie3lich das Verhaltnis zwischen Bund und Landern betrifft. Da die Landeranerken-
nungssysteme in ihrer konkreten Ausgestaltung unterschiedlich ausfallen kénnen, be-
schrankt Satz 3 die Geltung des jeweiligen landesrechtlichen Anerkennungssystems auf
das Hoheitsgebiet des Landes. Wegen des engen Zusammenhangs zwischen der Schutz-
bezeichnung und den Aufgaben der Erzeugervereinigung wird zugleich ein Hauptsitzerfor-
dernis aufgestellt. § 4 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b gestattet ndhere Vorgaben zum
Hauptsitz. Satz 4 Ubernimmt den Regelungsgedanken des § 22g Absatz 1 Satz 2 Halb-
satz 2 WeinG. Satz 5 fordert, dass die Verweigerung der Zustimmung zur Anerkennung
durch ein Land auf einem Sachgrund beruht.

Absatz 2 regelt die Situation, dass der Bund nach dem Inkrafttreten eines landesrechtlichen
Anerkennungssystems fur den betreffenden Erzeugnisbereich selbst ein Anerkennungs-
system einfihrt. Die entsprechende Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Bun-
desrates. Nach Satz 1 Nummer 1 dirfen in einem solchen Fall keine neuen landesrechtli-
chen Anerkennungen mehr ausgesprochen werden. Zudem werden gemaft Nummer 2 die
bestehenden Anerkennungen in das bundesrechtliche System Uberfihrt. Absatz 3 Satz 1
und 2 orientiert sich an der Ubergangsregelung des Artikels 33 Absatz 7 der Verordnung
(EU) 2024/1143, damit fur alle Erzeugervereinigungen einheitliche Anforderungen gelten.
Das Erléschen von Gesetzes wegen ist § 5 Absatz 4 Satz 1 AgrarOLKkV nachgestaltet. Er-
ganzend gestattet Satz 3, falls erforderlich mit Zustimmung des Bundesrates weitere Uber-
gangsregelungen zu treffen. Zu denken ist etwa entsprechend § 5 Absatz 4 Satz 2 und 3
an eine Hartefallregelung und einen feststellenden Verwaltungsakt Gber das Erldschen.
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Soweit nicht den Landern die Mdglichkeit eroffnet wird, das Anerkennungssystem insge-
samt zu regeln, sieht Absatz 4 Satz 1 vor, den Landern zu gestatten, die gré3enbezogenen
Ermachtigungen des § 5 Absatz 4 Nummer 3 Buchstabe b und ¢ zu nutzen. Denn entspre-
chend § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AgrarOLKG kann hierflrr ein regional begriindetes
Bedurfnis bestehen. Satz 2 Halbsatz 1 stellt klar, dass eine auf dieser Ermachtigung beru-
henden landesrechtliche Regelung den bundesrechtlichen Bestimmungen vorgeht. Auf-
grund des regionalbezogenen Anknupfungspunktes sieht Halbsatz 2 vor, dass ausschlief3-
lich Erzeugervereinigungen erfasst werden, die sich auf ein geografisches Gebiet in dem
jeweiligen Land erstrecken. Nach Satz 3 sind die Ubergangsbestimmungen des Absatzes 3
bei Aufhebung der Ermachtigung der Landesregierungen entsprechend anzuwenden, um
eine bundesrechtliche Harmonisierung zu erreichen.

Zu § 7 (Zusammenschliusse von Erzeugervereinigungen;
Verordnungsermachtigung)

Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 fuhrt erstmals die Moglichkeit der Bil-
dung von Zusammenschlussen von Erzeugervereinigungen fur den Bereich geografischer
Angaben ein. Die Verortung der Bestimmung in Titel [l Kapitel 3 der Verordnung (EU)
2024/1143 und die Art der in Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 genann-
ten Aufgaben lassen annehmen, dass solche Zusammenschlisse lediglich aus allgemei-
nen und anerkannten Erzeugervereinigungen, nicht aber aus antragstellenden Erzeuger-
vereinigungen gebildet werden kénnen. Da Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143 die Bildung nicht von einer mitgliedstaatlichen Entscheidung abhangig macht,
kénnen die Zusammenschlisse jederzeit gebildet werden. Angesichts des rudimentaren
Unionsrechts sieht Satz 1 vor, dass erganzende oder konkretisierende Regelungen mittels
einer Rechtsverordnung getroffen werden kénnen, um die Zusammenschlisse bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 bei-
spielhaft auflistet, zu unterstitzen. GemaR Satz 2 kommen daflr vor allem Vorgaben for-
maler Art in Frage, durch die die Funktionsfahigkeit des Zusammenschlusses flankiert wird.

Zu § 8 (Einzelerzeuger und Behorden an Stelle von Erzeugervereinigungen;
Unterstiitzung durch offentliche Stellen; Verordnungserméachtigung)

Absatz 1 Satz 1 erméachtigt das BMLEH, das Unionsrecht konkretisierende und erganzende
Bestimmungen zur Geltung von Einzelerzeugern als Erzeugervereinigung zu treffen, soweit
das Unionsrecht eine solche Geltung vorsieht. Konkretisierend zu Satz 1 setzt Satz 2 die
Regelungsbefugnis fur das Verfahren zu Benennung als Einzelerzeuger in der Nummer 1
und die diesbeziiglich nétigen Nachweis- und Mitteilungspflichten in der Nummer 2 fest.
Das Verbot des Satzes 3 entspricht der Regelung des § 5 Absatz 5 flir Erzeugervereinigun-
gen.

Das Unionsrecht gestattet unter gewissen Voraussetzungen den Mitgliedstaaten, Aufgaben
einer Erzeugervereinigung durch eine Behdrde wahrzunehmen. Im Spirituosenbereich
kann dies nach Artikel 9 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143, auch in Verbin-
dung mit Artikel 33 Absatz 1 Satz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143, die Stellung eines
Eintragungsantrages mit umfassen. Generell dirfen nach Artikel 32 Absatz 6 Satz 1 der
Verordnung (EU) 2024/1143 Behdrden anstelle von Erzeugervereinigungen einen Teil der
Aufgaben von Erzeugervereinigungen — konkret die in Artikel 32 Absatz 4 Buchstaben b, e
und f der Verordnung (EU) 2024/1143 genannten Aufgaben — ibernehmen. Absatz 2 macht
von diesen Mdglichkeiten Gebrauch.

Angesichts der grundsatzlich regionalen Anknipfung der Aufgaben von Erzeugereinigun-
gen Uberlasst Satz 1 die Entscheidung Uber Betrauung und Benennung einer entsprechen-
den Landesbehdrde den Landern. Satz 2 ermachtigt das BMLEH, das Unionsrecht konkre-
tisierende und ergédnzende Bestimmungen zu treffen, die einen einheitlichen bundesrecht-
lichen Rahmen zur Betrauung von Behoérden schaffen. Soweit die Anwendung eines sol-
chen Rahmens wegen der regionalen Anknipfung nicht zweckmaRig ist, normiert Satz 3,
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dass die in Satz 2 enthaltene Ermachtigung ganz oder teilweise auf die Lander Ubertragen
werden kann. Entscheidet sich ein Land zu solchen speziellen landesrechtlichen Vorgaben,
gehen sie nach Satz 4 bundeseinheitlichen Vorgaben, die gestlitzt auf Satz 2 zeitlich zuvor
erlassen worden sind, vor.

Absatz 3 befasst sich mit Fallen, in denen sich das geografische Gebiet von Schutzbezeich-
nungen auf das gesamte Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt. Um
diese besonderen Falle bundeseinheitlich zu gestalten, kann nach Satz 1 im Rahmen einer
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2 die Entscheidung Uber die Betrauung abweichend
von Absatz 2 Satz 1 dem BMLEH Ubertragen werden. Da der Bund prinzipiell keine Aufga-
benubertragung auf eine Landesbehdrde vornehmen darf, sieht Satz 2 die Benennung ei-
ner Bundesbehorde vor. Liegt letztere nicht im Geschéaftsbereich des BMLEH, muss nach
Satz 3 das fur die Behdrde zustandige Bundesministerium der Benennung zustimmen.
Existiert bereits die Benennung eines oder mehrerer Landesbehdrden, erlischt nach Satz 4
diese Benennung von Gesetzes wegen. Liegt eine derartige Situation vor, ermachtigt Satz 5
das BMLEH, in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2, einschlagige Ubergangsbe-
stimmungen zu treffen, soweit dies zweckmalig ist.

Absatz 4 Satz 1 baut auf der Moglichkeit der Unterstitzung von antragstellenden Erzeuger-
vereinigungen (Artikel 9 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143) und von allge-
meinen Erzeugervereinigungen (Artikel 32 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1143) so-
wie der Pflicht der Mitgliedstaaten, in bestimmten Fallen mit Erzeugern zu interagieren und
sie bei der Grindung von Erzeugervereinigungen zu unterstiitzen (Artikel 32 Absatz 6
Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143), auf. Satz 2 enthalt eine Ermachtigung, in einer
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erganzende Bestimmungen Uber
die Unterstiitzung zu regeln, soweit dies flr die Durchfiihrung des Agrargeoschutzrechts
erforderlich oder zweckmalflig ist. Sind durch die Unterstutzung 6ffentliche Stellen der Lan-
der betroffen, setzt Satz 3 fur den Erlass einer Rechtsverordnung nach Satz 2 die Zustim-
mung des Bundesrates voraus. Um die Erzeugervereinigungen bestmdglich zu unterstut-
zen, kdnnen gemaf Satz 4 die Landesregierungen ermachtigt werden, die Unterstitzung
durch o&ffentliche Stellen des betreffenden Landes nach Maligabe des Satzes 2 in Bezug
auf Erzeugervereinigungen mit Sitz in dem betreffenden Land zu regeln. Nach Satz 5 gehen
diese landesrechtlichen Regelungen bundesrechtlichen Bestimmungen vor. Eine Unterstit-
zung kann allerdings grundsatzlich auch auf einer untergesetzlichen Grundlage erfolgen.
Soweit flr die Art und Weise der Unterstiitzung anderweitige Regelungen — etwa forder-
rechtlicher Natur — gelten, werden diese durch Absatz 4 nicht berihrt.

Zu § 9 (Offentliches Register; Verordnungsermichtigung)

§ 9 baut auf der Option des Artikels 32 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1143 auf. So
koénnen die Mitgliedstaaten ein 6ffentliches Register der Erzeugervereinigungen fur Erzeug-
nisse mit geografischen Angaben mit Ursprung in ihrem Hoheitsgebiet einrichten. Einge-
schlossen sind Einzelerzeuger und Behorden, soweit sie Aufgaben von Erzeugervereini-
gungen wahrnehmen. Absatz 1 nutzt diese Option aus den in Abschnitt Il des Allgemeinen
Teils dieser Begrindung angefihrten Erwagungen. Wie beim parallel gehaltenen Agraror-
ganisationenregister sind nach Absatz 1 die Lander fur die Registerfuhrung zustandig. Die
meisten Eintragungen werden anerkannte Erzeugervereinigungen betreffen. Zu diesen lie-
gen den Landern als Anerkennungsbehdrden die erforderlichen Angaben vor. Die Einrich-
tung des Registers gilt geman § 45 Absatz 8 erst ab 1.1.2027.

Um das Register mdglichst effektiv nutzen zu kénnen, sieht Absatz 1 vor, anerkannte Er-
zeugervereinigungen, Einzelerzeuger sowie nach § 8 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit
Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 oder nach § 8 Absatz 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit Artikel 32 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1143 betraute Behoérden ver-
pflichtend einzutragen. Hingegen erfolgt die Eintragung von allgemeinen Erzeugervereini-
gungen und Zusammenschlissen von Erzeugervereinigungen nur auf Antrag und ist damit
fakultativ. Die verpflichtende Eintragung von anerkannten Erzeugervereinigungen ergibt
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sich aus dem erhdhten Interesse des Rechtsverkehrs, ob fiir einen bestimmten Bereich
bereits eine anerkannte Erzeugervereinigung besteht, da die anerkannten Erzeugerverei-
nigungen unter anderem gemaf Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 mit
bestimmten ausschlieRlichen Rechten ausgestattet sind. Zudem wird dadurch die Ubermitt-
lung der nach Artikel 33 Absatz 8 der Verordnung 2024/1143 der Europaischen Kommis-
sion mitzuteilenden Angaben erleichtert. Gemal Artikel 33 Absatz 1 Satz 4 sind benannte
Behdrden im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143, soweit die Be-
trauung nach der Eintragung der Schutzbezeichnung fortbesteht, sowie Einzelerzeuger im
Sinne von Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/1143, soweit die Voraussetzungen
fur die Geltung eines Einzelerzeugers als allgemeine Erzeugervereinigung nach der Eintra-
gung der Schutzbezeichnung gegeben sind, als anerkannte Erzeugervereinigungen zu be-
handeln. Die Verpflichtung zur Eintragung nach § 8 Absatz 2 Satz 1 betrauter Behérden soll
den unionsrechtlich vorgegebenen Auftrag des Artikels 32 Absatz 6 Satz 2 der Verordnung
(EU) 2024/1143 fordern.

Zwecks leichterer Erkennbarkeit der Landesregister gibt Absatz 2 eine einheitlich gestaltete
Bezeichnung vor. Sie beinhaltet das Wort ,Vereinigungen®, um eine Abgrenzung zu dem
Unionsregister fir die Schutzbezeichnungen vorzunehmen. Da es sich um eine relativ lange
Bezeichnung handelt, wird zugleich eine Kurzbezeichnung eingefuhrt. Absatz 3 Nummer 1
bis 7 normiert ausgehend von Artikel 32 Absatz 7 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143
die im Register enthaltenen Angaben. Die unionsrechtlich zwingenden Angaben halt Num-
mer 1, 2, 3, 5 und 6 fest. Die Nummern 4 und 7 betreffen weitere fiir den Nutzer wesentliche
Informationen. Bei Einzelerzeugern und gegebenenfalls auch bei Erzeugervereinigungen
in Form von Personenvereinigungen kénnen dabei Name und Anschrift als personenbezo-
gene Daten veroffentlicht werden.

Sollte die Anerkennung einer Erzeugervereinigung oder die Betrauung einer Behdrde ent-
fallen oder eine Loschung bewilligt werden, ist zum Schutz des Rechtsverkehrs und zur
Wahrung der Transparenz das offentliche Register entsprechend Absatz 4 Satz 1 zu aktu-
alisieren. Satz 2 sieht fur den Fall der L6schung die Bereithaltung der Daten bis zum Ablauf
des dritten auf das dem Datum folgenden Kalenderjahres vor, sodass das Register auch
Informationen unter anderem zu ehemaligen Erzeugervereinigungen oder vormals zustan-
digen Behorden in einem zeitlich relevanten Kontext beinhalten kann. Vor allem zum Schutz
des Rechtsverkehrs regelt Satz 3, dass auch der Zeitraum des Ruhens der Anerkennung
einer Erzeugervereinigung und, sofern kein Entfall der Anerkennung erfolgt, das Datum der
Aufhebung des Ruhens einzutragen sind.

Fur eine praxisgerechte Nutzung des Registers gestattet Absatz 5 Satz 1 die Bereitstellung
der Registerinhalte im Wege des automatisierten Abrufs tber das Internet. Zum Schutz der
Daten in einer sich stets weiterentwickelnden digitalen Gesellschaft ordnet Satz 2 an, dass
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende MafRnahmen zur Sicherstellung von Da-
tenschutz und Datensicherheit zu treffen sind. So sind beispielsweise die beim Abruf anfal-
lenden protokollierten Daten nur fir die Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensiche-
rung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemafien Betriebs der Datenverarbeitungsan-
lage zu verwenden und sind durch geeignete Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwen-
dung und gegen sonstigen Missbrauch zu schitzen und nach sechs Monaten zu Iéschen.

Um den Kostenaufwand zu verringern und Synergieeffekte bei der Nutzung zu erreichen,
kann nach Absatz 6 das Register unter Wahrung der Anforderung an den Datenschutz und
die Datensicherheit ohne inhaltliche Verbindung rein technisch mit dem Agrarorganisatio-
nenregister nach § 8 Absatz 1 AgrarOLKG verbunden werden. So handelt es sich insbe-
sondere bei den in das Agrarorganisationenregister eingetragenen anerkannten Erzeuger-
vereinigungen ebenfalls um Organisationen auf Erzeugerebene. Satz 2 stellt klar, dass das
beide Register bleiben auch im Falle einer moglichen technischen Verbindung zwei inhalt-
lich voneinander unabhangige Register. Eine inhaltliche Verbindung der beiden Register ist
durch geeignete technisch-organisatorische Mallnahmen zu verhindern.
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Absatz 7 enthalt die Moglichkeit, weitere oder abweichende Regelungen zu dem Register
im Verordnungswege zu erlassen. Satz 1 sieht eine entsprechende Ermachtigung fir das
BMLEH in Bezug auf Inhalt und Fihrung des Registers vor. So werden die ersten Erfah-
rungen mit dem Register zeigen, ob zusatzlicher Regelungsbedarf besteht. Satz 2 konkre-
tisiert dies im Hinblick auf einige wichtige Aspekte. Nach Satz 2 Nummer 1 kann die Zu-
standigkeit fur die Registerfuhrung auf die BLE Ubertragen und somit auf die Bundesebene
gehoben werden, soweit dies zur besseren Nutzbarkeit des Registers erforderlich ist. Ent-
sprechend wurde beim Agrarorganisationenregister verfahren. Parallel zum Agrarorganisa-
tionenregister fuhrt die BLE die Landerdaten in einem einzigen Register zusammen und
halt sie aufgrund von Aktualisierungen der Lander auf dem aktuellen Stand. Insofern han-
delt es sich um eine rein technische Aufgabe. Die Verantwortlichkeit fir die inhaltliche Rich-
tigkeit der in das Register ubernommenen Landerdaten verbleibt nach allgemeinen Grunds-
atzen bei den Landern. Satz 2 Nummer 2 regelt den Erlass von Ubergangsbestimmungen,
die im Falle der Inanspruchnahme der Nummer 1 durch das BMLEH erforderlich sein kénn-
ten. Nach Nummer 3 kann das BMLEH das Verfahren und die Form der Beantragung der
Registrierung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und der Ldschung nach Absatz 4 Satz 1
regeln. Bezugnehmend auf Nummer 3 setzt Nummer 4 die Regelungsmaoglichkeit tber er-
forderliche Nachweis- und Mitteilungspflichten im Rahmen des Verfahrens im Sinne der
Nummer 3 sowie Uber Nachweis- und Mitteilungspflichten von bereits Eingetragenen fest.
Im letzteren Falle, damit die zustandige Behdrde von Veranderungen der Antragsvoraus-
setzungen Kenntnis erlangen kann.

Nummer 5 Buchstabe a und b betrifft die Aufnahme weiterer Daten in das Register und
entspricht § 8 Absatz 4 AgrarOLkG. Dabei mussen drei Bedingungen erflillt sein. Erstens
bedarf es eines Vorliegens der Daten bei den zustandigen Landesstellen, damit kein zu-
satzlicher Erhebungsaufwand entsteht. Die Daten dirfen zweitens nach Buchstabe a nicht
personenbezogen sein. Drittens muss nach Buchstabe b an der Veroffentlichung der Daten
ein Offentliches Interesse bestehen.

Fur den Fall, dass nach Absatz 7 Satz 2 Nummer 1 die Registerfliihrung auf die BLE Uber-
tragen, regelt Absatz 8 nahere Einzelheiten. Satz 1 setzt fest, dass die zustandigen Lande-
stellen der BLE die Registerdaten zu Gbermitteln haben, da nur dann eine Registerfuhrung
durch die BLE maéglich ist. Gemaly Satz 2 muss zudem durch eine Rechtsverordnung das
Ubermittlungsverfahren geregelt werden. Dies umfasst insbesondere die Zeitintervalle, in
denen die Daten zu aktualisieren sind. Satz 3 setzt die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts des Erfordernisses der ,datenschutzrechtlichen Doppeltir um.

Im Bereich des Agrargeoschutzes kommt es des Ofteren vor, dass 6ffentliche Stellen Infor-
mationen mit interessierten Wirtschaftsbeteiligten aus dem Agrargeoschutzbereich teilen
mochten. Hervorgehoben seien etwa Hinweise auf Antrage aus anderen Mitgliedstaaten
oder aus Drittstaaten sowie Informationsveranstaltungen der Europaischen Kommission
zum Agrargeoschutz. Um zu gewahrleisten, dass derartige Informationen moglichst gezielt
die Adressaten erreichen, und um den Aufwand fur die Ermittlung der einschlagigen Perso-
nen zu verringern, sieht Absatz 9 vor, dass die Informationstibermittlung auf der Basis der
im Register Eingetragenen erfolgen darf. Hierdurch kann zugleich ein Anreiz entstehen,
sich in das Register eintragen zu lassen, sofern die jeweilige Person nicht zu den ohnehin
Eintragungspflichtigen gehort.

Zu Abschnitt 2 (Eintragung von Schutzbezeichnungen, Anderung von
Produktspezifikationen und Loschung von Schutzbezeichnungen)

Abschnitt 2 fuhrt die unionsrechtlichen Vorgaben fir Verfahren des Titels Il Kapitel 2 und
des Titels Il Kapitels 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 durch. Die Verfahren im Unions-
recht gliedern sich in Eintragungs-, Anderungs- und Léschungsverfahren. Fir g.U., g.g.A.
und geografische Angaben flur Erzeugnisse des Spirituosenbereichs regeln die Artikel 10
bis 21 das Eintragungs-, Artikel 24 das Anderungs- sowie Artikel 25 das Léschungsverfah-
ren. Im g.t.S.-Bereich ist das Eintragungsverfahren in den Artikeln 56 bis 64 normiert, das



-97 - Drucksache 373/25

Anderungsverfahren in Artikel 66 und das Léschungsverfahren in Artikel 67. Abschnitt 2
enthalt zunachst die notwendigen Regelungsermachtigungen fur die Verfahren zur Eintra-
gung von Schutzbezeichnungen (§§ 10 bis 12). Sie folgen dem ublichen Ablauf des Eintra-
gungsverfahrens auf nationaler Ebene, indem § 10 die Erdffnung des Verfahrens durch ei-
nen Antrag, § 11 die Prufung des Antrages sowie § 12 die Entscheidung Uber den Antrag
und die damit verbundenen Aspekte regeln. Es folgen Vorschriften zur Anderung von Pro-
duktspezifikationen (§§ 13 und 14), zur Léschung von Schutzbezeichnungen (§ 15) sowie
zum Einspruch und zur Mitteilung von Bemerkungen bezuglich Antragen aus anderen Mit-
gliedstaaten sowie Drittstaaten (§ 16).

Zu § 10 (Eroffnung der nationalen Phase des Eintragungsverfahrens;
Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 ermachtigt das BMLEH, in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates das Unionsrecht ergdnzende Regelungen Uber die nationale Phase des Eintra-
gungsverfahrens zu treffen. Die Bestimmung dient damit der Schaffung notwendiger Rege-
lungen zum Eintragungsverfahren einer Schutzbezeichnung und damit der Durchfuhrung
der Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 56 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143. Die
Regelung mittels einer Rechtsverordnung gestattet, gegebenenfalls auf die speziellen Be-
durfnisse der einzelnen Erzeugnisbereiche einzugehen.

Absatz 2 legt fest, dass in einer Rechtsverordnung die mit dem Antragsverfahren verbun-
denen Fristen und Nachweispflichten zwingend zu bestimmen sind. Absatz 3 Nummer 1 bis
5 normiert, dass in einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 ferner Regelungen zu Anforde-
rungen an Inhalt, Form und Darstellung des Antrags, zur Veroéffentlichung eines Formblatts
fur den Antrag und zur Verpflichtung der Nutzung dieses Formbilatts, zur Nutzung von digi-
talen Systemen und Anwendungen, zum Recht auf Akteneinsicht sowie zur Konkretisierung
der Nummer der Kombinierten Nomenklatur (KN) flr das betroffene Erzeugnis gemaf’ Arti-
kel 6 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 getroffen werden kénnen. Hierdurch
lassen die bisherigen Bestimmungen des deutschen Rechts in erweiterter Form fortflihren
und zugleich so weit wie mdglich harmonisieren.

Zu § 11 (Prufung des Eintragungsantrags in der nationalen Phase;
Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 ermachtigt das BMLEH, in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates erganzende Bestimmungen Uber die Prifung des Eintragungsantrages in der na-
tionalen Phase zu treffen. Eingeschlossen sind die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden
Einspruchsverfahren, zu deren Regelung Absatz 2 zwingt. Absatz 3 legt in nicht abschlie-
Render Weise fest, was ferner in einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 normiert werden
kann. So lasst sich nach Nummer 1 die Erdrterung des Antrags mit der antragstellenden
Person einschlieRlich der Anregung von Anderungen des Antrags normieren, um unter an-
derem vermeidbare Einspruchsverfahren und Zurtckweisungen des Antrages durch die
Europaische Kommission zu verhindern. Dies dient vor allem der Beschleunigung der An-
tragsverfahren als einem generellen Ziel der Verordnung (EU) 2024/1143. Das in Num-
mer 2 thematisierte Recht auf Akteneinsicht kann insofern ebenfalls zweckmaRig sein.
Nummer 3 ermdglicht hinsichtlich des Einspruchs die Verdffentlichung eines Formblattes
im Bundesanzeiger und daran aufbauend die Pflicht zur Nutzung dieses Formblatts, um
das Einspruchsverfahren moglichst effizient durchfiihren zu kénnen.

Nach Nummer 4 kdnnen die Zulassigkeitsvoraussetzungen fur einen Einspruch im Hinblick
auf die Einspruchsgrinde geregelt werden, insbesondere nach Buchstabe a die entspre-
chende Anwendung von im Unionsrecht fur Einspriiche gegen Antrage auf Unionsanderung
geregelten Einspruchsgrinden und nach Buchstabe b der Einspruchsgrund, dass die Ein-
haltung einer Anforderung, die die Produktspezifikation enthalten soll, einem Wirtschafts-
beteiligten unmdglich oder unzumutbar ist. So sind die auf Unionsebene vorgesehenen Ein-
spruchsgriinde in der Regel auch fur das nationale Verfahren zweckhaft. Auferdem kann
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auf diese Weise auf Unionsebene geltend gemachten Einspriichen vorgebeugt werden. Bei
der Prifung, ob einem Antrag stattzugeben ist, sind nicht selten die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen auf die von dem Antrag betroffenen Wirtschaftsbeteiligten bedeutsam. Werden
einzelne Wirtschaftsbeteiligte beispielsweise durch die Vorgaben der Produktspezifikation
an der Herstellung des bislang von ihnen hergestellten Erzeugnissen vollstandig gehindert,
so mag dies die Zulassigkeit eines Einspruchs begriinden.

Gemal Nummer 5 kann analog dem Unionsrecht ein Konsultationsverfahren zwischen an-
tragstellender und einspruchsfiihrender Person vorgesehen werden. Zur fachlichen Uber-
prufung der Antrdge und Einspriche ist es hach Nummer 6 mdglich, Fachausschisse zu
beteiligen, die die BLE beratend unterstitzen. Durch diese im Weinbereich bereits bewahrte
Einrichtung lasst sich die Prifung von Antragen sinnvoll unterstiitzen. Insbesondere sind
nach den Buchstaben a bis d Bestimmungen Uber die Bildung und Einberufung von Fach-
ausschussen, die Anforderungen an deren Geschaftsordnung, die Kriterien flir deren Her-
anziehung sowie den Personenkreis, der in Fachausschiissen vertreten sein kann, maglich.
Die Doppelbuchstaben aa bis dd gliedern dabei den Personenkreis in nicht abschlieRender
Weise naher auf. Zur Beschleunigung und Optimierung des Verfahrens dirfen nach Num-
mer 7 aullerdem Stellungnahmen eingeholt werden. Diese haben sich nach dem bislang
geltenden Recht bewahrt. Die geeignete Kombination der beiden in den Nummer 6 und 7
genannten Instrumente soll im Rahmen der Verordnungsgebung ausgehend vor den bis-
herigen Erfahrungen naher geprift werden.

Zu § 12 (Abschluss der nationalen Phase des Eintragungsverfahrens;
Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 ermachtigt das BMLEH, in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates erganzende Regelungen zu den Einzelheiten Uber den Abschluss der nationalen
Phase des Eintragungsverfahrens zu treffen. Dabei missen nach Absatz 2 Nummer 1 und
2 zur Durchfuhrung des Unionsrechts zunachst die Form der Entscheidung Uber die An-
trage sowie die Veroffentlichung der Entscheidung und der Produktspezifikation im Bun-
desanzeiger geregelt werden. Weiterhin sehen die Nummern 3 und 4 die Normierung der
Bekanntgabe der Entscheidungen an antragstellende und einspruchsfiihrende Personen
sowie die Unterrichtung antragstellender Personen uUber die Rechtskraft der Entscheidung
vor. Dies dient der effektiven Gewahrung von Rechtsschutz.

Zur Durchflhrung der Artikel 10 Absatz 6 Satz 2 und Artikel 56 Absatz 3 Satz 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1143 sind nach Nummer 5 die Ubermittlung von Antragen einschlieRlich
der Begleitunterlagen sowie anderer erforderlicher Informationen an die EU in einer Rechts-
verordnung zu bestimmen. Zur Durchfuhrung der Artikel 16 und 60 der Verordnung (EU)
2024/1143 legt Nummer 6 fest, dass Bestimmungen zu Unterrichtungen der EU im Zusam-
menhang mit deutschen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, die der Eintragung einer
Schutzbezeichnung entgegenstehen kénnen, und zu geeigneten FolgemalRnahmen, soweit
eine positive Entscheidung Uber den Eintragungsantrag ganz oder teilweise fur ungultig
erklart wird, geregelt werden mussen.

Nach Absatz 3 kdnnen weitere Bestimmungen zur Konkretisierung des Unionsrechts ge-
troffen werden. Nummer 1 nennt in Buchstaben a und b, in welcher Weise zulassige Ein-
spruche sowie Erkenntnissen aus der Anhérung von Fachausschissen und aus eingegan-
genen Stellungnahmen bei der Entscheidungsfindung Berucksichtigung finden. Zur Wah-
rung der Transparenz kann nach Nummer 2 die Veréffentlichung von Unterlagen und Infor-
mationen, die mit der Entscheidung zusammenhangen, vorgesehen werden. Dies betrifft
vor allem Antragsanderungen und Einzige Dokumente. Nummer 3 ermdglicht, zur Verfah-
rensbeschleunigung den Ausschluss eines Vorverfahrens zu regeln, so wie es § 68 Ab-
satz 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vorsieht. Nummer 4 gestattet, eine
Ausschlusswirkung im Hinblick auf Rechtsbehelfe gegen eine Entscheidung vorzusehen,
soweit eine Person einspruchsberechtigt war und nicht fristgerecht einen Einspruch einge-
legt hat. Auch dies dient der Verfahrensbeschleunigung. Dabei orientiert sich die Regelung
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an § 133 Satz 2 Alternative 1 MarkenG. Nach der Beendigung der nationalen Phase sind
die Antrage und zugehdorigen Unterlagen der EU zu Ubermitteln, was von Nummer 5 erfasst
wird. Die Nummern 6 und 7 stutzen sich auf Artikel 11 der Verordnung (EU) 2024/1143,
indem nach Nummer 6 eines Ubergangszeitraums in Bezug auf die Einhaltung der Pro-
duktspezifikation einschlieRlich dessen Verldngerung und nach Nummer 7 die Vorausset-
zungen und das Verfahren fir die Gewahrung eines Ubergangsweisen nationalen Schutzes
wahrend der nationalen Phase und der Unionsphase geregelt werden kénnen. Die Rege-
lung der Nummer 7 ermoglicht es dem Verordnungsgeber unter anderem eine parallele
Regelung zu Artikel 3 Nummer 16 Geoschutzreformgesetz zu schaffen, um die fir hand-
werkliche und industrielle Erzeugnisse vorgesehenen Regelungen mit denen des Agrargeo-
schutzes zu harmonisieren.

Absatz 4 Satz 1 ermdglicht Regelungen fur den Fall eines Einspruchs auf Unionsebene ge-
gen den der EU von der Bundesrepublik Deutschland ibermittelten Eintragungsantrag. Er
dient damit der Durchflihrung des Artikels 17 Absatz 4 bis 6 und des Artikels 61 Absatz 4
bis 7 der Verordnung (EU) 2024/1143. Satz 2 hebt diesbezuglich die Durchfihrung des
unionsrechtlich vorgesehenen Konsultationsverfahrens, das Verfahren bezlglich eventuel-
ler Anderungen des Eintragungsantrages, die sich aus einem Konsultationsverfahren erge-
ben kénnen, sowie eine Veroéffentlichung des gednderten Eintragungsantrages und ein da-
rauf bezogenes Einspruchsverfahren hervor.

Zu § 13 (Nationale Phase des Antrags auf Anderung einer Produktspezifikation;
Verordnungsermachtigung)

Satz 1 erméachtigt das BMLEH, in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates konkretisierende Bestimmungen Uber Antrage auf eine Unionsanderung der Pro-
duktspezifikation einer g.U., einer g.g.A. oder einer geografischen Angaben fur Erzeugnisse
des Spirituosenbereichs sowie Uiber Antrage auf Genehmigung einer Anderung der Pro-
duktspezifikation einer g.t.S. vorzunehmen, soweit dies fur die Durchfihrung des Agrargeo-
schutzrechts, insbesondere Artikel 24 und 66 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich
ist. Satz 2 verweist entsprechend der unionsrechtlichen Verweisungssystematik des Arti-
kels 24 Absatz 6 und des Artikels 66 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 auf die Vor-
schriften des deutschen Verfahrens zu Eintragungsantragen, die in § 10 Satz 2 und 3, § 11
Absatz 2 und 3 sowie § 12 Absatz 2 und 3 enthalten sind.

Zu § 14 (Standardanderung einer Produktspezifikation; Verordnungsermachtigung)

Satz 1 erméachtigt das BMLEH, in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates konkretisierende Bestimmungen Gber die Genehmigung der Standardanderung einer
Produktspezifikation einschlieRlich der voriibergehenden Anderung einer Produktspezifika-
tion zu erlassen, soweit dies fur die ordnungsgemalfe Durchfuhrung des Agrargeoschutz-
rechts, insbesondere des Artikels 24 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich ist. Wie
schon in § 13 verweist Satz 2 entsprechend der unionsrechtlichen Verweisungssystematik
des Artikels 24 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2024/1143 auf die Vorschriften des deut-
schen Verfahrens zu Eintragungsantragen, die in § 10 Satz 2 und 3, § 11 Absatz 2 und 3
sowie § 12 Absatz 2 enthalten sind.

Zu § 15 (Loschung einer Schutzbezeichnung; Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 Satz 1 ermachtigt das BMLEH, in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates das Unionsrecht konkretisierende Bestimmungen im Zusammenhang mit ei-
nem Antrag auf Léschung der Eintragung einer Schutzbezeichnung zu regeln, soweit dies
fur die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Agrargeoschutzrechts, insbesondere der Arti-
kel 25 und 67 der Verordnung (EU) 2024/1143, erforderlich ist. Zudem kann nach Satz 2
ein Anhdrungsverfahren fir die Falle von I6schungsbezogenen Konsultationsverfahren ge-
regelt werden. Denn das Konsultationsverfahren richtet sich an den Mitgliedstaat. Daher
mag es zweckmalig erscheinen, wenn Wirtschaftsbeteiligte mit Hilfe einer Anhérung an
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dem Konsultationsverfahren beteiligt werden. Absatz 2 verweist wie bereits die §§ 13 und
14 mittels der Bezugnahme auf Artikel 25 und 67 der Verordnung (EU) 2024/1143 auf die
Vorschriften des deutschen Verfahrens zu Eintragungsantragen, so wie sie in § 10 Satz 2
und 3, § 11 Absatz 2 und 3 sowie § 12 Absatz 2 und 3 vorhanden sind.

Zu § 16 (Einspruch und Mitteilung von Bemerkungen beziiglich Antragen aus
anderen Mitgliedstaaten sowie Drittstaaten; mitgliedstaatenuibergreifender Antrag
oder Einspruch; Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 erméachtigt das BMLEH, zur Durchfihrung des Artikels 17 Absatz 1, des Arti-
kels 18 Absatz 1 und des Artikels 61 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 in einer
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Unionsrecht konkretisierende
Bestimmungen Uber Einspriiche und Mitteilungen von Bemerkungen, die sich auf Antrage
aus anderen Mitgliedstaaten sowie Drittstaaten beziehen, zu treffen. Nach Absatz 2 Num-
mer 1 kann unter anderem die Verfahrensweise hinsichtlich der Bearbeitung solcher Ein-
spruche naher normiert werden. Die Buchstaben a bis d konkretisieren dies beispielhaft,
indem sie Form- und Fristvorgaben fir die Einlegung von Einspriichen (Buchstabe a), die
Erérterung eingehender Einspriche mit der einspruchsfliihrenden Person und die Anregung
von Anpassungen des Einspruches (Buchstabe b), die Einholung von Stellungnahmen bei
den in § 11 Nummer 6 Buchstabe d genannten Stellen und die Befassung eines nach § 11
Nummer 6 eingerichteten Fachausschusses (Buchstabe c) sowie die Einzelheiten bezig-
lich der Entscheidung Uber den Einspruch (Buchstabe d) hervorheben.

Ferner kdbnnen nach Nummer 2 die Behandlung der Anregung von Landes- oder Bundes-
stellen zur Einlegung von Einspriachen, nach Nummer 3 die Beteiligung an einem Konsul-
tationsverfahren zwischen antragstellender und einspruchsfiihrender Person sowie nach
Nummer 4 das Verfahren bezlglich Anregungen, eine Mitteilung von Bemerkungen abzu-
geben, und die Bestimmung des Kreises derjenigen, die eine solche Anregung abgeben
diurfen, bestimmt werden.

Absatz 2 erfasst den Fall des Artikels 9 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143, wonach
ein Antrag ein die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland Uberschreitendes geografi-
sches Gebiet betreffen kann. Insofern kdnnen insbesondere Vorschriften zur Abstimmung
des Verwaltungsverfahrens zwischen den betroffenen Behorden erforderlich sein. Diese
Konstellationen kann auch bei Einsprichen und bei mit einem Antrag verbundenen Mittei-
lungen von Bemerkungen auftreten. Folglich erstreckt Absatz 2 die Verordnungserméachti-
gungen der §§ 10 bis 16 Absatz 1 auf derartige Konstellationen.

Zu Abschnitt 3 (Vorgaben im Zusammenhang mit Schutzbezeichnungen)

Abschnitt 3 beschéaftigt sich mit Aspekten der Schutzbezeichnungen. Zum einen fasst er die
unionsrechtlichen Schutzregelungen in einer Verbotsnorm zusammen (§ 17). Zum anderen
enthalt er sowohl eine Nachweispflicht bei Nichtnutzung einer Schutzbezeichnung als auch
die Moglichkeit, weitere Bestimmungen zum Schutz von Schutzbezeichnungen zu schaffen

(§ 18).
Zu § 17 (Verbot der Zuwiderhandlung gegen Schutzvorschriften)

§ 17 dient der Ausformung der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2024/1143 Uber den
Schutz der Schutzbezeichnungen zu Handlungsverboten. Hieran kann unter anderem ver-
waltungsbezogen angeknlpft werden. Nummer 1 nimmt allgemein auf die unionsrechtli-
chen Schutzvorschriften Bezug und nennt nicht abschlieRend Artikel 20 Absatz 5, Artikel 26
Absatz 1, auch in Verbindung mit den Absatzen 2, 4 und 7, Artikel 37 Absatz 1, 3,5, 7, 8
und 10, Artikel 68 Absatz 1, 2 und 3 sowie Artikel 70 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU)
2024/1143. Nummer 2 erganzt das Handlungsverbot um ein Inverkehrsbringensverbot im
Falle einer mit dem Agrargeoschutzrecht nicht Gbereinstimmenden Kennzeichnung. Zum
Teil sind KennzeichnungsverstoRe auch bereits durch Nummer 1 erfasst, sodass es sich
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empfiehlt, im Einzelfall zunachst die einzelne unionsrechtliche Bestimmung konkret in Be-
zug nehmende Nummer 1 heranzuziehen.

Zu § 18 (Weitere Schutzvorschriften; Verordnungsermachtigung)

Da es grundsatzlich keinen Zwang gibt, ein Erzeugnis, das einer Produktspezifikation ent-
spricht, mit einer Schutzbezeichnung zu kennzeichnen, kdnnen in solchen Fallen Schwie-
rigkeiten unter anderem bei der Marktkontrolle entstehen, wenn auf einer spateren Ver-
marktungsstufe die Schutzbezeichnung genutzt oder eine erlaubte Anspielung vorgenom-
men wird. Daher ordnet Absatz 1 Satz 1 an, dass bei der Vermarktung des Erzeugnisses
anzugeben ist, dass die erforderliche Herstellungskontrolle stattgefunden hat. Satz 2 be-
stimmt naher, wie diese Angabe zu erfolgen hat, um eine llickenlose Riickverfolgbarkeit zu
gewahrleisten Von der Nachweispflicht nimmt Satz 3 die Endverbraucherstufe aus, da sich
beim Endverbraucher keine derartigen Schwierigkeiten ergeben. Absatz 2 Satz 1 ermach-
tigt das BMLEH, erganzende Regelungen zum Schutz von Schutzbezeichnungen zu tref-
fen, soweit dafir ein Bedlrfnis besteht. Satz 2 hebt diesbeziglich zum einen die Moglichkeit
hervor, die von Absatz 1 erfassten Konstellationen néher zu konkretisieren. Zum anderen
erwahnt er besonders die Kennzeichnung von vorverpackten und nicht vorverpackten Er-
zeugnissen und die Berechtigung zum Verwenden von Schutzbezeichnungen. Mit dieser
Ermachtigung kénnen insbesondere fiir nicht vorverpackte Thekenware praktikable Kenn-
zeichnungsregelungen im Rahmen des unionsrechtlichen Spielraums getroffen werden.

Zu Abschnitt 4 (Amtliche Kontrollen)

Abschnitt 4 widmet sich der Durchfiihrung der unionsrechtlichen Vorgaben der Titel |l Ka-
pitel 4 und Titel Il Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 bezlglich der von einem Mit-
gliedstaat vorzunehmenden Kontrollen. Titel Il Kapitel 4 befasst sich mit Kontrollen im Be-
reich geografischer Angaben bei Wein, Spirituosen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
wahrend in Teil Il Kapitel 2 die Kontrollen im g.t.S.-Bereich geregelt werden. Zunachst fin-
den sich in Abschnitt 4 allgemeine Bestimmungen (§ 19), bevor solche zur amtlichen Her-
stellungskontrolle (§ 20), zur Blndlerkontrolle (§ 21), zur amtlichen Marktkontrolle (§ 22)
und zur zollamtlichen Uberwachung folgen (§ 23). Ferner findet sich eine Regelung zur mit-
gliedstaatentbergreifenden Kontrolle (§ 24).

Zu § 19 (Allgemeine Bestimmungen; Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 Satz 1 ermachtigt das BMLEH, konkretisierende oder erganzende Bestimmungen
hinsichtlich der amtlichen Kontrollen im Sinne des Artikels 38 Absatz 2 und des Artikels 72
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 sowie des Artikels 116a Absatz 1 der Verordnung
(EU) Nr. 1308/2013 zu treffen, soweit dies zur Einhaltung des Agrargeoschutzrechts erfor-
derlich ist. Da an mehreren Stellen der Verordnung (EU) 2024/1143 die Kontrollen im Be-
reich des Internets hervorgehoben werden, erstreckt Satz 2 die Kontrollregelung ausdrick-
lich auch auf das Internet. Nach Satz 3 kénnen insbesondere Regelungen zu Art, Umfang
und Haufigkeit der Kontrollen sowie zur Auswahl der zu Kontrollierenden getroffen werden.
Satz 4 stellt klar, dass die besonderen Kontrollbestimmungen der §§ 20 bis 24 dem § 19
vorgehen. § 19 dient mithin zugleich als Auffangtatnorm.

Absatz 2 konkretisiert den Regelungsinhalt beispielhaft. Nach den Nummern 1 und 2 kann
geregelt werden, dass flr alle oder einzelne Erzeugnisbereiche das BMLEH, das Bundes-
amt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) oder die BLE fur die Informa-
tionspflicht nach Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/625 und fur
die Verdffentlichungspflicht nach Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU)
2017/625 zustandig ist. Nummer 3 betrifft in paralleler Weise die Benennung der zentralen
Behorde im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/625 und
Artikel 116a Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013. Hierbei wird zugleich betont,
dass die zentrale Behdrde nur innerhalb der Zustandigkeitszuordnung des Grundgesetzes
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agieren kann, wodurch zugleich der entsprechende Vorbehalt in den genannten unions-
rechtlichen Bestimmungen aufgegriffen wird. Es handelt sich um eine reine Koordinierungs-
und Kontaktherbeiflihrungstatigkeit.

Wird nach Absatz 2 eine Bundesstelle benannt, ordnet Absatz 3 Satz 1 an, dass die Lander
dieser Bundesstelle die erforderlichen Informationen Gbermitteln. Satz 2 hebt insofern die
Art und Weise der Ubermittlung, insbesondere Zeitpunkte und Datenformate, hervor. Damit
soll sichergestellt werden, dass die Daten rechtzeitig und in einer weiterverwendbaren Form
Ubermittelt werden.

Zu Absatz 2
Zu § 20 (Amtliche Herstellungskontrolle; Verordnungsermachtigung)

§ 20 befasst sich mit der Herstellungskontrolle und damit der Durchfihrung vor allem der
Artikel 39 bis 41 der Verordnung (EU) 2024/1143. Absatz 1 ermachtigt das BMLEH, die
Einzelheiten Uber die Vornahme, Entgegennahme und Verarbeitung vorgeschriebener Mit-
teilungen im Zusammenhang mit der amtlichen Herstellungskontrolle gegentber den Her-
stellungskontrolistellen zu regeln. Solche Mitteilungen sind vor allem in Artikel 39 Absatz 1
Satz 1 und Artikel 72 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 sowie in Ar-
tikel 116a Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 vorgesehen.
Absatz 2 spricht ndhere Einzelheiten zu den Mitteilungen an.

Die in Absatz 3 geregelte Pflicht bezieht sich auf die in Artikel 39 Absatz 5 Satz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1143 geregelte Konstellation, dass Teilschritte der Herstellung eines
Erzeugnisses aulerhalb des Staates, in dem die Herstellungskontrolle stattfindet, erfolgen.
Absatz 4 Satz 1 ermachtigt das BMLEH, durch eine Rechtsverordnung Regelungen Gber
die Erstellung, Fihrung, Aktualisierung und Veroffentlichung von Listen, die das Agrargeo-
schutzrecht im Zusammenhang mit der Herstellungskontrolle vorsieht, sowie Uber die Er-
hebung, Speicherung, Verwendung und Ubermittlung der fiir die jeweilige Liste erforderli-
chen Informationen einschliel3lich personenbezogener Daten zu treffen. Bezugspunkt sind
insbesondere Artikel 39 Absatz 1 Satz 2, Artikel 40 Absatz 1 sowie Artikel 72 Absatz 4 Un-
terabsatz 2 und Absatz 8 der Verordnung (EU) 2024/1143 und Artikel 116a Absatz 3 Un-
terabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013. Satz 2 stellt klar, dass die Listen
insbesondere Angaben zu den Wirtschaftsbeteiligten und den Herstellungskontrollstellen
enthalten durfen.

Absatz 5 Satz 1 erméglicht die Ubertragung der von Absatz 4 erfassten Tatigkeiten auf das
BVL oder die BLE. Die Satze 2 und 3 regeln fur einen solchen Fall parallel zu § 19 Absatz 3
die Ubermittlung der erforderlichen Informationen durch die Lander sowie die Moglichkeit,
in einer Rechtsverordnung nach Satz 1 die Einzelheiten der Ubermittlung, insbesondere
Zeitpunkte und Datenformate, zu bestimmen.

Absatz 6 Satz 1 und 2 betrifft die Akkreditierung, die fir mit der behdérdlichen Herstellungs-
kontrolle beauftragte Stellen erforderlich ist. Satz 2 konkretisiert die Verordnungsermachti-
gung nach Satz 1, indem in Nummer 1 die Moglichkeit eroffnet wird, die Art und Weise der
Uberleitung von Akkreditierungen in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU)
2024/1143 zu regeln, um einen reibungslosen Ubergang von der Verordnung (EU)
Nr. 1151/2012 auf die Verordnung (EU) 2024/1143 zu unterstitzen. Die Nummern 2 und 3
betreffen Einzelheiten des Akkreditierungsverfahrens. Absatz 7 Nummer 1 bis 4 orientiert
sich an den bisherigen Bestimmungen zur Ubertragung der behdérdlichen Herstellungskon-
trolle auf beauftragte Stellen und naturliche Personen. Insbesondere ist § 22a Absatz 2
Satz 2 WeinG zu nennen.

Absatz 8 Satz 1 ermachtigt das BMLEH, zur Durchflhrung der Artikel 45 Absatz 1 und Ar-
tikel 77 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 festzulegen, ob die Feststellung der Ein-
haltung der Produktspezifikation — legaldefiniert als Konformitatsbescheinigung — in Form
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entweder der Ausstellung einer physischen oder digitalen Bescheinigung, jeweils auch als
beglaubigte Kopie, oder der Aufnahme in eine Liste, in der der betreffende Wirtschaftsbe-
teiligte enthalten ist, erfolgt. Die Konformitatsbescheinigung ist dabei im Falle einer beauf-
tragten Stelle von der Zertifizierungsbescheinigung, die die beauftragte Stelle dem Kontrol-
lierten ausstellt, zu unterscheiden. Satz 2 bestimmt, dass dabei nach Erzeugnisbereichen
unterschieden werden kann. Dadurch soll den Besonderheiten einzelner Erzeugnisberei-
che Rechnung getragen werden kénnen.

Nach Satz 3 Nummer 1 kdénnen in einer Rechtsverordnung nach Satz 1 konkretisierende
oder erganzende Bestimmungen zur Konformitatsbescheinigung, insbesondere auch die
Pflicht zur Vernichtung einer Bescheinigung oder eines Listenauszuges im Falle der fehlen-
den Einhaltung der Produktspezifikation, geregelt werden. Letzteres dient der Sicherstel-
lung, dass bei fehlender Einhaltung der Produktspezifikation nicht durch die Wirtschaftsbe-
teiligten gegebenenfalls noch vorhandene Konformitatsbescheinigungen vorgelegt werden,
die den falschen Eindruck der Einhaltung der Produktspezifikation hervorrufen wirden. Ge-
mafl Nummer 2 kann die Veroffentlichung der einschléagigen Angaben vorgesehen werden.
Hierbei darf eine Verbindung zur Veroéffentlichung der Listen der Wirtschaftsbeteiligten vor-
genommen werden. Vorbild fir eine solch integrierte Veroffentlichung ist Artikel 34 Absatz 6
der Verordnung (EU) 2018/848 zum EU-Okoproduktrecht. Zur Erreichung des Verdffentli-
chungszwecks — Herstellen von Transparenz hinsichtlich der Konformitatsbescheinigungen
— ist eine Veréffentlichung dort enthaltener personenbezogener Daten erforderlich. Denn
bereits der Name eines Herstellers enthalt ein personenbezogenes Datum, wenn es sich
um eine natlrliche Person handelt.

Absatz 9 Satz 1 gestattet den Landesregierungen, von der bundesrechtlichen Entschei-
dung nach Absatz 8 Satz 1 abzuweichen, um die Form der Ausstellung an landesbezogene
Gegebenheiten anzupassen. Wenn zum Beispiel im Bundesrecht die Listenlésung gewahlt
wird, mag dies aufgrund einer sehr geringen Anzahl von Wirtschaftsbeteiligten in einem
bestimmten Land nicht zweckmalRig ist. Satz 1 ordnet an, dass die landesrechtliche Rege-
lung der landesrechtlichen Regelung vorgeht und ausschlieRlich flr die in die Zustandigkeit
des betreffenden Landes fallenden Wirtschaftsbeteiligten gilt.

Zu § 21 (Buindlerkontrolle; Verordnungsermachtigung)

Im Rahmen der Herstellungskontrolle ist die sogenannte Bundlerkontrolle ein bewahrtes
und von der Europaischen Kommission als ,best practice“ eingestuftes Kontrollkonzept, um
zu ermdglichen, dass auch Klein- und Kleinsterzeuger am Agrargeoschutzsystem teilhaben
kénnen. Denn mit Hilfe dieses Konzeptes konnen die Kontrollkosten gesenkt werden, die
fur diesen Erzeugerkreis ein wesentliches Hemmnis bezuglich der Teilhabe darstellen. Zum
Teil handelt es sich um mehrere Hundert oder sogar Uber Tausend Kleinsterzeuger, die ihre
Erzeugnisse zum Beispiel gemeinsam abflllen, verpacken und vermarkten. Absatz 1 er-
machtigt daher das BMLEH, im Rechtsverordnungswege mit Zustimmung des Bundesrates
die Moglichkeit einer Bundlerkontrolle vorzusehen.

Die Bundlerkontrolle wird in Absatz 2 naher definiert. Nach Satz 1 ersetzt sie nicht die amt-
liche Herstellungskontrolle eines Wirtschaftsbeteiligten. Sie dient vielmehr dazu, die amtli-
chen Herstellungskontrollen mit einem in Satz 2 naher beschriebenen Eigenkontrollsystem
der Wirtschaftsbeteiligten in den unionsrechtlichen Kontrollvorgaben entsprechender Weise
zu verbinden, um Synergieeffekte zu erzielen. Mit einem Eigenkontrollsystem wird ein in
Artikel 32 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1143 verwendeter, im Ag-
rargeoschutz eingebirgerter Begriff aufgegriffen. Der Begriff bringt zum Ausdruck, dass
nicht die Eigenkontrolle des einzelnen Wirtschaftsbeteiligten, sondern die gemeinsame Ei-
genkontrolle mehrerer Wirtschaftsbeteiligter gemeint ist. Satz 3 stellt klar, dass fir jede Pro-
duktspezifikation ein spezifisches Bundlerkontrollkonzept vorliegen muss. Die Entschei-
dung, ob eine Bulndlerkontrolle vorgesehen wird, treffen die Wirtschaftsbeteiligten, der
Bundler und die Herstellungskontrollstelle gemeinsam. Ob die Herstellungskontrolle eine
Behdrde oder eine beauftragte Stelle als Beliehener ist, spielt dabei keine Rolle. Absatz 3
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Nummer 1 bis 3 ermdglicht, die naheren Einzelheiten zu einer Bundlerkontrolle festzulegen,
soweit sich dies als erforderlich erweist. Nummer 4 gestattet, ein formales Zulassungssys-
tem einzufthren.

Zu § 22 (Amtliche Marktkontrolle; Verordnungsermachtigung)

§ 22 betrifft die amtliche Marktkontrolle und damit vor allem die Artikel 42 und 43 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1143. Das BMLEH wird ermachtigt, im Rechtsverordnungswege mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Art und Weise der Marktkontrolle und darin eingeschlossen
die Kontrollintervalle zu regeln. Ob es hierzu Uber die bestehenden Regelungen des allge-
meinen Lebensmittelrechts hinaus weiterer Vorschriften bedarf, ist gemeinsam mit den Lan-
dern zu erortern.

Zu § 23 (Zollamtliche Uberwachung; Verordnungsermichtigung)

Wahrend die Binnenkontrolle des Agrargeoschutzrechts bei den Landern liegt, ist die Au-
Renkontrolle bei den Zollbehérden angesiedelt. Ob es diesbezliglich Uber die allgemeinen
Vorschriften der zollamtlichen Uberwachung hinaus Regelungen bedarf, zu denen Absatz 1
Satz 1 das BMLEH im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erméachtigt
und die Satz 2 beispielhaft aufzahlt, bedarf einer ndheren Prifung. Durch die steigende
Anzahl von Drittlandserzeugnissen, die im Rahmen von bilateralen Ubereinkiinften der EU
und im Rahmen der Genfer Akte geschuitzt werden, ist spezifischer Regelungsbedarf fur
die Zukunft nicht ausgeschlossen. Hinsichtlich der in Artikel 26 Absatz 5 und Artikel 32 Ab-
satz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1143 in Bezug genommenen Antragsbefug-
nis nach der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 sowie eventueller Antrage auf Beschlagnah-
men im Ein- und Ausfuhrbereich sieht Absatz 2 eine Anwendung der einschlagigen mar-
kenrechtlichen Bestimmungen vor.

Zu § 24 (Mitgliedstaateniibergreifende Kontrolle)

§ 24 erméachtigt das BMLEH, in Rechtsverordnungen nach den §§ 19 bis 23 auch Bestim-
mungen im Hinblick auf mitgliedstaatenubergreifende Kontrollen zu erlassen, sofern sich
das geografische Gebiet einer g.U., einer g.g.A. oder einer geografischen Angabe fur Er-
zeugnisse des Spirituosenbereichs auf das Gebiet eines oder mehrerer anderer Mitglied-
staaten erstreckt. Eine solche Erstreckung kann besondere Regelungen zu Kontrollen er-
forderlich machen, die gegebenenfalls zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt sind. In-
sofern kann auch die Amtshilfe nach § 32 eine Rolle spielen.

Zu Teil 3 (Regelungen im Bereich der fakultativen Qualitatsangaben)

Teil 3 (§§ 25 bis 27) dient der Durchfihrung des Titel lll Kapitel 3 der Verordnung (EU)
2024/1143, der sich mit fakultativen Qualitatsangaben befasst. Konkret beinhaltet Teil 3 den
Erlass von Durchfihrungsrecht (§ 25), das Verbot der Zuwiderhandlung von Bestimmun-
gen, die fakultative Qualitdtsangaben schitzen (§ 26), und eine Kontrollregelung zu fakul-
tativen Qualitatsangaben (§ 27).

Zu § 25 (Erlass von Durchfiihrungsbestimmungen; Verordnungserméachtigung)

§ 25 ermachtigt das BMLEH, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, konkretisierende oder erganzende Bestimmungen zu erlassen, die zur
Durchfihrung des Unionsrechts zu fakultativen Qualitdtsangaben, insbesondere des Arti-
kels 83 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 82 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143, erforderlich sind. Solche Regelungen kdnnen vor allem zum wirksamen Schutz
fakultativer Qualitdtsangaben beitragen.
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Zu § 26 (Verbot der Zuwiderhandlung gegen Schutzvorschriften)

§ 26 stellt das Gegenstick zu § 17 dar. Wie § 17 listen die Nummern 1 bis 4 die einzelnen
Verbotsbereiche auf. Im Unterschied zu Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143 fehlt in Teil 2 Kapitel 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 eine zusammenfas-
sende Schutzvorschrift. Diese Funktion erfullt § 26. Er konkretisiert dabei zugleich den
Schutz, um das Unionsrecht wirksam zur Geltung zu bringen. Nummer 1 stellt die grundle-
gende Verbotsnorm dar, wahrend Nummer 2 ausschliefdlich die Kennzeichnung betrifft.
Nummer 3 verbietet die widerrechtliche Nutzung und Nachahmung einer fakultativen Qua-
litdtsangabe. Da im Unterschied zu Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU)
2024/1143 ein Anspielungsverbot fehlt, finde es sich in Nummer 3 nicht aufgenommen.
Nummer 4 verbietet analog Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU)
2024/1143 die Anwendung einer Praktik, die geeignet ist, Unternehmen oder Endverbrau-
cher in Bezug auf eine fakultative Qualitatsangabe in die Irre zu flhren.

Zu § 27 (Amtliche Kontrolle; Verordnungserméchtigung)

Absatz 1 Satz 1 verbindet die nach Artikel 83 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1143
erforderlichen Kontrollen mit den amtlichen Kontrollen derjenigen Lebensmittel, die mit ei-
ner fakultativen Qualitdtsangabe gekennzeichnet sind. Angesichts der bislang geringen Be-
deutung fakultativer Qualitdtsangaben erscheint ein eigenstandiges Kontrollregime nicht er-
forderlich. Konsequenterweise finden nach Satz 2 auf die Kontrollen die Kontrollvorschriften
fur die entsprechenden Lebensmittel Anwendung. Ergibt sich dennoch die Notwendigkeit
spezieller Bestimmungen zum Kontrollverfahren oder zur Haufigkeit der Kontrollen, enthalt
Absatz 2 eine entsprechende Verordnungsermachtigung fir das BMLEH, wobei der Bun-
desrat der Rechtsverordnung zuzustimmen hat.

Zu Teil 4 (Uberwachung und Durchsetzung; Mitteilung von Daten; Veréffentlichung
von Daten; Berichtspflichten; Amtshilfe; Datenverarbeitung; Verhiltnis zu
anderweitigem Produktrecht; Gebiihren und Auslagen)

Teil 4 (§§ 28 bis 35) regelt zunachst Malnahmen zur Uberwachung und Durchsetzung des
Agrargeoschutzrechts (§ 28) sowie privatrechtliche Anspriiche bei Verstdlien gegen das
Agrargeoschutzrecht (§ 29). Es folgen Vorschriften zur Datenibermittlung und Datenverdéf-
fentlichung (§ 30), zu Berichtspflichten (§ 31), zur Amtshilfe (§ 32) sowie zum Datenabruf,
zur Datenverarbeitung und zur Datenléschung (§ 33). Teil 4 schlief3t mit einer Regelung
des Verhaltnisses des Agrargeoschutzrechts zu anderweitigem Produktrecht (§ 34) und
Bestimmungen zur Geblhrenerhebung (§ 35).

Zu § 28 (Behordliche Anordnungen und MaRnahmen zur Uberwachung und
Durchsetzung; Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 regelt, dass Ausgangspunkt flr behérdliche Anordnungen und Malihahmen zur
Uberwachung und Durchsetzung des Agrargeoschutzes das Agrargeoschutzrecht ist. Dies
ist nicht selbstverstandlich, da es sich bei den allermeisten der durch das Agrargeoschutz-
recht erfassten Erzeugnisse um Lebensmittel im Sinne des allgemeinen Lebensmittelrechts
handelt, sodass als Ausgangspunkt alternativ das allgemeine Lebensmittelrecht gewahlt
werden konnte. Auch die Verordnung (EU) 2024/1143 geht jedoch nicht diesen alternativen
Weg, sondern regelt ein eigenstandiges Uberwachungssystem, fiir dessen einzelne Be-
standteile dann zum Teil auf das allgemeine Lebensmittelrecht — insbesondere die Verord-
nung (EU) 2017/625 — Bezug genommen wird. Pragnante Beispiele sind Artikel 38 Absatz 3
und 4 und Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143. Genauso geht die teilweise
getrennt von der Verordnung (EU) 2024/1143 geregelte Uberwachung fiir den Geoschutz
im Weinbereich vor, wie die Verweise in Artikel 116a Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 auf die Verordnung (EU) 2017/625 zeigen. Hervorgehoben sei zudem die
Unberuhrtheitsklausel des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143, die im We-
sentlichen lebensmittelrechtliche Bestimmungen erwahnt. Spiegelbildlich erklart Artikel 1
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Absatz 1 Buchstabe j der Verordnung (EU) 2017/625 die Verordnung (EU) 2017/625 auf
die Verwendung der Schutzbezeichnungen des Agrargeoschutzes und die zugehérige ag-
rargeoschutzrechtliche Kennzeichnung fir anwendbar. Dabei nimmt Artikel 1 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/625 das in der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthaltene Geo-
schutzrecht fur den Weinbereich wieder aus, sofern es nicht um betrigerische oder irrefuh-
rende Praktiken geht. Mit ihrem Artikel 26 kennt die Verordnung (EU) 2017/625 eine aus-
schliellich dem Agrargeoschutz gewidmete Vorschrift zu vor allem Kontrollen. Anders als
die Verordnung (EU) 2017/625 enthalt die Verordnung (EU) 2024/1143 keine generelle Be-
fugnis fir Behérden, Uberwachungs- und DurchsetzungsmaRnahmen ergreifen zu kénnen,
wie besonders Artikel 42 Absatz 3 und 4 der Verordnung (EU) 2024/1143 verdeutlicht, der
fur die Marktkontrolle der Einhaltung des Agrargeoschutzrechts lediglich fordert, dass die
Mitgliedstaaten ,angemessene Verwaltungs- und Justizmalnahmen® ergreifen. Sofern
nicht an anderer Stelle im Unionsrecht entsprechende Behdrdenbefugnisse enthalten sind,
mussen diese daher im nationalen Recht geregelt werden. Genau dies ist Gegenstand des
§ 28.

Die in § 2 Absatz 1 Nummer 1 enthaltene Definition des Agrargeoschutzrechts tragt der
ineinandergreifenden Rechtslage Rechnung, indem sie zum Agrargeoschutzrecht ebenfalls
deutsche Rechtsakte zahlt, die den Agrargeoschutz betreffen, ohne ihn ausschlielich zu
regeln. Dadurch wird unter anderem das allgemeine Lebensmittelrecht erfasst, sofern es
auf agrargeogeschutzte Erzeugnisse anwendbar ist. Entsprechend geht § 1 Absatz 3 Num-
mer 2 bei der Definition das unionalen Agrargeoschutzrechts vor, indem Buchstabe e die
Verordnung (EU) 2017/625 nennt.

Absatz 2 baut auf dieser Systematik auf, indem er in Satz 1 von der generellen Anwend-
barkeit des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und der Verordnung (EU)
2017/625 auf agrargeogeschutzte Erzeugnisse ausgeht und regelt, dass bei fehlender An-
wendbarkeit die einschlagigen Befugnisse der Verordnung (EU) 2017/625 und des LFGB
entsprechend gelten. Dadurch wird erreicht, dass ein grundséatzlich einheitliches Uberwa-
chungs- und Durchsetzungsrecht fir alle agrargeoschiitzten Erzeugnisse besteht. Satz 2
nimmt davon spezielles weinbezogenes Uberwachungs- und Durchsetzungsrecht aus.
Folglich ist solches spezielles Recht vorrangig anzuwenden, bevor auf das allgemeine Le-
bensmittelrecht zurlickgegriffen wird.

Soweit die Absatze 1 und 2 noch Liicken hinsichtlich der erforderlichen Uberwachungs- und
Durchsetzungsbefugnisse lassen, werden diese durch Absatz 3 Satz 1 geschlossen, derim
Falle solcher Licken eine generelle Befugnis beinhaltet, gegen Verstofle oder drohende
Verstdlie vorzugehen. Erist dabei § 11 Absatz 1 und 2 LFGB in Verbindung mit Artikel 138
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/625 nachgebildet. Satz 2 hebt zwei fiir die Uberwa-
chung besonders relevante Vorschriften der Verordnung (EU) 2024/1143 hervor. Dabei
handelt es sich nach Nummer 1 um die in Artikel 42 Absatz 4 enthaltene Verpflichtung der
Mitgliedstaaten, den Zugang zu gegen Artikel 26 Absatz 2 verstoRende Domainnamen zu
sperren. In Nummer 2 geht es um das in Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 75 Absatz 2 ange-
ordnete Vorgehen gegen rechtswidrige Inhalte auf dem Online-Markt.

Nach Absatz 4 kénnen die in Absatz 3 enthaltene Befugnisse auch fiir die Uberwachungs-
und Durchsetzung des in Teils 2 Abschnitt 1 und 2 enthaltenen Rechts genutzt werden. So
fallen diese beiden Bereiche — Erzeugervereinigungen sowie Antrags-, Anderungs- und L6-
schungsverfahren — generell aus dem Bereich des allgemeinen Lebensmittelrechts und da-
mit dem Anwendungsbereich des Absatzes 2 heraus. Ein Beispiel ist die Verifizierung einer
Antragsangabe, wenn der Verdacht auf eine Falschangabe besteht. Absatz 5 baut fir fa-
kultative Qualitatsangaben auf dem Umstand auf, dass unter die fakultativen Qualitatsan-
gaben regelmaRig nur Lebensmittel fallen durften. Die gegenwartig einzige fakultativen
Qualitdtsangabe ,Bergerzeugnis® gilt nach Artikel 82 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU)
2024/1143 ausschlieRlich fur Lebensmittel. Mithin sind nach Absatz 5 diejenigen Befug-
nisse anwendbar, die auf das jeweilige Lebensmittel Anwendung finden. RegelmaRig ergibt
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sich dadurch die in Absatz 2 Satz 1 enthaltene Rechtslage. Diese Regelungsweise folgt
derjenigen des § 27 Absatz 1 fir die Kontrollen.

Sollte sich das Bedurfnis nach speziellen Regelungen ergeben, weil die nach den Absat-
zen 1 bis 5 anwendbaren Befugnisnormen nicht hinreichend sind, kann das BMLEH nach
Absatz 6 Satz 1 solche speziellen Regelungen im Rechtsverordnungswege mit Zustim-
mung des Bundesrates erlassen. Satz 2 nennt neben der allgemeinen Bestimmung der
Nummer 1 funf typische Bereiche. Nummer 2 betrifft den verdeckten Erwerb von Erzeug-
nissen, Nummer 3 Unterstltzungspflichten, Nummer 4 Betretungsbefugnisse, Nummer 5
die Stichprobenziehung und Nummer 6 Geschaftsunterlagen. Absatz 7 Satz 1 regelt ergan-
zend zu Absatz 6 Nummer 2 eine Unterrichtungspflicht nach dem Erwerb. Gemaf Satz 2
kann grundsatzlich die Erstattung des Kaufpreises verlangt werden. Satz 3 sieht erganzend
zu Absatz 6 Nummer 5 eine Entschadigung in gewissen Fallen vor. Satz 2 orientiert sich
dabei an den bisherigen Uberwachungsvorschriften des MarkenG und des LSpG und greift
zugleich Aspekte der neuen Uberwachungsvorschrift aus dem Bereich des Geoschutzes
fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse auf.

Zu § 29 (Privatrechtliche Anspriiche bei VerstofRen)

§ 29 dient der privatrechtlichen Durchsetzung der sich aus den Schutzbezeichnungen er-
gebenden Anspruche. Er orientiert sich an den bisherigen einschlagigen Bestimmungen im
deutschen Agrargeoschutzrecht, darunter insbesondere an § 135 MarkenG. Die bisherigen
Bestimmungen wiederum waren den im UWG enthaltenen Beseitigungs- und Unterlas-
sungsanspruchs nachgebildet. Absatz 1 Satz 1 und 2 bildet die eigentliche Anspruchs-
grundlage und verzahnt sie in Satz 1 Nummer 1 bis 4 mit dem unionalen Agrargeoschutz-
recht. Die Auffangvorschrift der Nummer 4 umfasst auch deutsches Agrargeoschutzrecht.

Absatz 2 listet in den Nummern 1 bis 6 die Anspruchsberechtigten auf. Erfasst werden ne-
ben dem im Agrargeoschutzrecht selbst geregelten Personenkreis auch anerkannte Agra-
rorganisationen im Sinne des Agrarorganisationenrechts, soweit ihr jeweiliger Zweck den
Agrargeoschutz umfasst. Hingewiesen sei beispielhaft auf die Inbezugnahme des Ag-
rargeoschutzrechts durch Artikel 152 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer vi der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013. Hinzu kommen im Blick auf Artikel 83 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143 die Erzeuger, die Erzeugnisse mit einer fakultativen Qualitatsangabe herstellen
sowie fUr den Bereich fakultativer Qualitatsangaben.

Absatz 3 regelt den Umfang des Schadensersatzanspruches, wahrend Absatz 4 dem bis-
herigen § 135 Absatz 1 Satz 3 MarkenG folgend einige Bestimmungen des MarkenG flr
entsprechend anwendbar erklart. Neu hinzu treten § 14 Absatz 7 MarkenG (Betriebsinha-
berhaftung) und § 14a Absatz2 MarkenG (Verzahnung mit der Verordnung (EU)
Nr. 608/2013). Absatz 5 Satz 1 erklart die §§ 194 ff. des Blrgerlichen Gesetzbuches (BGB)
hinsichtlich der Verjahrung des Anspruches fur entsprechend anwendbar. Als Ausnahme
zu den §§ 194 ff. BGB ist nach Satz 2 § 852 BGB heranzuziehen, der einen Ersatzanspruch
des Berechtigten gegen den Ersatzpflichtigen nach den Vorschriften Uber die Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 812 ff. BGB) auch nach Eintritt der Verjahrung
konstituiert. Absatz 6 klart das Verhaltnis von Ansprichen aus dem UWG zu Anspriichen
aus § 29. Grundsatzlich findet das UWG neben § 29 Anwendung. Nach dem Grundsatz,
dass das speziellere Recht das allgemeine Recht verdrangt, ist jedoch § 29 vorrangig an-
zuwenden. Nur soweit nach § 29 ein Anspruch nicht geltend gemacht werden kann, ist es
daher mdglich, auf das UWG zurtckzugreifen. Dies gilt sowohl fur den Anspruch selbst als
auch fir den Kreis der Anspruchsberechtigten und die Nebenfolgen.

Zu § 30 (Ubermittlung von Daten; Veréffentlichung von Daten)
Absatz 1 enthalt eine Befugnis der zustandigen Stellen hinsichtlich des Umgangs mit per-

sonenbezogenen Daten, die sie im Rahmen der Durchflihrung des Agrargeoschutzrechtes
erhoben haben. Dabei besteht hinsichtlich der Frage, ob die erhobenen Daten an andere
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Stellen weitergegeben werden, ein Beurteilungsspielraum. Die Nummern 1 bis 5 nennen
die Adressaten, denen die erhobenen Daten mitgeteilt werden kdnnen. Dadurch wird ge-
wahrleistet, dass alle betroffenen 6ffentlichen Stellen des Bundes und der Lander unterei-
nander solche Daten miteinander austauschen und sie auch der EU, anderen Mitgliedstaa-
ten sowie Drittstaaten tGbermitteln dirfen. Satz 3 setzt die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts des Erfordernisses der ,datenschutzrechtlichen Doppeltir um.

Die Absatze 2 und 3 regeln spiegelbildlich zueinander den Austausch von Daten zur Durch-
fuhrung der Verordnung (EU) 2022/2065 zwischen der Bundesnetzagentur in ihrer Funktion
als Koordinierungsstelle fur Digitale Dienste im Sinne des § 14 des Digitale-Dienste-Geset-
zes (DDG) und den zustandigen Stellen, um rechtswidrige Inhalte im Sinne des Artikel 43
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 auf dem Online-Markt unterbinden zu kénnen.
Absatz 4 normiert den Umgang mit nichtpersonenbezogenen Daten zu statistischen und
wissenschaftlichen Zwecken nach dem Vorbild des § 9 Absatz 2 AgrarOLkG und erweitert
dabei den personellen Anwendungsbereich auf Landesstellen.

Zu § 31 (Mitteilungen zur Erfiillung von Berichtspflichten;
Verordnungsermachtigung)

Nach Absatz 1 Satz 1 kann das BMLEH im Rechtsverordnungswege regeln, dass die zu-
standigen Landesstellen die zur Erfillung von Berichtspflichten gegeniber der EU erforder-
lichen Daten den jeweils zustandigen Stellen des Bundes Ubermitteln. Die gegebenenfalls
notwendigen einheitlichen Datenformate und Ubermittlungszeitpunkte werden erganzend
von Satz 2 erfasst. Zum Teil liegen die erforderlichen Daten nur den Wirtschaftsbeteiligten
vor, sodass Absatz 2 dazu ermachtigt, entsprechende Mitteilungspflichten der Wirtschafts-
beteiligten zu normieren.

Zu § 32 (Amtshilfe zwischen den Mitgliedstaaten und gegeniiber Drittstaaten)

§ 32 dient der Durchflihrung der Artikel 44 Absatz 1 und Artikel 76 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2024/1143, die eine zwingende gegenseitige Amtshilfe einschlieBlich des erforderli-
chen Austausches von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten vorsehen und dafir zu-
gleich auf Titel IV der Verordnung (EU) 2017/625 verweisen. Auf diese Weise soll eine ef-
fiziente und wirksame Durchflihrung von Kontroll- und DurchsetzungsmaRnahmen gewahr-
leistet werden. Denn wie Erwagungsgrund 57 der Verordnung (EU) 2024/1143 hervorhebt,
koénnen die Produktionsschritte eines Erzeugnisses mit einer geografischen Angabe in mehr
als einem Mitgliedstaat erfolgen und Erzeugnisse, die in einem Mitgliedstaat erzeugt wur-
den, in einem anderen Mitgliedstaat verkauft werden. Die Artikel 44 Absatz 2 und Artikel 76
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 ermachtigen die Europaische Kommission,
hierzu zusatzliches Durchfuhrungsrecht zu erlassen. Daneben findet § 32 auch auf den nur
fur den Weinbereich geltenden Artikel 90a Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 Anwendung. So ist Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 ge-
man Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 nicht auf den Wein-
bereich anwendbar. Derzeit besteht in Artikel 43 der Delegierten Verordnung (EU)
2018/273 ausfuhrliches Kommissionsrecht zur Amtshilfe im Weinbereich.

Vor diesem Hintergrund regelt Absatz 1 Satz 1 eine Pflicht der nach dem Agrargeoschutz-
recht zustandigen Behoérden, die notwendige Amtshilfe zu leisten, und zahlt zu diesem
Zweck die einschlagigen Handlungen auf. Uber das genannte Unionsrecht hinaus wird auch
die Amtshilfe gegenlber Drittstaaten erfasst, da zahlreiche Erzeugnisse aus Drittstaaten in
der EU geschitzt sind und die Mitgliedstaaten diesen Schutz mit zu gewahrleisten haben.
Die Zustandigkeit fur die Amtshilfe richtet sich nach § 3. RegelmaRig wird es sich um Kon-
trollbehdrden handeln. Satz 2 verweist fir die Befugnisse zur Leistung der Amtshilfe auf die
entsprechenden allgemeinen Bestimmungen bezliglich der Kontrolle, Uberwachung und
Durchsetzung des Agrargeoschutzrechts. Soweit bereits im Unionsrecht Befugnisse gere-
gelt sind, gehen diese Satz 2 vor. Absatz 2 Satz 1 bis 3 enthalt aus Grinden des Daten-
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schutzes eine begleitende Befugnis zur Ubermittlung personenbezogener Daten an die zu-
standigen Behorden anderer Mitgliedstaaten sowie Drittstaaten. Bei der Ubermittlung per-
sonenbezogener Daten in Drittstaaten sind die Vorschriften des Kapitels 5 der Verordnung
(EU) 2016/679 zu beachten.

Zu § 33 (Datenabruf; Datenverarbeitung; Datenléschung)

Absatz 1 eroffnet die Moglichkeit eines digitalen Abrufs von behdrdlichen Mitteilungen. Da-
bei sind zum Schutz der Daten in einer sich stets weiterentwickelnden digitalen Gesellschaft
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende MaRhahmen zur Sicherstellung von Da-
tenschutz und Datensicherheit zu treffen. So sind beispielsweise die beim Abruf anfallenden
protokollierten Daten nur fir die Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Daten-sicherung o-
der zur Sicherstellung eines ordnungsgemalen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage zu
verwenden und sind durch geeignete Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und
gegen sonstigen Missbrauch zu schitzen und nach sechs Monaten zu I6schen.

Absatz 2 enthalt die Rechtsgrundlage flir die behérdliche Datenverarbeitung im Bereich des
Teils 2 Abschnitt 1, da dieser auf Erzeugervereinigungen bezogene Bereich nicht von Arti-
kel 3 der Verordnung (EU) 2024/1143 erfasst wird. So erfordert die systematische Verar-
beitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tatigkeit von Behdrden flr Einzelberei-
che der Wirtschaft bereichsspezifische Rechtsgrundlagen im jeweiligen Fachrecht. Denn
ein Ruckgriff auf allgemeine Rechtsgrundlagen beispielsweise in der Datenschutzgrundver-
ordnung, im Bundesdatenschutzgesetz oder in entsprechenden Vorschriften der Landes-
datenschutzgesetze ist nach allgemeiner Auffassung auf solche Falle beschrankt, in denen
es zu unvorhersehbaren und als Ausnahme stattfindenden Datenverarbeitungen kommt.
Unter den hier in Rede stehenden Erzeugervereinigungen kdnnen sich auch kleinere Er-
zeugervereinigungen befinden, die in der Regel Personengesellschaften (zum Beispiel eine
Gesellschaft des burgerlichen Rechts) darstellen, sodass regelmafig personenbezogene
Daten vorliegen. Dies trifft auch auf den Erzeugervereinigungen gleichgestellten Einzeler-
zeuger zu, bei dem es sich zudem um eine naturliche Person handeln kann.

Absatz 3 tragt dem in Erwagungsgrund 10 der Verordnung (EU) 2024/1143 hervorgehobe-
nen Umstand Rechnung, dass auch im Agrargeoschutzbereich jede natirliche Person ein
Recht auf den Schutz der personlichen Daten bei deren Verarbeitung hat. Werden die er-
hobenen persdnlichen Daten nicht mehr bendtigt, missen diese daher innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums geldscht werden. Satz 1 sieht als Grundregel funf Jahre vor. Dies
ist im Hinblick auf die mit den Kontrollen verbundenen Verfahren flir den Regelfall eine
angemessene Frist. Satz 2 gestattet, die Frist auf weitere finf Jahre zu verlangern. So kon-
nen mit den Kontrollen verbundene Verfahren vor allem, wenn andere Mitgliedstaaten oder
Drittstaaten involviert sind, langwierig sein. Beispiele sind, dass zunachst unter Hinzuzie-
hung anderer Stellen innerhalb der EU oder in Drittstaaten die Auslegung einer Produktspe-
zifikation zu klaren ist. Insbesondere bei Drittstaaten treten nicht selten langere Kommuni-
kations- und Ubersetzungswege hinzu.

Absatz 4 tragt zur Verwirklichung in Erwagungsgrund 18 der Verordnung (EU) 2024/1143
hervorgehobenen Ziele bei. Sobald eine o6ffentliche Stelle von der Mdglichkeit eines Ver-
stolRes gegen das Agrargeoschutzrecht erfahrt, darf der jeweils zustandigen Stelle entspre-
chende Angaben uUbermitteln, damit dem maoglichen Verstol3 nachgegangen werden kann.
Entsprechend gestattet Absatz 5, dass personenbezogene Daten zur Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten Ubermittelt werde kénnen. Absatz 6 erganzt die Absatze 4 und 5 um eine
entsprechende Datenverarbeitungsbefugnis.

Zu § 34 (Verhéltnis des Agrargeoschutzrechts zu anderweitigem Produktrecht)

Absatz 1 dient der Klarstellung, dass, soweit das Agrargeoschutzrecht keine besonderen
Regelungen enthalt, flir Erzeugnisse im Sinne des AgrarGeoSchDG geltendes anderweiti-
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ges Produktrecht, insbesondere Bestimmungen Uber die Herstellung, die Zusammenset-
zung, die Kennzeichnung, das Verbot irrefihrender Informationen, die Kontrolle und die
Durchsetzung, unberthrt bleibt. Mithin kann beispielsweise nicht aus einer fehlenden Re-
gelung in einer Produktspezifikation geschlossen werden, dass eine in anderweitigem Pro-
duktrecht enthaltene Bestimmung zur Produktzusammensetzung oder zur Kennzeichnung
nicht gilt. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 beruhrt ebenfalls diesen Punkt
in einem solchen Sinne. Absatz 2 ordnet den Vorrang des deutschen Produktrechts an,
soweit keine unionsrechtliche Regelung zu dem entsprechenden Erzeugnis vorhanden ist.
Denn soweit das Unionsrecht den Mitgliedstaaten die Regelung des Produktrechts — etwa
in groReren Umfang im Milchbereich — Uiberlasst, ware es widerspruchlich, einen damit nicht
in Einklang stehenden Eintragungs- oder Anderungsantrag positiv zu bescheiden. Sollte
ein derartiger Antrag bei der BLE gestellt werden, musste er mithin zunachst mit dem gel-
tenden deutschen Produktrecht in Einklang gebracht werden.

Zu § 35 (Gebiihren und Auslagen; Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 Satz 1 macht von den Regelungsoptionen der Artikel 39 Absatz 7 Satz 2 und Ar-
tikel 72 Absatz 7 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1143 Gebrauch und er-
offnet dadurch den Landern die Mdglichkeit, in ihrem Zustandigkeitsbereich Gebihren und
Auslagen zu erheben. Dabei besteht dem Unionsrecht folgend ein Spielraum zwischen teil-
weiser und ganzer Kostendeckung. Satz 2 fuhrt als zwei wesentliche Bereiche den Bereich
der Erzeugervereinigungen und den Kontrollbereich an. GemaR Satz 3 bestimmen sich die
Einzelheiten nach Landesrecht.

Absatz 2 setzt fur Gebuhren und Auslagen von Stellen des Bundes die Anwendung des
Bundesgebiihrengesetzes fest. Nach Absatz 3 kann der Zeitpunkt des Entstehens und der
Erhebung der Geblhren abweichend von den Vorschriften des Bundesgebuihrengesetzes
durch die Besondere Gebuhrenverordnung des BMLEH geregelt werden. Dies entspricht
unter anderem § 33 des Sortenschutzgesetzes. § 3 Absatz 1 Satz 1 des Patentkostenge-
setzes (PatKostG) als die bisher auf den Agrarbereich anwendbare Regelung sieht eine
Gebuhrenerhebung mit Antragseingang vor.

Zu Teil 5 (Genfer Akte; vergleichbare Schutzbezeichnungen)

Teil 5 (§§ 36 und 37) regelt die Durchfiihrung der Verordnung (EU) 2019/1753 (Genfer Akte)
sowie die Durchsetzung und den Schutz von vergleichbaren Schutzbezeichnungen im
Sinne von § 1 Absatz 5.

Zu § 36 (Verfahren im Rahmen der Genfer Akte; Verordnungsermachtigung)

Nach Absatz 1 ist die BLE die zustandige Behorde fur die in den Nummern 1 bis 5 aufge-
fuhrten Verfahren im Rahmen der Genfer Akte. Dies stellt eine abweichende Regelung im
Sinne des § 3 Absatz 3 von der Landerzustandigkeit dar. Die BLE Gbernimmt damit die
beim DPMA liegende Téatigkeit als Scharnierstelle zur Genfer Akte. Da die BLE bereits fur
samtliche Verfahren des Teils 2 Abschnitt 2 zustandig ist und sich die Verfahren nach der
Genfer Akte im Wesentlichen nicht von denen des Teils 2 Abschnitt 2 unterscheiden, ist
eine Bundelung der Zustandigkeit bei der BLE zweckmaRig. Absatz 2 bezieht zwei nicht in
der Verordnung (EU) 2019/1753 geregelte Verfahren zur Genfer Akte mit ein, um alle denk-
baren Verfahren bei der BLE zusammenzufuhren.

Absatz 3 Satz 1 ermachtigt das BMLEH, die Einzelheiten der Verfahren nach Absatz 1 zu
regeln, um den mitgliedstaatlichen Mitwirkungspflichten gegeniber der EU nachkommen
zu kénnen. Hierbei wird eine enge Anlehnung an die nach Teil 2 Abschnitt 2 mdglichen
Verfahrensregelungen erfolgen, wie Satz 2 beispielhaft deutlich macht. Auch bei den Ver-
fahren nach der Genfer Akte erscheint die Mdglichkeit der Einbeziehung externen Sachver-
standes bei der Verfahrensbearbeitung sachgerecht. Erfasst wird auch der in Artikel 13 der
Verordnung (EU) 2019/1753 thematisierte Aspekt der Behandlung von Gebuhren, die nach
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der Genfer Akte anfallen. So bilden diese Gebuhren einen integralen Bestandteil der Ver-
fahren nach der Genfer Akte.

Zu § 37 (Auf vergleichbare Schutzbezeichnungen anwendbare Bestimmungen;
Verordnungsermachtigung)

Die von § 1 Absatz 5 erfassten vergleichbaren Schutzbezeichnungen erfordern eine im We-
sentlichen gleiche Behandlung gegenuber den ubrigen Schutzbezeichnungen. Folglich er-
klart Absatz 1 die entsprechenden Bestimmungen fur anwendbar. Absatz 2 dient als An-
knupfungspunkt fur eine BuRgeldbewehrung, falls von der entsprechenden Verordnungs-
ermachtigung Gebrauch gemacht wird. Dies schlie3t die einschlagigen Verordnungser-
machtigungen mit ein. Absatz 3 verdeutlicht, dass von den allgemeinen Bestimmungen ab-
gewichen werden kann, soweit dies in den Besonderheiten vergleichbarer Schutzbezeich-
nungen begriindet ist. So liegen den vergleichbaren Schutzbezeichnungen teils heterogen
ausgestaltete vélkerrechtliche Ubereinkiinfte der EU zugrunde, die Sondervorschriften er-
forderlich machen kénnen.

Zu Teil 6 (Verfahren vor Gericht)

Teil 6 (§§ 38 und 39) enthalt besondere Vorschriften zu Gerichtsverfahren im Bereich des
Agrargeoschutzes, und zwar zu Kennzeichenstreitsachen (§ 38) und zur Beiziehung von
Patentanwalten (§ 39).

Zu § 38 (Kennzeichenstreitsachen)

Fur Klagen auf der Grundlage des § 29 sollen — wie bislang fir den Agrarbereich — die
einschlagigen Regelungen des MarkenG genutzt werden. So hat sich die Einstufung als
Kennzeichenstreitsachen im Sinne des Teils 8 des MarkenG als zweckmalig erwiesen und
ist deshalb auch fir den Geoschutz fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse vorge-
sehen. Daher erklart § 38 Klagen im Zusammenhang mit § 29 zu Kennzeichenstreitsachen
im Sinne des MarkenG. Dadurch gelten die §§ 140 bis 142 MarkenG. Erfasst werden mithin
ausweislich § 140 Absatz 3 MarkenG auch einstweilige Verfigungsverfahren, um zlgig ei-
nen vorlaufigen Rechtsschutz erlangen zu kdnnen.

Zu § 39 (Beiziehung eines Patentanwalts)

Die Absatze 1 und 2 fuhren die bisher nur flr den Agrarbereich geltende Regelung weiter,
dass Patentanwalte (nur) in erstinstanzlichen gerichtlichen Verfahren vertretungsbefugt und
im Rahmen der Prozesskostenhilfe beiordnungsfahig sind. Zugleich wird die Regelung auf
die anderen Agrargeoschutzbereiche erweitert. Dadurch kann die besondere Expertise der
Patentanwaltschaft im Bereich des geistigen Eigentums auch in solchen Verfahren vor den
Verwaltungsgerichten erster Instanz genutzt werden. Au3erdem wird ein Gleichklang zu
den Geoschutzverfahren im handwerklichen und industriellen Bereich gewahrleistet. Die
Vertretungsbefugnis der Patentanwalte soll sich allein aus der speziellen Regelung des
§ 39 Absatz 1 Satz 1 ergeben. Das ergibt sich aus dem Zusammenspiel dieser Norm mit
§ 67 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Entwurfsfassung
(VwWGO), der zukunftig auf sie verweist (siehe Artikel 4), sowie aus § 4 Absatz 3 Satz 2 der
Patentanwaltsordnung in der Entwurfsfassung (PAO), nach welchem § 67 VwGO unberuhrt
bleibt (siehe Artikel 11 Nummer 2 Buchstabe b). Eine Vertretung durch Patentanwalte vor
den Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtshofen sowie vor dem Bundesver-
waltungsgericht in derartigen Angelegenheiten ist damit nicht vorgesehen (Umkehrschluss
aus § 67 Absatz 4 Satz 3, 5 und 7 VwGO)
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Zu Teil 7 (BuBgeld- und Einziehungsvorschriften)

Teil 7 enthalt eine grolRere Anzahl von BuRRgeldvorschriften, um Versto3e gegen das Ag-
rargeoschutzrecht angemessen sanktionieren zu kénnen. So sind die Mitgliedstaaten ge-
nerell verpflichtet, flr die Einhaltung des Agrargeoschutzrechts zu sorgen. Neben verwal-
tungsrechtlichen MaRnahmen, zu denen auch Verwaltungsvollstreckungsmaflinahmen ge-
horen, zahlt dazu die Verhangung von Buf3geldern. Bislang hat das Agrargeoschutzrecht
neben Bul3geldvorschriften gleichfalls Strafvorschriften vorgesehen. Im Sinne einer Entkri-
minalisierung wird nunmehr auf eine Strafbewehrung verzichtet. Die bisherigen Straftatbe-
stdnde werden daher zu Bu3geldbewehrungen herabgestuft, was auch einer Forderung der
fur die Kontrollen zustandigen Lander entspricht. Diese Abstufung erscheint im Lichte der
vorgesehenen starken 6ffentlich-rechtlichen Kontrolle im Bereich der geografischen Anga-
ben gerechtfertigt.

Entsprechend sind im MarkenG hinsichtlich des Geoschutzes fiir handwerkliche und indust-
rielle Erzeugnisse ebenfalls ausschliellich BulRgeldbewehrungen vorgesehen. Bei der Aus-
gestaltung beider Bereiche ist allerdings zu berlcksichtigen, dass der Agrargeoschutz eine
Zwitterstellung zwischen dem Recht des geistigen Eigentums und dem Lebensmittelrecht
einnimmt. So fallen die geschitzten Erzeugnisse aus dem Agrarbereich regelmaRig auch
in den Anwendungsbereich des Lebensmittelrechts. Die dort in Artikel 7 der Verordnung
(EU) Nr. 1169/2011 geregelten Pflichten zur Einhaltung der ,Lauterkeit der Informations-
praxis“ ist in vielen Punkten mit den entsprechenden Pflichten der Verordnung (EU)
2024/1143 zur ordnungsgemalien Kennzeichnung der dem Agrargeoschutz unterfallenden
Erzeugnissen vergleichbar. In beiden Fallen soll die Lauterkeit des Verkehrs mit Lebens-
mitteln gewahrleistet werden.

§ 11 Absatz 1 und 2 LFGB greift die Pflichten des Artikels 7 der Verordnung (EU)
Nr. 1169/2011 auf. Die Verletzung dieser Pflichten kann nach § 59 Absatz 1 Nummer 7
und 8 sowie § 60 Absatz 1 Nummer 2 LFGB in vorsatzlicher und fahrlassiger Begehungs-
weise sanktioniert werden. Fir die fahrlassige Begehung sieht § 60 Absatz 5 Nummer 2
LFGB einen Buftgeldrahnmen von 50 000 Euro vor, fir die vorsatzliche Begehung § 59 Ab-
satz 1 LFGB eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. § 7 Absatz 1 und
§ 8 Absatz 1 LSpG sowie § 49 Satz 1 Nummer 3a und § 50 Absatz 1 Nummer 1 WeinG
beinhalten in ihrer bisherigen Fassung ebenfalls die Sanktionierung der vorsatzlichen und
fahrlassigen Begehung von Verstdlien gegen agrargeoschutzrechtliche Kennzeichnungs-
pflichten, wahrend der bisherige § 144 Absatz 2 und 3 MarkenG nur die vorsatzliche Bege-
hung in vollendeter oder versuchter Form sanktioniert hat, und zwar mit einer Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe.

In Abwagung der bislang nicht einheitlichen Sanktionierung der einschlagigen VerstoRe im
Agrargeoschutzbereich, der Sanktionierung vergleichbarer Verstofie im Lebensmittelrecht
sowie der vorgesehenen Ausgestaltung der Sanktionierung von Verstdolken im Bereich
handwerklicher und industrieller Erzeugnisse erscheint fir den Agrargeoschutzbereich die
Erfassung sowohl der vorsatzlichen wie der fahrlassigen Begehungsweise angemessen.
Nicht selten wird der erste Verstol nur aus Unkenntnis der Rechtsvorschriften oder aus
mangelnder Sorgfalt bei der Kennzeichnung begangen, kann jedoch trotzdem das Ansehen
der durch Unionsrecht eingetragenen Schutzbezeichnung erheblich beeintrachtigen und
dadurch zugleich das gesamte offentlich-rechtliche Agrargeoschutzsystem in Misskredit
bringen. Angesichts der engen Verflechtung der Glieder der Lebensmittelkette, des oftmals
schnellen Verbrauches der betroffenen Lebensmittel und dem teils sehr hohen wirtschaftli-
chen Wert einzelner Schutzbezeichnungen ist ein BuRgeldrahmen von 50 000 Euro fir je-
den Verstol erforderlich.

Das durch die EU-Agrargeoschutzreform ausgeweitete Regelungssystem vor allem im Kon-
trollbereich und die durch die Genfer Akte verstarkte volkerrechtliche Einbindung lassen es
notwendig erscheinen, eine Reihe neue Pflichten in dem BuRgeldkatalog aufzunehmen.
Befolgen beispielsweise Wirtschaftsteilnehmer, die erstmals ein Agrargeoschutzerzeugnis
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herstellen, ihre unionsrechtliche Meldepflicht gegentiber den Kontrollbehdrden nicht, so
kann keine Erstkontrolle stattfinden. Dadurch drohen nicht kontrollierte Erzeugnisse in den
Verkehr zu gelangen. Gleiches gilt etwa, wenn ein Wirtschaftsbeteiligter eine von ihm zu
vernichtende Kontrollbescheinigung im Geschaftsverkehr oder gegenuber Kontrollbehor-
den verwendet.

Neben unmittelbar in § 40 enthaltenen BulRgeldtatbestanden ermoglicht § 40, Pflichten, die
erst im kommenden Kommissionsrecht oder in der geplanten AgrarGeoSchDV enthalten
sind, zu bewehren. § 41 fuhrt die in § 52 WeinG und § 9 LSpG vorhandenen Einziehungs-
vorschriften fort.

Zu § 40 (BuBRgeldvorschriften)

Absatz 1 betrifft nach Nummer 1 VerstéRe gegen bestimmte auf das AgrarGeoSchDG ge-
stitzte Rechtsverordnungen und nach den Nummern 2 bis 5 VerstéRe gegen einige Vor-
schriften des AgrarGeoSchDG. Absatz 2 bezieht sich auf eine Meldepflicht aus dem Geo-
schutzrecht im Weinbereich, die die betreffende Meldepflicht von § 20 Absatz 1 und 2 er-
fasst wird. Gemal} Absatz 3 Nummer 1 bis 16 und Absatz 4 kdnnen Verstdle gegen unmit-
telbar geltende Vorgaben der Verordnung (EU) 2024/1143 geahndet werden. Absatz 5
Nummer 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 7 ermdglicht, im Wege einer Rechtsverordnung
unionsrechtliche Bestimmungen zu bewehren, die mit Vorschriften im Sinne des Absatzes
1 vergleichbar sind. Absatz 6 enthalt den BuRgeldrahmen, der in die drei Stufen von 50 000
Euro, 30 000 Euro und 10 000 Euro untergliedert ist. Die Buldgeldrahmen orientieren sich
weitgehend am bisherigen Recht. Neue Sanktionierungen werden jeweils entsprechend
eingeordnet.

Zu § 41 (Einziehung)

Satz 1 regelt die Einziehung von Gegenstanden, die entweder gemal Nummer 1 direkt mit
einer Ordnungswidrigkeit in Verbindung stehen (Tatobjekte) oder gemals Nummer 2 zur
Begehung oder Vorbereitung der Ordnungswidrigkeit gebraucht wurden oder bestimmt wa-
ren (Tatmittel). Die Einziehung erfolgt dabei grundsatzlich nur bei solchen Gegenstanden,
die zur Zeit der Entscheidung dem Tater oder Teilnehmer gehdren. Durch den Verweis des
Satzes 2 auf § 23 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten wird eine Einziehung von Tat-
objekten und Tatmitteln auch dartber hinaus ermdglicht.

§ 41 fuhrt § 52 WeinG und § 9 LSpG fort. Gerade im Agrargeoschutzbereich ist die Bestim-
mung zweckmaRig, da bei der unrechtmafigen Verwendung von Schutzbezeichnungen re-
gelmafig nicht nur das Exemplar des Erzeugnisses, das konkret aufgefallen ist, existiert,
sondern oftmals ein Warenlager dieser Erzeugnisse vorhanden ist. Zudem konnen Hilfs-
werkzeuge wie Herstellungs-, Verarbeitungs- und Verpackungseinrichtungen vorhanden
sein. Hervorgehoben seien auch entsprechende Etiketten und Werbematerialien. Parallel
lassen sich zwar ausgehend von § 28 ebenfalls verwaltungsrechtliche Mal3nahmen ergrei-
fen und mit den entsprechenden Verwaltungsvollstreckungsmittel durchsetzen. Aus Grin-
den unter anderem der Verwaltungseffektivitdt kann es jedoch angebracht sein, nur auf
einer dieser beiden Schienen zu handeln.

Zu Teil 8 (Schlussbestimmungen)

Teil 8 (§§ 42 bis 45) enthalt mehrere Schlussbestimmungen. Dazu gehoéren die mégliche
Ubertragung von Verordnungsermachtigungen durch die Landesregierung (§ 42), Regelun-
gen im Falle der Anderung von Unionsrecht (§ 43), eine Anderungsfestigkeitsklausel zum
Ausschluss abweichenden Landesrechts im Bereich des Verwaltungsverfahrens (§ 44) und
eine Reihe von Ubergangsbestimmungen (§ 45).
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Zu § 42 (Ubertragung der Verordnungserméachtigung durch die Landesregierung)

§ 42 regelt im Hinblick auf alle Bestimmungen im AgrarGeoSchDG, die eine Ubertragung
von Verordnungsermachtigungen auf die Landesregierungen vorsehen, dass diese Er-
machtigung von den Landesregierungen auf oberste Landesbehérden und im Fall der Be-
leihung mit Kontrollaufgaben oder der Mitwirkung an Kontrollaufgaben auch auf andere
Stellen der Lander Ubertragen werden kann. Auf diese Weise ist ein Land nicht gezwungen,
immer in Gestalt der Landesregierung handeln zu missen.

Zu § 43 (Geandertes Unionsrecht; Rechtsverordnungen in besonderen Fallen;
Verordnungsermachtigung)

Absatz 1 ordnet flir die dort genannten Rechtsanderungen eine Abweichung von demin § 4
Absatz 3 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten geregelten Grundsatz zur Anwendung
des mildesten Gesetzes an. Auf diese Weise werden Bewehrungslicken im Bundesrecht,
die ansonsten durch die Anderung von Unionsrecht entstehen kénnen, geschlossen. Denn
es kann nicht stets gewahrleistet werden, dass das deutsche Recht ohne jede zeitliche
Licke an das sich teils sehr schnell andernde Unionsrecht angepasst und dadurch eine —
vom Unionsrecht nicht gewollte — Bewehrungsliicke vermieden wird. Die Bestimmung fuhrt
fur den Agrargeoschutzbereich § 160 Absatz 1 MarkenG, § 9a LSpG und § 57b Absatz 1
WeinG fort.

Absatz 2 Nummer 1 ermachtigt das BMLEH zur Anderung und Anpassung des Verweises
in einer innerstaatlichen Vorschrift auf eine Vorschrift in einem Rechtsakt der EU. Denn der
deutsche Gesetzgeber muss auf kurzfristig in Kraft tretende Anderungen des Unionsrechts
schnell reagieren kdnnen, damit das deutsche Recht materiell und formell dem Unionsrecht
entspricht. Nummer 2 ermachtigt das BMLEH zur Streichung oder Anpassung einer inner-
staatlichen Vorschrift, soweit die Vorschrift durch den Erlass entsprechenden unmittelbar
anwendbaren Unionsrechts unanwendbar geworden ist. Dies soll dem Umstand Rechnung
tragen, dass der deutsche Gesetzgeber an Unionsrecht gebunden ist und dieses konse-
quent durchfihren muss. Nach Nummer 3 kann eine Anpassung einer innerstaatlichen Vor-
schrift an die Berichtigung des Unionsrechts erfolgen, um auf solche Korrekturen des Uni-
onsrechts schnell reagieren zu kénnen.

Absatz 3 raumt dem Verordnungsgeber die Mdglichkeit ein, eine Rechtsverordnung auch
ohne Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, wenn nach Nummer 1 ihr unverzigliches
Inkrafttreten zur Durchfuhrung des Unionsrechts erforderlich und nach Nummer 2 ihre Gel-
tungsdauer auf hdchstens sechs Monate begrenzt ist. Diese Regelung tragt gleichfalls der
effektiven Durchfihrung des Unionsrechts Rechnung. Letzteres gilt auch fir den redaktio-
nelle Anderungen erfassenden Absatz 4.

Zu § 44 (Ausschluss abweichenden Landesrechts)

§ 44 enthalt eine verfahrensbezogene Anderungsfestigkeitsklausel, um in bestimmten
Sachbereichen ein bundeseinheitliches Vorgehen zu gewahrleisten. Die durch § 44 als ab-
weichungsfest bestimmten bundesrechtlichen Regelungen sind solche in den Rechtsver-
ordnungen, die auf Grund des Teils 2 Abschnitt 1 und 4 sowie der §§ 25, 27, 28, 31 und 37
Absatz 3 erlassen werden. Betroffen ist erstens das Verfahrensrecht zu Erzeugervereini-
gungen sowie zu Einzelerzeugern und Behorden, die an Stelle von Erzeugervereinigungen
tatig werden (Teil 2 Abschnitt 1). Allen drei Personengruppen ist gemeinsam, dass ihre Ta-
tigkeit bundesweit und sogar Uber die Bundesrepublik Deutschland hinaus erfolgen kann.
Zugleich bilden Erzeugervereinigungen den Ausgangspunkt fur sdmtliche unionsrechtlich
beziehungsweise bundesrechtlich einheitlich geregelten Antragsverfahren, die durch die
BLE beziehungsweise die Europaische Kommission durchgefuhrt werden. Mithin besteht
ein besonderes Bedurfnis, bezliglich der genannten Personengruppen und insbesondere
der Anerkennung von Erzeugervereinigungen bundeseinheitlich zu verfahren. Dies gilt
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auch fur Regelungen zu fakultativen Qualitdtsangaben (§ 25), die kraft Unionsrechts bun-
deseinheitlich gelten.

Zweitens wird der Bereich der amtlichen Kontrollen erfasst (Teil 2 Abschnitt 4). Das bun-
desrechtliche Verordnungsrecht kann erganzendes Recht zu den weitgehend unionsrecht-
lich vorgegebenen Kontrollverfahren enthalten. Da im Falle einer erfolgreichen Herstel-
lungskontrolle das betreffende Erzeugnis bundesweit und dadurch bedingt unionsweit ver-
kehrsfahig sind, ist es zweckmaRig, dass das zugrunde liegende Kontrollverfahren nicht nur
nach unionsrechtlich, sondern auch nach bundesrechtlich einheitlichen Regelungen ab-
l&uft. Die Marktkontrollen betreffen neben den in der Bundesrepublik Deutschland herge-
stellten Erzeugnissen samtliche auslandische Erzeugnisse, die unter das EU-Agrargeo-
schutzsystem fallen, soweit sie in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Markt sind.
Diesbezuglich sollten ebenfalls die erganzenden deutschen Regelungen einheitlich sein.
Mithin existiert in diesem Bereich gleichfalls ein besonderes Bediirfnis nach bundeseinheit-
licher Regelung. Dies gilt ebenso fir die amtliche Kontrolle von fakultativen Qualitatsanga-
ben (§ 27) sowie die Uberwachungs- und DurchsetzungsmalRnahmen, die auf der Grund-
lage der Kontrollergebnisse getroffen werden kénnen (§ 28).

Soweit drittens eine Amtshilfe zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Mit-
gliedstaaten oder Drittstaaten unionsrechtlich vorgeschrieben ist (§ 32), gebietet der zwi-
schenstaatliche Kontext eine bundeseinheitliche Verfahrensweise. Dieser Kontext ist auch
bei vergleichbaren Schutzbezeichnungen vorhanden (§ 37 Absatz 3), da sie nach § 1 Ab-
satz 5 stets auf vélkerrechtlichen Ubereinkiinften der EU beruhen. Folglich besteht insofern
ein besonderes Bedurfnis nach bundeseinheitlicher Regelung.

Zu § 45 (Ubergangsbestimmungen)

§ 45 enthalt funf Regelungsbereiche. Absatz 1 fasst den Uberwiegenden Teil derjenigen
durch das Vorschaltgesetz zum AgrarGeoSchDG in das deutsche Agrargeoschutzrecht ein-
gefligten, im Wesentlichen gleichlautenden Ubergangsbestimmungen, die der Durchfiih-
rung der unionsrechtlichen Ubergangsbestimmung des Artikels 90 der Verordnung (EU)
2024/1143 dienen, zusammen. Aul3en vor bleiben lediglich die in der WeinV, der Wein-
rechtlichen Straf- und BuRgeldverordnung, der Besondere Geblhrenverordnung BMLEH
und der LSpV enthaltenen Ubergangsbestimmungen, da diese erst in der entsprechenden
Ubergangsbestimmung der geplanten AgrarGeoSchDV aufgehen sollen. Zu Artikel 91 der
Verordnung (EU) 2024/1143 bedarf es keines deutschen Durchfuhrungsrechts mehr, da
der dort mit dem 31. Dezember 2024 als Enddatum geregelte Ubergangszeitraum bereits
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des AgrarGeoSchDG abgelaufen sein wird.

Die Absétze 2 und 3 regeln zweigestuft den Ubergang der bislang beim DPMA liegenden
Agrargeoschutzverfahren auf die BLE. Dieser Ubergang soll zum 1. Dezember 2025 erfol-
gen, wie in Absatz 2 Satz 1 normiert wird. Fur die bis dahin beim DPMA anhangigen Ver-
fahren bleibt es gemal Satz 2 bei der Zustandigkeit des DPMA, bis diese Verfahren abge-
schlossen sind. Auf diese Weise kann ein rechtssicherer Ubergang der Zustandigkeit er-
reicht werden. Vor allem wird ein abrupter Wechsel von dem markenrechtlich gepragten
Verfahren des DPMA zu den verwaltungsrechtlich gepragten Verfahren der BLE wahrend
laufender Verfahren vermieden. Hierbei ist nicht relevant, ob es sich um Verfahren noch
nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 oder schon um Verfahren nach der Verordnung
(EU) 2024/1143 handelt. Soweit vor dem 1. Dezember 2024 zwar das Verfahren noch nicht
anhangig ist, jedoch das Verfahren auf eine zuvor erfolgte Verdffentlichung im Amtsblatt
der EU zurtickgeht, verbleiben gemaR Satz 3 auch solche Verfahren beim DPMA. Dadurch
wird vermieden, dass beispielsweise bei Einsprichen, die zur selben Veroffentlichung vor
und nach dem 1. Dezember 2025 erhoben werden, eine Zustandigkeitsspaltung eintritt.
Satz 4 stellt klar, dass die verbleibende Verfahrenszustandigkeit auch zum 1. Dezember
2025 beim DPMA anhangige Rechtsmittelverfahren einschlieRt. Denn es soll keine Ande-
rung des Rechtsweges von der Zivil- zur Verwaltungsgerichtsbarkeit wahrend eines laufen-
den Rechtsmittels eintreten.
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Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 baut zum einen auf Absatz 2 auf, indem er fur die
von Absatz 2 erfassten Altverfahren das bis zum 1. Dezember 2025 geltende Recht fiir an-
wendbar erklart. Zum anderen regelt Satz 1, dass auch fir die bei der BLE bis zum 1. De-
zember 2025 anhangigen Verfahren das bis zum 1. Dezember 2025 geltende Recht weiter
anwendbar ist. Denn ansonsten wirden Regelungsliicken eintreten, da das durch das Geo-
schutzreformgesetz aufgehobene formalgesetzliche Recht nicht vollstdndig durch das Ag-
rarGeoSchDG ersetzt wird, sondern zum Teil in die geplante AgrarGeoSchDV aufgenom-
men werden soll, deren Inkrafttreten erst nach dem Inkrafttreten des Geoschutzreformge-
setz erfolgen kann.

Absatz 4 regelt eine zu Absatz 2 parallele Situation. So werden die Verfahren nach der
Genfer Akte gegenwartig direkt durch das BMJV bearbeitet. Nach Satz 1 gehen diese Ver-
fahren ab 1. Dezember 2025 ebenfalls auf die BLE Uber. Analog zu Absatz 2 Satz 2 ver-
bleiben nach Satz 2 Verfahren, die vor dem 1. Dezember 2025 beim BMJV anhangig sind,
bis zum Verfahrensabschluss beim BMJV. Satz 3 entspricht Absatz 2 Satz 3, um auch hier
eine Verfahrenszustandigkeitsspaltung zu vermeiden. Satz 4 dient ebenfalls der Vermei-
dung einer Verfahrenszustandigkeitsspaltung.

Absatz 5 betrifft den ungewollten Fall, dass die geplante AgrarGeoSchDV nicht bis zum
1. Dezember 2025 in Kraft tritt. Da erst mit der geplanten AgrarGeoSchDV der BLE das
vollstdndig neugefasste deutsche Durchfuhrungsrecht fur die Verfahren sowie die damit
verbundenen weiteren Bestimmungen etwa zu behdérdlichen Manahmen und Ordnungs-
widrigkeiten zur Verfliigung stehen, sieht Satz 1 vor, dass die BLE die Verfahren vollstandig
nach dem bis zum 1. Dezember 2025 geltenden Recht bearbeitet. Die Nummern 1 bis 4
listen die einschlagigen Bestimmungen auf. Soweit das in den Nummern 1 und 4 angeflihrte
Markenrecht das DPMA nennt, ist insofern BLE zu lesen. Nummer 4 spricht von einer ent-
sprechenden Anwendung, da im Spirituosenbereich bislang kein deutsches Durchfiihrungs-
recht besteht, sondern erst mit dem AgrarGeoSchDG und der geplanten AgrarGeoSchDV
geschaffen wird. Dadurch wird abgesichert, dass ab 1. Dezember 2025 auch bei einem
noch nicht erfolgten Inkrafttreten der geplanten AgrarGeoSchDV die BLE Antrage aus dem
Spirituosenbereich bearbeiten kann. Da die DPMA-Verordnung untrennbar mit der Zustan-
digkeit des DPMA verbunden ist, treten nach Satz 2 an die Stelle der betreffenden Bestim-
mungen der DPMA-Verordnung die einschlagigen Vorschriften des bisherigen Weingeo-
schutzrechts. Fir den Bereich der Genfer Akte, fiir den es bislang ebenfalls kein deutsches
Durchfuihrungsrecht gab, ist nach Satz 3 die fur den Agrarbereich gewahlte Lésung anzu-
wenden.

Mit Absatz 6 wird vermieden, dass die Erzeugerdefinition des § 2 Absatz 1 Nummer 13
Anwendung findet, bevor auf der Grundlage des § 4 Absatz 2 Nummer1 die besondere
Situation im Weinbereich geregelt ist.

Absatz 7 dient parallel zu Absatz 5 der SchlieBung einer Regelungsliicke, falls die geplante
AgrarGeoSchDV nicht zeitgleich mit dem AgrarGeoSchDG in Kraft tritt. So wirden in die-
sem Fall die in Satz 1 genannten Uberwachungs- und Durchsetzungsbestimmungen des
MarkenG und des LSpG auler Kraft treten, jedoch gemafy § 28 Absatz 6 nicht unmittelbar
im AgrarGeoSchDG, sondern erst mit der geplanten AgrarGeoSchDV fortgefihrt werden.
Daher sind sie nach Satz 1 bis zum Inkrafttreten des entsprechenden Verordnungsrechts
weiter anwendbar. Fur den Weinbereich bleibt hingegen § 31 WeinG bestehen, da er nicht
nur den Agrargeoschutz betrifft. Fir den Spirituosenbereich existieren bislang keine ver-
gleichbaren Uberwachungs- und Durchfiihrungsbestimmungen, sodass nach Satz 2 bis
zum Inkrafttreten des Verordnungsrechts die Vorschrift des MarkenG entsprechend anzu-
wenden ist.

Absatz 8 leitet das bislang bestehende Landesrecht zu Anerkennungen von Erzeugerver-
einigungen im Weinbereich Uber, indem Satz 1 regelt, dass dieses Recht jeweils ein lan-
desrechtliches Anerkennungssystem im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 darstellt. Konse-
quenterweise nimmt Satz 2 eine Ubertragung der Ermachtigung des § 5 Absatz 1 vor, da
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ansonsten die Lander ihre Anerkennungssysteme im Weinbereich nicht mehr andern konn-
ten, bis der Bund von der Ermachtigung des § 6 Absatz 1 Satz 1 Gebrauch macht. Nutzt
der Bund fir den Weinbereich selbst § 5 Absatz 1, geraten nach § 6 Absatz 2 die landes-
rechtlichen Anerkennungssysteme in Wegfall. Satz 3 stellt klar, dass durch die Satze 1 und
2 die unionsrechtlichen Vorgaben fur solche Anerkennungssysteme — das heil3t die in Arti-
kel 33 der Verordnung (EU) 2024/1143 enthaltenen Vorgaben, soweit sie fur die Mitglied-
staaten zwingend sind — unberihrt bleiben. Davon getrennt zu betrachten ist die in Arti-
kel 33 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1143 enthaltene Uberfiihrungsméglichkeit der
vor dem 13. Mai 2024 anerkannten Erzeugervereinigungen. Dies kann entweder durch ei-
nen landesrechtlichen Uberfiihrungsakt im Einzelfall oder durch eine auf § 5 Absatz 4 Num-
mer 12 AgrarGeoSchDG gestlitzte Rechtsverordnung erfolgen.

Absatz 9 tragt dem Umstand Rechnung, dass erst die geplante AgrarGeoSchDV regeln
wird, in welchen Erzeugnisbereichen Anerkennungen erfolgen. Nur der Weinbereich bildet
eine Ausnahme, da Absatz 7 Satz 1 bestehende landesrechtliche Anerkennungssysteme
fortfuhrt. Die Einfuhrung des in § 9 geregelten Registers bereits mit Inkrafttreten des Ag-
rarGeoSchDG ist mithin nicht zweckmaRig. Da die geplante AgrarGeoSchDV bis zum
1. Dezember 2025 in Kraft treten soll und mit Ausnahme des Weinbereichs neue Anerken-
nungen erst im Laufe des Jahres 2026 erfolgen werden, wird durch Absatz 8 der Zeitpunkt
fur den Beginn des Registers auf den 1. Januar 2027 festgelegt. Die in § 9 Absatz 7 und 8
Satz 2 enthaltenen Verordnungsermachtigungen muissen hingegen schon vorher Anwen-
dung finden, um die einschlagigen Registerbestimmungen regeln zu kénnen.

Zu Artikel 2 (Anderung des Weingesetzes)

Artikel 2 enthalt notwendige Folgeanderungen zu Artikel 1. Vor allem sind diejenigen Best-
immungen zu streichen, die in das AgrarGeoSchDG Uberfuhrt werden. Das Ag-
rarGeoSchDG tritt zeitgleich mit dem Aulerkrafttreten der betreffenden Vorschriften des
WeinG in Kraft, sodass die formalgesetzlichen Regelungen nahtlos aufeinander folgen.
Eventuelle Liicken, die durch die Verlagerung von Bestimmungen des WeinG in das Ver-
ordnungsrecht entstehen kénnten, schlielt § 45 Absatz 5 AgrarGeoSchDG. Ohne Folge-
anderung zu Artikel 1 zu sein, wird § 6 WeinG an einer Stelle an geadndertes Unionsrecht
angeglichen.

Zu Nummer 1 (Inhaltstibersicht)
Anpassung der Inhaltsibersicht als Folgednderung zu Nummer 5.
Zu Nummer 2 (§ 6 WeinG-E)

Die der Regelung in § 6 Absatz 1 Satz 2 WeinG zugrunde liegende Vorschrift des Unions-
rechts in Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 2 der Durchfuhrungsverordnung (EU)
2018/274 wurde mit der Durchflhrungsverordnung (EU) 2025/340 geéndert. Damit kdnnen
die Mitgliedstaaten beschliel’en, dass Genehmigungsantrage fir Wiederbepflanzungen
statt bis zum Ende des zweiten nunmehr bis zum Ende des flnften Weinwirtschaftsjahres,
das auf das Jahr einer Rodung folgt, gestellt werden kdnnen. Dieser erweiterte Spielraum
soll mit der Anderung umgesetzt und voll ausgeschdpft werden. So soll den Winzerinnen
und Winzern mehr Flexibilitat bei ihren Investitionsentscheidungen, ihrer Wahl fir Rebsor-
ten und dem Zeitpunkt ihrer Pflanzung gegeben werden, um ihre Wettbewerbsfahigkeit zu
verbessern.

Zu Nummer 3 (§ 22a WeinG-E)

Die in § 22a Absatz 2 WeinG geregelte Zustandigkeitszuweisung an die nach Landesrecht
zustandigen Stellen sowie die enthaltenen Ermachtigungen fir die Landesregierungen wer-
den inhaltsgleich horizontal und damit ebenfalls fir den Weinbereich in § 3 Absatz 3 und
§ 20 Absatz 7 AgrarGeoSchDG geregelt.
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Zu Nummer 4 (§ 22b WeinG-E)

Zu Buchstabe a

Die Absatzgliederung wird strukturell bereinigt.
Zu Doppelbuchstabe aa

Der bisherige § 22b Absatz 1 Nummer 1 WeinG findet sich jetzt in § 1 Absatz 2 Nummer 1
und 2 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 3 AgrarGeoSchDG. Insbesondere wird in
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1143 auf den von § 2 Absatz 1
Nummer 3 AgrarGeoSchDG in Bezug genommenen Artikel 92 Absatz 1 der Verordnung
(EU) Nr. 1308/2013 verwiesen. Auf der letztgenannten Bestimmung baut seinerseits Artikel
93 Absatz 1 Buchstabe a und b der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 auf. § 22b Absatz 1
Nummer 1a WeinG kann hingegen ersatzlos entfallen, da die zugehoérige Unionsbestim-
mung aufgehoben ist.

Zu Doppelbuchstabe bb
Die Nummerierung wird strukturell bereinigt.
Zu Buchstabe b

Die in § 22a Absatz 2 WeinG geregelte Zustandigkeitszuweisung an die nach Landesrecht
zustandigen Stellen sowie die enthaltenen Ermachtigungen fir die Landesregierungen wer-
den inhaltsgleich horizontal und damit ebenfalls fur den Weinbereich in § 3 Absatz 3 und
§ 20 Absatz 7 AgrarGeoSchDG geregelt.

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Schutzvorschrift des § 22b Absatz 2 Nummer 1 WeinG ist in den Schutzvorschriften der
Verordnung (EU) 2024/1143 und erganzend in § 17 AgrarGeoSchDG enthalten und kann
daher entfallen. Durch die an seiner Stelle vorgesehene Ergénzung des bisherigen § 22b
Absatz 2 Nummer 2 werden kunftig auch kleinere geografische Einheiten, die in der Lie-
genschaftskarte abgegrenzt und in einem bestimmten Verfahren in die Weinbergsrolle ein-
getragen wurden, vor einer irreflhrenden Benutzung im geschaftlichen Verkehr geschutzt.
Hierdurch soll ein Gleichlauf insbesondere mit § 22b Absatz 1 Nummer 2 WeinG hergestellt
werden, der solche kleineren geografischen Einheiten als geografische Bezeichnung, die
grundsatzlich schitzenswert sind, im Sinne des WeinG bestimmt. Zugleich wird die Rege-
lung durch den aufgenommenen Verweis gestrafft, ohne sie inhaltlich andern zu wollen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Nummerierung wird strukturell bereinigt.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Nummerierung wird strukturell bereinigt.

Zu Nummer 5 (§ 22c und die §§ 22e bis 22g WeinG-E)

Die §§ 22c und 22e WeinG werden aufgehoben, weil die in ihnen enthaltenen Regelungen
zu Antragsverfahren vollstandig in § 3 Absatz 1 und Teil 2 Abschnitt 2 AgrarGeoSchDG
aufgehen. § 22f WeinG entfallt, weil die zu seinem Regelungsinhalt ermachtigende Grund-

lage im Unionsrecht nicht mehr besteht. § 22g WeinG geht in § 3 Absatz 3 und Teil 2 Ab-
schnitt 1 AgrarGeoSchDG auf. Insbesondere werden mit der Verordnung (EU) 2024/1143
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die ,Organisationen zur Verwaltung herkunftsgeschitzter Weinnamen® durch das Instru-
ment der Erzeugervereinigungen ersetzt. Mit der Ubergangsbestimmung in § 45 Absatz 7
AgrarGeoSchDG werden die auf Grundlage des § 22g Absatz 1 Satz 1 WeinG im Weinbe-
reich bestehenden Anerkennungssysteme der Lander ohne Gefahr der Versteinerung tber-
geleitet. Davon getrennt zu betrachten ist die in Artikel 33 Absatz 7 der Verordnung (EU)
2024/1143 enthaltene Uberflihnrungsméglichkeit der vor dem 13. Mai 2024 anerkannten Er-
zeugervereinigungen.

Zu Nummer 6 (§ 23 WeinG-E)
Zu Buchstabe a

Der Verweis auf § 22c Absatz 1 WeinG wird auf einen Verweis auf Artikel 10 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2024/1143 als Folgeanderung zu Nummer 5 umgestellt.

Zu Buchstabe b

Absatz 5 ist als Folgeanderung zu Nummer 5 und in Anbetracht der einheitlichen Regelung
des Antragsverfahrens im AgrarGeoSchDG aufzuheben.

Zu Nummer 7 (§ 49 WeinG-E)

Aufhebung des § 49 Satz 1 Nummer 3a WeinG als Folgednderung zu Nummer 8.
Zu Nummer 8 (§ 50 WeinG-E)

Zu Buchstabe a

Der Verstol3 gegen § 22b Absatz 2 WeinG — eine widerrechtliche Verwendung einer geo-
grafischen Bezeichnung im geschaftlichen Verkehr — wird entsprechend dem allgemeinen
Ansatz im neuen deutschen Geoschutzrecht, die Straftatbestande zu Ordnungswidrigkeiten
abzustufen, ebenfalls nur noch als Ordnungswidrigkeit geregelt. Zu diesem Zweck ist in
§ 50 Absatz 2 Satz1 WeinG ein neuer Ordnungswidrigkeitentatbestand aufzunehmen.
Nummer 7 streicht entsprechend den Straftatbestand.

Zu Buchstabe b

Fur den neuen Ordnungswidrigkeitentatbestand wird eine maximale BufR3geldhéhe von
50 000 Euro festgelegt. Da es sich bei diesem Tatbestand bislang um einen Straftatbestand
gehandelt hat, erscheint es gerechtfertigt und aus strukturellen Griinden der nebenstraf-
rechtlichen Systematik analog zum MarkenG erforderlich, eine héhere maximale Bufigeld-
héhe vorzusehen.

Zu Nummer 9 (§ 56 WeinG-E)

Die Ubergangsvorschrift des § 56 Absatz 16 WeinG ist als Folgeanderung zu den Num-
mern 4 und 5 aufzuheben. Die Ubergangsvorschrift des § 56 Absatz 19 WeinG gehtin § 45
Absatz 1 AgrarGeoSchDG auf und ist daher aufzuheben.

Zu Artikel 3 (Anderung der Strafprozessordnung) und zu Artikel 13 (Anderung des
Strafgesetzbuches)

Es handelt sich um Folgeanderungen zu Artikel 5 Nummer 31 und 32.
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Zu Artikel 4 (Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung)
Zu Nummer 1 (§ 67 VWGO)

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Einfligung von § 67 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8
VwGO (siehe nachstehend Nummer 2).

Zu Nummer 2 (§ 67 VWGO)

Die Regelung verankert die in § 39 Absatz 1 Satz 1 AgrarGeoSchDG (siehe Artikel 1) sta-
tuierte Vertretungsbefugnis der Patentanwalte in Verfahren vor den Verwaltungsgerichten,
die Schutzrechte betreffen, welche sich aus Schutzbezeichnungen im Sinne des § 1 Absatz
2 oder 5 AgrarGeoSchDG ableiten, im Katalog des § 67 Absatz 2 Satz 2 VwGO und damit
insgesamt im System des § 67 VwGO. Eine Vertretung durch Patentanwalte vor den Ober-
verwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtshéfen sowie vor dem Bundesverwaltungs-
gericht in derartigen Angelegenheiten ist nicht vorgesehen, vergleiche § 4 Absatz 3 Satz 2
PAO (Artikel 11 Nummer 2 Buchstabe b und den Umkehrschluss aus § 67 Absatz 4 Satz
3, 5und 7 VwGO).

Zu Artikel 5 (Anderung des Markengesetzes)
Zu Nummer 1 (Inhaltsuibersicht)

Die Inhaltsubersicht wird an Schutzumfang, Verfahrensvorschriften und Terminologie der
Verordnung (EU) 2023/2411 angepasst, nach der weder ein Schutz von ,Ursprungsbe-
zeichnungen®, noch eine Einreichung zwischenstaatlicher Einspriche uber die Mitglied-
staaten vorgesehen ist. § 131 und § 137 MarkenG erhalten daher einen neuen Regelungs-
gehalt. Der Inhalt der §§ 99, 100 MarkenG wird systematisch neu geordnet. Die Ubrigen
Angaben entsprechen neu einzufuhrenden Vorschriften.

Zu Nummer 2 (Teil 2 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Die Uberschrift wird ergénzt, sodass die Einfligung des Abschnitts 1a beriicksichtigt wird.
Zu Nummer 3 (§ 4 MarkenG-E)

Das bisherige Kurzzitat der Pariser Verbandsibereinkunft wird durch das den Anforderun-
gen der Rechtsférmlichkeit gentigende Vollzitat ersetzt.

Zu Nummer 4 (Teil 2 Abschnitt 1a und § 6a MarkenG-E)

§ 6a MarkenG dient der Erfiillung der volkerrechtlichen Verpflichtung aus Artikel 6'°" der Pa-
riser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, wonach die Ver-
bandslander Ubereinkommen, durch geeignete Maflnahmen den Gebrauch der Wappen,
Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandslander, der von ihnen ein-
gefuhrten amtlichen Prif- und Gewahrzeichen und -stempel sowie jeder Nachahmung im
heraldischen Sinn sowie der Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Siegel oder Be-
zeichnungen der internationalen zwischenstaatlichen Organisationen zu verbieten. Das
Verbot betrifft nur den widerrechtlichen Gebrauch, sodass der durch die zustandigen Stellen
erlaubte Gebrauch weiterhin zulassig ist. Die verbotenen Hoheitszeichen kdnnen in der Da-
tenbank ,Article 6ter Express Database” der WIPO recherchiert werden.

Bereits nach bisher geltendem Recht unterliegen Marken, die die in § 6a genannten Zei-
chen enthalten, nach Maligabe des § 8 Absatz 2 Nummer 6 bis 8 in Verbindung mit Ab-
satz 4 MarkenG einem absoluten Schutzhindernis und dirfen vom DPMA nicht eingetragen
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werden. Ferner ist die verbotswidrige Verwendung der in § 6a MarkenG genannten Zeichen
eine Ordnungswidrigkeit nach Mafligabe des § 145 Absatz 1 MarkenG.

Zu Nummer 5 (§ 14 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Mit der Anderung wird der Wortlaut an Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU)
2015/2436 angepasst. Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur des MarkenG, die
nicht in Zusammenhang mit der Durchfiihrung von Verordnung (EU) 2023/2411 oder Ver-
ordnung (EU) 2024/1143 steht.

Zu Buchstabe b

Das Zitat der EU-Richtlinie wird an die neuen Anforderungen der Rechtsférmlichkeit ange-
passt.

Zu Nummer 6 (§ 14a MarkenG-E)

Das Zitat der EU-Verordnung wird an die neuen Anforderungen der Rechtsférmlichkeit an-
gepasst.

Zu Nummer 7 (§ 22 Absatz 1 Nummer 2 MarkenG-E)

Der zeitliche Bezugspunkt wird an denjenigen der Nummern 1 und 3 MarkenG angepasst.
Es handelt sich hierbei um eine notwendige Korrektur nach Anderung von § 51 Absatz 4
MarkenG im Zuge des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz —
MaMoG) vom 11. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2357), damit nun richtlinienkonform auf den
Anmelde- oder Prioritatstag der Marke mit jingerem Zeitrang abgestellt wird. Diese Anpas-
sung steht nicht in Zusammenhang mit der Durchfihrung von Verordnung (EU) 2023/2411
oder Verordnung (EU) 2024/1143.

Zu Nummer 8 (§ 26 MarkenG-E)

Der Wortlaut des § 26 Absatz 5 MarkenG wird an § 25 Absatz 1 und Absatz 2, § 43 Ab-
satz 1, §49 Absatz 1 Satz 1, § 55 Absatz 3 Satz 1, § 115 Absatz 2, § 116 Absatz 1 und
Absatz 2 und § 117 MarkenG angeglichen.

Zu Nummer 9 (§ 42 MarkenG-E) und Nummer 10 (§ 51 MarkenG-E)

Nach dem bisherigen Wortlaut von § 42 Absatz 3 und § 51 Absatz 1 Satz 2 MarkenG ist
vorgesehen, dass ein Widerspruch oder ein Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit auf der
Grundlage mehrerer alterer Rechte erhoben werden kann, wenn diese Rechte demselben
Inhaber gehdren. Die hier vorgenommenen Anderungen dienen der sprachlichen Klarstel-
lung, dass eine Person, die berechtigt ist, Rechte aus mehreren Ursprungsbezeichnungen
oder geografischen Angaben geltend zu machen, einen einzelnen Widerspruch oder einen
einzelnen Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit auf mehrere dieser Rechte stiitzen kann.

Zu Nummer 11 (§ 53 Absatz 6 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Mit der Anderung erfolgt eine Angleichung an die Parallelvorschrift fir Verfalls- und Nich-
tigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten in § 55 Absatz 3 MarkenG, der eine ent-
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sprechende Parallelregelung nicht enthalt. Durch den Verweis in § 53 Absatz 6 S. 1 Mar-
kenG auf § 26 MarkenG ergibt sich der Regelungsgehalt bereits aus § 26 Absatz 5 Mar-
kenG. Es handelt sich hierbei um eine Korrektur des MarkenG, die nicht in Zusammenhang
mit der Durchflihrung von Verordnung (EU) 2023/2411 oder Verordnung (EU) 2024/1143
steht.

Zu Buchstabe b

Mit der Anderung wird die Vorschrift an die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2015/2436 ange-
passt und der zeitliche Bezugspunkt entsprechend korrigiert. Der neue § 53 Absatz 6 Satz
3 MarkenG setzt Artikel 46 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 um. Artikel 46 Absatz 2
der Richtlinie (EU) 2015/2436 verweist insgesamt auf Artikel 16 der Richtlinie (EU)
2015/2436, wonach fur den Beginn der Flnfjahresfrist der Tag malfgeblich ist, ab dem kein
Widerspruch mehr gegen die Marke maoglich ist, sofern ein Mitgliedstaat nach der Eintra-
gung ein Widerspruchsverfahren vorsieht. Es handelt sich hierbei um eine Korrektur des
MarkenG, die nicht in Zusammenhang mit der Durchfiihrung von Verordnung (EU)
2023/2411 oder Verordnung (EU) 2024/1143 steht.

Zu Nummer 12 (§ 55 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Der urspringliche Wortlaut barg die Gefahr, dass im Zuge der wértlichen Auslegung auch
Falle, in denen der gestellte Antrag wieder zuriickgenommen wurde oder als zurtickgenom-
men galt, unter die Norm gefasst werden konnten. In solchen Fallen soll aber nach dem
Sinn und Zweck der Regelung eine Klage vor den ordentlichen Gerichten zulassig bleiben.
Mit der geanderten Formulierung wird nun klargestellt, dass nur ein noch anhangiger Antrag
eine Sperrwirkung entfaltet. Mit der geanderten Formulierung erfolgt zudem eine Anpas-
sung an die spiegelbildliche Regelung in § 53 Absatz 1 Satz 5 MarkenG, wonach ein Antrag
nach § 53 MarkenG unzulassig ist, wenn eine Klage Uber denselben Streitgegenstand zwi-
schen den Parteien rechtshangig ist. Auch hier wird nicht darauf abgestellt, dass eine Klage
eingereicht wurde, sondern darauf, dass diese rechtshangig ist.

Zu Buchstabe b

Die Befugnis zur Erhebung der Klage auf Erklarung der Nichtigkeit wegen &alterer geografi-
scher Herkunftsangaben wird infolge der zu Nummer 21,Nummer 25 und zu Artikel 1
(§ 29 Absatz 2 AgrarGeoSchDG) vorzunehmenden Anderung angepasst, wonach aus ei-
ner eingetragenen geografischen Angabe die aus § 29 Absatz 2 AgrarGeoSchDG bezie-
hungsweise § 128 Absatz 1 Satz 1 oder § 135 Absatz 1 Satz 3 MarkenG ersichtlichen Per-
sonen berechtigt sind. Die in § 8 Absatz 3 UWG genannten Personen sind weiterhin nach
§ 128 Absatz 1 MarkenG im Hinblick auf geografische Herkunftsangaben auf3erhalb des
Anwendungsbereichs der Verordnung (EU)2023/2411 und der Verordnung
(EU) 2024/1143 berechtigt.

Zu Buchstabe ¢

Mit der Anderung wird die Vorschrift an die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2015/2436 ange-
passt und der zeitliche Bezugspunkt entsprechend korrigiert. § 55 Absatz 3 Satz 3 MarkenG
setzt — wie der neue § 53 Absatz 6 Satz 3 MarkenG — Artikel 46 Absatz 2 der Richtlinie (EU)
2015/2436 um. Artikel 46 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 verweist insgesamt auf
Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2015/2436, wonach flr den Beginn der Flnfjahresfrist der Tag
mafgeblich ist, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke mdglich ist, sofern ein
Mitgliedstaat nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vorsieht. Es handelt sich hier-
bei um eine Korrektur des MarkenG, die nicht in Zusammenhang mit der Durchfihrung von
Verordnung (EU) 2023/2411 oder Verordnung (EU) 2024/1143 steht.
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Zu Nummer 13 (§ 62 MarkenG-E)

Das Zitat der EU-Verordnung wird an die neuen Anforderungen der Rechtsformlichkeit an-
gepasst und redaktionell korrigiert.

Zu Nummer 14 (§ 99 MarkenG-E)

Der bisherige § 100 Absatz 1 MarkenG wird unter Beibehaltung seines Regelungsinhalts
als neuer Absatz 2 an § 99 MarkenG angefligt und mit der Ausnahmeregelung zum Schutz-
hindernis nach § 8 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG fiir Kollektivmarken zu einer einheitlichen
Vorschrift Uber als Kollektivmarken geschultzte geografische Herkunftsangaben zusam-
mengefasst. Der bisherige § 100 Absatz 1 Satz 1 MarkenG wird zudem an den Wortlaut
des Artikels 29 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 angepasst. Hiernach berech-
tigt eine solche Kollektivmarke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr
zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen kdn-
nen, den Inhaber nicht dazu, einem Dritten die Benutzung solcher Zeichen oder Angaben
im geschaftlichen Verkehr zu untersagen, sofern die Benutzung durch den Dritten den an-
standigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Zudem ist die bisherige Formulierung des § 100 Absatz 1 Satz 1 MarkenG auch insoweit
missverstandlich, als hiernach die Benutzung nicht untersagt werden kann, sofern sie den
guten Sitten entspricht und nicht gegen § 127 verstdf3t. Sie unterscheidet sich damit von
der Formulierung dieser Einschrankung in Artikel 29 Absatz 3 Satz2 der Richtlinie
(EU) 2015/2436, wonach die Benutzung nicht untersagt werden kann, sofern sie den an-
standigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Letztere Formulierung
stimmt mit der Formulierung des Artikels 14 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 Uber-
ein, die in § 23 Absatz 2 MarkenG Ubernommen wurde und fir die Schutzschranken nach
§ 23 Absatz 1 MarkenG gilt. Bereits die bisherige Formulierung des § 100 Absatz 1 Satz 1
MarkenG wurde unter Hinweis auf das Gebot einer richtlinienkonformen Anwendung so
ausgelegt, als stellte auch diese Vorschrift auf die anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe
oder Handel ab (BGH, Urteil vom 29. Juli 2021 — | ZR 163/19 — ,Hohenloher Landschwein®
— Rn.41f; Hacker in: Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024,
§ 100 Rn. 5). Fur § 99 Absatz 2 Satz 1 MarkenG wird daher eine an den Wortlaut von Arti-
kel 29 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 angelehnte Formulierung gewahilt.
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass VerstdRe gegen Artikel 26 der Verordnung (EU)
2024/1143, auch in Verbindung mit Artikel 103 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, und
gegen Artikel 40 der Verordnung (EU) 2023/2411 ebenfalls den anstandigen Gepflogenhei-
ten in Gewerbe und Handel widersprechen und damit von der Norm erfasst sind.

§ 99 Absatz 2 Satz 1 MarkenG entspricht dem bisherigen § 100 Absatz 1 Satz 2 MarkenG,
der der Umsetzung der Regelung des Artikel 29 Absatz 3 Satz3 der Richtlinie
(EU) 2015/2436 dient. Der Wortlaut wird beibehalten.

Zu Nummer 15 (§ 100 MarkenG-E)

Zu Nummer 9 wird § 100 Absatz 1 MarkenG unter Beibehaltung seines Regelungsinhalts
als neuer Absatz 2 an § 99 MarkenG angefugt. Dabei wird die systematische Verbindung
mit dem bisherigen § 100 Absatz 2 MarkenG aufgegeben, der eine Regelung zur Benut-
zung aller Kollektivmarken trifft und nicht auf geografische Herkunftsangaben schitzende
Kollektivmarken beschrankt ist.

Zu Buchstabe a
Zu Nummer 16 (§ 107 MarkenG-E)

Die Anderung dient der begrifflichen Korrektur des Verweises auf das Protokoll vom
27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken.



Drucksache 373/25 -124 -

Dieses wurde nicht durch die bislang in § 107 Absatz 1 MarkenG zitierte Verordnung des
BMJV vom 24. August 2008 (BGBI. 2008 Il S. 822) geandert, sondern — entsprechend dem
Wortlaut dieser Verordnung — durch den von der Versammlung des Verbands fir die inter-
nationale Registrierung von Marken in der Sitzung vom 24. September bis 3. Oktober 2007
in Genf gefassten Beschluss zur Anderung des Artikels 9% des genannten Protokolls.
Die hiermit beschlossene Anderung wurde durch die genannte Verordnung des BMJV le-
diglich innerstaatlich in Kraft gesetzt.

Zu Nummer 17 (§ 114 MarkenG-E)

Die Anderung in Absatz 2 beriicksichtigt den Wegfall der Druckversion der WIPO Gazette
of International Marks. Das Blatt wird nicht mehr in Heftform herausgegeben, sondern in-
zwischen nur noch elektronisch auf der Webseite der Weltorganisation flir geistiges Eigen-
tum wochentlich verdéffentlicht.

Zu Nummer 18 (§ 119 MarkenG-E)

Es wird klargestellt, dass Bezugnahmen auf die Verordnung (EU) 2017/1001 (aul3er in der
Strafvorschrift) deren aktuelle Fassung betreffen (dynamische Verweise). Der Nachsatz ist
aus Griunden der einheitlichen Gestaltung von Verweisen auf Rechtsakte der EU im Mar-
kenG erforderlich, da auch bei Verweisen auf andere Rechtsakte — wenn auf die aktuelle
Fassung verwiesen werden soll — dieser Nachsatz angefugt ist.

Zu Nummer 19 (§ 120 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Die Bezeichnung ,Unionsmarkenverordnung“ wird durch die rechtsférmlich korrekte Be-
zeichnung ersetzt.

Zu Buchstabe b

Bei der Streichung in Absatz 2 handelt es sich um eine sprachliche Klarstellung betreffend
den Zeitpunkt, an dem die Voraussetzungen fur den Verfall einer Marke vorgelegen haben
missen, wenn nachtraglich die Unguiltigkeit der Marke festgestellt werden soll. Aus dem
geanderten Wortlaut der Regelung ergeben sich nun eindeutig die zwingenden Vorgaben
des Artikels 6 der Richtlinie (EU) 2015/2436, wonach allein der Zeitpunkt des Verzichts auf
die Marke oder ihres Erldschens malgeblich ist. Der bisherige Wortlaut des § 120 Ab-
satz 2 Satz 2 MarkenG (,auch schon®) hat den Anschein erweckt, dass zusatzlich der Zeit-
punkt der Entscheidung uber die Feststellungklage mafigeblich sei.

Zu Nummer 20 (§§ 121, 122, 124 und 125a MarkenG-E)

Die Bezeichnung ,Unionsmarkenverordnung“ wird durch die rechtsformlich korrekte Be-
zeichnung ersetzt.

Zu Nummer 21 (§ 127 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Im Zuge der Uberarbeitung der BuRgeldtatbestande des MarkenG erfolgte eine lediglich
klarstellende Anpassung des Wortlauts von § 127 Absatz 4MarkenG.

Zu Buchstabe b

Die nach der Verordnung (EU) 2024/1143 geschutzten geografischen Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen fur Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse und die
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nach der Verordnung (EU) 2023/2411 geschutzten geografischen Angaben fir handwerkli-
che und industrielle Erzeugnisse werden nach der Regelung des § 127 Absatz 5MarkenG
aus dem Schutzbereich des § 127 Absatz 2 und 3 MarkenG herausgenommen. Bei diesen
Angaben handelt es sich weiterhin um geografische Herkunftsangaben im Sinne des Mar-
kenG — beispielsweise im Sinne von § 1 Nummer 3, § 13 Nummer5 und § 55 Ab-
satz 2 Nummer 3 MarkenG. Der Schutz dieser Angaben bestimmt sich nach den unmittel-
bar anwendbaren Bestimmungen der genannten Verordnungen sowie nach deren unions-
rechtlichen und nationalen Durchfuhrungsbestimmungen, namlich den nach den genannten
Verordnungen vorgesehenen Durchfiihrungsverordnungen, den §§134 bis 136
und 145 Absatz 2 bis 5 MarkenG sowie den Vorschriften des AgrarGeoSchDG und nach
den auf dessen Grundlage und auf der Grundlage von § 139 MarkenG erlassenen Rechts-
verordnungen.

Zu beachten ist, dass der Wortlaut des Absatz 5keine Eintragung der geografischen Her-
kunftsangabe erfordert. Dementsprechend kommt es nicht darauf an, ob die betreffenden
geografischen Angaben tatsachlich in eines der europaischen Register eingetragen sind.
Vielmehr finden gemafR Absatz 5 die Absatze 2 und 3 schon dann keine Anwendung, wenn
eine geografische Herkunftsangabe unter die Begriffsbestimmungen des Artikels 5 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1143 oder des Artikels 1 Buchstabe a der Verordnung
(EU) 2023/2411 fallt, ohne als solche registriert zu sein.

Hierdurch wird eine Aushoéhlung der Anforderungen der Verordnungen (EU) 2023/2411 und
(EU) 2024/1143 vermieden. Denn wenn ein teilweise gleichwertiger Schutz auch auf ande-
rem Wege — ohne Eintragung — zu erreichen ware, wirden die mit dem Durchlaufen des
Verfahrens der Registrierung verbundenen Vorteile relativiert.

Dies widersprache dem Interesse eines einheitlichen Schutzes der Rechte des geistigen
Eigentums in der Union und der Einfihrung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinie-
rungs- und Kontrollregelungen auf Unionsebene nach Artikel 118 Absatz 1 des Vertrags
Uber die Arbeitsweise der EU. Der Verordnung (EU) 2023/2411 liegt das Ziel der unions-
weiten Harmonisierung des Schutzes geografischer Angaben zugrunde, nach deren Erwa-
gungsgrund 6 das bisher fragmentierte und komplexe Umfeld verschiedener Schutzsys-
teme auf Ebene der Mitgliedstaaten zudem zu héheren Kosten und Rechtsunsicherheit fur
Erzeuger fuhrt.

Die § 127 Absatz 2 bis 4 MarkenG sind weiterhin auf geografische Herkunftsangaben au-
Rerhalb der genannten Bereiche anzuwenden, namlich insbesondere in Bezug auf Dienst-
leistungen.

Aulerdem werden in den genannten Produktbereichen geografische Angaben vom natio-
nalen Schutz nach den § 127 Absatz 2 bis 4 MarkenG nur insoweit ausgenommen, als sich
dieser Schutz auf eine bestimmte Qualitat, das Ansehen oder eine andere Eigenschaft be-
zieht, die sich aus deren geografischem Ursprung ergibt (so genannte qualifizierte geogra-
fische Angaben). Unabhangig davon besteht fir geografische Angaben weiterhin der nati-
onale Schutz gegen die irrefihrende, gebietsfremde Verwendung nach § 5 Absatz 2 Num-
mer 1 MarkenG in Verbindung mit den §§ 3 und 8 UWG (lauterkeitsrechtlicher Schutz) so-
wie nach § 127 Absatz 1 MarkenG (einfacher Schutz geografischer Angaben). Der einfache
Schutz besteht allerdings nur, soweit die Irrefihrung nicht auf einer Fehlvorstellung tber
die Qualitat oder andere Eigenschaften der Waren beruht. Fir den Bereich der Agrarer-
zeugnisse entspricht diese Regelung der bisherigen Rechtsprechung des Europaischen
Gerichtshofs (Urteile vom 8. September 2009 — C-478/07 — ,American Bud II“ — Rn. 107 ff.
und vom 8. Mai 2014 — C-35/13 — ,Salame Felino® — Rn. 34) sowie des Bundesgerichtshofs
(Urteile vom 31. Marz 2016 — | ZR 86/13 — ,Himalaya Salz“ — Rn. 21 und vom 29. Juli 2021
—1ZR 163/19 — ,Hohenloher Landschwein“ — Rn. 47-49). Aber auch flr die Ubrigen Erzeug-
nisse im Anwendungsbereich der Verordnungen (EU) 2023/2411 und (EU) 2024/1143,
namlich Wein, Spirituosen sowie handwerkliche und industrielle Erzeugnisse, gebietet der
Vorrang des Unionsrechts eine Einschrankung des nationalen Schutzes in entsprechender
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Weise. Fur die nach den Rechtsverordnungen des BMJV geschuitzten Angaben ,Solingen®
und ,Glashtte” bleibt der nationale Schutz nach den §§ 127 bis 129 MarkenG bis zu deren
Uberflhrung in das Unionsregister und Ablésung durch den unionsrechtlichen Schutz er-
halten.

Durch die Regelung des § 127 Absatz 6 MarkenG wird die Ausnahme vom nationalen
Schutz fur geografische Herkunftsangaben fir Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche
Erzeugnisse, einschliellich Lebensmitteln, nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2024/1143 (§ 127 Absatz 5 Nummer 1) sowie fir handwerkliche und industrielle Erzeug-
nisse (§ 127 Absatz 5 Nummer 2) eingeschrankt, sofern der entsprechende Antrag auf
Schutz die nationale Phase (Artikel 9 ff. der Verordnung (EU) 2024/1143 sowie Artikel 12 ff.
der Verordnung (EU) 2023/2411 in Verbindung mit § 130) erfolgreich durchlaufen hat. Fur
solche geografische Angaben wird mit § 126 Absatz 6 die Mdglichkeit eines voribergehen-
den nationalen Schutzes nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 2024/1143 sowie nach Arti-
kel 18 der Verordnung (EU) 2023/2411 geschaffen, indem wahrend des jeweiligen Verfah-
rens auf Unionsebene nach Artikel 13 ff. der Verordnung (EU) 2024/1143 beziehungsweise
nach Titel Il Kapitel 3 Abschnitt 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 fur die jeweils betroffe-
nen geografischen Angaben die §§ 127 bis 129 MarkenG weiter anzuwenden sind. Durch
die Eintragung der jeweiligen geografischen Angabe wird der voribergehende nationale
Schutz durch den unionsrechtlichen Schutz nach Titel Il und IV der Verordnung
(EU) 2023/2411 in Verbindung mit den §§ 134 bis 136, 139, 145 Absatz 2 bis 6 und § 145a
MarkenG abgeldst. Lehnt die Europaische Kommission beziehungsweise das EUIPO den
Antrag rechtskraftig ab, endet der Gbergangsweise beziehungsweise voribergehende na-
tionale Schutz und es gilt § 127 Absatz 5. Gleiches gilt auch, wenn das Verfahren auf Uni-
onsebene auf andere Weise beendet wird, beispielsweise durch Riicknahme des Antrags.
DarUber hinausgehende Regelungen fir den ibergangsweisen nationale Schutz in Bezug
auf Verordnung (EU) 2024/1143 kénnen geman § 12 Absatz 3 Nummer 6 Buchstabe a Ag-
rarGeoSchDG in einer Rechtsverordnung festgelegt werden.

Zu Nummer 22 (Teil 7 Abschnitt 2)

Die Uberschrift wird an den Schutzumfang der durchzufiihrenden Verordnung
(EU) 2023/2411 angepasst, deren Durchfihrung die Vorschriften des Teils 7 Abschnitt 2
dienen. Ein Schutz von Ursprungsbezeichnungen ist darin nicht vorgesehen.

Zu Nummer 23 (§129a MarkenG-E)

Die Vorschrift definiert den Geltungsbereich der §§ 130 bis 136 MarkenG.
Zu Nummer 24 (§ 130 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Nach den Vorschriften des Teils Il Kapitel 2 Abschnitt 1 der Verordnung (EU) 2023/2411
haben die Mitgliedstaaten eine zustandige Behdrde fir die Durchfihrung des Verfahrens
auf nationaler Ebene vorzusehen.

Gemal den Artikeln 12 ff. der Verordnung (EU) 2023/2411 soll hierfur eine (einzige) von
dem Mitgliedstaat benannte Behorde zustandig sein, wahrend fir die Kontrollen nach Arti-
kel 50 der Verordnung (EU) 2023/2411 mehrere Behdrden vorgesehen werden koénnen.
Dabei wird die Zustandigkeit fur die Durchfuhrung des Verfahrens auf nationaler Ebene
dem DPMA zugewiesen. Das DPMA hat durch die Prifung von Antradgen im Zusammen-
hang mit der Registrierung von insgesamt 120 geografischen Angaben fir Agrarerzeug-
nisse und Lebensmittel (Stand: 24. Juni 2024) eine umfangreiche Expertise entwickelt. Glei-
ches gilt fur BPatG und BGH im Hinblick auf die Prafung der entsprechenden Beschwerden.
Uberdies arbeitet das DPMA in anderen Bereichen bereits mit dem EUIPO zusammen —
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zum Beispiel bei Entwicklung und Unterhaltung unionsweit einheitlicher elektronischer Re-
cherchemdglichkeiten. Wegen des Sachzusammenhangs zu der genannten Zustandigkeit
wird dem DPMA auch die Zustandigkeit fir Antrage im Zusammenhang mit der internatio-
nalen Registrierung im Lissaboner System Ubertragen.

Die Neufassung des § 130 Absatz 1 MarkenG beschrankt dessen Regelungsgehalt auf
diese Zustandigkeitszuweisung. Weitere Verfahrensvorschriften ergeben sich unmittelbar
aus den Artikeln 13 bis 18 der Verordnung (EU) 2023/2411. So ist bereits nach der unmit-
telbar anwendbaren Regelung in Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 vor-
gesehen, dass ein Antrag auf Eintragung bei der zustadndigen Behdrde des Mitgliedstaats
einzureichen ist.

Mit dem Verweis auf § 32 Absatz 1 MarkenG, der an § 130 Absatz 1 MarkenG angefiligt
wird, wird fur das BMJV die Grundlage geschaffen, um mittels Bekanntmachung im Bun-
desgesetzblatt die Einreichung von Antragen Uber die Patentinformationszentren — neben
der nach Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 zu gestattenden elektroni-
schen Einreichung — zu ermdglichen. Die Patentinformationszentren sind privatrechtlich
eingerichtete Stellen, mit denen das DPMA auf der Grundlage von Kooperationsvertragen
zusammenarbeitet. Wahrend das DPMA die Antrage unter Berlicksichtigung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes neutral zu prufen und gebundene Entscheidungen zu treffen hat,
konnen die derzeit 17 Patentinformationszentren als lokale beziehungsweise regionale Ein-
richtungen gemafR Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 den Erzeugerge-
meinschaften bei der Erstellung von Antragen und dem damit verbundenen Verfahren Hilfe
leisten. Zudem muss sich das DPMA nach Artikel 10 Absatz2 der Verordnung
(EU) 2023/2411 darum bemiihen, Antragstellern, bei denen es sich um Kleinstunterneh-
men, ein kleines oder ein mittleres Unternehmen handelt oder die ausschliel3lich aus sol-
chen Unternehmen bestehen, auf deren Antrag und im Einklang mit seiner Verwaltungs-
praxis bei der Erstellung des Einzigen Dokuments im Sinne dieses Artikels Unterstiitzung
zu leisten. Diesem Gebot kann das DPMA durch entsprechende Vereinbarungen mit den
Patentinformationszentren nachkommen, die bereits in der Vergangenheit in Marken-, Pa-
tent-, und Designangelegenheiten die Wirtschaft und Griinder bei Identifikation, Nutzung
und Management ihrer Rechte unterstitzt haben und als Allround-Dienstleister auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und insbesondere als Ansprechpartner fir kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) auftreten. Die Patentinformationszentren kdénnen zur
Wahrnehmung der Aufgaben nach den Artikeln 8 Absatz 3 und 10 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2023/2411 mit den Handwerks-, Industrie- und Handelskammern in Verbindung
treten, um insbesondere fir die Erstellung einer Produktspezifikation oder eines Einzigen
Dokuments in der Vor-Anmelde-Phase die erforderlichen Informationen zur Verfliigung zu
stellen.

Da bislang die Patentinformationszentren als Unterstitzung bei Markenanmeldungen be-
kannt sind und sich Antrage auf Eintragung geografischer Angaben fir handwerkliche und
industrielle Erzeugnisse in das Unionsregister hiervon maf3geblich unterscheiden, soll fur
die Entgegennahme der letztgenannten Antrage eine gesonderte Bekanntmachung erfol-
gen.

Zu Buchstabe b

Weitere Verfahrensmodalitdten fur die nationale Phase werden nach Erwagungs-
grund 21 Satz 4 der Verordnung (EU) 2023/2411 von den Mitgliedstaaten festgelegt. Dem-
gegenuber werden die Verfahrensregeln der Artikel 14 bis 18 der Verordnung
(EU) 2023/2411 im nationalen Recht nicht wiederholt; sie gelten unmittelbar. Weitere Ein-
zelheiten des Verfahrens werden der Regelung durch Rechtsverordnung nach § 138 Mar-
kenG vorbehalten.

Die bisherige Regelung in § 130 Absatz 3 MarkenG wird in ihrem strukturellen Regelungs-
gehalt beibehalten, wird aber dahingehend angepasst, dass sie sich nunmehr nicht mehr
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auf die genannten Verordnungen zu Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, sondern auf
die Verordnung (EU) 2023/2411 bezieht. Sie dient der Durchfiihrung eines vorhersehbaren
Verwaltungsverfahrens unter Berlicksichtigung der lokalen und regionalen Besonderheiten
(Artikel 17 Satz 1 und Erwagungsgrund 7 Satz 4 der Verordnung (EU) 2023/2411).

Das Gebot der Beteiligung der Ministerien, Kérperschaften, Verbande und Organisationen
dient der Gewahrleistung einer den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechenden Sachpri-
fung. Auch wenn der antragstellenden Erzeugervereinigung beziglich der Produktspezifi-
kation eine Einschatzungsprarogative zugestanden wird, durfen sich aus der Produktspezi-
fikation keine ungerechtfertigten Lasten fur konkurrierende Erzeuger ergeben (Hacker in:
Strébele/Hacker/ Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 130 Randnummern 87 und
115).

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie ist wegen seiner Zustandigkeit fur die
Bereiche Industrie und Handwerk zu beteiligen. Sofern darliber hinaus andere Bundesmi-
nisterien betroffen sind, sind diese ebenfalls einzubeziehen. Die zu beteiligenden Fachmi-
nisterien der Lander ergeben sich durch das betroffene geografische Gebiet und die lan-
desrechtlichen Zustandigkeitsregelungen.

Zu den offentlichen Korperschaften, Verbanden und Wirtschaftsorganisationen geman
§ 130 Absatz 3 Nummer 5 MarkenG zahlen bei Industrieerzeugnissen die fur das be-
troffene Gebiet drtlich zustandigen Industrie- und Handelskammern, bei Handwerkserzeug-
nissen sind die nach Gebiet und Erzeugnisart zustandigen Handwerkskammern zu beteili-
gen. Im Hinblick auf sonstige zu beteiligenden o6ffentlichen Korperschaften, Verbande und
Organisationen hat das DPMA ein Auswahlermessen.

Anerkannte Minderheitensprachen sind nach der Europaischen Charta des Europarats fur
Regional- und Minderheitensprachen und dem Rahmenubereinkommen des Europarates
zum Schutz nationaler Minderheiten geschutzt. Die Regelung in § 130 Absatz 3 Nummer 4
MarkenG tragt diesem besonderen Schutz Rechnung. So soll sichergestellt werden, dass
geografische Angaben, die aus Begriffen der Minderheitensprachen bestehen, zugunsten
der entsprechenden Erzeugergemeinschaften eingetragen werden.

Dass das DPMA bei der Beteiligung den Antrag Ubermittelt, entspricht der gangigen Ver-
waltungspraxis des DPMA. Die Klarstellung wird erforderlich, weil die zustandige nationale
Behorde nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 den Antrag erst
nach der Prifung auf Erfullung der Voraussetzungen der Artikel 6, 8, 9, 10 und 11 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 veréffentlicht. Das DPMA kann von der Ubermittlung absehen,
wenn die Prifung des Antrags bereits vor der Einholung von Stellungnahmen zum konkre-
ten Antrag ergibt, dass die Voraussetzungen der letztgenannten Artikel nicht erfillt sind.

Der einzufligende § 130 Absatz 3a MarkenG regelt die Entscheidungsform flr die Entschei-
dung nach Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411; § 61 MarkenG ist
anzuwenden. In anderen Fallen, in denen beispielsweise der Antrag mangels rechtzeitiger
Bezahlung der Gebuhr nach § 6 Absatz 2 PatKostG als zurickgenommen gilt, ist das
DPMA nicht gehindert, ebenfalls einen Feststellungsbeschluss zu fassen.

Zur Regelung weiterer Einzelheiten des Einspruchsverfahrens wird nach § 138 MarkenG
das BMJV ermachtigt, das diese Ermachtigung an das DPMA delegieren kann.

Zu Buchstabe ¢

In § 130 Absatz 4 S. 1 MarkenG wird ein Verweis auf die nach Artikel 14 der Verordnung
(EU) 2023/2411 erforderliche Prufung aufgenommen. Gemal Artikel 15 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 fuhrt die zustandige Behdrde nach der in Artikel 14 Absatz 1 ge-
nannten Prifung ein nationales Einspruchsverfahren durch. Mit diesem Verfahren wird vor-
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gesehen, dass der Antrag veréffentlicht und ein Zeitraum von zwei Monaten ab Verdéffentli-
chung festgelegt wird, innerhalb dessen eine im Mitgliedstaat ansassige Person mit einem
berechtigten Interesse gegen den Antrag einen Einspruch bei der zustandigen Behdrde
einreichen kann. Eine erneute Beteiligung der Ministerien, Kammern, Verbande und Orga-
nisationen nach § 130 Absatz 3 MarkenG ist fur die Prufung im Einspruchsverfahren nicht
vorgesehen. Es gelten die allgemeinen Vorschriften des § 59 ff. MarkenG, insbesondere
der Amtsermittlungsgrundsatz nach § 59 Absatz 1 MarkenG und Ermittlungsbefugnisse
nach § 61 Absatz 1 MarkenG. So kann das DPMA die Verfasser der Stellungnahmen nach
§ 130 Absatz 3 MarkenG bei Bedarf als Zeugen oder Sachverstandige vernehmen.

Zu Buchstabe d

§ 130 Absatz 5 MarkenG betrifft die Entscheidung des DPMA nach Durchflihrung des nati-
onalen Einspruchsverfahrens, die die nationale Phase abschlieft.

Zu Doppelbuchstabe aa

Nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 muss die zustandige Behdrde
unverzlglich eine positive Entscheidung treffen und den Antrag beim EUIPO einreichen,
wenn es nach der Prifung des Antrags und der Bewertung des Ergebnisses des Ein-
spruchsverfahrens, einschlieRlich etwaiger vereinbarter Anderungen an dem Antrag, zu der
Auffassung gelangt, dass die Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/2411 erflillt sind.
Anderenfalls lehnt sie den Antrag ab.

§ 130 Absatz 5 Satz 1 MarkenG regelt die Entscheidungsform fir die Entscheidung nach
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411. Die Einfigungen dienen der Anpas-
sung an Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411. Anders als bei der Entschei-
dung nach Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 ist auch die positive
Entscheidung durch Beschluss zu treffen und nach Satz 3 zuzustellen.

Das Ersetzen der Verordnungsangabe wird durch den neuen Geltungsbereich der Vor-
schrift veranlasst. Fir das nationale Einspruchsverfahren nach der Verordnung
(EU) 2024/1143 gelten die Bestimmungen des AgrarGeoSchDG; fur Altfalle gilt § 130 Ab-
satz 5 MarkenG in seiner bisherigen Fassung nach MaRgabe der Ubergangsbestimmung
in § 45 Absatz 3 AgrarGeoSchDG fort.

Zu Doppelbuchstabe bb

Nach Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 hat die zustandige Behdrde die
Entscheidung &ffentlich zuganglich zu machen und die zugrundeliegende Produktspezifi-
kation zu verdffentlichen. Diese Regelung entspricht derjenigen der bisherigen Satze 3
und 4, die nun zur Vermeidung einer unzulassigen Wiederholung des Unionsrechts gestri-
chen werden.

Zu Buchstabe e

§ 130 Absatz 6 MarkenG regelte bisher, dass mit dem Eintritt der Rechtskraft der positiven
Entscheidung nach § 130 Absatz 5 MarkenG das DPMA den Antrag an das BMJV und die-
ses den Antrag an die Europaische Kommission zu Ubermitteln hat.

Ein Zuwarten bis zum Eintritt der Rechtskraft ist nach der Verordnung (EU) 2023/2411 nicht
mehr angezeigt, vergleiche Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411: Nach Ar-
tikel 24 der Verordnung (EU) 2023/2411 ist stattdessen vorgesehen, dass die zustandige
nationale Behdrde das EUIPO unverziglich Uber etwaige Verwaltungs- und Gerichtsver-
fahren zur Anfechtung der positiven Entscheidung unterrichtet und um eine Aussetzung des
Verfahrens bittet. Das DPMA hat den Antrag im Interesse eines zligigen Verwaltungsver-
fahrens (Artikel 17 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411) unmittelbar nach Erlass des die
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positive Entscheidung beinhaltenden Beschlusses auf elektronischem Wege (Artikel 22 Ab-
satz 6 der Verordnung (EU) 2023/2411) an das EUIPO zu tbermitteln. Fir eine Ubermitt-
lung durch das BMJV besteht kein Bediirfnis mehr. Fiir die Veréffentlichung spaterer Ande-
rungen im Rechtsmittelverfahren gilt Artikel 22 Absatz 7 Satz2 der Verordnung
(EU) 2023/2411.

Nach der neuen Fassung des § 130 Absatz 6 MarkenG obliegt es dem DPMA, auf seiner
Internetseite flr einen o6ffentlichen Zugang zu den in Artikel 17 Satz 2 der Verordnung
(EU) 2023/2411 genannten Informationen zu sorgen und den Anforderungen an die Trans-
parenz der Verfahren nach Erwagungsgrund 21 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 zu
genugen.

Die Veroéffentlichung des zu schitzenden Namens nach § 130 Absatz 6 Nummer 1 Mar-
kenG dient der Information Uber den Gegenstand des Verfahrens und der Zuordnung der
Ubrigen Informationen zum betreffenden Verfahren.

Das Eingangsdatum ist nach § 130 Absatz 6 Nummer 2 MarkenG zuganglich zu machen,
um im Zusammenhang mit anderen zu veroffentlichenden Daten Uber die Gesamtdauer
des Verfahrens zu informieren. Im Zusammenhang mit der Veroffentlichung des Namens
nach § 130 Absatz 6 Nummer 1 MarkenG wird zudem dariber informiert, dass iberhaupt
ein Verfahren beim DPMA anhangig ist.

§ 130 Absatz 6 Nummer 3 MarkenG nimmt Bezug auf die Veroffentlichungspflichten nach
Artikel 15 Absatz 1 Satz 2, Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 22 Absatz 7 Satz 2 der Verord-
nung (EU) 2023/2411 und ordnet an, dass diese Verdffentlichungen auf der Internetseite
zuganglich gemacht werden. Das gilt auch im Falle der entsprechenden Anwendung der
Veroffentlichungspflichten fur Standardanderungen nach § 132 Absatz 2 Satz 1 MarkenG.
Weil das Einspruchsrecht nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411
und das Beschwerderecht nach Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 auch
bisher noch nicht am Verfahren beteiligten Personen zusteht und diese anders von diesen
Entscheidungen keine Kenntnis erlangen kénnen, ermdéglicht die Verdffentlichung nach
§ 130 Absatz 6 Nummer 3 MarkenG diesen Personen die Ausubung ihres Einspruchs- und
Beschwerderechts.

Gleichermallen dient auch die Verdffentlichung der Information Uber die Einspruchsfrist
nach § 130 Absatz 6 Nummer 4 MarkenG dazu, Personen mit berechtigtem Interesse zu
ermdglichen, ihr Einspruchs- und Beschwerderecht geltend zu machen. Weil eine Verof-
fentlichung in der offiziellen Printpublikation des DPMA mdglicherweise Ubersehen wird und
unbeachtet bleibt, tragt die Veroffentlichung auf der Internetseite zu einer effektiven Rechte-
wahrnehmung bei. Die Beschwerdefrist fir Personen mit legitimem Interesse ergibt sich
bereits nach § 133 Absatz 1 Satz 3.

Die Veréffentlichung der Ubermittiung an das EUIPO (Artikel 16 Absatz 1 und Artikel 22 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411) nach § 130 Absatz 6 Nummer 5 MarkenG soll dem
interessierten Publikum ermdglichen, den Gang des Verfahrens weiter zu verfolgen und
insbesondere die Entscheidungen des EUIPO auffinden zu kénnen, um sich Gber Verfah-
rensstand und bisherige Gesamtdauer informieren zu kdnnen.

Das Datum der Unterrichtung des EUIPO Uber die Anfechtung der Entscheidung nach
§ 130 Absatz 5 MarkenG und Uber die Rechtskraft der Ungultigerklarung einer solchen Ent-
scheidung sowie die Termine nach § 130 Absatz 6 Nummer 7 MarkenG sind zu verdffentli-
chen, weil Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren erhebliche Zeit in Anspruch neh-
men kénnen und ohne diese Informationen der Grund flir die gegebenenfalls erhebliche
Verzdgerung nicht ersichtlich wiirde. Im Ubrigen dient diese Information auch den (ibrigen
Personen mit legitimem Interesse nach Artikel 16 Absatz3 der Verordnung
(EU) 2023/2411, die beispielsweise wissen mdchten, ob sie sich auf den Bestand der an-
gegriffenen Entscheidung einstellen missen oder nicht.
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Zu Buchstabe f

§ 130 Absatz 7 MarkenG wird aufgehoben und mit identischem Regelungsgehalt als Ab-
satz 3 MarkenG an den neu zu fassenden § 131 MarkenG angeflgt (siehe unten zu § 131
MarkenG).

Zu Nummer 25 (§§ 131 bis 135 MarkenG-E)

§ 131 MarkenG erhalt einen neuen Regelungsgehalt. Die §§ 132, 133, 134 und 135 Mar-
kenG werden neu gefasst. Die §§ 132a, 134a und 134b werden MarkenG eingeflhrt.

Zu § 131 (Unionsphase)

In seiner bisherigen Fassung betraf § 131 MarkenG das zwischenstaatliche Einspruchsver-
fahren. Nach dieser Regelung waren zwischenstaatliche Einspriiche beim DPMA einzu-
reichen, weil nach dem der bisherigen Regelung zugrundeliegenden Artikel 51 Absatz 1
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Einspruch von Personen mit einem
berechtigten Interesse bei dem Mitgliedstaat ihrer Niederlassung einzulegen war. Nach Ar-
tikel 25 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 ist im Einspruchsverfahren auf
Unionsebene der Einspruch nunmehr direkt beim EUIPO einzureichen.

Allerdings ist nach der Verordnung (EU) 2023/2411 in der Unionsphase an anderer Stelle
die Mitwirkung der zustandigen nationalen Behorde erforderlich. Die notwendigen Regelun-
gen trifft § 131 MarkenG in seiner neuen Fassung:

Nach Artikel 23 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 kann das EUIPO von der
zustandigen nationalen Behorde zusatzliche Informationen anfordern. Nach § 131 Absatz 1
MarkenG in seiner neuen Fassung ist vorgesehen, dass das DPMA die zur Riickmeldung
an das EUIPO erforderlichen Informationen von der Antragstellerin oder dem Antragsteller
verlangen kann. Erganzend kann das DPMA nach § 60 Absatz 1 Satz 1 MarkenG auch
Zeugen und Sachverstandige befragen, Augenschein nehmen, die Beweiskraft einer vor-
gelegten Urkunde wirdigen und auf anderem Wege die angeforderten Informationen be-
schaffen.

Nach Artikel 23 Absatz 6 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 kann das EUIPO
die zustandige nationale Behdrde um Vervollstandigung oder Berichtigung innerhalb von
zwei Monaten ersuchen. Nach § 131 Absatz 2 MarkenG wird vorgesehen, dass das DPMA
der Antragstellerin oder dem Antragsteller eine angemessene Frist setzt und dessen Ver-
vollstandigung oder Berichtigung unverziglich an das EUIPO ubermittelt. Dabei hat das
DPMA diese Frist so zu bestimmen, dass eine fristgerechte Weitergabe an das EUIPO ge-
wahrleistet werden kann.

Im Rahmen von § 131 Absatz 2 MarkenG in seiner neuen Fassung hat das DPMA lediglich
eine Durchleitfunktion. Die Prifung obliegt in der Unionsphase dem EUIPO.

§ 131 Absatz 3 MarkenG entspricht dem bisherigen § 130 Absatz 7 MarkenG. Fur die Ak-
tualisierung der Produktspezifikation nach Artikel 22 Absatz 7 Satz 2, auch infolge von An-
derungen entsprechend der Artikel 23 Absatz 7, 29 Absatz 3 und Absatz 5, 31 Absatz 4
und 32 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2023/2411 ist hiernach das DPMA zustandig.

Zu § 132 (Antrag auf Anderung der Produktspezifikation; Léschungsverfahren)

Die Anderung der Uberschrift dient der Anpassung an die Terminologie des Artikels 31 der
Verordnung (EU) 2023/2411.
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Mit der Anderung des § 132 Absatz 1 MarkenG wird der Verweis auf die zugrundeliegende
EU-Verordnung dahingehend angepasst, dass diese Vorschrift kiinftig fir Unionsanderun-
gen im Sinne des Artikels 31 Absatz 2 Verordnung (EU) 2023/2411 qilt. Sie gilt mithin nur
noch fir Anderungen, die die in Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 ge-
nannten Voraussetzungen erfiillen. Entsprechende Anderungsantrage haben sowohl die
nationale als auch die Unionsphase zu durchlaufen, vergleiche Artikel 31 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411.

§ 132 Absatz 2 MarkenG (neu) bezieht sich auf Standardanderungen, die nach Arti-
kel 31 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2023/2411 in die Zustandigkeit der Mitgliedstaaten
fallen, das heildt es findet keine Unionsphase statt. Dabei handelt es sich um alle Anderun-
gen, die keine Unionsanderungen im Sinne des Artikels 31 Absatze 3 und 4 sind. Im Be-
reich der Agrarerzeugnisse und Lebensmittel wurde auf Unionsebene bereits eine ver-
gleichbare Regelung durch Artikel 4 Nummer 19 der Verordnung (EU) 2021/2117 in Arti-
kel 53 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingefligt und vom DPMA unmittelbar angewen-
det. Die Durchflihrung des zweistufigen Verfahrens nach den Artikeln 49 bis 52 der Verord-
nung (EU) Nr. 1151/2012 wurde hierdurch fiir solche Anderungen entbehrlich.

Vor Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2021/2117 fielen Anderungen unabhangig von ihrem
Umfang in die Zustandigkeit der Europaischen Kommission. Diese hatte allerdings Uber
,geringfugige Anderungen“ nach Artikel 53 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung
(EU) Nr. 1151/2012 direkt zu entscheiden. Der Umfang der ,Standardanderungen® nach
Artikel 31 der Verordnung (EU) 2023/2411 dirfte mit demjenigen der ,geringfligigen Ande-
rungen“ nach altem Recht vergleichbar sein. Allerdings zéhlen Anderungen des Zusam-
menhangs zwischen dem geografischen Gebiet und den Merkmalen des Erzeugnisses, so-
lange dieser Zusammenhang nicht untergraben wird, zuklinftig ebenfalls als ,Standardan-
derungen® nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2411, wah-
rend sie im Agrarbereich nach Artikel 53 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 in
der Fassung ihres Inkrafttretens als ,nicht geringfiigige Anderungen® zu behandeln gewe-
sen waren.

Nach § 132 Absatz 2 MarkenG (neu) sind die Verfahrensregeln der Artikel 14 bis 17 und
des § 130 MarkenG entsprechend anzuwenden. Daher sind auch Antrage auf Genehmi-
gung von Standardanderungen — einschliellich voribergehender Standardanderungen
nach Artikel 31 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2023/2411 — beim DPMA einzureichen; ge-
gebenenfalls kann die Einreichung bei einem Patentinformationszentrum erfolgen. Die Mar-
kenabteilungen prifen den Antrag und treffen die abschlieRenden Entscheidungen durch
Beschluss. Die allgemeinen Vorschriften fur das Verfahren vor dem DPMA (Teil 3 Ab-
schnitt 4, §§ 56 ff. MarkenG) finden Anwendung.

Anstatt den Antrag an das EUIPO zu Ubermitteln, hat das DPMA nach Artikel 31 Ab-
satz 5 Unterabsatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 dem EUIPO die Genehmi-
gung der Standardanderung lediglich mitzuteilen. Eine Unionsphase findet nicht statt. Fur
Veroéffentlichungen im Zusammenhang mit Verfahren zur Genehmigung von Standardan-
derungen gelten Artikel 15 Absatz 1 Satz2 und Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung
(EU) 2023/2411 entsprechend.

§ 132 Absatz 3 MarkenG betrifft das Loschungsverfahren. Der Verweis wird an Regelung
und Begrifflichkeiten des Artikel 32 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 angepasst.

§ 132 Absatz 4 MarkenG gilt in Fallen, in denen eine andere als die in das Unionsregister
eingetragene Person die Genehmigung einer Anderung der Produktspezifikation oder die
Léschung der Eintragung beantragt. Dabei handelt es sich um Anderungsantrage von die
geografische Angabe rechtmaRiger Weise verwendenden Erzeugern (Artikel 31 Absatz 1
der Verordnung (EU) 2023/2411) und Léschungsantrage von der zustandigen Behorde ei-
nes Mitgliedstaats oder Drittlands oder von Personen mit berechtigtem Interesse (Arti-
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kel 32 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2023/2411). In solchen Fallen ist der in das Unions-
register eingetragenen Person, in deren Rechte des geistigen Eigentums die Anderung o-
der Léschung eingreift, durch Gelegenheit zur Stellungnahme rechtliches Gehoér zu gewah-
ren (Satz 1) und sie ist auch im Hinblick auf die Zustellung von Beschliissen den Verfah-
rensbeteiligten gleichzustellen (Satz 2).

Zu § 132a (Internationale Registrierung)

Mit § 132a MarkenG wird die Zustandigkeit des DPMA in Bezug auf die Eintragung von
zuvor in das Unionsregister nach Artikel 37 der Verordnung (EU) 2023/2411 eingetragenen
deutschen geografischen Angaben in das bei der WIPO geflihrte internationale Register
geregelt, namlich

— fur Antrage auf Eintragung in das internationale Register nach Artikel 2 Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2019/1753 in der Fassung des Artikels 64 Absatz 2 der Verordnung
(EU) 2023/2411 und

— fur Antrage auf Léschung der Eintragung im internationalen Register nach Artikel 3 Ab-
satz 1 Buchstabe b in Verbindung mit Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/1753 in der
Fassung des Artikels 64 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411.

Im Fall eines auf Eintragung gerichteten Antrags ersucht das DPMA das EUIPO darum, die
in das Unionsregister eingetragene geografische Angabe in das internationale Register ein-
tragen zu lassen. Im Fall eines Léschungsantrags stellt das DPMA seinerseits beim EUIPO
einen Antrag, woraufhin dieses seinerseits einen Antrag auf Beantragung der Léschung
beim Internationalen Buro der WIPO stellt.

Der Prufungsumfang ergibt sich aus den in § 132a MarkenG genannten Vorschriften. Hier-
nach pruft das DPMA, ob der Eintragungsantrag eine in das Unionsregister nach Artikel 37
der Verordnung (EU) 2023/2411 eingetragene deutsche geografische Angabe betrifft oder
ob der Léschungsantrag eine deutsche geografische Angabe betrifft, die nach der Verord-
nung (EU) 2023/2411 geschutzt war, und ob dieser Schutz nicht mehr besteht. Zudem pruft
das DPMA die Antragsbefugnis nach den genannten Vorschriften in Verbindung mit Arti-
kel 5 Absatz 2 Ziffer ii und Artikel 1 Ziffer xvii der Genfer Akte: Die Antrage missen von
einer Person, die zur Verwendung der geografischen Angabe berechtigt ist (Begunstigte)
oder einer Person, die klagebefugt ist, um die Rechte der Beglnstigten oder sonstige
Rechte im Zusammenhang mit der geografischen Angabe geltend zu machen, gestellt wer-
den. Eine weitergehende Prifung des DPMA ist im Zusammenhang mit den in § 132a Mar-
kenG genannten Antragen nicht geboten.

Nach Maligabe des§ 138 MarkenG (zu Artikel 5 Nummer 29) kann das BMJV beziehungs-
weise das DPMA nahere Einzelheiten der Behandlung solcher Antrage durch Rechtsver-
ordnung festlegen.

Zu § 133 MarkenG-E (Rechtsmittel)

Der Wortlaut von § 133 Absatz 1 Satz 2 MarkenG wird im Hinblick auf Artikel 16 Absatze 2
und 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 angepasst. Weil sich die Veroffentlichung bezie-
hungsweise 6ffentliche Zuganglichmachung der die nationale Phase abschlieRenden Ent-
scheidung durch die nationale zustandige Behorde direkt aus Artikel 16 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 ergibt und infolgedessen der bisherige § 130 Absatz 5 Satz 4
MarkenG aufzuheben war (zu Nummer 24 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb), muss der
Verweis entsprechend angepasst werden. Die weitere Anderung dient der Anpassung an
den Wortlaut von Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411, wonach das Be-
schwerderecht Personen mit einem ,legitimen® Interesse zusteht. Der Regelungsgehalt der
Vorschrift wird hiervon nicht berthrt.
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Der als neuer Satz 3 einzufligende Satz enthalt eine Fristenregelung fur Beschwerdefihrer,
die sich gegen erstmals aus der Verdffentlichung nach Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung
(EU) 2023/2411 ersichtliche Anderungen wenden. Diesen wird der Beschluss nicht zuge-
stellt. Die Frist nach § 66 Absatz 2 MarkenG wird daher nicht in Gang gesetzt.

Fur die Behandlung dieser Félle nach der geltenden Rechtslage werden unterschiedliche
Auffassungen vertreten: Teilweise wird angenommen, dass die Einspruchsfrist mit der Ver-
offentlichung des stattgebenden Beschlusses in Gang gesetzt und gegebenenfalls Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand nach § 91 MarkenG gewahrt wird; andere halten eine Be-
schwerde bis zum Abschluss des Verfahrens auf Unionsebene fir mdglich (Hacker in: Stré-
bele/Hacker/ Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 133 Rn. 14 und FulRnote 21 mit
Verweis auf Blischer in: Blischer/Dittmer/Schiwy, Markengesetz, § 133 Rn. 5).

Die Regelung des neuen Satzes 3 orientiert sich an der Regelung der Mindestfrist fir Ein-
spruche in der nationalen Phase. Das interessierte Publikum muss hiernach damit rechnen,
dass Veroéffentlichungen des DPMA Uber den Schutz geografischer Angaben an einer durch
Rechtsverordnung festgelegten Stelle Rechtsmittelfristen in Gang setzen und nach zwei
Monaten zum Verlust prozessualer Rechte fiihren kénnen. Die Begrenzung auf das nach
Artikel 15 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 vorgesehene Mindestmal} von
zwei Monaten dient dem Interesse des zlgigen Eintritts der Rechtskraft.

§ 133 Absatz 2 Satz 1 MarkenG betrifft die Falle, in denen sich Beschwerden gegen erst-
mals aus der Verodffentlichung nach Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411
ersichtliche Anderungen richten. Fiir solche Falle wird eine erneute Einspruchsméglichkeit
vorgesehen. Einwande gegen die genannten Anderungen kénnen nach der bisherigen Re-
gelung nur im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG vorgebracht werden; eine Uberpriifung
ist — vorbehaltlich § 83 Absatz 2 und 3 MarkenG — allein durch den Bundesgerichtshof mog-
lich.

Nach der neuen Regelung ist nunmehr flr solche Falle eine erneute Einspruchsprifung
vorgesehen, bei der das DPMA auf solchen Anderungen beruhende, fristgerecht nach Ab-
satz 1 Satz 3 eingelegte Beschwerden als Einspriche behandeln und den jeweiligen An-
trag unter Berilicksichtigung dieser Beschwerden, etwaiger veranlasster Antrags- und Pro-
duktspezifikationsanderungen und weiterer Ermittlungsmaf®nahmen erneut prifen kann.
Sodann entscheidet das DPMA wiederum nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/2411
und § 130 Absatz 5 MarkenG durch Beschluss, stellt diesen dem Antragsteller, den bishe-
rigen Einspruchsfuhrern und den Beschwerdefuhrern zu und verdffentlicht ihn.

Ob das DPMA von dieser Moglichkeit Gebraucht macht, liegt in seinem Ermessen. Dabei
bertcksichtigt das DPMA zunachst das Interesse der betroffenen Beschwerdefiihrer an ei-
ner gleichwertigen Beteiligung am Verfahren und an der Gewahrleistung des Instanzen-
zugs. Nach der bisherigen Regelung konnten Einwande gegen Anderungen des Antrags,
die erst im Einspruchsverfahren vorgenommen wurden, nur im Wege der Beschwerde vor-
gebracht und vom BPatG direkt geprift werden. § 133 Absatz 2 Satz 1 MarkenG ermdglicht
auch fur solche Einwande kuinftig eine direkte Prifung durch das DPMA: Das DPMA kann
diese Einwande hiernach so behandeln, als wirden sie sich gegen urspringlichen Antrag
richten. Demgegenuber berucksichtigt das DPMA aber auch das Interesse der Antragstel-
lerin oder des Antragstellers an einem zeitnahen Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung
uber ihren oder seinen Antrag. Dieses Interesse kann im jeweiligen Fall rechtfertigen, dass
ein gegen eine Anderung gerichteter Einwand erstmals und méglicherweise abschlieend
vom BPatG berlcksichtigt wird.

Die erneute Einspruchsprifung wird insbesondere in Fallen in Betracht kommen, in denen
das BPatG nach § 70 Absatz 3 MarkenG von einer Entscheidung in der Sache absehen
kann. Hingegen wird die Beschwerde an das BPatG weiterzuleiten sein, wenn die Be-
schwerden keinen Anlass fur weitergehende Ermittlungen bieten. Wenn neben den genann-
ten Beschwerden auch Beschwerden friherer Einspruchsfihrer eingehen, denen das
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DPMA nicht nach § 66 Absatz 5 Satz 2 MarkenG abhelfen kann, werden die Beschwerden
an das BPatG zu Ubermitteln sein.

Wird nach § 133 Absatz 2 Satz 1 MarkenG der Antrag erneut geandert und betreffen diese
Anderungen wiederum erstmalig die legitimen Interessen von am Verfahren noch nicht be-
teiligten Personen, ist nach § 133 Absatz 2 Satz 2 MarkenG auf eine Beschwerde dieser
Personen eine erneute Behandlung der Beschwerden als Einspriche nicht mdglich. In die-
sen Fallen Gberwiegt das Interesse am zeitnahen Eintritt der Rechtskraft.

In den Fallen nach § 133 Absatz 2 Satz 2 MarkenG gilt § 133 Absatz 1 Satz 2 MarkenG mit
der MaRgabe, dass die Beschwerde nur denjenigen zusteht, die fristgerecht (eine wegen
§ 133 Absatz 2 Satz 1 MarkenG als fristgerechten Einspruch zu behandelnde) Beschwerde
nach § 133 Absatz 1 Satz 3 MarkenG eingelegt haben oder die durch den erneuten Be-
schluss des DPMA aufgrund von Anderungen, die ihnen erst mit der erneuten Veroffentli-
chung nach Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 bekannt geworden sind, in
ihrem legitimen Interesse betroffen sind.

Zu § 134 MarkenG-E (Kontrolle)

In der Neufassung des § 134 MarkenG ist die Kontrolle in Bezug auf geografische Angaben
fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse nach Artikel 49 der Verordnung (EU)
2023/2411 geregelt.

Nach MaRgabe des Artikels 50 der Verordnung (EU) 2023/2411 regelt § 134 Absatz 1 Mar-
kenG die Zustandigkeit der Landesbehdérden flr die Durchflihrung der Kontrollen in Bezug
auf geografische Angaben flr handwerkliche und industrielle Erzeugnisse nach Artikel 49
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411. Insoweit bleibt es bei der Zustandigkeit der Lan-
der nach Artikel 83 Grundgesetz. Da die Lander im Agrar- und Lebensmittelbereich ein ef-
fektives System der Zustandigkeiten und Kooperation im Bereich der Kontrollen geschaffen
haben, soll auch die Kontrolle geografischer Angaben fur handwerkliche und industrielle
Erzeugnisse den Landern obliegen.

§ 134 Absatz 2 MarkenG regelt die Kontrollbefugnisse der Landerbehdérden zur Durchfih-
rung der Kontrollen gemaR Artikel 49 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411. Die Lan-
derbehdrden sollen Erzeugnisse auf Ubereinstimmung mit den Produktspezifikationen
uberprufen und die Verwendung geschutzter geografischer Angaben auf dem Markt tber-
wachen konnen. Als Vorbild werden die bisherigen Kontrollbefugnisse in § 134 Absatz 2
MarkenG zu geografischen Angaben im Agrar- und Lebensmittelbereich herangezogen und
weitgehend Ubernommen. § 134 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG wird dabei an die Beson-
derheiten handwerklicher und industrieller Erzeugnisse angepasst (Entnahme einer ,Stich-
probe®). In § 134 Absatz 2 Nummer 3 MarkenG wird eine neue Kontrollbefugnis geschaffen,
wonach die zustandigen Stellen Erzeugnisse erwerben kénnen, ohne dass sie sich als zu-
standige Stellen zu erkennen geben (sogenanntes ,Mystery Shopping“). Diese ist § 43a
Absatz 1 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstande- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) nach-
empfunden und dient insbesondere der Kontrolle des elektronischen Handels, der in Arti-
kel 49 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2411 ausdrucklich genannt ist.
Ebenso wurde eine Bezugnahme auf den elektronischen Handel in § 134 Absatz 2 Mar-
kenG letzter Satz aufgenommen.

§ 134 Absatz 3 MarkenG enthalt zusatzliche Regelungen in Bezug auf die Kontrollbefug-
nisse in § 134 Absatz 2 Nummern 2 und 3 MarkenG. Dabei wird berlcksichtigt, dass hand-
werkliche Erzeugnisse regelmaRig in geringerer Stlckzahl gefertigt und Einzelstlicke be-
reits ohne Verwendung einer geografischen Angabe von hohem Wert sein kénnen, weswe-
gen mit Kontrollen im Einzelfall intensivere Eigentumseingriffe einhergehen kénnen. Daher
sieht Satz 1 vor, dass als Stichproben enthommene oder im Wege des "mystery shopping"
erworbene Erzeugnisse nach erfolgter Prifung an die Betriebe zuriickzugeben sind. Dem-
entsprechend kénnen betroffene Betriebe im Einzelfall nach der Entnahme einer Stichprobe
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gemal §134 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG von der Kontrollbehérde eine Entschadigung
bis zur Hohe des Verkaufspreises verlangen, wenn anderenfalls eine unbillige Harte ent-
stiinde. Das wird regelmafig dann anzunehmen sein, wenn ein besonders wertvolles Er-
zeugnis bei der Kontrolle beschadigt oder zerstort wurde oder aus anderen Griinden die
Ruckgabe nicht moglich ist. Eine unbillige Harte konnte auch dadurch entstehen, dass die
Kontrolle eine ungewdhnlich lange Zeit in Anspruch nimmt und das als Stichprobe entnom-
mene Produkt zum Zeitpunkt der Riickgabe flr den Erzeuger — beispielsweise wegen ent-
fallener Absatzmaoglichkeiten — wirtschaftlich wertlos geworden ist. Im Falle des verdeckten
Erwerbs nach § 134 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 MarkenG kann die Kontrollbehorde grund-
satzlich vom Verkaufer Erstattung des Kaufpreises und der Versandkosten verlangen, au-
Rer wenn dies eine unbillige Harte darstellt. Die Kosten und das Risiko einer Verschlechte-
rung des Erzeugnisses im Zuge der Prifung tragt in beiden Fallen allerdings grundsatzlich
der Betrieb. Etwas anderes gilt nur im Falle einer "unbilligen Harte" — dann kann der Be-
troffene im Einzelfall eine Entschadigung verlangen beziehungsweise er muss Kaufpreis
und Versandkosten nicht erstatten Dies wére beispielsweise bei Beschadigung eines be-
sonders wertvollen Erzeugnisses der Fall. § 134 Absatz 3 MarkenG entspricht vergleichba-
ren Regelungen in § 43 Absatz 4 sowie § 43a Absatze 3 und 5 LFGB.

Der Wortlaut des § 134 Absatz 4 MarkenG wurde weitgehend aus der bisherigen Fassung
des § 134 Absatz 3 MarkenG ubernommen. Er enthalt Folgeanderungen in Bezug auf den
neuen Geltungsbereich (handwerklichen und industriellen Erzeugnisse) und nach Anpas-
sung des § 134 Absatz 1 Nummer 2 MarkenG. Es werden jeweils die Worter ,auf Verlan-
gen“ in Bezug auf die Pflicht, geschaftliche Unterlagen vorzulegen und Auskinfte zu ertei-
len, erganzt. Hierdurch wird der erforderliche Handlungszeitpunkt fir diese Pflichten ange-
geben, der fir die BuRgeldbewehrung nach § 145 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG vor dem
Hintergrund der hinreichenden Bestimmtheit notwendig ist.

Der bisherige § 134 Absatz 4 MarkenG wurde als § 134 Absatz 5 MarkenG Gbernommen
und enthalt lediglich Folgeanderungen in Bezug auf die neue Terminologie des Artikels 49
der Verordnung (EU) 2023/2411, die Einfigung des neuen § 134 Absatz 3 MarkenG und
den neuen Geltungsbereich (handwerkliche und industrieller Erzeugnisse).

§ 134 Absatz 6 MarkenG wurde unverandert aus der bisherigen Fassung des § 134 Ab-
satz 5 MarkenG Ubernommen.

Der neue § 134 Absatz 7 MarkenG regelt Eingriffsbefugnisse der Landerbehdrden und
dient der Durchfihrung von Artikel 54 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411.
Danach sind die Kontrollbehdérden im Falle der Feststellung des Missbrauchs verpflichtet,
angemessene administrative und rechtliche Schritte zu ergreifen, um die Verwendung von
Namen, die den Schutz geografischer Angaben verletzt, zu verhindern oder zu unterbinden.
Artikel 54 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 enthalt bereits eine generalklau-
selartige Befugnisnorm, die durch § 134 Absatz 7 MarkenG weiter ausgestaltet wird. Die
nicht abschlieRend geregelten Eingriffsbefugnisse wie die Beseitigung der widerrechtlichen
Kennzeichnung, das Verbot oder die Beschrankung des Inverkehrbringens von widerrecht-
lich gekennzeichneten Erzeugnissen, und die Sicherstellung von solchen Erzeugnissen er-
mdglichen ein Vorgehen gegen Verletzungen des Schutzes geografischer Angaben. Wah-
rend das Verbot des Inverkehrbringens dafir dient, dass widerrechtlich gekennzeichnete
Erzeugnisse erst gar nicht auf dem Markt gelangen, dient die Sicherstellung dem Zweck,
dass solche Erzeugnisse vom Markt entfernt werden kdnnen. Sie sind vergleichbaren Re-
gelungen im Lebensmittel- und Futterbereich (§ 39a LFGB) sowie § 151 Absatz 1 MarkenG
nachempfunden.

Der bisherige § 134 Absatz 6 MarkenG wird § 134 Absatz 8 MarkenG. Die Erhebung von
Gebuhren oder Entgelten im Zusammenhang mit den Kontrollen fallt wie bislang in die Zu-
standigkeit der Lander.
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Zu § 134a MarkenG-E (Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Kontrollen )

§ 134a MarkenG enthéalt die Rechtsgrundlage fir die Datenverarbeitung durch die Kontroll-
behdrden. Die systematische Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Ta-
tigkeit von Aufsichtsbehoérden fir bestimmte Bereiche der Wirtschaft erfordert bereichsspe-
zifische Rechtsgrundlagen im jeweiligen Fachrecht. Ein Ruckgriff auf allgemeine Rechts-
grundlagen, beispielsweise nach der Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz naturlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), des Bundesdatenschutzgesetzes oder
entsprechender Vorschriften der Landesdatenschutzgesetze ist nach allgemeiner Auffas-
sung auf solche Falle beschrankt, in denen es zu unvorhersehbaren und als Ausnahme
stattfindenden Datenverarbeitungen kommt. Nur fur den Fall, dass es in der Regel nicht zu
aufsichtsbehdrdlichen Tatigkeiten kommt, die sich unmittelbar gegen nattrliche Personen
richten, kann auf eine Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung verzichtet werden. Dies
ware der Fall, wenn die Uberwachten Personen in der Praxis allesamt juristische Personen
sind und es damit nicht zur systematischen Verarbeitung personenbezogener Daten
kommt.

Bei den hier in Rede stehenden Erzeugern handwerklicher und industrieller Erzeugnisse
durfte es sich regelmaRig um kleinere Handwerksbetriebe handeln. Diese kdnnen auch als
rechtsfahige Personengesellschaften (zum Beispiel rechtsfahige Gesellschaft des burgerli-
chen Rechts) gegriindet sein, die keine juristischen Personen darstellen sind. Werden Da-
ten im Zusammenhang mit rechtsfahigen Personengesellschaften verarbeitet, handelt kann
es sich um personenbezogene Daten handeln. Bei der aufsichtsbehdérdlichen Tatigkeit der
Kontrollbehorden ist demnach mit einer Verarbeitung personenbezogener Daten zu rech-
nen, sodass eine bereichsspezifische Rechtsgrundlage im MarkenG erforderlich ist.

§ 134a Absatz 1 Satz 1 MarkenG legt die Zweckbestimmung fur die Datenverarbeitung fest.
Die Kontrollbehérden dirfen Daten, einschlief3lich personenbezogener Daten, nur in Erfil-
lung ihrer Kontrollaufgaben nach § 134 Absatz 1 MarkenG verarbeiten. Im Rahmen dieser
Zweckbestimmung regelt § 134a Absatz 1 Satz 2 MarkenG, von wem Daten erhoben wer-
den durfen.

Nach § 134a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 MarkenG durfen die Kontrollbehdrden (personen-
bezogene) Daten von Betrieben nach § 134 Absatz 2 MarkenG erheben, um ihre Kontroll-
befugnisse, die in § 134 Absatze 2, 4 und 5 MarkenG konkretisiert werden, auszulben.

Nach § 134a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 MarkenG durfen sie von Erzeugern (personenbe-
zogene) Daten erheben, sofern dies fiir die Uberpriifung der Erzeugnisse auf Einhaltung
der jeweiligen Produktspezifikation nach Artikel 51 oder 52 der Verordnung (EU) 2023/2411
erforderlich ist.

§ 134a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 MarkenG bezieht sich auf Artikel 60 der Verordnung
(EU) 2023/2411 und erméachtigt die Kontrollbehdrden zur Datenerhebung von der Bundes-
netzagentur im Zusammenhang mit rechtswidrigen Online-Inhalten im Sinne von Artikel 3
Buchstabe h der Verordnung (EU) 2022/2065. Diese Vorschrift erganzt die bereits beste-
hende Pflicht aus § 19 Absatz 4 DDG, wonach die Bundesnetzagentur und die weiteren flr
die Beaufsichtigung von Diensteanbietern zustandigen nationalen Behdérden nach § 12 Ab-
satz 4 DDG im Rahmen ihrer jeweiligen Zustandigkeiten vertrauensvoll und kooperativ zu-
sammenarbeiten. Diese Pflicht schlie3t den Informationsaustausch zu Beobachtungen und
Feststellungen mit ein, die fur die Erfullung der beiderseitigen Aufgaben von Bedeutung
sein kdénnen (§ 19 Absatz 4 Satz 2 DDG). Bei den Kontrollbehérden nach § 134 Absatz 1
MarkenG handelt es sich um solche weiteren Aufsichtsbehdrden nach § 12 Absatz 4 DDG.
Diese umfassen alle Justiz- und Verwaltungsbehdérden, die Entfernungsanordnungen be-
ziglich rechtswidriger Inhalte erlassen kdnnen. Hierzu zahlen auch die Kontrollbehdrden
nach § 134 Absatz 1 MarkenG, die aufgrund ihrer Zusténdigkeit fir die Uberwachung der
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Verwendung geografischer Angaben im elektronischen Handel (vergleiche Artikel 54 der
Verordnung (EU) 2023/2411) Entfernungsanordnungen gegenuber Plattformbetreibern als
,zur Entfernung der widerrechtlichen Kennzeichnung erforderliche Malinahmen® im Sinne
von § 135 Absatz 7 MarkenG erlassen kdnnen. § 134a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Mar-
kenG regelt in diesem Sinne, dass die Kontrollbeh6rden personenbezogene Daten von der
Bundesnetzagentur erheben kénnen. § 134a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 MarkenG stellt
schlieBlich klar, dass die vorgesehene Datenerhebung der Kontrollbehérden von der Bun-
desnetzagentur nur in den Grenzen des Artikel 84 der Verordnung (EU) 2022/2065 zulassig
ist. Dieser enthalt eine Verpflichtung der DSA-Behdrden zur Wahrung des Berufsgeheim-
nisses.

§ 134a Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 MarkenG regelt die Datenerhebung von den in Artikel 62
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 genannten Behdrden und Stellen (beispielsweise
Polizeibehoérden, Stellen zur Bekdmpfung von Produktfalschungen, Zollbehérden, Markt-
Uberwachungsbehdrden und Verbraucherschutzbehérden) im Rahmen der gegenseitigen
Amtshilfe und Zusammenarbeit inlandischer Behdrden (zur gegenseitigen Amtshilfe und
Zusammenarbeit zwischen den Behdrden der Mitgliedstaaten siehe § 134b MarkenG ein-
schliellich Datentbermittlungsbefugnis).

Spiegelbildlich zu § 134a Absatz 1 Satz 2 MarkenG regelt § 134a Absatz 1 Satz 3 MarkenG
die Ubermittlungsbefugnisse der genannten Behérden und Stellen an die Kontrollbehdrden.
Uberdies kann nach § 134a Absatz 1 Satz 4 MarkenG jede offentliche Stelle Hinweise auf
Verstolie gegen den Schutz geografischer Angaben an die Kontrollbehérden geben und
dazugehdrige personenbezogene Daten Ubermitteln.

§ 134a Absatz 2 MarkenG regelt die Loschungspflicht bezliglich der erhobenen (personen-
bezogenen) Daten innerhalb einer Frist von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Daten erhoben wurden. Eine Frist von drei Jahren ist ausreichend, da in Bezug auf
die im Rahmen der Kontrollen erhobenen Daten sich in diesem Zeitraum herausstellen wird,
ob die Personen, auf die sich die Daten beziehen, erneut bei Kontrollen in Erscheinung
treten oder nicht. Werden Daten derselben Person innerhalb dieses Zeitraums mehrfach
bei Kontrollen erhoben und tritt also eine Person bei solchen Kontrollen in diesem Zeitraum
mehrfach in Erscheinung, ist das fur eine Risikoanalyse im Sinne der Artikel 51 bis 54 der
Verordnung (EU) 2023/2411 ein relevanter Umstand. Liegt zwischen den einzelnen Erhe-
bungen ein langerer Zeitraum als vier Jahre (drei Jahre zuziglich des langst mdglichen
Ablaufs des Kalenderjahres der Erhebung), spricht dies hingegen nicht daflr, dass zwi-
schen dem friheren und spateren In-Erscheinung-Treten dieser Person ein fur eine Risiko-
analyse relevanter Zusammenhang steht.

§ 134a Absatz 3 MarkenG regelt schlieBlich die Ubermittlungsbefugnisse der Kontrollbe-
hérden an andere Behdrden und Stellen. Die Kontrollbehdrden durfen die von ihnen erho-
benen (personenbezogenen) Daten zunachst an die zustandigen Behdérden zur Durchfih-
rung von BuRgeldverfahren nach § 145 Absatz 2, 3 und 4 MarkenG Ubermitteln. Weiter
durfen die Kontrollbehdrden (personenbezogene) Daten auch an die in § 134a Absatz 1
Satz 2 Nummer 4 MarkenG genannten Behorden und Stellen bermitteln, soweit es im
Rahmen ihrer Befugnisse der Abwehr von Verstdlien gegen den Schutz geografischer An-
gaben sowie der gegenseitigen Amtshilfe und Zusammenarbeit nach Artikel 62 der Verord-
nung (EU) 2023/2411 dient. SchlieBlich kdnnen die Kontrollbehérden auch die von ihnen
erhobenen (personenbezogenen) Daten an die Bundesnetzagentur Ubermitteln, soweit dies
fur die Durchfiihrung und Uberwachung der Verordnung (EU) 2022/2065 in Bezug auf
rechtswidrige Online-Inhalte im Sinne des Artikels 60 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2023/2411 erforderlich ist. Diese Pflicht zur Ubermittlung von personenbezogenen Daten
an die Bundesnetzagentur konkretisiert die bereits in Artikel 9 Absatz 3 des DSA enthaltene
Pflicht der Verwaltungsbehdrden zur Ubermittlung der Entfernungsanordnung an die Bun-
desnetzagentur. § 134 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 MarkenG konkretisiert Artikel 9 Absatz 3
des DSA insoweit, dass auch personenbezogene Daten Ubermittelt werden duirfen.
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§ 134a Absatz 3 Satz 2 MarkenG regelt wiederum die Voraussetzungen fiir die Erhebung
und Weiterverarbeitung der Daten durch die in § 134a Absatz 3 Nummern 2 und 3 MarkenG
genannten Behorden. Fir Straf- und Buligeldverfahren stehen eigenstandige Verarbei-
tungsbefugnisse zur Verfigung.

Zu § 134b MarkenG-E (Amtshilfe fur Behorden anderer Mitgliedstaaten)

Der neue § 134b MarkenG dient der Durchfihrung des Artikels 62 der Verordnung (EU)
2023/2411, der die gegenseitige Amtshilfe und Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten vorsieht. Hierdurch soll eine effiziente und wirksame Durchfihrung von Kontroll-
und Durchsetzungsmalinahmen gewahrleistet werden. Denn die Produktionsschritte eines
Erzeugnisses mit einer geografischen Angabe kénnen in mehr als einem Mitgliedstaat er-
folgen und Erzeugnisse, die in einem Mitgliedstaat erzeugt wurden, kénnen in einem ande-
ren verkauft werden (Erwagungsgrund 66). Vor diesem Hintergrund regelt § 134b Absatz 1
MarkenG die Befugnisse der Kontrollstellen zur Unterstitzung bei Kontrolle und Durchset-
zung durch Behdrden anderer Mitgliedstaaten sowie die Kooperation der Behdérden bei der
Marktiberwachung nach Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Absatz 3 der Verordnung
(EU) 2023/2411. Diese Befugnisse beinhalten das Zurverfigungstellen von relevanten In-
formationen und Unterlagen, die Durchfiihrung von geeigneten Untersuchungen oder Be-
teiligung an Untersuchungen anderer Mitgliedstaaten sowie andere angemessene Mal3-
nahmen. Diese Regelung ist § 28 Absatz 4 des Gesetzes Uber Tabakerzeugnisse und ver-
wandte Erzeugnisse nachgebildet.

§ 134b Absatz 2 MarkenG enthalt eine entsprechende Befugnis der Kontrollbehorden zur
Ubermittlung personenbezogener Daten an die zustandigen Behdrden anderer Mitglied-
staaten.

Zu § 135 MarkenG-E (Anspriiche wegen Verletzung)

Um den effektiven Schutz eingetragener geografischer Angaben zu gewahrleisten, werden
im neu gefassten § 135 MarkenG die Anspruchsgrundlage und die Klagebefugnis geregelt.
§ 135 Absatz 1 Satze 1 und 2 MarkenG sehen bei Wiederholungsgefahr eines widerrecht-
lichen VerstoRRes gegen Artikel 40 der Verordnung (EU) 2023/2411 sowie bei erstmalig dro-
hender Zuwiderhandlung einen Unterlassungsanspruch vor. Ein VerstoR ist nicht wider-
rechtlich, falls die Ausnahmetatbestande der Artikel 41 oder 44 Absatz 4 der Verordnung
(EU) 2023/2411 vorliegen.

Der Unterlassungsanspruch steht den Erzeugervereinigungen, den einzelnen Erzeugern
sowie betroffenen Organisationen nach der Handwerksordnung (beispielsweise Hand-
werkskammern und -innungen) und Industrie- und Handelskammern zu. Der bisherige Ver-
weis auf Anspruchsberechtigte nach § 8 Absatz 3 UWG (§ 135 Absatz 1 Nummer 1 Mar-
kenG alte Fassung) wurde wegen des engen Kreises an Anspruchsberechtigten nicht tber-
nommen. Stattdessen soll jeder Erzeuger anspruchsberechtigt sein, dem ein Nutzungs-
recht an der geografischen Angabe im Sinne des Artikels 47 der Verordnung (EU)
2023/2411 zusteht. Das bedeutet, dass jeder Erzeuger anspruchsberechtigt ist, der eine
geografische Angabe entsprechend der Produktspezifikation verwendet. Der einzelne Er-
zeuger ist insofern nicht darauf angewiesen, dass die Erzeugervereinigung tatig wird.

§ 135 Absatz 2 Satz 1 MarkenG regelt den Anspruch auf Schadensersatz durch Verweis
auf § 128 Absatz 2 und 3 MarkenG. Eingeschlossen davon ist auch die Sicherung von
Schadensersatzansprichen nach § 128 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 19b MarkenG.
Nach § 135 Absatz 2 Satz 2 MarkenG kann auch die Erzeugervereinigung die Anspriiche
nach § 128 Absatz 2 und 3 MarkenG im Namen der berechtigten Erzeuger geltend machen.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass die geschadigten Erzeuger nicht jeweils eine
Klage anstrengen mussen, sondern diese geblndelt durch die Erzeugervereinigung (die in
der Regel selbst keinen Schaden hat) erfolgen kann. Die Erzeugervereinigung macht den
Schadensersatzanspruch im Namen der berechtigten Erzeuger geltend, nachdem diese
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ihre Zustimmung hierzu erteilt haben. Die Zustimmung der Erzeuger ist erforderlich, da die
Klage der Erzeugervereinigung individuelle Klagen der Erzeuger sperrt.

§ 135 Absatz 3 MarkenG stellt klar, dass Anspriiche aus dem UWG unberihrt bleiben.
Grundsatzlich findet das UWG neben § 135 MarkenG Anwendung. Nach dem Grundsatz,
dass das speziellere Recht das allgemeine Recht verdrangt, ist jedoch § 135 MarkenG vor-
rangig anzuwenden. Nur soweit nach § 135 MarkenG ein Anspruch nicht geltend gemacht
werden kann, ist es daher mdglich, auf das UWG zurtickzugreifen. Dies gilt sowohl fir den
Anspruch selbst als auch fur den Kreis der Anspruchsberechtigten und die Nebenfolgen.

Zu Nummer 26 (Teil 7 Abschnitt 3)

Fir die Regelungen zum Schutz von geografischen Angaben fir handwerkliche und indust-
rielle Erzeugnisse auf der Grundlage internationaler Ubereinklnfte wird ein neuer Abschnitt
vorgesehen.

Die bisherige Uberschrift des Abschnitt 3 wird die Uberschrift des Abschnitts 4.
Zu Nummer 27 (§ 137 MarkenG-E)

Die bisherige Verordnungsermachtigung in § 137 MarkenG war die rechtliche Grundlage
des Erlasses der Solingenverordnung und der Glashutteverordnung. Weil nach Artikel 70
der Verordnung (EU) 2023/2411 der spezifische nationale Schutz geografischer Angaben
fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse bis zum 2. Dezember 2026 endet, gibt es
fur die bislang in § 137 MarkenG geregelte Verordnungserméachtigung des BMJV, nahere
Bestimmungen Uber einzelne geografische Angaben zu treffen, keinen Anwendungsbedarf
mehr. Die Vorschrift wird daher aufgehoben.

Durch die Neufassung von § 137 MarkenG tritt an diese Stelle, die infolge der Anderungen
zu den Nummern 26 und 28 einem eigenen Abschnitt zugeordnet wird, eine neue Regelung
Uber den Schutz geografischer Angaben flir handwerkliche und industrielle Erzeugnisse,
die auf der Grundlage von internationalen Ubereinkiinften, denen die EU oder die Bundes-
republik Deutschland angehért und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Anga-
ben schitzen (vergleiche § 8 Absatz 2 Nummer 9 MarkenG), einen Schutzstatus erlangt
haben.

Der Schutz geografischer Angaben ist regelmafig Gegenstand von Freihandelsabkommen,
die diesbezlglich auf die im jeweiligen Vertragsstaat geltenden Regelungen verweisen,
ohne dass diese Angaben im Unionsregister nach Artikel 37 der Verordnung (EU)
2023/2411 verzeichnet werden. Durch die Neufassung von § 137 MarkenG werden Schutz-
umfang, Kontrolle und Durchsetzung solcher Schutzrechte, die Uber internationale Abkom-
men einen Schutz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland genielen, konkret beschrie-
ben. Diese Klarstellung ist transparent und schafft fur die berechtigten Nutzer dieser
Schutzrechte ein hohes Mal an Rechtssicherheit, das Nutzer von deutschen Schutzrech-
ten, die in Drittstaaten geschutzt werden, umgekehrt ebenso erwarten. Die Klarstellung der
Schutzregelungen in § 137 MarkenG kann insofern Signalwirkung flr vergleichbare gesetz-
liche Regelungen in Drittstaaten haben.

Dabei betrifft § 137 MarkenG solche internationalen Ubereinkommen zwischen Européi-
scher Union und Drittstaaten, fur die es noch keine Durchfuhrungsbestimmungen im Uni-
onsrecht gibt. § 137 MarkenG findet dahingegen keine Anwendung auf international re-
gistrierte geografische Angabe (Genfer Akte). Denn fur deren Schutz innerhalb der Union
erlasst die Europaische Kommission gegebenenfalls gemaf Artikel 7 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2019/1753 und Artikel 37 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 einen Be-
schluss als Durchfiihrungsrechtsakt und entscheidet durch Beschluss Gber die Eintragung
in das Unionsregister. Die Verordnung (EU) 2023/2411 und die §§ 134-136 und 139 Mar-
kenG gelten sodann direkt; das Unionsrecht geht in diesen Fallen § 137 MarkenG vor.
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Zu Nummer 28 (Teil 7 Abschnitt 4)

Die neue Uberschrift des Teils 7 Abschnitt 4 entspricht der bisherigen Uberschrift zu Teil 7
Abschnitt 3. Der neue Abschnitt 4 entspricht dem bisherigen Abschnitt 3 mit der Ausnahme,
dass § 137 MarkenG — der zu Nummer 27 einen neuen Regelungsgehalt erhalten hat —
nicht mehr diesem Abschnitt angehort.

Zu Nummer 29 (§ 138 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

In der Uberschrift wurde die Verordnungsnummer mit Blick auf den neuen Geltungsbereich
(handwerkliche und industrielle Erzeugnisse) angepasst.

Zu Buchstabe b

Die Verordnungsermachtigung in § 138 Absatz 1 MarkenG wird an die Terminologie von
Erwagungsgrund 21 der Verordnung (EU) 2023/2411 angepasst, wonach die Mitgliedstaa-
ten die genauen Verfahrensmodalitaten flr die nationale Phase festlegen sollen. Die Er-
machtigung zum elektronischen Rechtsverkehr, die auch die Ausgestaltung der elektroni-
schen Einreichung von Antradgen umfasst, die nach Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU)
2023/2411 zu gestatten ist, folgt dahingegen bereits aus § 95a MarkenG.

Durch Aufnahme des Verweises auf § 132a MarkenG in Absatz 1 wird das BMJV — sowie
nach Absatz 2 das DPMA — auch zur Regelung von Einzelheiten Uber die Behandlung von
Antragen auf internationale Registrierung, das hei3t zum Erlass entsprechender Bestim-
mungen als Rechtsverordnung ermachtigt. Es handelt sich hierbei nicht um ein eigenstan-
diges Verfahren beim DPMA, da dieses ausschliefdlich beim EUIPO und dem Internationa-
len Blro der WIPO durchgefihrt wird. Das DPMA muss die Antrage dennoch vor Ubermitt-
lung an das EUIPO auf Statthaftigkeit und Vollstandigkeit prifen. Die Erweiterung der Ver-
ordnungsermachtigung ermdglicht dem BMJV beziehungsweise dem DPMA insbesondere
festzulegen, wann und wie die Berechtigteneigenschaft (beispielsweise die Berechtigung
als Erzeuger im Sinne des Artikels 47 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 in Verbin-
dung mit § 135 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 MarkenG) nach Artikel 5 Absatz 2 Ziffer ii der
Genfer Akte bei Stellung eines Antrags auf internationale Registrierung nachzuweisen ist,
die nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1753 flr die Antrags-
berechtigung maRgeblich ist. Die Verordnungsermachtigung umfasst aulerdem die Mog-
lichkeit einer Regelung betreffend das Tragen der Gebuhren nach Artikel 13 der Verord-
nung (EU) 2019/1753.

Zu Nummer 30 (§ 139 MarkenG-E)

In der Uberschrift wurde die Verordnungsnummer mit Blick auf den neuen Geltungsbereich
(handwerkliche und industrielle Erzeugnisse) angepasst.

In Absatz 1 Satz 1 wurde der Verweis auf das BMLEH entfernt, da -es nicht fir geografische
Herkunftsangaben fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse zustandig ist. Die Ver-
ordnungsnummer wurde jeweils mit Blick auf den neuen Geltungsbereich angepasst.

Zudem wurde durch eine neue Nummer 2 die Verordnungsermachtigung auf die Kontrolle
solcher geografischer Angaben erweitert, die auf der Grundlage internationaler Uberein-
kinfte, beispielsweise Freihandelsabkommen, geschitzt werden. Solche geografischen
Angaben sollen gleichermal3en wie die nach der Verordnung (EU) 2023/2411 eingetrage-
nen geografischen Angaben geschitzt werden. Daher ist nach § 137 MarkenG vorgesehen,
dass die Vorschriften iber Kontrollen auch in Bezug auf nach internationalen Ubereinkiinf-
ten geschutzte geografische Angaben Anwendung finden. Dies soll auch fur die Verord-
nungsermachtigung gelten.
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Bei den Anderungen in Satz 2 handelt es sich um Anpassungen an den neuen Geltungs-
bereich (handwerkliche und industrielle Erzeugnisse), an die Terminologie des Artikels 49
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 und die Terminologie des Unionsrechts (Europa-
ische Union).

§ 139 Absatz 2 Satz 1 MarkenG ermachtigt die Landesregierungen, durch Rechtsverord-
nung von den Regelungsspielraumen nach den Offnungsklauseln in Artikel 52 Absatz 1 und
Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 Gebrauch zu machen.

Die Verordnungsermachtigung nach § 139 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 MarkenG betrifft Ar-
tikel 52 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411. Hiernach konnen die Mitgliedstaaten als
Alternative zum Verfahren der Uberpriifung der Einhaltung der entsprechenden Pro-
duktspezifikation durch die Vorlage von Eigenerklarungen nach Artikel 51 der Verordnung
(EU) 2023/2411 vorsehen, dass umfassende Kontrollen vor und nach Inverkehrbringen der
Erzeugnisse durchgefihrt werden.

Die Verordnungsermachtigung nach § 139 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 MarkenG bezieht
sich auf Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411, wonach die
Mitgliedstaaten vorsehen kdnnen, dass offentliche Stellen und andere Interessentrager wie
Verbrauchergruppen, Einzelhandler und Zulieferer in die Tatigkeit einer Erzeugergemein-
schaft eingebunden werden kénnen.

Die Verordnungsermachtigung nach § 139 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 MarkenG bezieht
sich zunéchst auf die Ubertragung der Kontrollaufgaben auf eine oder mehrere Produktzer-
tifizierungsstellen oder natlrliche Personen nach Artikel 55 der Verordnung (EU)
2023/2411. Daneben kdnnen aber auch die Voraussetzungen und das Verfahren der Zu-
lassung privater Kontrollstellen und nattrlichen Personen geregelt werden.

§ 139 Absatz 2 Satz 3 MarkenG dient der Durchfihrung des Artikels 58 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411, wonach die Mitgliedstaaten die Informationen Uber die zustandi-
gen Kontrollbehérden nach Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 sowie Uber
Produktzertifizierungsstellen und naturliche Personen, denen nach Artikel 55 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2023/2411 Kontrollaufgaben Ubertragen wurden, offentlich zuganglich
machen. Hierbei handelt es sich um Kontrollaufgaben betreffend die Uberpriifung der Ein-
haltung der Produktspezifikation vor und nach dem Inverkehrbringen des Erzeugnisses (Ar-
tikel 51 Absatz 5 und Artikel 52 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2023/2411) sowie be-
treffend die Verwendung geografischer Angaben auf dem Markt (Artikel 54 der Verordnung
(EU) 2023/2411). Die Veréffentlichung der Informationen wird durch das DPMA koordiniert,
das die entsprechenden Namen und Kontaktdaten von den Landesregierungen erhalt.

Zu Nummer 31 und Nummer 32 (§§ 143a und 144 MarkenG-E)

Die Straftatbestande aus § 144 Absatz 1 und Absatz 2 MarkenG werden kiinftig als Bul3-
geldtatbestande ausgestaltet. Diese Abstufung erscheint im Lichte der vorgesehenen star-
ken offentlich-rechtlichen Kontrolle im Bereich der geografischen Angaben gerechtfertigt.
Nach der bislang geltenden Rechtslage wurden keine Strafverfahren in Bezug auf § 144
Absatz 1 oder Absatz 2 MarkenG eingeleitet. Daher werden die bisherigen Tatbestande
aus § 144 Absatz 1 MarkenG in § 145 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 MarkenG sowie aus
§ 144 Absatz 2 MarkenG in § 40 Absatz 3 Nummer 2 und 3 AgrarGeoSchDG uberfuhrt;
§ 144 MarkenG wird aufgehoben.

Der bisherige § 143a MarkenG rickt nach und wird zu § 144 MarkenG. Dabei wird die Be-
zeichnung ,Unionsmarkenverordnung® durch die rechtsformlich korrekte Bezeichnung er-
setzt.
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Zu Nummer 33 (§§ 145 und 145a MarkenG-E)

§ 145 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 MarkenG regeln Bulgeldtatbestédnde in Bezug auf Ver-
letzungen von nach § 127 geschutzten geografischen Herkunftsangaben. Solche Verlet-
zungen waren bislang nach § 144 Absatz 1 strafbewehrt. § 145 Absatz 2 MarkenG enthalt
BuRgeldtatbestande im Hinblick auf die mangelnde Mitwirkung an Kontrollmaf3nahmen und
entspricht in Zweck und Funktion der Regelung des bisherigen § 145 Absatz 2. Erganzend
werden neue BuRgeldtatbestdnde in § 145 Absatz3und4 MarkenG geschaffen.
§ 145 Absatz 2, 3 und 4 MarkenG dienen dem Ziel einer effektiven Sanktionierung von Ver-
stoRen nach Artikel 61 der Verordnung (EU) 2023/2411.

§ 145 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG enthalt einen BulRgeldtatbestand in Bezug auf das
Verbot der unerlaubten Verwendung von Wappen, Flaggen, Hoheitszeichen, amtlichen
Pruf- und Gewahrzeichen, Kennzeichen, Siegeln und Bezeichnungen internationaler zwi-
schenstaatlicher Organisationen nach § 6a MarkenG und dient damit — zusammen mit dem
Verbot nach § 6a MarkenG — der Erflllung der vélkerrechtlichen Verpflichtung aus Artikel
6'" Absatz 1 Buchstabe a und b der Pariser Verbandslibereinkunft, den unerlaubten Ge-
brauch solcher Zeichen zu verbieten. In Zweck und Funktion entspricht die Regelung des
§ 145 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG (neu) der Regelung des bisherigen § 145 Absatz 1
MarkenG.

Die BuRgeldtatbestande in § 145 Absatz 1 Nummer 2 und 3 MarkenG (neu) dienen der
Sanktionierung gegen § 127 Absatz 1 MarkenG verstoRender gebietsfremder Verwendun-
gen geografischer Herkunftsangaben (§ 145 Absatz 1 Nummer 2 MarkenG) und gegen
§ 127 Absatz 2 MarkenG verstoRender Verwendungen fur Waren und Dienstleistungen
ohne eine besondere Qualitat oder besondere Eigenschaften, die Waren und Dienstleis-
tungen dieser Herkunft aufweisen (§ 145 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG). Sie entsprechen
damit in Zweck und Funktion den Strafvorschriften des bisherigen § 144 Absatz 1 MarkenG.
Anders als der bisherige § 144 Absatz 1 Nummer 1 MarkenG  verweist
§ 145 Absatz 1 Nummer 2 MarkenG nicht allgemein auf § 127 Absatz 4 MarkenG, sondern
auf § 127 Absatz 4 Nummer 1 MarkenG. Es wird hierdurch verdeutlicht, dass die Verwen-
dung von Angaben, die geografischen Herkunftsangaben ahnlich sind oder diese mit Zu-
satzen versehen, nur dann nach § 145 Absatz 1 Nummer 2 MarkenG ordnungswidrig ist,
wenn trotz der Abweichung oder der Zusatze eine Gefahr der Irrefiihrung Uber die geogra-
fische Herkunft besteht. Beim Qualitatsschutz einer qualifizierten geografischen Herkunfts-
angabe im Sinne des § 127 Absatz 2 MarkenG kommt es nach § 127 Absatz 4 1. HS. Mar-
kenG bei Nutzung von einer geographischen Angabe ahnlichen Namen, Angaben oder Zei-
chen hingegen nicht auf eine trotz der Abweichung bestehende Gefahr der Irreflhrung Uber
die Herkunft an (vergleiche Hacker in: Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auf-
lage 2024, § 127 Rn. 43).; Fezer in: MarkenR/Fezer/Gléckner, 5. Aufl. 2023, MarkenG
§ 127 Rn. 20), sodass auch der in § 145 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG vorgesehene Bul3-
geldtatbestand keine diesbeziglichen weitergehenden Voraussetzungen enthalt.

Anders als der bisherige § 144 Absatz 1 Nummer 2 MarkenG, an dessen Wortlaut sich
§ 145 Absatz 1 Nummer 4 MarkenG (neu) orientiert, verweist Letzterer neben § 127 Ab-
satz 3 MarkenG nicht allgemein auf § 127 Absatz 4 MarkenG, sondern auf § 127 Ab-
satz 4 Nummer 2 MarkenG. Es wird hierdurch verdeutlicht, dass die Verwendung von An-
gaben, die geografischen Herkunftsangaben ahnlich sind oder diese mit Zusatzen verse-
hen, nur dann nach § 145 Absatz 1 Nummer 4 MarkenG ordnungswidrig ist, wenn trotz der
Abweichung oder der Zusatze die Eignung zur unlauteren Ausnutzung oder Beeintrachti-
gung des Rufs oder der Unterscheidungskraft besteht.

In § 145 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG wurde der bisherige § 145 Absatz 2 MarkenG in
uberarbeiteter und gekurzter Fassung ubernommen, soweit die zu bebu3ende Regelung in
§ 134 Absatz 4 MarkenG (Artikel 3 Nummer 22) hinreichend bestimmte Verbote enthalt.
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§ 145 Absatz 3 Nummer 2 MarkenG enthalt eine Neufassung des bisherigen § 145 Ab-
satz 2 Nummer 2 MarkenG, die der heutigen Rechtsetzungstechnik fur Blankettvorschriften
entspricht. Anstatt allgemein auf § 139 Absatz 1 MarkenG verweist § 145 Absatz 3 Num-
mer 2 MarkenG nunmehr auf § 139 Absatz 1 Satz 2 MarkenG, da § 139 Absatz 1 Satz 1
MarkenG lediglich die Pauschalerméachtigung an den Verordnungsgeber enthalt. Ferner
wird ein Verweis auf § 139 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 MarkenG aufgenommen: Fir den
Fal, dass die Landesregierungen eine Rechtsverordnung nach § 139 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 MarkenG erlassen und damit anstatt des Verfahrens der Eigener-
klarung (Artikel 51 der Verordnung (EU) 2023/2411) das Verfahren nach Artikel 52 der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 (Kontrollen vor und nach Inverkehrbringen der Erzeugnisse) vor-
sehen, stellt eine Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung ebenfalls eine Ordnungswid-
rigkeit dar. Die Verordnung muss in diesem Fall auf die BuRgeldvorschrift in § 145 Ab-
satz 3 Nummer 2 MarkenG verweisen.

§ 145 Absatz 3 MarkenG verweist auf Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a bis ¢ der Verord-
nung (EU) 2023/2411. Bestimmte vorsatzliche Verletzungen des Schutzes geografischer
Angaben fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse sind damit kinftig buf3geldbe-
wehrt. Die Bewehrungen erfolgen grundsatzlich im Einklang mit den Bewehrungen in § 40
Absatz 3 Nummer 2 bis 4 AgrarGeoSchDG von Verletzungen des Schutzes geografischer
Angaben fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel nach der Verordnung (EU) 2024/1143, die
unter anderem auch den bisherigen § 144 Absatz 2 MarkenG fortfihren.

Durch § 145 Absatz 3 MarkenG wird allerdings lediglich vorsatzliches Handeln bu3geldbe-
wehrt. Da im Bereich der handwerklichen und industriellen Erzeugnisse — anders als im
Agrarbereich — noch keine Erkenntnisse Uber falsche beziehungsweise irrefiihrende Ver-
wendungen geografischer Angaben vorliegen, bestehen auch keine Anhaltspunkte dafir,
dass auch fur fahrlassige Verstoe die Androhung von BuRgeldern geboten ware. Stattdes-
sen gebietet der Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit, dass die Kontrollstellen bei auf Sorg-
faltspflichtverletzungen beruhenden Verstdlien die ihnen nach den Verwaltungsverfahrens-
und Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Lander zur Verfligung stehenden Mallnahmen
in Verbindung mit § 134 Absatz 7 MarkenG anwenden, die insoweit auch eine hinreichende
Sanktionswirkung entfalten. Bei vorsatzlichen Verletzungen gentgen diese MalRnahmen
nicht, da insoweit angenommen werden muss, dass sich die handelnden Personen von der
Moglichkeit der Verhangung der behérdlichen Malinahmen gegen sich nicht haben abhal-
ten lassen.

In § 145 Absatz 4 MarkenG wird ein Verstol3 gegen Artikel 51 Absatz 2 Satz 1 der Verord-
nung (EU) 2023/2411 bugeldbewehrt. Artikel 51 Absatz 2 Satz1 der Verordnung
(EU) 2023/2411 enthalt ein Handlungsgebot, wonach der Erzeuger vor dem Inverkehrbrin-
gen eine Eigenerklarung bei der Kontrollbehérde einreichen muss. Ein vorsatzlicher oder
fahrlassiger Verstol gegen dieses Handlungsgebot wird kiinftig mit einer Geldbufe geahn-
det.

§ 145 Absatz 5 MarkenG regelt die Hohe der GeldbufRen. Fir Ordnungswidrigkeiten nach
§ 145 Absatz 1 Nummer 1 MarkenG wird eine maximale Buf3geldhéhe von 5 000 Euro fest-
gelegt. Fur Ordnungswidrigkeiten nach § 145 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 MarkenG wird
eine maximale Buligeldhdhe von 50 000 Euro festgelegt. Da es sich bei diesen Tatbestan-
den bislang um Straftatbestande handelte (bisher § 144 Absatz 1 MarkenG — Strafrahmen:
Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe), erscheint es gerechtfertigt, eine
héhere maximale Buligeldhéhe vorzusehen. Fir Ordnungswidrigkeiten nach § 145 Ab-
satz 2 MarkenG ist — wie bisher — ein Buf3geldrahmen bis zu 10 000 Euro vorgesehen. Ein
BuRgeldrahmen von bis zu 50 000 Euro wird —im Einklang mit dem fir Ordnungswidrigkei-
ten nach § 40 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 AgrarGeoSchDG vorgesehenen BulRgeldrahmen
(vergleiche § 40 Absatz 6 AgrarGeoSchDG) — auch fur eine Ordnungswidrigkeit nach § 145
Absatz 3 MarkenG festgelegt. Fir eine Ordnungswidrigkeit nach § 145 Absatz 4 MarkenG
erscheint eine Buldgeldhéhe von 10 000 Euro (wie in Absatz 3) angemessen.
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§ 145 Absatz 6 MarkenG entspricht dem bisherigen § 145 Absatz 5 MarkenG. Die Zustan-
digkeit des Bundesamts fiir Justiz fir BuRgeldverfahren in Bezug auf den gegen Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe a und b der Pariser Verbandsibereinkunft verstollenden Gebrauch
der in § 6a MarkenG genannten Zeichen wird beibehalten.

§ 145a MarkenG wurde entsprechend aus dem bisherigen § 145 Absatz 4 MarkenG in Ver-
bindung mit dem bisherigen § 144 Absatz 4 MarkenG Ubernommen und in eine eigene Vor-
schrift Gberfuhrt.

Zu Nummer 34 (§ 146 MarkenG-E)

Das Zitat der EU-Verordnung wird an die neuen Anforderungen der Rechtsformlichkeit an-
gepasst.

Zu Nummer 35 (§ 151 MarkenG-E)

Es handelt sich hierbei um eine Folgednderung zur Neufassung von § 137 MarkenG (zu
Nummer 23). Mit der Aufnahme des Bezugs auf geografische Angaben, die auf der Grund-
lage von internationalen Ubereinkiinften geschiitzt werden, soll im Hinblick auf so ge-
schitzte geografische Angaben gleichermallen wie geografische Angaben nach der Ver-
ordnung (EU) 2023/2411 und Verordnung (EU) 2024/1143 — soweit nicht die Verordnung
(EU) Nr. 608/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur
Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehérden und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABI. L 181 vom 29.6.2013, S. 15) anzu-
wenden ist — die zollamtliche Beschlagnahme ermdéglicht werden. Fur geografische Anga-
ben fir Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse, einschliellich Lebensmit-
teln, gelten auRerdem, soweit von der dort geregelten Verordnungsermachtigung Gebrauch
gemacht wird, erganzend die Bestimmungen einer Rechtsverordnung nach
§ 23 Absatz 1 und § 37 Absatz 2AgrarGeoSchDG.

Zu Nummer 36 (§ 158 MarkenG-E)

Die Ubergangsbestimmung zum Schutz geografischer Angaben fiir Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel, nach der fur bestimmte in der Vergangenheit liegende Sachverhalte die Ver-
ordnung (EU) Nr. 1151/2012 und nicht die ablésende Verordnung (EU) 2024/1143 anzu-
wenden ist, wird in das AgrarGeoSchDG (§ 45 Absatz 1) Gberflihrt, um dort alle den Schutz
geografischer Angaben fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel betreffende Regelungen zu-
sammenzufuhren.

An ihrer Stelle wird durch Neufassung des § 158 Absatz 11 MarkenG eine Ubergangsvor-
schrift fir die Aufrechterhaltung des nationalen Schutzes geografischer Herkunftsangaben
zugunsten solcher Angaben vorgesehen, Uber die die Europdische Kommission und das
EUIPO nach Artikel 70 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 unterrichtet werden.
Durch die entsprechende Anwendbarkeit des § 126 Absatz 4 MarkenG werden die von ei-
ner solchen Unterrichtung betroffenen Angaben vom Ausschluss des nationalen Schutzes
nach § 126 Absatz 3 Nummer 2 MarkenG wahrend des Verfahrens nach Artikel 70 Ab-
satz 3 und 4 der Verordnung (EU) 2023/2411 ausgenommen. Eine entsprechende Unter-
richtung ist fur die nach der Solingenverordnung geschutzte Angabe ,Solingen* fur Schneid-
waren und die nach der Glashutteverordnung geschutzte Angabe ,Glashitte” fur Uhren
vorgesehen. Durch § 158 Absatz 11 MarkenG (neu) wird sichergestellt, dass der bisherige
zivilrechtliche Schutz der §§ 127 bis 129 MarkenG bis zur Eintragung dieser Angaben er-
halten bleibt und keine Schutzliicke entsteht. Die Weitergeltung der Solingenverordnung
und der Glashutteverordnung wird durch die bedingte Auflerkrafttretensregelung in dem
Artikel 6 beziehungsweise Artikel 8 sichergestellt.
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Zu Nummer 37 (§ 160 MarkenG-E)
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um Folgeanderungen zu den Nummern 26 bis 28, die die Verweise auf
Rechtsvorschriften der EU enthaltenden Straf- und BuRgeldbestimmungen in § 144 (neu)
und § 145 MarkenG betreffen. Aulterdem wird der Wortlaut des Absatzes 1 im Hinblick auf
die anwendbare Fassung der Straf- und BuRgeldbestimmungen prazisiert: Fir Falle einer
Anderung des Unionsrechts werden nicht mehr die bis dahin geltenden Vorschriften, son-
dern die zum Zeitpunkt der Tat geltenden Bestimmungen fur anwendbar erklart.

Zu Buchstabe b

Die Heraustrennung der geografischen Angaben im Agrar- und Lebensmittelbereich aus
dem MarkenG macht die Verordnungsermachtigung fiir das BMLEH zur Anpassung an ent-
sprechendes Unionsrecht hinfallig. § 160 Absatz 2 Satz 2 MarkenG ist daher aufzuheben.

Zu Artikel 6 (Anderung der Solingenverordnung) und zu Artikel 8 (Anderung der
Glashiitteverordnung)

Nach diesen Artikeln wird die Geltung der Solingenverordnung und diejenige der Glasht-
teverordnung so lange aufrechterhalten, bis das EUIPO die Angaben ,Solingen® fur
Schneidwaren beziehungsweise ,Glashitte” fir Uhren entweder in das Unionsregister nach
Artikel 37 der Verordnung (EU) 2023/2411 eintragt oder diese Eintragung rechtskraftig ab-
lehnt.

Nach Artikel 70 der Verordnung (EU) 2023/2411 endet der bestehende nationale spezifi-
sche Schutz geografischer Angaben flr handwerkliche und industrielle Erzeugnisse zum
2. Dezember 2026 Die Mitgliedstaaten kdnnen die Europdische Kommission und das
EUIPO uber nach nationalem Recht geschiitzte geografische Angaben unterrichten, die
dann vom EUIPO oder der Europaischen Kommission geprift und in das Unionsregister
eingetragen werden. Erfolgt eine solche Unterrichtung, kdnnen die Mitgliedstaaten den
Schutz bis zu dieser Eintragung aufrechterhalten. Um solche geografischen Angaben han-
delt es sich bei den eingangs genannten Angaben. Diese bleiben auch nach Wegfall der
Verordnungsermachtigung in § 137 MarkenG zunachst weiter wirksam. Vor dem Hinter-
grund des Artikels 70 der Verordnung (EU) 2023/2411 regelt Artikel 6, dass die Solin-
genverordnung beziehungsweise Artikel 8, dass die Glashutteverordnung erst aul3er Kraft
treten, wenn das EUIPO diese geografischen Angaben im Verfahren nach Artikel 70 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 2023/2411 eintragt beziehungsweise abschlieRend Uber sie
entschieden hat. Das Aulerkrafttreten der Solingenverordnung und der Glashitteverord-
nung wird unter die Bedingung der Eintragung ins Unionsregister beziehungsweise die ab-
schlielfende Entscheidung gestellt.

Das bedingte Aulerkrafttreten ist entsprechend einem bedingten Inkrafttreten unter be-
stimmten Voraussetzungen zulassig. Dies ist hier der Fall. Bei der Eintragung beziehungs-
weise abschlieBenden Entscheidung durch das EUIPO handelt es sich um eine taugliche
Bedingung, da deren Eintritt mit Blick auf Artikel 70 der Verordnung (EU) 2023/2411 hinrei-
chend wahrscheinlich ist. Bis zum Eintritt dieser Bedingung muss — um eine Schutzliicke
zu vermeiden — der nationale Schutz einschlieRlich der Geltung der genannten Rechtsver-
ordnungen erhalten bleiben. Der Aufrechterhaltung der materiell-rechtlichen Grundlage
dient die Regelung in § 158 Absatz 11 MarkenG, zu Artikel 5 Nummer 30. Nach dem Eintritt
dieser Bedingung wird der nationale Schutz zugunsten des unionsrechtlichen Schutzes
nach Titel Il der Verordnung (EU) 2023/2411 in Verbindung mit den §§ 134 bis 137, 145
und 145a sowie 151 MarkenG und den Rechtsverordnungen nach § 139 MarkenG beendet.
Im Hinblick auf die erforderliche Erkennbarkeit des Bedingungseintritts/AulRerkrafttretens
wird in Artikel 6 und 8 eine amtliche Bekanntmachung vorgesehen.
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Zu Artikel 7 (Anderung der Markenverordnung) und zu Artikel 9 (Anderung der
DPMA-Verordnung)

Die Anderungen dienen der Anpassung der auf die bisherigen §§ 130, 131 und 138 Mar-
kenG verweisenden Vorschriften, die durch Artikel 5 Nummer 23, 24, 25 und 29 geandert
werden. Gleichzeitig gelten diese Vorschriften in Verbindung mit
§ 45 Absatz 3 AgrarGeoSchDG in Bezug auf ihren bisherigen Regelungsgegenstand be-
treffend Agrarerzeugnisse und Lebensmittel fir die Bearbeitung von Altfallen fort.

Zu Artikel 10 (Anderung der Verordnung iiber den elektronischen Rechtsverkehr
beim Deutschen Patent- und Markenamt)

Die Vorschrift dient dazu, den Antragstellern eine elektronische Einreichung von Dokumen-
ten zu ermoglichen, wie dies in Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/2411 vorge-
sehen ist.

Zu Artikel 11 (Anderung des Patentkostengesetzes)

Die Gebuhrentatbestande in Teil A Abschnitt Ill Unterabschnitt 6 betreffen die Verfahren
zum Schutz geografischer Angaben beziehungsweise Ursprungsbezeichnungen nach den
einschlagigen Verordnungen der EU und verweisen auf die Durchfihrungsvorschriften in
den §§ 130 bis 132 MarkenG. Diese Vorschriften erhalten durch die Anderungen zu Arti-
kel 5 Nummer 18 bis 21 einen neuen Anwendungsbereich und gelten fortan fur geografi-
sche Angaben flr handwerkliche und industrielle Erzeugnisse nach der Verordnung
(EU) 2023/2411. Hierdurch wird die Gebuhrenhéhe analog zu den bisher fiir die Verfahren
in Bezug auf Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben flir Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel erhobenen Geblhren geregelt: Die Gebuhr fir das Eintragungsverfahren
betragt 900 Euro, fir das nationale Einspruchsverfahren und das Léschungsverfahren je-
weils 120 Euro und fir das Spezifikationsanderungsverfahren 200 Euro.

Zu Nummer 1

Weil nach Artikel 25 Absatze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2023/2411 eine Einreichung von
Einspruchen Uber die Mitgliedstaaten in der Unionsphase nicht vorgesehen ist, ist die Zu-
standigkeit des DPMA im zwischenstaatlichen Einspruchsverfahren nicht erforderlich, wes-
wegen die entsprechende Regelung mit der Neufassung von § 131 MarkenG (zu
Artikel 5 Nummer 25) aufgehoben wurde. Entsprechend besteht fir den Gebuhrentatbe-
stand zum zwischenstaatlichen Einspruchsverfahren in Bezug auf geografische Angaben
fur handwerkliche und industrielle Erzeugnisse kein Anwendungsbereich.

Zu Nummer 2

Der Wortlaut des Gebiihrentatbestands der Gebiihren-Nummer 336 250 fir den Ande-
rungsantrag wird an die Begrifflichkeiten des Artikels 31 der Verordnung (EU) 2023/2411
und des § 132 MarkenG (wie zu Artikel 5 Nummer 25 geandert) angepasst.

Zu Nummer 3

Die Anpassung des Verweises wird aufgrund der Anderung der Absatznummerierung zu
Artikel 5 Nummer 25 erforderlich.

Zu Nummer 4
Im Ubrigen soll eine lediglich redaktionelle Korrektur vorgenommen werden: Im PatKostG

sind im Teil A des als Anlage zu § 2 Absatz 1 enthaltenen Gebuhrenverzeichnisses in der
derzeitigen Fassung die Abschnitte V und VI (Topografieschutzsachen) inhaltlich identisch.
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Durch Artikel 5 Nummer 11 des Gesetzes zur Modernisierung des Geschmacksmusterge-
setzes sowie zur Anderung der Regelungen iber die Bekanntmachungen zum Ausstel-
lungsschutz vom 10. Oktober 2013 (BGBI. | S. 3799) wurde Abschnitt IV (Designsachen)
neu gefasst und dabei der Wortlaut des Abschnitts VI zugleich als Abschnitt V neu einge-
fuhrt, ohne dies eingangs kenntlich zu machen und ohne Abschnitt VI aufzuheben. Dies
wird nunmehr Kkorrigiert.

Zu Artikel 12 (Anderung der Patentanwaltsordnung)
Zu Nummer 1 (§ 3 PAO-E)
Zu Buchstabe a

Die Anderung des § 3 Absatz 2 Nummer 1 der PAO erweitert die patentanwaltliche Tatigkeit
auf alle Rechtsstreitigkeiten, die im Zusammenhang mit Schutzbezeichnungen im Sinne
des Agrargeoschutzes stehen. Bislang erstreckte sie sich nur auf den Bereich des Ag-
rargeoschutzes, der dem Markenrecht unterlag. Es gibt jedoch keinen sachlichen Grund
daflir, die anderen Bereiche auszunehmen, zumal sie nun sowohl im Unionsrecht wie im
AgrarGeoSchDG zusammengefasst geregelt sind. Die Bezugnahme auf § 1 Absatz 2 und
5 AgrarGeoSchDG gewabhrleistet, dass die fakultativen Qualitdtsangaben ausgenommen
sind, da es sich bei ihnen nicht um Schutzbezeichnungen handelt. Hingegen zahlen zu den
Schutzbezeichnungen auch g.t.S., sodass sie ebenfalls von § 3 Absatz 2 Nummer 1 PAO
erfasst sind. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass sie in wesentlichen Punkten — vor allem
den Eintragungs-, Anderungs- und Léschungsverfahren, dem Instrument der Produktspe-
zifikation und dem Schutzumfang — geografischen Angaben nachgebildet sind

Zu Buchstabe b

Der neue § 3 Absatz 2 Nummer 4 PAO bezieht die Vertretung vor der BLE in den Tatig-
keitsbereich der Patentanwalte ein, da die Verfahren beziiglich Schutzbezeichnungen bei
der BLE gefuihrt werden.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Folgednderung zu Buchstabe b.
Zu Nummer 2 (§ 4 - PAO-E)

Zu Buchstabe a

Die Erganzung der ersten Alternative von § 4 Absatz 1 PAO fluhrt die bislang nur den Ag-
rargeoschutz nach dem Markenrecht erfassende Regelung fort und erweitert sie zugleich
auf alle Bereiche des Agrargeoschutzes. Durch die Erweiterung des § 3 Absatz 2 Num-
mer 1 PAO finden auch die dartber hinaus gehenden Befugnisse, das Wort gestattet zu
erhalten, nach § 4 Absatz 2 PAO im Agrargeoschutzbereich Anwendung. Die Streichung
der zweiten Alternative in § 4 Absatz 1 PAO beruht darauf, dass sich bereits entsprechende
spezialgesetzliche Regelungen in § 102 Absatz 5 Satz 2 PatG und § 85 Absatz 5 Satz 2
MarkenG finden und insofern eine Doppelregelung vorliegt. Eine inhaltliche Anderung ist
mit der Streichung nicht verbunden.

Zu Buchstabe b

Der neu vorgesehene Satz 2 des § 4 Absatz 3 PAO, nach dem § 67 VwGO unberuhrt bleibt,
stellt sicher, dass sich die Vertretungsbefugnis der Patentanwalte in verwaltungsgerichtli-
chen Agrargeoschutzverfahren ausschlielich nach § 39 Absatz 1 Satz 1 AgrarGeoSchDG
(siehe Artikel 1) in Verbindung mit § 67 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 VwWGO (siehe Artikel 4)
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bestimmt und damit auf eine Vertretung vor dem Verwaltungsgericht beschrankt. Eine Ver-
tretung durch Patentanwalte vor den Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichts-
héfen sowie vor dem Bundesverwaltungsgericht in derartigen Angelegenheiten ist damit
ausgeschlossen (Umkehrschluss aus § 67 Absatz 4 Satz 3, 5 und 7 VwGO).

Zu Nummer 3 (§ 43 — PAO-E)

Der neue § 43 Absatz 1 Nummer 2 PAO enthalt eine berufsrechtliche Entsprechung zu dem
neuen § 39 Absatz 1 Satz 2 AgrarGeoSchDG.

Zu Artikel 14 (Bekanntmachungserlaubnis)

Das MarkenG wird durch die Anpassung der Vorschriften des Teils 7 an den neuen Anwen-
dungsbereich der Vorschriften in den bisherigen Abschnitten 2 und 3 — den Schutz geogra-
fischer Angaben nach internationalen Ubereinkiinften und (in Bezug auf handwerkliche und
industrielle Erzeugnisse) nach der Verordnung (EU) 2023/2411 — wesentlich gedndert. Das
BMJV soll daher die neue Fassung des MarkenG zur deklaratorischen Feststellung des
Gesetzes- beziehungsweise Verordnungstextes im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.
Hierbei wird dem BMJV ferner gestattet, sich aus gednderten Regeln der deutschen Recht-
schreibung und Empfehlungen des Handbuchs der Rechtsférmlichkeit an Verweise auf
Rechtsakte der EU ergebende Anderungen vorzunehmen. Ferner wird dem BMJV hierbei
gestattet, die Bezeichnung der Ministerien nach MalRgabe der Ziffer || Nummern 3 und 4
des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 9. Mai 2025 (BGBI. | Nr. 131) in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 2 des Zustandigkeitsanpassungsgesetzes zu andern.

Zu Artikel 15 (AuBerkrafttreten)

Das bisher zur Durchfiihrung des Unionsrechts im Bereich der g.t.S. geltende Lebensmit-
telspezialitatengesetz wird durch die neuen entsprechenden Regelungen des Ag-
rarGeoSchDG abgel6st und tritt deswegen gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des letztge-
nannten Gesetzes auller Kraft.

Zu Artikel 16 (Inkrafttreten)
Das Gesetz tritt gemaf Artikel 16 am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Die den Artikeln1,2,4,5, 11 und 12 zugrundeliegende Verordnung (EU) 2024/1143 ist
bereits seit dem 13. Mai 2024 anzuwenden. Mithin ist ein unverzigliches Inkrafttreten ge-
boten. Zudem werden die in Artikel 1 und 5 enthaltenen Ermachtigungen zum Erlass von
Rechtsverordnungen umgehend fir den Erlass der geplanten AgrarGeoSchDV bendtigt.
Ein gespaltenes Inkrafttreten ist angesichts der engen Verzahnung der einzelnen Artikel
nicht sinnvoll. Die den Artikel 3 , einigen Regelungen der Artikel 4 und 5 sowie dem Artikel
6 zugrundeliegende Verordnung (EU) 2023/2411 gilt ab dem 1. Dezember 2025, sodass
auch diesbezlglich ein Interesse an einem zlgigen Inkrafttreten besteht Allerdings ist zu
beachten, dass nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 2023/2411, wonach Antrage bei der
zustandigen nationalen Behorde eingereicht werden konnen, nach Artikel 73 Unterabsatz 2
Satz 1 der Verordnung (EU) 2023/2411 erst ab dem 1. Dezember 2025 gilt. Unabhangig
davon, dass Artikel 5 Nummer 23 und 24 die Zustandigkeit fur die Prifung solcher Antrage
dem DPMA zuweist, ist die Einreichung solcher Antrage folglich erst ab dem 1. Dezem-
ber 2025 moglich.

Gemal den Ubergangsbestimmungen ist das bisherige Recht unter den dort genannten
Bedingungen vortibergehend weiter anzuwenden.



	0373-25-vor.pdf�
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	F. Weitere Kosten

	0373-25-text.pdf�
	Einfügen aus "leerseite.pdf"
	0048-25-vor.pdf�
	48-25-Fassung.pdf�


